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All e Re c h t e vor be haI t e n. 

Seit einer Reihe von Jahren mit der Vorbereitung Studierender 
verschiedener österreichischer Hochschulen zur Prüfung im katho'

lischen Kirchenrechte beschäftigt, habe ich die Erfahrung gewonnen, 
dass das Bedürfnis nach einem Buche besteht, welches geeignet 

wäre, in das Studium des Kirchenrechtes einzuführen. 
Mit dem vorliegenden Grundrisse ist der Versuch gemacht, 

dieses Bedürfnis zu befriedigen; dieser Grundriss will nichts ,,,eiter 

sein, als eine auszugsweise und doch thunlichst erschöpfende und 
klare Darstellung der Lehren auf den wichtigsten Gebieten des 

Kirchenrechtes. 
Dem Zwecke desselben gemäss wurde jeder Apparat und jedes 

Eingehen in Streitfragen vermieden; jene Studierenden, welche im 

Kirchenrechte umfassendere Studien zu machen beabsichtig'en, finden 
ieicht in den gangbaren Lehrbüchern, wie in den von Philipps, 
Schulte, Pachmann, Vering, Gross, Scherer, Rosshirt, \Valter, 
Hinschius, Richter etc., ausreichende Angaben über Literatur und 

Quellen. 

VOll weltlichen Kirchengesetzgebungen hahe ich lediglich die 
österreichische und auch diese nur, soweit mir dies unumgänglich 
schien, dargestellt. 

Bei der Zusammenstellung des Systems hat mich mein wertel' 
Schüler und Freund Eduard Freiherr v. Erh-Rudtorffer in dankens

werter "\Veise unterstützt. 

Wien, Juni 1890. 

F. J. Jlahl-Schedl-Alpenbmg. 
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Einleit ung. 

§ 1. 

Begriff der Kirche. 

Die Kirche ist die Gesellschaft aller derjenigen, die mitein
ander durch den christlichen Glauben verbunden sind. - Insoferne 
Streitigkeiten über das Wesentliche des christlichen Glaubens zur 
Bildung eigener Gemeinheiten gefährt haben, unterscheidet man 
verschiedene Kirchen, so die römisch-katholische, griechisch-orien
talische, lutherische, altkatholische etc. 

Die römisch-katholische Kirche ist nach dem Lehrbegriff dieser 
Kirche die Vereinigung der unter einem Hanpte, Christus, in Gemein
schaft des Glaubens und Theilnahme an den Sacrament~n unter 
der Regierung ihres rechtmässigen Oberhirten, vorzüglich des 
römischen Papstes, versammelten Gläubigen. 

§ 2. 

Begriff des Kirchenrechtes. 

Kirchenrecht ist die Gesammtheit der Rechtsnormen, nach 
denen die Kirche eingerichtet ist; mit der Trennung entstanden so 
viele Kirchenrechte, als es Kirchen gab; vom katholischen Stand
punkte aus gibt es aber nur E in Kirchenrecht, nämlich das von der 
katholischen Kirche gesetzte oder w:enigstens anerkannte ; ~ber auch 
imJl.lxlJ.i;tlb.<ler .. l;:atholischen Kirche existieren nach den vm:scl1iedenen 
Staaten il1sofernev~1:S(;Jliedel1(j Ausbildungen des Rechtes, als der 
Staat - sei es mit oder olme Zustimmung der Kirche - derselben 

--:Nurmen-vol'sclireibt: Staatskirchenrechte. 
Nach Verschle'dei;.h~irde~:Q~ellm~ kann das Kirchenrecht in 

göttliches, menschliches, geistliches, weltliches, nach den verschiedenen 
J\Iahl-Schedl-Alpenburg, Grundriss d. katb. Kircbenrechtes. 1 
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Beziehungen in öffentliches, privates und ersteres 'wieder in äusseres 
(Recht der Kirche gegenüber ,den Staaten und den Akatholiken) 
- inneres (Recht der I\:irche zu den :\Iitgliedern und umg'ekehrt), 
nach dem Umfange der Geltung in ius comnmne, singulare, parti
culare eingetheilt ,yerden, wozu noch zu bemerken ist, dass das 
ins singulare und particulal'e keinesfalls dadurch zum ius comnwne 
wird, dass es vom obersten Gesetzgeber hfstätigt wird. 

§ 3 

BegTiff des eanonischen Rechtes. 

C11,110n (Richtscheit, RegeL Yorbild) bedeutet die Regel für 
das christliche Leben. Es gibt eigentlich und ursprünglich nur 
Einen CanoH, d.as Leben Christi, dem nachzueifern ist. Ins,oferne die 
Regel in ihre Glieder aufg'elöst wird, entstehen mehrere Canones, 
aus denen immer lleue folgen. Der ursprüngliche Cauo11 ist in den 
heiligen Büchern enthalten oder Yielmehr diese selbst sind'" der 
Callo11. 

Als mit dem 'i'{achsen der Zahl der Christen die Einfachheit 
der alten Sitten sclnvand, ,yurde es nothwendig', die Yerhältnisse 
der Kirche zu regeln. lIiemit beschäftigten sich die COl1Ciliell, ins
besondere die der ersten neun Jahrhunderte. Die Schlüsse derselben, 
sowie die der späteren Concilien wurden Canones genannt, doch 
Iyurde dieser Ausdruck auch päpstlichen Decreten heigelegt. 

Das cl1nonische Recht ist somit das in den Callones nieder
gelegte, auf Grund derselben logisch entwickelte Recht; insbesondere 
versteht man darunter das auf Grundlage der Canones mit Hilfe 
des römischen Rechtes durch die gelehrte rIhätigkeit der Universi
täten seit l\1itte des XII. J alu'hunderts ausgebildete Rechtssystem. 
Es ist ein abstractes Recht, nur, flo,veit die einzelnen 
Rechtssätze von der Kirche anerkannt sind; die Begriffe ,. Kirchen
recht" und "canonisches Recht" decken sich ni ch t: es ist eine 
11 ist 0 r i s eh e Frage, in 'welchem 'Cmfallge das canonische Recht 
mit dem je-vyeilig geltenden Kirchenrechte 

~ 4. 

Beg-rHl' des Gewoimlieitsreehtes. 

Die Ge\yolmheit Ivird von der Kirche als Recht anerkannt 
wenll sie durch geraume Zeit geüpt wurde, auf einer Rechtsüber
zeugung beruht und weder anstössig ist noch einem Irrtlmme übel' 
thatsächliche Verhältnisse entspringt. 

3 

Quellen (le8 Kirohenrechtes, 

I. Periode: Bis zum Anfang des V. Jalwhunderts. 

§ 5. 

Alter und neuer Bil1eleaUOll, 

I. Alt.e r Bib eLc.anon. Man erzählt, dass z,yischen den 
A]Jo~telfürsten die Geltung des alten Bibelcanol1s . stl'ei~ig ge~esen 
sei: Paulus habe dem Petms vorgeworfen, dass er, dIe Heldel!chr~S~en 
, Ir' Annahme des jüdischen Ceremonialgesetzes nöthigend, Judalslre. 
Zl . 1 1: .. ' h 

Die Büchel' des alten rrestamentes sind vorzugsweise 1e )l'aiSC , 

einio'e jedoch auch chaldäisch geschrieben. 
e , 

l'bersetzungen: 
1. Die S e p t u a i 11 t a erzählt, dass sie 

(284-246 vor 
~~~~~~f~~~':~~:§~;'o;;;~,'rr~~ß;~g:ejl~,'~~(~ dl~a~h:e;r; ~ESeptuagillta) auf 

zu~tande gebracht wurde; doch, 

2. :\eben der Septuaginta, ,yelche weite Ver-

l
'L ,---~~""~=;,,:': auch andere -Cbersetzungen und es trat }reHUllg . - . ' , 

eine grosse Yerschlechtenmg des Textes. e.111. Zu~' '\ e_rbess~run~ des-
selben unternahm und vonendete,Qpglp~s C-t ?83) d:~}1~1)el1: 
sIlFil.c.4ige Hexa,pla, indem er den he bl'äischen Text nut den bekannceren 

tb ersetzungen zusammenstellte. 
3. Die Vulgata s. II Ö. , 

11. Neu erB i bel ca n 0 11. Die Autographen sin~ verloren; WIr 

besitzen Testameilt nur in Abflchriften und 'C'bersetzungen: 
1. K 0 i n e e k dos i s (gemeillschaftlich~ t:per1i~ferung). Der 

Ausdruck ist aus derScllule alexandrinischen Kritiker, wo er 

yOll den älterell1.!!!sll,!Eese:l~i~1:tel1,rr.e:xten" qe;:;, H9111e,r,geln:a~cht 
=15Ift"Eünzelnen Kirchen hatten Sammlung'en des Blbel-

canons, doch weichen die Abschriften mannigfach. yoneinander ab, 
da das Priyaturtheil und Gutdünken der Ahschrmber. nng~bunden 
waltete. - Eine in Call1bridge,,p~;fiI).(lliche Handschnft zeIgt uns 
den Text. wie er-i11""'tret"""K"ornr ekdosis 'vorherrschte. 

2. Recensionen des Hes chiu 
gines. zwar .. 
H;~d~~hriftel1, ,yeIche sie zunächst fanden, untereinander ~ergl~c~lel1, 
um sich durch dieses Verfahren zu unterrichten, was m euugen 
derselben später hinzugethan, verändert oder ausg'elassen wurde 

uml worin sie gleichförmig waren. 
1* 
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Die Becension des Hesyclüns erhielt in ~~gypten und in 
dessen Hauptstadt öffentliches kirchliches Ansehen. 

Die Recensioll des Lucian breitete sich von Syrien her über 
Kleinasien aus, wanderte sodaml über den Bosporus und wurde in 
Thracien~ sowie zu Byzanz aufgenommen. 

Es wurden jedoch diese beiden tbersetzungell von der römi
schert Kirche verworien.·~~· 

Die Recension des Origines war ill Palästina in Gebrauch. 
3. J?er1\Iur a tori s che (Jo d ex, sogenannt nach 9-(jlll.Histo

riker JVluratori, welcher Ende des XVIII. Jahrhunderts dieses Werk 
Iüdei:···::t'nlbl:;oslfi:;'fä~.Blbliothek in JUalland. fand. 
-~~ ... 4~·p·;~·cllTro·(cl:·E~M·(Ee·b~~~i~S"tiblicl;e;g:~1;~ue ), 
Übersetzllllg: 

5. jr u 1,ß:ll",L~,;.Jll Italien war die Koine ekdosis, und zwar in 
lateinischen Ubersetzung'en in Gebrauch: VOll den letzteren ist zu 
erwäIIR~t1","~t~"liJt~!.~.':)M;j!0elche Yielfach verbreitet war, und die Über
setzung 4~~JY1§,rcjon, eines Clerikers, der im II. Jahrhunderte zu 
Rom lebte: doch ist diese letztere Übersetzung, da JVlarcion ein 
Ketzer war, Y.f:ll~\Y9rfen. - Es ist begreiflich, dass durch die viel
fachen Übersetzungen; 'welche im Umlaufe waren; die Einheit des 
Textes litt; daher unternahm es der hlg. Hieronymus (t 420) über 
Bitte des Papstes Damasus; das 11eue Testament mit Hilfe der 
griechischen Handschriften in das Lateinische zu übersetzen; später 
übersetzte er auch den alten Bibelcanon. Diese Übersetzung heisst 
die Vulgata, weil sie allgemein verbreitet wurde. Die Päpste er
kannten sie an und das Concil von Trient (1545-1563) erklärte 
sie für authentisch und beschloss, sie in einer möglichst verbesserten 
Ausgabe herauszugeben. 

Das COllcil kam jedoch nicht dazu. die 

Vulg:a,.;t~~,"1§,§2~J~~Jf:lls; doch genügte auch diese 
wurde neuerlich berichtigt und sodal1l1'ul1ter Clemens 
endgiltig festg'estellt und herausgegeben. 

Anmerknng: Neben dem Bibelcanon gab es Bücher, welche 
bloss gelesen wurden: die sog'enannten Biblia anagignoskomena. 

§ 6. 

Paradosis (Traditio). 

Nicht alle Glaubells- und Lehrsätze wurden in den hlg. Büchern 
aufgeschrieben: manche haben sich durch mündliche Überlieferung 
erhalten; insbesondere ist es gerade die mündliche Überlieferung~ 
auf welcher die Auslegung der heiligen Bücher beruht. Auch die 

DoO'mata der göttlichen Inspiration der heiligen Bücher, der un-
o , 

befleckten Empfängnis der heiligen Jungfrau, der Unfehlbal'k61t des 
Papstes beruhen vorzugsweise auf der Paradosis. 

§ 7. 

Griecbische COllcilien. 

Die COllciliellschlüsse sind die Grundlagen der katholischeIl 
Kirche als einer org'anisierten, in das politische Leben eingeführten 
Anstalt. 'Tn~a:reseiil'slillle datieren sie vom Eintritte der christlichen 
ReligIon in das römische Staatssystem s.§iL~e~l.]jrlassedesRglig:~oJ1s~ 
edictes durch Constantin 314. - Als VorbildaUßl' Synoden gilt 
die.Apostelzusammenkunft in Jerusalem z~jgelitn 50-52, bei der 
entschieden wurde, dass die Heiden esclmeidllng in .. di~ ~llristc 
liche KircheaufgenOl1Ullen we ' ürfen. 

'Ursprünglich wurden die Synoden zum Z.wecke der Entscheidung 
von Streitigkeiten einberufen; so insbesondere die ersten Synoden 
im H. Jahrhunderte zur Schlichtung der Pascalstreitigkeiten. 

Die Synoden yon 314 ab fanden, insoferne sie allgemeine öku
menische (d. h. von der ganzen bewohnten Erde beschickte) 'waren, 
unter 1\Iitwirkung der Staatsgewalt statt. Die Canones der allge
meinen und particularen Synoden wurden aufgezeichnet, historisch 
oder systematisch geordnet und bilden die Grundlag'e des Kirchen
rechtes; sie sind desto angesehener, je älter sie sind. 

Ökumenische Synoden sind: 
1. Nicäa I 325 1). 

2. Constantinopel I 381. 
3. Ephesus 431. 
4. Chalcedon 451. 
Von den particularen Synoden sind jene heyorzuheben, deren 

Beschlüsse in die Kirchenordnungen aufgenommen wurden. 
1. Ancyra 313. 
2. Neocäsal'ea 315. 
3. Antiochia 340. 
4. Sardic~. 
1) Das erste Concil zu Nicäa ist eigp,ntlich kein ökumenisches, wird aber 

zu den ökumenischen Concilien gerechnet, weil seine Canones von der Kirche 

anerkannt wmden. 

2) Besonders wichtig ist der .~~~~~~~:-~~~"f,'''',t:: 
llächst}üle~dings 
UrtheÜe des 

cdi:~:;<&:S:~""'TU' ,,~~:~"'~r;;~'n 
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5. Gangra 36:3. 
6. Laodicea 366. 

§ 8. 

Lateinische COllcUiell. 

1. Afrikanische. Karthago 397 
letztere den officiellell actellt1läSsigeI~l~"~c-·c~'".''._.''' 

Kirchenrechtes bildet, indem in eHe Acten dieses 
aller früheren aufg'enommell vmrde, so dass sie 

welches 
afi'lkanischen 

Ooncils der Inhalt 

Africanae bilden. Die Canones der afi'ikallischell Oon-
anf~~enomlllell iin:d'siiir'("s'ciii;,{,2ichtig;. 

U 11 d d e u t s c h e Co 11 ci I i e n. Dieselben fanden 

:;;i~~~~~~4~~~*=;,b~.is zum VII. J ahrlmndert; sie vvieder
und sind in die Kirchenordnung 

- Häufiger in den "reitlichen Rechtssammlungen ist 

\..·'{I,I$'J~~~~~~~~~);iItI:.w,:742yoüIfönig l{arl'lllanl1 auf 
des einl:ierufeil; die Caliol1es dieses 
Concils beziehen sich insbesondere auf das bischöfliche Amt. 

3. Spanische Concilien. Elvira 30'5~35~-~'~~""'i;~ welch 

letzterer Stadt bis 17 COllcilien stattfanden. 
4. Britische Coneilien, 

§ 9. 

Constitutiolles apostolorum. 

unter Theodor 

die 1 

13) 

Eine Sammlung, "Didascalia;' genannt, in sechs Büchern, syrisch, 
fand weite Verbreitung' im Orient:. sie handelt von der Verfassul1O' 
un~,Ri,~S~12,~llder Kirche; zu Anfang des IV. Jahrhundei;ts wu:rde~ 
diesen sechs Büchern noch zwei Bücher yerschiedenel' V(cTfasser hin
zugefügt und es erhielt die Sammlung den ::\amen: .. Constitutiones 

. - Die Sammlung ist unecht. ,,-

§ 10. 

Canones allostolorum. 

Eine Sammlung VOll kurzen kirchlichen Sätzen, \velche, den 
Constit. apostol. angehängt, griechisch geschrieben, theils aus diesen, 
theils aus Beschlüssen von Synocleu, insbesondere der Synode VOll 

3) Das altestt; abendländische ConciI. 
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Antiochia 332, und aus Kirchenvätern zusammengestellt sind'.. Es 
waren 50, welche Dionysius (§ 22) in das Lateinische übersetzte 
und in seine Sammlung aufnahm, von wo sie in andere Sammlungen 
kamen. Später kamen noch 3:5 Callolles hinzu. Sammlung 

ist -nneeht. 
§ 11. 

Codex canonmn ecclesiae universae. 

Christ~e Justel (1",",,,--, 

'gab im ~ahr~ N}O unt~r obigem 
Canones 1111 (rtex~ und III li:1lvllU;"\JHC 

ein französischer Gelehrter, 
eille Sammlung griechischer 

heraus. wobei er 
und dass d~~s cli'e\.~s:E1ll1!llJlg yon 

sie als ein in 'Cbung g'&{"tandener Codex vGtllUJ[HU,H 

al wer~lü§~~ :JIan \",ies 

Samm Ullg iiUJit~1f[~!11l1(Ü;n, sondern ~~~~~~~~~~~~~g~~,#"" 
indem er den griec1lischeJl,T~xt aus 
nommen und selbst ill das Latein~sche 

11. Periode: Vom Anfange des V. bis Mitte des IX. Jahrhunderts. 

A. QueDen. 

§ 12. 

Conciliell. 

1. ~Iorg sche. Ökumenische COllciJien: 

5. Constantillopel II 553. 

6. 
7. ~icäa II 787. 
8. Constantinopel 
Y?!L,da. ab ,\vurden 1111 Orifllt H;BineöknmenischE\l1., Concilien 

abgehalten. 
Die griechischen COllcilienschlüsse kamen nur selten im Original 

nach dem Occident, sondern in tbersetzungen. Häufig wnrden aber 
auch die Canones mehrerer Concilien aneinanclergereiht, übersetzt 

End so nach dem Orient verschickt. 
Von diesen Übersetzungen sind hervorzuheben: 
1. Eine Sammlung aus dem IV. Jal1rhlln9,gr~; dieselbe enthielt 

olme, äussediche '1'rennlliig;dre~cl11iissedeESvnoclen\Tol1 Niqä~und 
Sa-rcrrca.=~w]Jres(r~Bmi1nITung: gab" zll'f~lg'~~lcl~;~~"'~Iis~~~l~~tiil~d;;i~se 

: Auf dem ConcH von 421 behaupteten die päpst-
lichen Legaten, dass einem das Recht zustehe) 
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von einem Urtheile des Bischofs an den Papst zu appellieren. Da 
dieses Recht von den afrikanischen Bischöfen bestritten wurde, 
beriefen sich die Legaten auf angeblich nicäanische Beschlüsse, . 
welChe dieses Recht des Papstes anerkannt hätten. Hiebei citierten 
sie diese Sammlung. 

Die afrikanischen Bischöfe hatten aber eine Sammlung der 
. nicäanischen Beschlüsse von Bischof Cäcilian, der selbst dem ConcH 
beigewohnt hatte. In dieser Sammlung fand sich der von den 
Legaten citierte Canon nicht, ebensowenig in den vom Bischof 
Atticus über Yerlangen der afrikanischen BischOre"g:eselluefen' Ca
!lcmes vOn Nicäa in einer von Atticus selbst gemachten Übersetzung. 
Es stellte sich nun heraus, dass dilOl, MxKatell sardice~li§G.hIOl,Be-
schlüsse als. nicäal~is.cl~e [in geführt hatten. ) 

2. Translatio prisca. Wir besitzen eine Sammlung, welche 
in sehr schlechtem Latein verfasst ist. Dionysius hat in der Vor
rede zu seiner Sammlung' erklärt, dass er sich zu einer neuen 
Übersetzung "confusione translationis priscae" bewogen fühle. Da 
nun die in Rede stehende Sammlung sehr confus ist, wii;d ver
nluthet, dass sie eSSel, auf 'welche Dionysius angespielt hatte, und 
siewh'd daher "translatio IHisca" genannt. . 

3. Versio Isidoriana. Diese Übersetzung entstand in 
Italien, kam zufällig nach Spanien und wurde dort von dem unbe
kannten dieseaXrfg'ell0mmen. Die Be
nel1utI1Tg"tJerllht· 'aufeilfefn doppelten IITt111ini:' Man l1ielt .denyßr
fassel' der:a:ispana fürdell Übersetzer. und Isid9F~Bischof ~on 
SevÜla, Iih: deü Verfasser der ." Hispana .. Beides ist~l;l:i~i~'tig'.'" , 

na. Sie rührt von Dionysius' her und 
Iyurde von diesem in seine Sammlung aufgenommen. 

n. Abendländische Concilien. S. § 8. 

§ 13. 

Epistolae pontiflcum. 

Die Briefe der Päpste begannen immer mehr an Bedeutung 
und Kr~ft zu g'ewinnen. Anfänglich zog'endie Päpste 'ihrrömisches 
Presbj1teHiinl i;Jet·dai1(~.r :"e.pistolaes'yn9~U<::ae". Die Bezeichnung 
für die Schreiben der Päpste war "epistola", oder, illsoferne sie 
eine Entscheidung in einer bestimmten Angelegenheit enthielten, 
"epistola decretalis" , insoferne sie eine allgemeine Anordnung 
betrafen, "constitutio"; daneben finden sich auch "auctoritas, COlll

monitorillill, rescriptum", ja wohl auch "canon" . Je mehr jedoch die 
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päpste . ~1~,,~3,~3;~~,~.~2~;:~~a~~~,~1:,~,~lSJ ... j,4t.~.JAU~g~J1.~.C4t.~~JJ&~l~g~J1QJ~bi~~N""" 
an Sl:cli'iogen, desto grösseres GewIcht ge,v3nnen deren Ent-
scheidungen, "decretales", da man sich auf die darin ausgesprochenen 
Grundsätze in ähnlichen Fällen berief, so dass die De\:retales nicht 
nur vorüberg'ehend in einzelnen Fällen, sondern dauernd und all-' 
gemein wirkten. Es ,yurde daher für die päpstliehen Sehreiben der 
Ausdruck "decretales" immer übliehel'. 

Epi~tolae. ap~ric .9.dera .. ' 'paribus ,.sind . päpstliche Schreiben, 
welch;"i;l'llleili:t~cl~~~;c'A~a~:arg'~~g .. ili~l~~~g.i~l~g~ll:""·"'··s ..... , ' .. ' 

§ 14. 

Quellen weltlicher Autorität. 

a) Schreiben der Kaiser, kaiserliche Gesetze 4), Verfügungen 
kaiserlicher Beamter, z. B. die Einberufung der Conciiien durch 
die Kaiser. .. 

b) Capitularien der fränkischen Könige, VOll welchen die kirch
lichen )) Capitula ecclesiastica" genannt werden, 

§ 15. 

Busscanones. 

Das Busswesen entwickelte sich auf Grund der Tradition, 
der Canones, besonders"voii" Ancyra,Niciia, . dann .. der Schrifte.n· der 
Kirchenväter, vorzüglich Basiliusdes Grossen. 

§ 16. 

Capitula episcoporum, 

Es sind dies Bestimmungen, welche einzelne Bischöfe 'ihren 
Diöcesen gaben. 

§ 17. 

Ordensregeln, 

Insbesondere hervorzuheben sind die Regel des heil. I3~~iJi.u~ 
Ci- 378), welcher alle orientalischen Mönche folgmt; .. ··ullifdie des 
liell. . Benedict.von ßUl~~Üt,Gt ... 543) ... 

""Ge\\;lsserl113:ssen hiehe1' gehört auch die Regel de~J,l~~l.:.g~r?~e
gang von Metz 765), welcher jedoch nicht eigentlich eine Regel für 
MöWclle'''sol1dern nur für gemeinsames Leben des Clerus (Canollici) 

. , ... , c.,_.,,,,., , ... .. , . . 

schuf. (Vgl. § 99.) 
",,,,. 

4) So ist z. B. die :Novelle Justinialls Ln ein ulllfallgreiches kirchliches 
Gesetz. 
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§ 18. 

Statuta eeelesiae antiquae. 

Eine Bearbeitung vorzugsweise gallischer, auch einiger griechi
scher und' spanischer, ('anoues und päpstlicher Schreiben. in der 
l\Iitte . des Y. J~.lH:hJWJlertfl in Gallien entstanden. ' 

-'}le'Hf~p~ila"llailll1 sie aus. einer Handschrift, . wo sie unmittelbar 
nach einem <;OIl.,cÜ:rQll Kart1i1:t'j2;O, C'Öllectlo ~ll1se'I1T;o' 'd~dicata 
aus einer Handschrift. ,'1'0 sie .1 

geschrie b ell~'st7t'i~d~i;';"~i e finden si ch. irt'~g(j1r'fI3.lid'§tifrrff6lr··tlfeilE"·aJs 
Schlüsse des COlIcils von Karthago 398 oder 418, theils als Schlüsse 
des Concils von Yalencia bezeichnet, tlleils unter dem Titel! "st. 
eccl. ant." 

§ 19. 

Quelleu Tersehiedenen Inhaltes. 

. 1. Excerpte aus \Ve1'ken kirchlicher Schriftsteller. \vovon ins
besondere der heil. Augnstin (\~. Jahrhundert) und Isfdor. Bischof 
von Sevilla (Yl. JalJrhunde1't), heryorznheben sind. . 

2. Schreiben weltlicher Personen, z. B. VOll Kaiserinnen an 
Päpste. 

3. Liber pOlltificalis. Er enthält Biographien.\\~LPäpste.docll 
übel" die.:E~te~~.?~p~te.silw~Htl:fti.g~:Er' findet 

. nurbarlc15"chriftlich,enl)ajllllllnngen und g'eht 
1ll der einen bis Felix IV, (t 530) mit einem Verzeichnisse der 
folgend61~ .. P~p§t~·~is:pell:lg;iuf!II. (i- 590) und in der anderen bifl 
S:rg~ll§(t 701)~ dann folgt ein späteresYerzeiclmis bis J ohallll XIX. 
(T 1033). 

,. 4 .. ~::'~:l~!t1:,.!~l·ll\at?E~lll~z,.,,~i.ll~.~~nI~i~Ul!~ .. fitrdie Abfassungvon 
n.~~.:·~ye.~0~~111at~e, (1 1]. klrclllIche EmpfehluIlgsbriefe, . 

5. Formelbücher , z. B. verschiedene literae formatae. Ordo 
c1e sacris ol'dinibns benec1icendis, de celebrando concilio etc.' 

6. Allerlei, z, B. Papstkataloge, historische ~otizen, Provinzen
verzeichnisse. 

§ 20, 

ApokrjJ:he 8ellriften. 

Es \vnrden Synod~;~;' Schreiben von Päpsten. Bischöfen 
Kirchenschriftstellern. Kaisern etc, zu verschiedenen Zwecken er~ 
dichtet. Besonders h~rvorznhebell: 

1. COllstitntum Sylvestri, enthält die Beschlüsse einer an
geblich zuR6iii 3:21 unter Sylvester in Allwesemlert(re~<rI{aIsel's Con-
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stantin und von 275 Bischöfen abg'ehaltenen Synode; es existieren 
überhaupt sechs falsche Stücke ~~oilDYlvestei'. 

Uon st antinijmpera
dem Pl.1,psteE,0111 

U,nd ItaE~llzqm Geschenke; der PapstsollHerr und Gebieter aller 
Bischöfe sein. der Stuhl Petri Gewalt haben über die. vieL Throne 

" '" I ,.'_.'_ -.-. .",v -, v._. _ '> "<" ~ v'. 

(Alexandria" C?l1stäntinopeI, Anti9chia. 111lClJ.!.OH1salem - die vier 
. Pati:lar~balsitze): dem Papste das' officiulll. strepaeJgebiiren.· 

Die Fälschungen sind meist in Rom entstanden. 

B. Sammlungen. 

§ 21. 

Einleitung. 

Die angeführten Quellen wurden g'esammelt; zuerst begnügten 
sich die Sammler, die Quellen in chronologischer Ordnung' anein

'; ander zu reihen (Sammlungel}histor~scher Ordnung); später jedoch 
wurde das Gleiduii:Ügezusari1mengestellt (Sammlungen systema
tischer Ordnung). 

I. Sammlungen der historischen Ordnung, 

. Allgemeine Sammlungen 5). 

l!:,.R.!~Il.'y.§.ia n a. Diony~ius .,yar ein :Mönc~l, Scythe von. Geburt, 
gneclllschen Sprache machtIg; er lebte m Rom und 1st auch 

dadurch bekanilt, dass er die christliche Zeitrechnung einführte, Er 
nannte sich selbst Exiguus; sein 'l'oclesjabr fällt zwischen 525-555. 

Dionysius sammelte über Anregung des Bischofs Stephanus 
von Salona und des Priesters Laurentins Synoden und andere 
Quellen; (liese Redaction ist uns in einer Handschrift erhalten, Er 
überarbeitete diese Sammlung; diese enthält: 

1. Praefatio,. 
2. Tabula titulorum. 
3. 50 Callones apostolorum, 
4. Griechische Synoden in der eigenen tbersetzung (versio 

Dionysiana) [Canones yon ~icäa, Ancyra, Xeocäsarea, Gangra, 
Antiochien, Laodicea und Constantinopel in fortlaufender Xumerie-

5) Als allgemeine Sammlungen \\'erden jene bezeichnet, welche die Schlüsse 
orientalischer, afrikanischer und occidentalischer Concilien enthalten. 
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rUl1g (lG5 Nummern), darauf in selbständiger Zählung die Canones 
von Ohalcedon und die Canones von Sardica J. 

5. Afrikanische Synoden, und Zlyar das kmthagische Concil·· 
von 419 (138 Nummern), die Verhandlungen und Canonen der ersten~ 
Sitzung, die yon diesem Coucil veranstaltete Sammlung der afrikani
schen Canonen und die Canonen der zweiten Sitzung'. Die Canonen 
yon Nicäa in der Version des Atticus sind in diesel' Redaction als 
überflüssig ·weggelassen worden (ygI. § 12, Xl'. 1), 

Dionysius machte später auf Veranlassung des Papstes Hor
misdas noch eine zweite tbersetzlll1g', in welcher das Original 
neben der Überiletzung stand. Diese Sammlung ist verloren. 

Dionysius sammelte auch päpstliche Decretaleu, 39 Sehreiben 
(erstes Sehreiben von Siricius [384--398J, letztes Schreiben von 
Anastasius [49G-498J). 

Die Sammlungen des Dionysius erfreuten sich einer günstigen 
Aufnahme und wurden von Päpsten eitiert; insbesondere im 
VIII. J ahrhnnderte wurden die Dionysischen Sammlungen in aus
gedehnter 'Veise vom Papste Zaeharias in einem Sehreiben an König 
Pipin verwertet; 11iebei bezeichnete der Papst die Canonessammlung 
als liber canonul1l, die Decretalensammlung als liber decretorum. 

H. Codex Dionyso-Hadriallus, Die Dionysiana fand weite 
Verbreitung und wurde im Laufe der Zeiten durch Zusätze ver
mehrt. Eine solehe vermehrte Sammlung sehenkte Papst Hadrian 
im Jahre 774 Karl dem Grossen ; statt der Vorrede findet sich in 
derileibell eine vVidmung in Form eines Anagramms: "Domino excell. 
fiUo Carnlo magno regi Hadrianus papa". Diese Sammlung heisst: 
"C D.-H." Sie fand in Frankreich grosse Verbreitung und wurde 
auf dem Reiehstage in Aachen 802 als Reichskirehenordnung "Codex 
ecelesiae", der fränkischen Reichsyerfassung einverleibt. Sie wurde 
in den fränkisehen Concilien und von den fränkischen Bischöfen als 
Rechtsquelle angesehen und benutzt. 

Epitome Hadriani. A.uszug' aus der vorigen Sammlung. 
1 . Hispana oder Isidol'ianl1. Die Sammlung 

I. rrheil: 

l. Vorrede. 
2. Grieehische Coneilien in der Versio I ,üdoriana. 
3. Afrikanische COllcilien. 
4. Capitula Martini Bracacensis. 
5, Römische und gallische Synoden. 
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H. Theil. 

Deeretalen des Dionysius, yermehrt durch andere. Deeretalen, 

hauptsäehlich Leos I. 
Die Zeit der Entstehung derSammlnng ist ungewiss, spätestens 

zur Zeit des IV ... Q9l}<;iJ~ ,Tolß.do~631; Si~,-!:::E~~e~"f2"E,~;Y~~1~,r~!19:k,Yß~~~. 
'l11elil,t'CfilrCli""dTe" Beschl üss~ . del'l~llS11fo l,g~l~~~ll~QQnc;iJj~n",:,.J~J#.t~s .. c" • 

aufgeilomlllene's'''C;onCiF'XvifC;meil Toledo. Die Entwick~lung der 
spaIiiscneif'1{lrc116'\\;ufcle'15a1d"datauf71t durch den Emfall der 

Mauren unterbrochen. 
Der Zusammensteller der Sammlung ist unbekannt; man 

schrieb sie früher auf Grund eines Irrthullls dem heil. Isidol', Bisehof 

VOll Sevilla Ci- 636), Verfasser der Etymologien, zu. 
Die Sammlung hat eine grosse rechtshistorisehe Bedeutung 

gewonnen, ~_.~~!l~.Y.(jrd,,~E bt"e~~ .. :E:Qnl1jn (hÜlien .. die ... Grundlag.edes 

pseudi~si~or (§ ,2G) wurde, 
@le~nel:!,?c~~,~S am ml un g. ~iese Sammlung, ~~e ih:,en 

Namen von ~di:lferansgeber (Pasqmer Quesnelle, Pans 16/5) 

trägt, enthält Callones und Decl'etalen und ist, olme Plan und 
Chronologie zusammengestellt, wahrseheinlich in Gallien im VI. Jahr-
hundert entstanden. Qnesne]]e g'laubte, dass die Sammlung der 
officiel1e Codex eanOl1um der römischen Kirche gewesen sei, doch 

ist dies irrig, 

§ 

Particulare S'almlI!lu;f~~~~~ 

. "c e Sam m 1 u n g. Die Sammlung hat ihren 
e.·bei~ Y§Lf~,s,ser innere 

1. 

lassen darauf schliessen, dass sie in Rom 
Petrus (\)rassus; ein Allhäng<\r HEjinriehs IV., ,\ichtete im Laufe 

des Illvestitur&treite~ gegen den\fapst Gregor lÖ80 eine Streit
schrift. in welcher er sieh auf eü1't?1l liber Gregorii.L (590-604) 
berief 'und aus dh:sem libei;'CItlerte;' .. da nun diese Citierungen mit 
Stellen aus der avellallischen Sammhltig'übereinsfirnmen, wird ver-

. S~mmlung .. von. G regorI: ,. herl~üJlrti.o(leL~elligstel1s. 
welchel}l Falle sie-die erste officielle Samm-

Sammlung ist wichtig, ·weil sich in derselben 200 Doeu

mente finden, die sonst nirgends vorkommen. 
11. S T > lJ;, .• C,Qlls;ti.tuti.ouen, Diese COl1stitutionen 

haben ihren Jakob Syrmond in Jena. Sie 
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manches auf kirehli~he_ 

18 kaiserliehe 321-425. 

Sammlungen der systematischen Ordnung. 

§ 24. 

Allgemeine Sammlungen. 

u,:~::-~~~.~;:;~r .. ~e~ .• ':,T .. ~i ... a:.: .. t: i 0 ca non um des F u I gen ti TI s Fe l' r a 11 d TI s ' 
aus Karthago. Sammlung' ist eine kurze systematisehe Zusammen
stellung von Canones; hiebei ist yo.rnehmlieh die Diol1vsJana benutzt. 
Sie stammt aus dem VI. Jahrhundert. v 

/ . II.l90 11 c ~ r dia e a non U:11 cl e s C res e 0 n i U s, Bisehof in 
. Afnka. Crescomus sah es als emen JYlangel der breviatio callonum 

des Ferrandus an, dass sie die Quellen bloss Gitiere und nicht aus
führlich 'iyiedergebe. Ei- arbeitete daher diese Sammlung um, 10\'0-

durch sie aber nicht gmvann. 
Die Sammlung ist im VIII. J ahrhunclert entstanden. 

B ra e ace n si s. Diese Sammlung 
besteht Exeel'pten griechischer Coneilien. welche 
der Erzbisehof Martin von Braca, ein Pannonier von 'nach 
Spanien gebracht hatte, und 'welche auf dem zweiten ConcH von 
Braca 512 l'eeipiert, als ein Bestandtheil der Beschlüsse dieses 
Concils in die HisIJana aufgenommen wurden. 

Sammlung des Benedictus Levita. Benedict 
war Diakon und Levite in JYlainz. Er gab als Fortsetzung der 
aus vier Büchern bestehenden Capitulariensammlung des Ansegisus 
zwischen 840 und 847 drei Bücher Capitulariel1, angeblich aus dem 
Kirchenarchiv von Mainz, heraus. Diese Capitularien sind als solche 
falsch, doch hat sie Benedict nicht geradezu erfunden. sondern ihren 
Inhalt aus verschiedenen Quellen: Canones. '\Yerken von Kirchen
vätern, lÜg. Schrift, Stammrechten der Bayern und Westgothen, 
zusammengestellt. \Yir begegnen hier einer merkwürdigen Art von 
Fälschung'. Benedict nahm nämlich, wie bereits er'wähnt, den 
Stoff aus verschiedenen, und zwar eehten Quellen. formte 
hieraus je ein zusammenhängendes Ganzes und gab ein s~lches als 
Capitulare aus. 
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23. 

Sammlungen. 

u n g', Dieseihe ist Anfang des 
·~~."~~~::~::~i~:::;;;T<;U;lld sucht das irische Kirchenrecht mit 

römischen zu vereinen: sie ist insbesondere deshalb \yertvoll, 
ein Bild des irischen Kirchenrechtes gibt. 
L ~x: 'war auch in 

nach dem 

entwickelte sich auf Gnind der canones 
VOll Ancyra und .:'\icäa und der Reg'ei des BasillusJ'des'(jrossen. 
Der BusscanOll ist sehr streng-. Die Büssenden, .lapsi, 'waren aus 

der Kirche allsß'eschloss~1~"lhd .' öffent
liche Busse wieder' inüiek:irc,!lliGJll;lGe;m.einschaft aufgenommen \Y.erden. 
-. -·Haup1veH)1~ecl1ell·;/Tl~zuelft,. 

6-cc r(r~ilt.Das J B Li~s \~:~s~n 
gebildet; es konnte sich jeder 
die Busse durch 

'war denl\Vehrgeld~.J'stem nach
der BllsseTo'skallf~'ll)'ja s~o~_aE 

.' Hauptverbrechen:. 0 effen täC!I~,~~~IaltnltiM.g;k.~tt.ln!.g.~l~\Wk,~.l\~l~t. 
Das abendländische' Buss"~:'~;en ,,'ard 

ausgebildet; so silHl hervonmhehen die Bussbücher . 1'011 Yinian, 
Columban, Cumäanus, Beda venerabilis, Egbert von lork etc. 

Der lüg'. Columban (t (315), hatte eine Missionsreise von Irland 
nach Fra1.1kißlcli{ült.ernommen und dort das irische Busswesen yer

breitet. 
In England suchte die Kirche, ,wIche HiT die öffentlichen Bussen 

eintrat;'deinT~;ischen Busswesen entg'egenzmvirken. Es vmrde der 
Griech~ ~oi:-·~lilil'·El;zblschof VOll Canterbury ernannt, mit der 
l\Iisslon,das römische Buss'\vesen einzuführen. Nach seinem Tode 
690 erschien das PoenitentialeTheodori in z,yei Büchern, VOll einem 

Schüler Theodors verfasst. 
In .Frallkn:oich bekämpfte die römische Partei des fränkischen 

Clerus das irische Buss\,yesen und sucht~das Rom empfohlene 
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Busswesen einzuführen. Auf zwei Synoden bekam Halitgar, Bischof 
von Cambray, den Auftrag,· das römische Busswesen zusammenzu-' 
stellen. Er verfasste nun ein Pönitmitiale . in fünf Büchern: als 
Anhang hiezn gab er nnter denCTifer

o·,'J5oeIiitentiale· roitiaJinm;' ein 
Buch~h'eraus, in ·welchem er trot,:!: de~ Titels i~~isches Busswesen 
zusammengestellt hatte. 

\Veiters ist nochzu erwähnen das Bussbuch von Rhabanns l\laurus. 
Mit der Entwickelung der Ohrellbeichte verloren die Pönltential-

bücher seit-dm' J ahrllUildert ihre Anwendung. 
!IV. Ritlläl ücher. Dieselben enthalten die Formen für 
,f:.~""",,-A~"·"''-''''''~"'-'' 

feicrliche kirchliche Handlungen, insbesondere für den Gottesdienst. 
Sie fülrrell"deii Na1111~nOrdines und es wurde unterderhordo 
romanus, o(ler vielmehr den ordines romani, da es deren mehrere 
gab, vorzügliches Ansehen beigelegt. (Seit GIemens VIII. das Pon
tificale romanum 1586.) 

V. Forme ücher. Unter diesen ist besonders wichtie' ein 
'" altes }1 elbuch aus dem Anfange des VIII. Jahrhunderts, liber 

diurnll~J welches Muster zu Urkunden für das gesammte kirchIic1ie l 

Geschäftswesen, zugleich ab.er .. ~llCl.1ßt31? .Qrdinati9nsritgsdes.Papstes ... 
und der suburbicarischenBh;chüfe< etc. enthält. 

Im fränkischen Reiche findet sich eille beträchtliche Anzahl 
solcher Formelbücher, welche aber meist weltliches enthalten. 

G 

t3rit l~'en gegen 
in sein'em Streite 
werden. 

s \Ton l\fetz 
·ft. Sie 

Periode: Von der Mitte des IX. bis zum Anfang des XII. Jahr
hunderts, 

§ 26. 

Die pseudoisidorisehe Sammlung. 

Eintheilnng und Inhalt. 

Einlei tu n g. 
Präfatio und mehrere kleinere Stücke, darunter zwei falsche 

Decretalen. Die Präfatio beginnt: ,.Incipit Eber saneti Isidori. Isi
dorns mercator" (in späteren Handschriften: "peccator"). Die Be
deutung des "Wortes "mercator" ist unbekannt. 
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1. Theil. 

1. Die 30 Canones apostoloTum. , 
2. 60 falsche Decretalenvon GIemens 1. ct 100) - l\Ielchiades 

ct 314). 
3. Ein.EJ c ~~qhand1u.J.:tgdEJ.prjJ,llitilla c· .ec;,cleßia .. und·.de'~Yllodo·< 

i:\icaena. 
II. Theil. 

l. Tractat über die Synode von i:\icäa. 
2. DonatIo·{}cm:stant111i: 
3 :-ilfeht'efß",.k1g.i,n,e;;6,.tl16ilw:eise unechte S tü cke. 
4. Der I. Theil der Hispana. 

IIr. T he i l. 

Der Ir. Theil der Hispana, vermehrt durch 36 falsche 

Decretalen. 
Art der Fälschung. Die falschen Stücke sind aus echtem 

Material mosaikarü~ zusammengestellt, ein System, welches bereits 

von Benedicf'ange'\~~eildet worden ·war. 
Kritik der Fälschung. Bis in die :iHitte des :XV. Jahr-

hunderts hielt man die Sammlung für echt. Allerdings hatte schon 
Stephanus von Tournay(t 1203) eine Abnung des Be~ruges. Aber 
erst im :XV. Jahrhundert sprachen Nicolaus von Cusa un1"ighft1HWs, 
Turrecremata ihre Zweifel aus. Weitere Gründe gegen die Echtheit 
Il~[cllteilidie'jiagdeb;rger Centuriatoren geltend. Die Echtheit ver

theidiote der Jesuit FranciscnsTugianus 
er\vlei'-at)'el:der"v'i~6'te~t~;tI~~I~~-Pl-:~ig:r}g~nr,1~llus in seinem 1628 

_ erschienenen 'V~i:k~;' ::Pselldoisidonis ... et_'l'nIria,:!~~,;!5lJ?~ll.l,W~:S" 
die Unechtheit vollkoriniei1.~'""'''·~--''·''·--1''''';··--·;'·-o .. ';; . '.' . 

Tendenz des Fälschers. Die vornehmste Absicht des 
Fälschers gieng' dahin, die Kirche, insbesondere die Bischöfe, von 
der Staatsgewalt unabhängig zu machen. Dies gelang ihm auch 
zum Theil;' es wurde jedoch dafür die Herrschaft des Papstes 

befestigt, bezw. zum Theile neu gegründet. 
Heimat der Fälschung. Es ergibt sic~h~~a~u!s~~.~~~!l~ 

~~~;0~:-:'~:~:~~- ~~.", .. ~"" •• ~H~ Heimat der 
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den 

sofol't auf den der Pseucloisi-

4Jc~~§,~J.ll1g ~1,k~1l~§· Yer~>ebel1s berief sich 
Codex Dionysio-Haclrianus. der 

Zeit er Zusamme>nstellung>. Da .~~~~~~ 
Benedict benutzt ist und da die Sammlung . .zuer.st 
vvurde, ergibt sieh als Zeit 847-·853. 

Person des Fälschers. Die Person ist unbekannt; jedoch 
steht fest, dass der l\Ietropolit 1'011 Rheims, Ebbo Ci- 8,52), der 
Fälschung nicht feme stand. 

Einfluss auf die Rechtsentyvickelung. \ne sehr mall' 
auch die Fälschung yerdammen mag:, muss doch zug>eg-eben werden, 
dass der Einfluss des Psendoisidor auf die RechtselltwickelUllO' über
trieben wird. Denn schon aus dem Gmstande. dass die Fä~chUlw . 
z~~: Zeit ihrer ... . nicht. als solche e~'lruJ~'Jl;:: \yurde, ergib~ 
sich, dass das in derselben yorgetragene Recht mit den damaligeJl 
Rec~tS1l:Jl~C!1i11111]}~>e.l1.]1~~ht Üll \Viqerspruche war und dass sie mithin 
im allg:emeillen ein damals anerkanntes und geübtes Recht 

Es lässt sich aber andererseits auch nicht bestreiteu, dass durch 
die Sätze des Pselldoisidor die Rechtsenndckelung zu Gunsten des 
päpstlichen Absolutismus mindestens beschleunigt wurde. Im Pseudo
isidor wurde die absolute Macht des Papstes gelehrt und dadurch 
die olmehill bereits erschütterte :\lacht der , 
so wurden die gTi.1viore" der 
Bischöfe gehören vor den Papst, nur diesem steht das Recht zu" 
die Bischöfe ein: tl,nd abzusetzen,;; .als alte, längst in der Kirche 
geübte vorgetragen und sind seitdem im Kirchenrechte g'eblieben. 

Auch '\Vurde das Institut der C1101'- (Lalld-) Bischöfe yöllio' . . .. " , b 

unterdrückt, die exceptio spoHi zn GUllsten des Clerns eing'eführt 
und überhaupt die Competenz der geistlichen Gerichte verstärkt. 

§ 27. 

Die yorgratiallischen Sammlungen;' 

1. Co c tio, Allselmo 
Die Sammlung besteht 11US 12 Theilen und ist 

Erzbischof VOll l\lailand, gevi·idl.i}iji; ---~ .•. , ..• , •... " 
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. 1 . Dl' Iiv11Vsiana, Hisl). ana., PseuoJ)isidor, J ustinianische }Iatena : - J 

Rechtsquellen. 
Zeit: Ende des IX. Jahrhunderts. 

die erste Stufe "'Vährend die Lex ronlafl;:Z,.S\l;n.Q~}ig~,.C:!2P~lI);(3. 
bildet, wo römisc1les~~Recliralieill gesammelt ,vmde, ;:;;;';"';;;::;;;;;;'~";""_4:"';"'<C'"ri"'-" 

die Eyyl!;)siamit Bestimnmng:en 
·~~~~''';:;'~'~~~~~''d'~~i'em. EC'(;l~~i~ selbst gegeben. 

2. Libellus (libri duo) de synodalibus causis et 
disciplinis ecclesiasticis yonAb~_!!&g:~~19_Y:9JL..J?,1:~1.I}1 Ci- 91~). 
Ein Handbus;l1.J.iir den Bischof im Sendgerichte. Die Sammlung 1st 
in iwei Bücher eingetheilt; das erste Buch betrift1 den Clerus, das 

zweite die Laien. 
Material: Concilienbeschlüsse, Beichtbücher, Capitnlarien, 

römisches und deutsches Recht. 
3. Decretum, auch collectariu-m des Bischofs 

Burchard von Worms ct 1025). 
Besteht aus 20 Büchern und ist vornehmlich aus den beiden 

yOri!ye~>Sal111l11Ull;en zusammengestellt. ' 
'" Manchen Oa~itularienhat BUTchard dadurch eine höhereAutol'ität 

geben zu müssen geglaubt, dass er sie in frühere Zeit zurückd~~i~~'~.~ 
und sie als von Päpsten oder ausgegangen. angab. Aus 
diesem Decretul1l sind dann mehrere solche Stücke mit den falschen 
tberschriften in spätere Sammlungen übergeg'angen. 

4. Co lIectio duodecim partiul11. 
Vor cleiüJahi'el 024Vei'fassi,oeh1.ht auf Burchard, _'Y~nl±~lllt 

durch deutsche' CöiicilieIl.sclllüsse. 
0: S 1086). 

i,\.i:;·"",,'h"'i'l',iliP'1l',.c'fl11f der C ollectio Anselmo 

dedicata, die 'I letzte]'en~:~1LJ1.gTchard. 
6. S a 11l 111 1 u n g des Ca r d i 11 als D eu s d e cl it. . 
4 Bücher aus dem Ende des XI. J ahrhullderts; systematlsch; 

die :\oth}~en~igkeit der Freiheit und Unabhängigkeit der Kirche 

wird zll.·'b~,veisen gesucht. 
f C+ 1087). 7. Sammlung des Bischo 's , 

10 Bücher. 
8. D ecretulll de s 11'0 1'011 C hartres Ci- 1117). 
17 umfangreiche Bücher: ein~,,~1!g§ol'dnete, aus anderen S.amm

lungen; namentlich.Bllrchard, excerpierte JYIasse, 1'011 von \~leder
holungen. Wa;n;::s'cllellllich ein nur zu eigenem Gebrauche bestunmter 

Entwurf für die 
9. Panllormia Iyonis. 

2* 
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8' Bücher, systematisch ausgearbeitet. 
10. Coll'ecflo'liiinm' päl:tinm. 
Verfasser'\mb~~~Itl+tt stel1tl'Hit dem Decl'etum III nahem Zu

sammenhange. Ellcle"cles XI. Jahrhunclerts. 
11. C olle c ti 0 C a e s ara n g u s t a n a. 
10 Bücher, hervorgegangen aus der Collectio trium partiull1 und 

der Sammlung Anse1ms yon Lucca. Ihren X amen führt sie yom Fundorte 
Saragossa und vom Finder Agostino, Erzbischof 1'011 Taragona 1586:' 

12. Polycarpus (Viele Früchte) von Carclinal Gregorius. 
S Blicher, auf Anselm unel die Collectio 

zurückzuführen. ~~nfang des XII. J ahrhunderts. ~~~;;!;;~;';1?,;;~~i:t~i:;~~~ 
13. De misericordia et iustitia von AIgel'us VOll 

Lüttich. 
Dieses Werk geht über elen Rahmen der Kirchenordnungen 

hinaus; der§~}}!;~1.1JgEJ1?:Lsgl1gpyigYlle J3~trach!U)lgel1 hinzugefügt. Es. 
hat einen 'Veg gezeigt, den einige Jahrzehnte' später Gratian ver
folgte, mn für eine ganz neue Richtung'Rec1ite~ 
(Verarbeitung des :Jiateriales) elie Bahn frei zu machen. 

In Algerus halJen wir nicht sowohl eine Sammlung'. als viel
mehr den Versuch eines selbständigen \Verkes vor Ul;~ (Anfänge 
der :;Uethode bereits in der COl1cordantia canonum). Algerus unter
nahm elen V ersl\gllJ,.diesich ~yidersprechel1den I\:irchellvorschriften' 
zu vereinen oder wenigstens ~raxis elie l\iittel llnzlweben. ,wie. 
sie sich bei 'Vidersp;':ÜCl1611 zu helf~ll hätte.D16 Praxis"'kam{ lHll1 

-- nach Umständen - bald streng, bald nlilde sein und sich sohin 
nach elen einen oder anderen Canones richten: Jnstitia-misericorclia:-' 

Elitstehungszeit: Anfang des XII. J ahrlmnderts. 

Periode: Vom Anfan!] des Jahrhunderts bis Anfang des " 
XVI. Jahrhunderts. 

§ 28. 

Coueiliell. 

Concilien wurden abgehalten: 
9. Lateran I unter Calixtus H. 1123. 

10. Lateran II unter Innocenz II. 1139. 
11. Lateran In unter ~~lexander III. 1179. 
12. Lateran IV unter Innocenz UI. 1215 

IJyon I unter Innocenz IV. 124ij, - '-/.'n-I'''''''''' 

14. Lyon II unter Gregor X. 1274. 
,15. Vienne unter Clemens V. 1311. 
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16. Pisa unter Gl'egol' XILllnd Alexanele'61
."",' ",jf§;~"""f"";3"~~~";t 

17. Constanz unter joh;ili~esc~XXIII., 
XIII., sohin }Iartin ,~. 

18. Basel 
iv. 
20. 

Das 8ehisma und die sogenannten Reformcollciliell (Pisa, COllst:mz, 

Bonifacius YIII. hatte sich in heftige Kämpfe,~, ~n~~üt~c ~:_".j;;;~ 
eino'ela-ssell"llild13l1Üen wider König' Philipp 

Clericis l~icos". in ,,:elcher er ansspmch, dass es den Eönigen 
~~icht zustehe. die Kirche wider deren ,Yillen zu besteuern. Ins
besondere be~'ühmt ist die Bulle ,.cnam sanctam" 1302, die eine 
Darlegung des V el'hältnisses z,vischeü geistlicher und weltlicher 
JUacht. sehr zu Gngunsten der letzteren, und auch elieThei)rie eler 
1Jeide~ Sch,\verter enthält. Yon Bonifaz YIlI. rührt auch der Aus
sprucl~'I~~'~:':"',:Pontifex iura ol1l11ia in scrinio pectol'is sui censetur 

habere." (Cap. Licet 1 in 6° I 2.) 
Sein Xachfolger Benedict XI. suchte den Frieclen mit Frank-

reich wieeler herz;stellen, starb aber bereits 1304 in Pel'ugia. -
Die Carclinäle ,yaren um elen Papst v~Jsalllmelt und. hielten das 
Conclaye für elie l\eulyahl in p~n}g1a,;/Ill ihrer :Mitte ,yar eine 
Spaltung ausg'ebrochen.Die eillen WÜllschten ein strengeres kirch
liches Oberhaupt, ,,-elches Frankreich entgegentrete, die anderen ein 
Frm1-kreich gelleigtes.PJJ.ilipp Iyusste die 11 Monate verzögerte 
'\Yahl auf den Erzbischof yon Boreleaux zu lenken, der als Clemens,v. 
den päpstflchenThron t;estieg. Dieser beschied. die Cardilläle zur 

KrönullK"ll\l91l .. _L0~D)l-.und schlug seinen Sitz in kdgnon auf. Die 
Päpste sind llunmehl: in,. ~~ vignoll. 

G~,.,Cl,~,~0-1378) giel~g von ATignon mit den Car-
dinälen, sechs ausgenommen, welche 111 Avignon blieben, nach 

1377 zurück und starb 1378 in Rom. 
Xach seinem Tode fürchteten die Römer, es könnte 

ein fi'anzösisch gesinnter Papst gewählt und die Residenz lYieder 
nach AYignon zmückyerlegt Yfenlen. Sie verlangten daher 1'0111 COl1-

c1ave elie '\Yahl eines Italieners. 'Wirklich ,vnrcle auch eler Erz
bischof yon Bad gewä11Ir;-der als urban YJ. (1378-1389) elen 
päpstlichen Thron bestieg. Dieser trat den französischen Cardillälen 
streng entgegen; infolge dessen zogen sich 13 yon ihnen nach 
Anag'Iiizurück und forderten von 1'rban, auf die päpstliche Würde 
zu ;erziehten, da cr e '\Yahl in Rom nicht frei gewesen sei. 
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Urban VI. sandte nun drei Cardinäle zur Versöhnung der entwichenen 
13 französisehen Cardinäle. Es wurden jedoeh diese drei Cardinäle mit 
List in das ('onelaye zn Fondi gelockL ·wohin auch bereits die 
Cardiuale aus A yignon gekommeu ,'{aren. 3Ian wählte dort den 
Cardillal Robert Grafen von Genf als (1378-1394). 
Dieser schlug war IHm ein Schism~ 
ausgebrochen, es ,yar ein Papst 

Rom: 
Grban VI. 1378-1389. 
Boni:faz IX. 1389-1404. 
Innocenz VII. 1404-1406. 
Gregol' XII. 1406-1417. 

in Rom, ein Papst in Adgnon·. 
A vig'llon: 

(Jemens VII. 1378-1394. 
Benediet XIII. 1394 ct 1424). 

Um das Schisma zu beenden; versagten die fi'anzösischen 
Cardinäle ihrem Papste Benedict, die römisehen Cardinäle ihrem 
Papste Greg'or die fernere Obödienz: beide Parteien yel'einig'ten sieh 
zu Livorno dahin, das Schisma auf einem 1409 zn Pisa zu haltenden 
Coneil beizulegen. 

Das CoueH trat auch wirklich in .. }J.i.s.~x.zusammen; den, 
Vorsitz führte der älteste Cardinal: es erklärte sieh für ökumenisch 
!lUfl beantwortete die Protestation der beiden Päpste mit Auf
kündigung des Gehorsams. Beide wurden abgesetzt und Alexander V. 
als Papst gewählt. Die beiden Päpste protestierten, Spanien und' 
Schottland blieben Benedict treu, mehrere Staaten in Italien 
Gregol' XII. so gab es nunmehr drei Päpste: Benedict XIII., 

geblieben wareTL der Cardinal Cossa 

letztere starb 141Orilla. nac1, ' 
welche in dessen Umgebung' 

als Johann XXIII. gewählt. 
Ende zn machen, V\'llrde 

auf diesem 
forderte das Concil die frei willige Ve1'

zichtleistung aller drei Päpste. J ohann resignierte, entfloh aber 
dann und nahm seinen Verzicht als erz\V\mgen zurück. Das ConcH 
blieb nichtsdestoweniger beisammen und fasste jene berühmten 
Beschlüsse: ~.~~S,"~~I:. allgemeillesCQJ),0~Lollne,!seiIle. Einwilligung 
durch den Papst ,veder verlegt noch aufgelöst wenlen könl1e~ dass 

was den Glauben und die ' eles 
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wie 
O'ebieten " - Nach 
~bg:~~etzt: elurch den Markgrafen Friedrich \TOll 
o'e;o111men. unterwarf er sich dem Grtheile des Concils, Auch Gl'egor 
leote seil; Amt frei"willig nieder: Benedict ward abgesetzt und 
J)l~otestierte dagegen yergeblich. Die Kirche erhielt nun ein Ober-
haupt im Papste }Iartin V. (1417-1431). t~ .J'/JI. 

Das C?;lcil in Con:tanz hatte siel: ~rei Hauptauf'gaben. ge:,f = 
stellt: "~~~~~Hg.:_q~~c§9111§m1:h:Gl .. it.l:.~b ..... e . .I .. ls.r.e .... ~ ... I .. ~l.g ... 'u.l1 .... 

g 
... '., .. I.J.n ..... d. A. u. S.l.: .. ott ... un

g 
der "':Z: 

hussitischen Irrthümer, SOWIe Fes~stel~lll~g:, l:eformatgnscher Be-f;:;:t:;:::: 
schlüsse". Die erste~~llfgl:t!Je,,'V-:al:']ell1 ConcH geglüekt: die .zweite 
Aufgabe \yenigs{en~ ~() weit, dass der Hussitismus aus der Kirche 
o"€stÖ",-eli \hu"de~Iil Beziehung auf die ~efQrML"Cler.:,.J.Ul'che (~~l?~ 
b >-;lV _~d"~,'" , r"0J""""""'M>ti./<':;~~<~·,,-,c "',~<';.>,)c<.;<.,'w,j;;f"A_c-;".,;"'*".·~>.- '>'01,,,"-

Bescl~rällkll~lg .q~~ )?estel~~Ellt\~~l'~cl1t~tl des 
yom P~p~t~ 'eine'Coi~nlllissioiivon ün ganzen 

'Cardinälen und Deputierten jeder Nation eingesetzt~ welche 
jedoch ::<ich nicht einigen konnte. Die fanden daher 

zur Befriedigung der 
Abschaffung' .. .... schreiemlsten :Missbräuche 
r01l1alllscl'1ell~il1salu~nen mit dem Papste Concor zu schliessen : 

t~ " (die von den rOl'ilanisc1leii N atiOlienabge-
dö~h in Frankreich yon König und Parlament sch os 

nieht anerkannt), 
In der 4.1. Sitzung des Coneils stellte Martin V . ..in Aussicht, 

in fünf Jahren ein,.GOlieil nach Pavia einzuberufen. Ubrigens er

klärte er feiedid{: 
.."i\uHif:as est. a supremo ilJ,clice, yidelicet Apostolica Sede sen 

llol11.a~S"P()ntjfice :r esu Christitieario in tenis appelll'de, aut ilhus 

iudI"cium in eausis iide!/-de'clinare." 
Das yersproch-eJ{e Concil zn Pavia wurde zwar 1423 eröffnet7 

nicht z.ahli·eich besucht und bald 'Nieder geschlossen. 

Die Aussicht auf daher 

abermals auf das nächste 
EugellI~T.G.431-144.7), berief ein COl1CiL 1.4i}l11§tch Basel; dieses 
c()ilcil~·~i:ii~ss wichtige und strenge Reformdecrete und wollte§.4]:!!Q:~; 

und der Beneficien ab-

in Streitigkeiten mit dem Papste 
Engen IV.; dieser verlegte das COllcH naeh Ferrara, wohin er alle 



Prälaten der Kirche berief. Das Basler CouGiL snral:h hierauf die 
~_. ~' """'1I!>'~~wJ'~""""-~~-9f>: .. ;H;,..~1:~~yn~',""'«< ..... 

Papstes aus und \Yählte den VOll' 

Y. so-, 
~.n';:"··:~";:T~""'::::~~~:§;~1''{~~?lC'" besseren Elemente wandten sich 

allmälig 1'011 dem Basler Condle, 
das zu Ferral'a versainmelte und 
COllcH wuchs an Ansehen und 
der Einigung der morgenländischen I\.irche mit der 
0'-'DaA"Ba~lereDncil sl1spendiei'te '1443 seine ThätigkeiLPapst 

Felix zog sich nach Lausanne zurück. 
In Ansehung des Basler Concils waren mehrere Fürsten- und 

Ständeversammlung811 zu l\Iainz und Frankfurt a. 1I. abgehalten 
worden. Die Fürsten, darunter auch die yon 1)ier 
und Köln. hatten sich UejJtraL erklärt. d. sich weder 
~,,,,,' ..... '. 

auf Seite des Papstes noch des Concils. bfolge dessen setzte 

".,~l~gel;t IV. die beiden Erzbischüfeab und \~J,:~1~",J!~1;~'0,§t~!len so
g'1,~i<;lUtl1 Hiedurch KurfüisÜm auf das äiisserste 
ei;lill,l~}:! und setzten yier Punkte auf, worunter auch die Superiorität 
del: Concilien über den Papst, welche Eugen IY. bestätigen sollte, 
widrigenfalls sie den Gegenl)apst Felix 'C anerkennen würden. 
Kaiser Friedrich IH. stimmte z,var nicht beL yersprach aber, die 
Gesandtschaft der Kmfürsten; welche nach Rom gehen sollte, zu 
unterstützen. 

Um diese 
144(; zusammen, eine Einigullg 

der Fürsten mit den päpstlichen Beyollmächtigtell zustande 
"Fürstenconcordate". Dieselben ,vurden ,"on Eugen IY. 
dem Todtenbette bestätigt, nicht olme Widerspruch von 
,yeil die Bas}.e,r .:R:~f:OD11(1},;p:<;lt~~lat'in aufgenommen. \yorden waren. 

Nach delli' irode'Erig·ensIY. 14:rf·,~11;d~~·Ki9~i~1~~y.(1447 
bis 1435) ge\Yählt, ,yelchem sich Felix Y. untenY~f:"Di~'~~;~{-P~pste 
gelang es, dUl'ch einen SeparatvertragFriedl'ieh III. 

die 1'011 Eug~i1 '7~~r:\~~~"~'~·~~lri;~~**~~~~;~~~~,. 
aufzt eöen. 

s daher vViener COllcol'dat, 
Concorc1at, weil 

yer,varf Pius II .. (1458--}~ (4), I~~l},~~;~.,§~:~~twl .. :Ej..Gr;QlQJIl.i.lllJ<die~en .. ;,< 

S~ p unkt ~-iE::::ct.~~:~s:1'{0!i;~ciioiii~\\)~enm111 c]lsb ~l e ... l~6CJi"0 ~.glelCh·. 
(':'raitcIeffi-'Zustalldekommen des Concordates 111 seHlef frulleren 
Eigenschaft als Geheimschreiber Friedrichs IlL mitgewirkt hatte. 

,Gleichwohl blieblll!-c~ 

S 30. 

Erlässe der Päpste. 

Infolge des Satzes, dass jede ~'I,.ngelegenheit entweder unmittel
bar' oder im \Vege der Appellation nach Rom gebracht werden 
dürfe, erhieltp,n die päpstlichen Erlässe immer höhere Bedeutung. 

Sie erscheinen jetzt als: 
1. Rescripta ad (Panisbriefe). 

2. 
3. ~'U'r'~~!l:':;';;;"'~~;'"'"~<;:'1!';~~"j::;;t r.n 

Die Rescripte \yurden ent\yeeler lllotu proprio oeler acl instantiam 

erlassen. 
In dieser Zeit erscheint schon der Unterschied zwischen Bullen 

und Breven, und zwar hat hiezu zunächst die Verschiedenheit des 
'\ 

6) Der ältere Gebrauch war nämlich, dass an die in irgend einer kirch
lichen Angelegenheit ausgestellte Urknnde ein in Blei -- oder, jedoch selten, 
Gold _ ausgeprägtes Siegel, "bulla", an einem farbigen Faden angehängt .,ynrde. 
Die Vorderseite des Siegels stellt die durch ein Kreuz yoneinander geschIedenen 
Häupter der beiden Apostelfürsten dar; auf der Rückseite befInde~ sich der ::'Iam:, 
hin und wieder das Bildnis des Papstes. Jünger als die Bullen smd offenbar dIe 
'1'{ achssiegel, welche mit dem Fischerringe eingeprägt wurden. Dergleichen Schreiben, 
,;-eklie nrsprünglich wohl nur in Priyatangelegenheiten des Papstes angewellclet 
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§ 31. 
Die päpstlichen Kallzleiregelu. 

Die regulae cancellariae apostolicae pfleg'en VOll jedem Papste 
bei dem Antritte seines Pontificates für die päpstlichen Behörden ~ 
erlassen zu werden in Betreff des stylus curiae - eine Amts, 
vorschrift. 

Sie sind regulae reservatoriae: sovveit sie die yom Papste 
reservierten Beneficien betreffen, oder l'egulae iudiciales. welche sich' 
auf processuale Yerhältnisse beziehen. Zur Entstehung' derreser
vatorischen Regeln gab Johann XXII. (1316-1334) und zwar 
dadurch die Yeranlassung', dass 81' die bisher üblichen B.eservationen 

wurden, h~bsen brevia. So hat sich eine zweifache Art der päpstlichen Erlässe' 
entwickelt. deren wesentliche rnterscheidungell sind, wie folgt: 

1. Die Bullen sind offene päpstliche Briefe, welche in einer feierlichen Form. 
und zwm: regelmässig' Hm der päpstlichen Kanzlei ausgefertigt werden; solch~ 
Bullen helssen Bullae communes im Gegensatze zu den Bnllae camerales. nuiales 
et seCl'etat'. Zn der Form der Bulle g'ehört wesentlich das Bleisie"el. olme \yelches 
die Ul'kunrle keine Bulle ist. Die 'erkunde sei.bst ist auf dick~m. rauhem und 
.~chwärzlichelll Pergament nnd in alten Schriftzligen, wie sie zu der Zeit, als die 
Päpste in Ayignon residiertell, übEch waren, olme Interpunctation und ohne beson(lere 
Rücksicht auf die Orthogr~phie geschrieben, Die Sprache ist regelmiissio. die 
lateinische, Die Bullen haben keine Überschrift. sondern fanQ:en in der Lini: mit 
dem Namen des Papstes olme Zahlzeichen, ab~r mit dem beigefügten Titel "Epi
scopus Servus Sen'orllm Dei~: an, Sie werden nicht vom Papste, wohl aber von 
mehreren Beamten unterfertigt; nm manche von ihnen. z. B. die Canonisations
bullen, unter:;chreibt der Papst sammt den Cal'dinälen:' diese heiss€n dann Bullae 
consistol'iales, aUe Rnderen Bullen non cOllsistoriales, ~ Der Prägestoek wird im 
Vatican I'on dem Praesidens plnmbi aufbewahrt und nach dem Tode des Papstes 
zerschlagen, Der n8ugewählte Xachfolger kann nicht eher eigentliche Bullen aus
fertigen, Rls bis er gekrönt ist; bis dahin ist es ihm nHr gestattet, sog. Rullae 
dimidiae, bei welchen die Rilckseite des leer bleibt, ans>lustellen, 

:2. Bre-ren sind die päpstlichen \yekhe mit dem Fischerrino' in 
rothem ,"lachs besieg'elt \\'erden. Sie werden entweder auf Papier oder wei;':e~ 
p'el'gament in modernen lateinischeu Schriftzügen Q'eschriebeu und haben eine 
Uberschrift, in welcher (tel' X ame (les Papstes mit d~1ll Zahlzeichen versehen ist. 
E~ werden ni~h~ bloss Priyatsachen, sondern auch kirchliche Angelegenheiten von 
mmdcrer Erhel}lIchkeit (lurch Breyen erledigt. Papst Beneclict XIV. hat in einer 
~ul!e vom Jahre 1745 festg'estellt, welche SRchen sichznr Erledignng durch Breven 
el~nen. . Die Ausfertigung geschieht durch den Secretarins brevium (Schulte, 
,)\..lrehenrech t" ). 

.. Die Pllhlication, der päpstlichen allgemein yerbimllichen Bullen erfolgt 
gemass dem stylus cunae durch Anheften an mehreren durch Herkommen be
st.immten Orten in der Stadt Rom. 1\Ian nennt diese Promulgiernno'sa.rt die Pro
mulgation in acie campi Florae, Es ist Aufgabe der 13ischöf8, "sich VOn den 
Anschl.ägen Kenntnis zu yerschaffen nnd dieselben in ihrer Diöcese Imnd>lumachen, 
wozu Ihnen l'egelmässig ein Zeitraum Yon zwei Jlfonaten gegeben ist. 
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ex capite vacationis apud sedem vielfach enveiterte ul1dneue hin
zufügte. ::\ ach diesem Vorgange wurden nach und nach VOll den 
päp:rten auch für andere Rechtsverhältnisse dergleichen Regeln er
lassen. Das Basler Concil erhob gegen alle reser';atol'ischen Kanzlei
reg'eln 'IYiderspruch, sOlyeit die Resernltionen nicht bereits im Corpus 
inris enthalten waren. 

Sicolaus V. (1447-1455) legte eine Sammlung der bisher 
von seinen Y orgängern erlassenen Kanzleiregeln an. Er ermöglichte 
es dadurch jedem seiner ::\achfolger, beim Regierungsantritte die 
durch den Tod des V orgäng'ers erlo~chenen Kanzleiregeln sofort 
Ivieder zu bestätig'en. Dies g'eschieht regelmässig' am Tag'e nach der 
Wahl des neuen Papstes, und somit haben in dieser Beziehung die 
apostolischen Kanzleireg'eln Ilmlichkeit mit dem edictnm pel'petm1111 
des Prätor. 

Kanzleiregeln sind jetzt 72. 

§ 32. 

Das Decretulll Gratiaui. 

In den Streitigkeiten des XI. ,Jahrhunderts zwischen HeinrichIV. 
(1059-1106) und Greg'or VII. (1073-1085) [Hild,ebl'and] hatte 
man sich yon beiden Seiten zur Unterstützung der Ansprüche auf 
Canones berufen; hiedurch vl'Urde es offenbar,. dass dieselben kein 
eillheltiiches Gesetz bildeten. 

::Vlagister Gratian nun, t vor 1160, von dem wir nur wissen, 
dass er ein J'lIönch war und in Bologna lehrte, hatte das ganze 
Kirchenrechtsmatel'ial in sich aufg'enommen und beherrschte es. Er 
unterzog' sich der Aufgabe, die Kirchenvorschriften unter einheit
lichen Gesichtspunkten zusammenzustellen: er schuf gewissermassen 
das erste Lehrbuch des Kirchenrechtes, indem er Lehrsätze anf
stellte und sie aus den Quellen belegte. 
stellen vereinigte er 
in keine l:ntersuclmng. ein, er 
hielt sie gläubig für echt und bindend und gebrauchte dann seinen 
Verstand. um sie durch Deutung zn einen, wobei er natürlich den 
Sinn willkürlich nahm: so sagen z. B. Augustin und Theodor (cap. 2 
und 3 der c1ist. 27), dass jemand, del' das Keuschheitsgelübde 
abgeleg't und dennoch geheiratet hat, nicht von der Frau zu 
trennen sei. während andere Stellen das Gegentheil sagen: Gratian 
vereint die~e ,vidersprechendel1 Stellen, indem er die ersteren auf 
das einfache, die letzteren auf das feierliche Gelübde bezieht. Das 
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Aurelianene Concilium saat. dass. ,\'81' neben seiner Frau ein andere" b J .' '\, 

Weib erkannte, nicht Cleriker werden dürfe, Papst Pelagius das 
Gegentheil, Gratian yereint die beiden Stellen: "Hoc ex dispen
satione misericordiae, ceterum ex rigore disciplinae intelligitur"., 

(In dist. 3±.) 
JU a t e r i al des Decretes: Gratian benutzte im allgemeinen 

nicht unmittelbar die Quellen, sondern insbesondere die 1'01'-

gratianischen Sammlungen. 
'~"~'<'X),CIile':'TIas\Vetikwircl decreta, regelmässig decretulll gelrannt ; , 

auch wurde es, jedoch nicht schon von Gratian, als cOllcordia dis
cordantiulll canonnm bezeichnet; die Stellen, 'welche von Gratian 
selbst herrühren, heissen; "Dicta Gratiani". 

Z ei t cl er Abfass ung: In neuester Zeit wurde nachge\viesen, 
dass das Decret bereits 1144 in Rom bekannt und yerbreiteL war' , 
da das jüngste Stück des Decretes aus dem Jahre 1139 datiert, 
dürfte das Decret zwischen 1139~1142 entstanden sein. 

Ein t 11 eil Ul1 g' des Decretes. 

_~ ___ ",1. rl'heil: 101 Distinctionen; ~:!*.~_~~,U~~M,y.J.j'J;kk'2,~+~.~ 
; die 

solihidurch in Reihenfolge 
aufeinanderfolgende Callones belegt, wo lJei auch noch Erläuterungen von 
Gratiun gegeben werden: z. B. Dist. 72: "Dimissorias yero literas 
episcopus nisi rogatus, non tribuat, sicut statutum est in 8v11odo 
habita Romae, unde ait: 1. Leo Papa ..... H. Item ex C;l1cilio 
Carthaginiellse. IH. Item ex Conci1io Milevitano .... " Man citiert 
den Canon mit den ~~nfangsworten, seiner Ziffer und der Ziffer der 
distinctio, z. B.: ,.Cau. Clericum 2 D. 72". 

II. Theil: jl' . . heil ; 36 causae, das sind 
Rechtsfälle, I'l'e'· 1e erzä e11, und an welche Fragen (quae-
stiones) geknüpft 'werden; die letzteren ,\crerden sodann erörtert nnter 
Heranziehung von Cauones, z. B. Causa IX: ,.Cleriens adversus 
clericull1 quaestionem de praediis agitavit, quem acl civilem iudicem 
producel'e yoluit: Rens non ni si ante iudicem ecelesiasticulll stare 
volebat; actor ye1'O patientia ciYilis iudicis illum a possessione sua 
dejecit. Quo alldito, el)iscopus emu ab officio suspendit: ille con
tempta episcopi sententia, officiulll suum administravit. Hoc comperto 
episcopus sille spe restitutiol1is in eUln sententiam dedit 1. Hie 
primull1 quaeritur, utrum Clericus ante civilem iudicelll sit pro du
cendus IL, Secundo si producendus non an haec culpa fit digna 

suspensione IH. Tertio, si digna non fnerit, an contemptorem sen
tentiae sui Episcopi irreparabiliter oportent deponi." ::\un kommt 
die Besprechung der einzelnen Fragen mit Anführung der Quellen-

stellen. 
Die quaestio 3 der causa 33 zerfällt in sieben Distinctionen 

und bildet für sich einen eigenen Abschnitt: "Tractatns üe poeni
tentia". Es ist zweifelhaft, ob derselbe yon Gratian oder dessen 

Schüler Paucopalea herrührt. 
Man eitiert: "Can. Plaeuit 3 e. 6 qu. 3" nnü ans dem trac-

'tatus: .. Ca11. Qualitas 2'D. 0 de poenit." 
ni Theil' . 'hell, :J:ntl.(1,lt§~. 5 Distinctionen; Ein\veihung" 

der Kirchen, I cral1lenten, kirchliche Feste. 
:;\'1an eitlert: .. Can. 'Gt ostenderet 133 D. 4 d. consecratione". 
'\Yährend die" Distinctionen des L Theiles einfach mit der 

Ziffer citiert ,verden. werden die aus dem H. rl'heile durch die 
Hinzufügung "Je po~nit.·', die aus dem IH. r[heile durs:,h die Hin

zü:mg;ullg:~':'aecol1se~r. näher bezeielll1et. 
Anmerlnmg: Es ist wahrscheinlich, dass die jetzt übliche 

Theilung des Decretes nicht 1'011 Gratian herrührt. 
Das Decretum ist eine Priyatarbeit und hat als solches keine 

Rechtskraft; es ist lediglich ein Lehrbuch; die Belegstellen haben 
diejenige Rechtskraft, \velehe denselben an sich zukommt. 

~ 33. 

Die yorgTegorianisclIell Sammlungen. 

i\Iit dem Decretull1 Gratians schliesst die Epoche der Canones
sammlungen; VOll nun ab werden Decretalen gesammelt, auch die 
Conciliensehlüsse prsel1einen in rlieser Form. Die Decretalen, welche 
nach dem Decretnm erlassen wurden, hiessen extravagantes 7). 

Es sind zwei Gruppen von Decretalensammlungen zu er-

wähnen: 

1. Gruppe. 

1. Appendix Concilii Laterallensis. 50 partes' 
pars prima enthält die Canones des Ur. Concils vom 'L'iiteran _ 
~(tie~ü15i'ig;en]5artes Decretalen, vorzugsw'eise von Alexancler 

(1159- 181). 

,) Der Ansclruck "Extravagantes·' 
zuerst die Decretalen gebraucht, welche 
S~liäter 
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2. Oollectio Lipsiensis, theils nachgratianische Decretalell 
bis Ludus IH. (1181-1185), theils älteres Material aus der Ooll. 
AJls:-aeC!1c:,"'Bui:chliicC und GratIall. 

3. 0011 e c t i 0 Ca s sela na (auch im Codex Balllberg ent
halten, daher auch 0011. Ba 111 be r gen s i s genannt), in einem 
Codex der Casseler Hofbibliothek ; geschöpft aus 2 und 3. 

II. Grupp e. 
Die Sammlungen dieser Gruppe werden Compilationes (odel: 

Libri), mit Rücksicht auf die Sammlung Gregors IX. Compilatiolles 
antiquae genannt, 

1. Co 111 P il at i 0 p ri 111 a mit dem Titel: "Breviarium Extra
vagantium" \"on Bernhard, Bischof von Pavia (Bernardus Papiensis) 
1191. Die Sammlung' enthält Decretalen, insbesondere aus den drei 
Sammlungen der L Gruppe. Von besonderer Bedeutung wurde diese 
Sammlung durch die Eintheilung in fünf Bücher. deren Inhalt die 
Schule mit de!l 'IVorten gibt: "Iudex, iudicium: clerus, connubia, 
crimen"; dieser Eintheilung folgen alle Büchel: des <;orpus imjs, 
mit Ausnahllle -der Extrayaganten J ohann XXII. 

2. Oompilatio tertia. Rainer yon Pomposi sammelte die 
DeCl'etalen Inl1ocenz' III. aus den drei ersten, Bernardus Compostel
lanns bis zum zehmen Regierungsjahr Innocenz' III.; da sich in 
diesen Sammlungen manche falschen Decretalen befanden, veranstaltete 
Inllocenz IH. durch seinen ::\otar Petrus Col1ivacinu~ eine Samm
lung' der Decretalen bis zum zwölften Regierungsjahre 1210; Colli
vacinus benutzte die zwei angeführten Sammlungen. Die Sammlung 
wurde von Innocenz mitte1st besonderer Bulle der Universität 
Bologna zugesandt und ist mithin die erste officielle Sammlung 
(ygI. oben § 23). 

3. Co m p il a ti 0 sec un d a. Die Decretalrl1 zwischen dem Bre
.viarium und der Compilatio tertia wurden unter Benützung' zvyeier 
früherer Sammlungen, beide von Engländel'll (Gilbertus und Alauus), 
,"on dem Engländer J ohannes'Gilellsis (Wales) i213herausgegebel1. 

derZeit nach später als die Compilatio tertia., ,yurde sie, 
da sie die Decretales mediae z,yischen drm Breviariml1 und der-secunda ......... ,. ...... .... .'--

4. Col'rlpilitio quarta, enthält die Decretalen Innocenz'IIL 
aus dessen letzten Regierungsjahrell 1210-1216 und die Schlüsse 
des Concilium generale 1215; Yerfasser unbekannt 

50 Co m pi 1 at 0 q u i n t a, enthält die Decretalen HOllOriuS' III. 
und einige Gesetze Kaiser Friedrichs Ir. Zweite officielle Sammluno' 

H 
. b' 

VOll onorms verschickt; Yerfasser unbekannt. 
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§ 34. 
Die Gregoriana. 

Durch diese Decretalensammlungen war nun wieder das 
Bedürfnis nach einer einheitlichen Sammlung; wach gelyorden. Papst 
Greo'or IX. (1227-1241) beauftragte den Pönitentiarius Raymund 

a'lS '" Penvaforte mit dm' Zusammenstellung einer Decl'etalensamm
l J • • 

lung' aus den fünf Compilationen und seinen Decretalen; Inebm 
ermächtigte er ihn, den Anlass zn den Decretalen, Sachyerhalt, weg
zulassen: "partes decisae';; durch ehe 'Veglassung wurden aber 

manche Decretalen chmkel. . 
Die Sammlung wurde 1234 mit der Bulle "Hex pacificus" nach 

Boloo'na geschickt und in derselben aufgetragen, dass alle sich nur 
dies~> einen Compilation vor Gericht und_ in den Schulen bedienen 
sollen (mithin elie Geltung anderer Decretalen aufge-
110 be ü) und elie Anlegung neuer Compilationen olme Autorität des 

piil)stlicheil Stuhles strenge yerboten. . . . 
Die Sammlung hat einen einheitlichen Charakter, S18 1st em 

Gesetzbuch, alle aufgenommenen Decretalen haben gleichen 'Vert, 

unabhängig vom Alter. . '. . 
Die Sammlung ist in fünf Bücher L i. c. c. c., dIese smd III 

Titel und diese in capita eing'etheilt; sie nannte sieh ,selbst Extra
yag'antensammlung; es wird aus ihr c.itiert: "Cap. Sane 9 X de 
pl'ivil. V 32"; zuerst das Caput mit den Anfangsworten, dann der 

a 

Ziffer, hierauf X kommt VOll Extra-X-x, hierauf Buch und Titel, 
,1'obei man 'wohl auch den letzteren anführt. 

§ 35. 
Die (lrei Zwischensammluligello 

Dieselben entJlaJten: 
1. Die Decretalen Inl1ocenz' IY, und die Schlüsse des 1. COllcils 

an 
dem Auftrage geschiekt, sif'ifi"crle 'Gi;eg;6i:rana in dlebetl'eff'enden 
Titel einzureihen; sie finden ;sich jedoch in einzelnen Handschriften 

der Gregoriana ;Lngereiht. 
§ 36. 

Der Lil)er sextus. 

Bonifacius VIII. (1294-1303) liess aus den seit 1234 er
schienenen Decretalensalllllllul1gen und aus seinen eigenen Decretalen 
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durch eine Commission, bestehend ans ,Yilhelm von .:iIandago~o, 

Erzbischof von Embrnn, Berengarins Fredoli, Bischof VOll Beziei's. 
und dem römischen Yicekanzler Richard Petronus aus Siena. ein~ 
Compilation zusammenstellen, i"relche von dem Legisten (Legist : 
Lehrer des römischen Rechtes) Dinus mit einem Anhange VOlit 
86 Rechtsregeln versehen wurde. Diese COllll11ission haUe eine 
weitergehende Vollmacht, als sie seinerzeit Raymund gehabt, denn 
sie durfte die Decretalen auch ändern: dies tImt deren Geltung' aus 
dem Grunde keinen Abbruch, weil sie rechtlich als von B~üfaz. 
selbst herrührend zu betrachten waren. 

Bonifaz publicierte die Sammlung mit der Bulle "Sacrosanctae 
Ecclesiae" 1298 und hob alle Zwischendecretalen auf mit Au:mahme: 
sein er eigenen üiia' aeflil ctlet'Sall1111Itii:ig'a:usurücldich yorbehaltenen~ 
'wodurch jedoch die Geltung der nur particulares Recht enthaltenden 
Decretalen nicht berührt wurde. 

cm nicht durch die Einreihl~ng, in die entsprechenden (debiti). 
Titel die Verderbnis vielei' Handschriften herbeizuführen. befahl er . / ,. - , 
(he Sammlung'. der Gregoriana als liber sextus anzufügen. 

Vorbehalten wurden im liber sextns mehrere Decretalen. ent
weder ausdrücklich mit Inhaltsangabe o~ler im allgemeinen, so' alle, 
,yelche gegen die Ketzer erlassen ,yorden waren. 

Der liber sextus ist in 5 Bücher, Titel und CaI)itel eimtetheilt . ~ , 
11l der Reihenfolge der Gregoriana: doch ist die Zahl der Titel 
kleiner als in der Gregoriana. 

.:iIan citiert: "Cap. Statnta 20 in 6to V ') " 

Die Clementinen. 

Clemens V. (1305-1314) liess aus den Schlüssen des CoucHs 
von Vienne 1311 und aus seinen eigenen Decretalen eine Sammlung' 
herstellen, welche er zwar })ublicierte, jedoch "wieder zurückzog. 
Johann XXII. (1315-1334) liess sie umarheiten und publicierte 
sie 1317 mit der Bulle: "Quoniam l1ulla". In dieser ,yurde nicht 

;, el:klärt, dass .. die nicht aufgenoillmenen Decr-etarell""'I{eriie"G'eE~i;~g 
l1aben solIeIi. Dies war absichtlich geschellen,del1llaer in Avio'non 
r~si~ierende . Papst 'wagte es einerseits nicht, die Kampfesb~llen 
Bomfaz' VIII. gegen Frankreic11, lIlsbesondei"e dieBlllle .:Düafir 
sanctam" (s. § 29), in die Sammlung' aufr;une]lll1ell, in derBei61;"g:11is, 
dass dere:1 .. Receptioll ii:L Frankreich.auf Hindernisse ... ;'lti~sse, ander-

"wollte er diese Bullen nicht a.usser .Kraft setzen. 
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Die Eintheilung ist die herkömmliche, 5 Bücher, Titel und 
Capitel. Die Sammlung heisst die Clementin.en, wohl auch, lib~r 
septimus. Man citiert aus ihr: "Cap. Eos 2 ,111 Cle111. IU 9" .. DIe 
Gregoriana, der liber sextus und die Clementmell nach e111em 
Ausdrucke des Basler Concils, welches in der 23. Sitzung erklärte, 
nur elie in diesen Gesetzbüchern enthaltenen pä pstlichen Reser
vationen (reservationibus in corpore iuris expresse clausis) anzuer
kennen, das Corpus iuris canonici clausull1. 

Anmerkung; Es muss bemerkt werden., dass das Corpus 
can oni ci als sol~hes .' ". Gesetzbuch) soncler=.n~ .. >_~n,:..u~:::..:r .. , .. ,e~,~iI~~l~ .,.;;~;::.:,.-:;;;,;;-... ;;7;:;:}·,·'tf 

ist und Je nacllden . Herausgebern 
-~~~,~.~:;;j~::~~ih~l'l;·a*Jt·, jedoch sind in allen Ausgaben: das Decret, das 

C. i. c. clausum uud die im nächsten Paragraph zu besprechenden 

Extravagantensammlungen. 

§ 38. 

Die E:itravag'alltes Johallues XXII. et communcs. 

Das 1317 abgeschlossene Corpus iuris fand weite Verbreitung 
und die Abschreiber fügten demselben neu erschienene Decretalen 

hinzu: .. Extravaganten" 7). 
Il~~ Jahre 1500 veranstaltete J ohann Chappuis in Paris eine 

gedruckte Ausgabe des Corpus iuris und fügte dem bisher abge
schlossenen Corpus imis zwei Sammlungen hinzu: 

1. eine Sammlung von 20 Decretalen des Papstes J ohann XXII. 
(1315-1334), welche er in 14 Titeln eintheilte. Man cit.: "Cap. u. 

Titel in Extrav. Joh. XXII."; 
2. eine Sammlung von 70 Decretalen von 1294-1481; er 

nannte dieselben "communes", weil sie gemeiniglich in den seiner 
Ausgabe zugrunde liegenden Handschriften vorkamen. 

Eintheilung die herkömmliche: 5 Bücher, Titel, Capitel; 
für das 4. Buch fand sich kein Stoft: "quartus liber vacat". Man 
cit.: "Cap. und 'ritel in Extrav. comm.". 

Beide Sammlung'en sind Privatarbeit und es kommt ihnen 
daher als solchen eine Gesetzeskraft nicht zu. 

§ 39. 

Zusätze zum Corpus iuris. 

I.~Q..J..:l~ceJl.;",:~me von rubrum, da man di~ Titel mit 
Tother Tinte schrieb. Hinsichtlich ihrer Geltung ist ZWIschen dem 
Decretum und den anderen Bestandtheilen des C. i. zu unterscheiden; 

1fahl-Schedl.A11Jeuburg, GTUndriss d. kath. Kirchenrechtes. 3 
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im Decret haben sie keine Bedeutung und rühren übrigens nicht 
in den anderen Theilen sind sie de~ von Gratiall her; 

wie denü Bonifaz in seineT Bulle durch n Aus
ebi üs titulis" den legalen Charakter derselben aus,. 

drücklich anerkannt hatte. Bezüglich ihre§Yerhältnisses zum. 
aufg'estellt : 

Suprascriptio11es: entla tell die Que e des 
",Callon oder der Decretale, z. B. : "ex cOllcilio , . ," oder ,,~.\lexallder III." 
und g'elten als authentisch. 

III. S II 111 111 ar i e 11: Kurze Inhalts<'wgaben; z. B. zu dem Ende, 
des § 36 eit. Cap. Statuta: ,,In causa Haeresis l1l'oceditur simpliciter 
et de plano" etc. 

~ 40. 

Das Decret und die Sammlungen vmrden der 
Gegenstand eifrigsten Studiums auf den Universitäten, ins besondere' 
den italienischen Lniversitäten. Es \Ylll'dell zu demselben Erläute
rungen, entweder in den Text hinein: "Interlinearglossen" 
oder an den Rand: ,)larginalglossell" geschrieben. 
f. Im Decretum Gratiani finden sich Glossen. welche sich .. Paleae" 
~~ I .,./), .,' , 

bezeichnen; die Bedeutung dieses Ausdruckes ist zweifelhaft: 
"Spreu" , "wiederholte (palin, p. aHa) Stellen", endlich 
welche '1'011 dem Schüler herrühren". 

~//Einzelne Glossen 'i\'urc1en zu Commentaren (apparatus) ausge-
; es wurden Auszüge angefertigt oder allgemeine 

Hechtsregeln (Brocarda - nach ·we1chem Burchard) auf-

Diese Bearbeitungen häuften sich nach und nach zu einer 
umümgreichen deren Sichtung und Ordnung zu einem ein
heitlichen \Verkeerfolgte, welches man dann die Glossa ordinaria, 

die von der Schule 
schlechthin nannte. 

1. Decretum Gratiani. 
ungelviss wann --;;;"~TRl!3:nlles,(J3:nol1ist in Bologna, 
in Halberstadt, \\;~lll:s~heinlich 1240 

verfertigte -
später als Propst 

seinem Vater-
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lande Tentonicns genannt; 
"'"-. ,.- ,""'-~~. 

Bartholomalislriix:iensis 

seine Glosse wurde überarbeitet von 
ct 1258). ' 

Glosse hiez11 verfertigte BenlarCl~ls 
und J ohal1nes Andreae, der 11e1'vor

et tuba iu1'is eanOliiCi",lm'rz nach 1270 von 
. seinesY aters Andreas, im Gebiete 

Florenz geboren, Hechtslehrer in Bologna, welcher zu den Decretalen Lti i i ,." 

Gregor LX. ein berÜhmtes, nach denlSamenSelnBr. Mutter und.€' ~ 
jüngsten rrochter"Novella".i genaIlllies .. Werk., geschneben hatte., 
CV'oll'ueFToehter Novella wird erzählt, das~ sie l~anchmal stat~ 
des Vaters Vorlesungen hielt, und zwar hmter e111em Vorhange, U""",;. 
mn nicht durch ihre grosse Schönheit die Zuhörer. zu verwiJ.yetl~~ ~. 
J. A. t 1348 an der Pest. . y "/v::;'~;;i «!«!)~J~ ___ oiiiIaIII!I 

3. Liber sextus. Die Glosseistyon.Johanne~s 111d1"eae (so 2). 
4. C 1e m e nt in e 11 •. Fl'an~i~Clls-'de";~t}:pfrelt!s~~~;i3l5'iil Padua 

geboren,,~'t'i1l""§"D'Elg'at~111iTJoilsta:itzig:esfui2ben,schriebeine Lectura 
super Clementinis, welche sich grossen Ansehens erfreute. 

Die Glossen haben keine Gesetzeskraft, enthalten aber wert
vollesJYIaterial; die letzte glossierte Ausgabe des Corpus iuris 
canonici erschien zu 167l. 

Anmerkung: LJnter elen Canonisten des JHittelalters ist ganz 
besonders berühmt .'WUhe.h11Durantis (geboren 1237 in dem Orte 
Puimissoll bei Beziers, t 1296) durch sein S .. le, 
welches bis in die neneste Literatur benutzt 
vier Bücher; das erste Buch handelt von 

Stell vertreter , Hilfspersonen); das zweite 

verschiedenen 
selben(accusatio, .. del1untiatio,inq{lisitio, per exceptiollem;~::?t~rietas) ; 

_'A~Ä"- '., 
das vierte gIbt von 

§ 41. 

Anhällg'e zum Corpus iuris. 

In den einzelnen Ausgaben des Corpus iuris finden sich ver
schiedene Anhänge; von diesen sind hervorzuheben: 

1. die Canones apostolorum (§ ] 0); 
2. der Arbor consanguinitatis und der Arbol' affinitatis mit 

dem Commentar VOll Johannes Anclreae; 
3* 
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. 3. der Liber septimus von Petms Matthäus von Lyoll; e~ne 
P.nva~sammlul1g, welche Decretalen von Sixtus IV. (1471-1484) 
bIS SlXtuS V. (1585-1590) enthält; 

4. das Pönitentiare eines Mönches; 
5. die Institutiones iuris canonici von Paulus Lancelot, Pro

fessor zu Perugia, in vier Büchern, Paris 1563. 

§ 42. 
Ausg'aben des Corpus iuris, 

Unter den verschiedenen Ausgaben ist besonders hervorzu
heben die ofiicielle Gregors XIII. 1582; bereits im rrridentiner' 
ConcH (§ 46) hatte sich das Bedürfnis n~ch einer officiellen Aus- , 
~bf} der canonischen Quellen gezeigt; es wurde nach Abschluss 

----_Y\~- in Rom eine Commissioll zusammengestellt, welche dem 
Text feststellte und es erschien die Ausgabe 1582. Der Text wurde 
als unveränderlich, authentisch erklärt, er ist daher von nun ab so 
anzunehmen, wie er in dieser Ausgabe ist, wenn er früher auch 
thatsächlich anders war; doch ist durch diese Auso'abe den Bestand
~heilen des Corpus iuris keine höhere Geltung eü~g'eräumt, als sie' 
Ihnen an sich zukommt; es vmrden daher insbesondere nicht die 
Dicta Gratiani recipiert. Die Verbesserungen werden ili den Aus
gaben des Corpus iuris als von den "correctores romani" her
stammend angeführt, doch ist im allgemeinen der Commissio11 ihre 
Aufgabe nicht besonders gelungen, theils wegen der Schwierio'lceit 
des Gegenstandes, theils vvegen der l\1äng'el des VOll ihnen<:o zur 
Kritik benutzten :rrlaterials, theils wohl auch ,yegen Abganges des 
kritisch-historischen Sinnes. 

Die neueste, allen Anforderungen der Kritik entsprechende 
Ausgabe ist die in zwei Bänden in Leipzig', Yerlag Tauclmitz, er
schienene, von Aemilius Friedberg besorgte z"weite Auflage der 
Aus~:abe des Aemilius Ludw~g Richter. Der erste Band (1879) 
8l:thalt das Decret, der ZWeIte Band (1881) die Gregoriana, den 
Llbel' sextus, die Clementinen, die Extravaganten J ohanns XXII. 
und die Extravagantes communes. 

§ 43. 
Concordate, 

Die Concordate sind meist Übereinkommen zwischen Kirche 
und Staat; deren Bestimmungen sind für die Mitglieder der Kirche 
und die Bürger des Staates bindend, welln sie in der Form zu
stande gekommen und kundgemacht sind, wie sie nach der Ver-
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fassung erforderlich ist. Vom Standpunkte des Staates sind die 
Concordate kirchliche Gegenstände" betreffende Staatsgesetze, zu 
welchen die Kirche im voraus ihre Zustimmung erklärt hat; das 
Concordat als solches ist liicht Gesetz, mtr :'\Iotiv-zum 
Gesetze. Das Concordat, insoweit es Staatsgesetz g'eworden, unter
liegt den Gesetzen über" diese, d, h, es darf in verfassungsmässiger 
Form aufgehoben, abgeändert, gefestigt werden; selbstverständlich 
hört aber das abgeänderte Concordatsgesetz auf, Concordat zu sein, 
-wenn die Kirche ihre Zustimmung zur Abänderung versagt. Con
cordate dieser Periode sind: 

1. Wormser Concordat" 1122 zwischen Calixtus H. und 
Heinrich V.; es beendete den Investiturstreit. 

2. Capitula concordata auf dem COl1stanzer COllcil (§ 29); 
dieselben wurden aber nicht zwischen Kirche und Staat, sondern 
zwischen der ersteren und den auf dem Concil anwesenden, jedoch 
nicht zur Vertretung' des Staates, sondern nur des nationalen Clerus 
berufenen Prälaten abgeschlossen. Sie ,,>'aren Abmachungen zwischen 
dem Papste und den Kirchenfürsten, daher eigentlich innerkirch
licher Natur, 

3. Fürsten-Concordate (§ 29), 
4. Aschaffenburger Concordat (§ 29). 
5. Concordat zwischen Leo X, und Franz I, 1515, wodurch 

die pragmatische Sanctioll (§ 29) beseitigt . "wurde (jedoch nicht die 
appellatio tamquam ab abusu). 

V. Periode: Vom Anfang des XVI. jahrhunderts bis zur Gegel1wal't. 

§ 44. 

Einleitung, 

Im :l\Iittelalter ,val' die Einheit zwischen Sacerdotium und 
Imperium zwar factisch, nicht aber rechtlich gestört worden; in 
den Streitigkeiten z\vischen Papst und den weltlichen Regenten 
beriefen sich beide Theile auf das canonische Recht, nur legten sie 
es verschieden aus; das Papsttlmm als solches wurde nicht ang'e
griffen (ausseI' ab und zn von einzelnen häretischen Secten, "welche 
aber dann g'erade durch die weltliche Gewalt unterdrückt wurden), 
nur einzelne Träger der päpstlichen Gevmlt wurden bekämpft, 
jedoch unter der Behauptung, dass sie Dsurpatoren seien; darüber 
herrschte kein Zweifel, dass die Fürsten der geistlichen Gewalt des 
Papstes untergeordnet seien, und nur darüber wurde gestritten, was 
in dieselbe falle; hiebei haUe aber die weltliche Gewalt eine Ull-
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günstige Stellung, weil die Kirche zu bestimmen hatte. ,yas sie' als 
ihre Aufgabe ansah .und was in ihren IVirkungskreis fiel; so kam 
es, die Kirche fast alle Angelegenheiten des menschlichen 
Lebens an sich zog, denn ihr lag es ob, auszusprechen, ob ei.ne 
Handlung gut oder böse (Sünde) und die Heilmittel und 
Strafen für die Sünden vorzuschreiben. 

Die Iveltliche Gmyalt hielt es für ihre Pflicht, der Kirche bei- ~ 

zustehen, denn der katholische Glaube und nur dieser ,vnrde so 
, sehr als Grundlage der staatlichen Ordnung' angesehen, dasss'ogar 

persönlich ungläubige Fürsten, wie Friedlich 1L, den offenen Ab
f311 vom Glauben mit den härtesten Strafen bedrohten. 

Als aber Träger der Kirchenge\l,alt ein Leben 
führten und die Versuche der 'Wiederherstellung der Disciplin gem ' 

scheitert Iyaren, tauchten in 'weiten Kreisen Z\\Teifel auf, ob wohl 
elie katholische Religion elie echte christliche Relig,'ioll s~L und es. 
entstand die Reformation. Die ~.\utorität des Pap~tes wurde ve1'
Ivorfen: die protestantischen zogen bisher als 
kirchlich geltende Angelegenheiten an sic~h, die katholischen Fürsten 
folgten dem Beispiele und so kam ein neuer Grundsatz in das 
Rechtsleben der Kirche: die Regelung kirchlicher Yer
hältnisse durch die I'veltliche Gewalt. 

S 46. 

Die Religiomf'rieden. 

1. ::\ürnberger Religionsfriede 
W aff e 11 s ti 11 s tan d li'}B2. Dieser :Friede 

oder richtiger 
den lutherischen 

Ständen ge'währt und sollte bis zum nächsten ConcH oder Reichs
schluss dauern. 

2. Interim. 1548 erlassen VOll Karl V. In demselben suchte 
er die streitenden zu yersöhnen und schrieb vor. 
\Vas beide Parteien glaubten sollten - 1'011 beiden 'l'heilen ver~ 
worfen. 

B. Passauer Vertrag. 1552 ausgeführt im Augsburger 
Reichsabschied vom Jahre 1555. Den weltlichen Ständen Iyurde 
volle Heligionsfreiheit gewährt; die geistlichen Stände aber sollten 
beim Abfall ihre beneficia verlieren, sog. "reseryatulll ecclesiasticum". 
für die Mittelbaren sollte der Grundsatz gelten: "ClljUS regio. illiu~ 
relig'io" . ' 

4. W estph äli sc 11 e r F l'i e d e 1648, kundgemacht im jüngsten 
Heichsabschiede 1634; in den Religionsfi'ieden wurden auch die 
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Bekenner der helretischen Oonfessio11 einbezogen, der ~t~'eit. .über 
den geistlichen Vorbehalt dahin verglichen, dass die Rehgl~nSelgen. 
schaft am 1. Jänner 1624 für alle Zukunft massgelJend sem sollte. 

§ 46. 

COllcil 
ülit der 'Yiederherstellung der Disciplin: "decreta·;. Die letzteren 
Beschlüsse beziehen sich insbesondere' auf die piöCeSa11yerlvaltmlg 

(Diöcesallsynodell, Seminarien), Ehe, OrdenSWeSeIl. 
Das' Concil hat eine11 strengen Tadler in Paolo 

einen begeisterten Lo brednerin dem 

gefunden. 
Die Frage der 

§ 47. 

Erlässe der 
~~; 

Gregor XIII. befahl eine Sammlung der noch nicht gedruckten 
Extravaganten; diese Sammlung wurde aber erst unte~' Olem~ns V.ln. 
vollendet, es wurden in dieselbe auch die Schlüsse des Tndentmer 

GoncHs . aufg:enommen. 
Sie wurde liJ98 unter (lem 

::~;,'/;;I;kl"~';;, gedruckt, jedoch wieder 
n~r derselben ni 

Bulle 
}focl1ell.worden wäre. lJn' un 
··ci~;;~i;~~s~i;icksale der .~~; ",,}llJ~i~dUl]!~,~~~~~\~J}tgal1K~i; 

nach diesen gab Franz Senti:l, Freiburg~1870, den 11ber 'H. heraus j. 
Auch wurden VOll der :Mitte des XVI. Jahrhundertes ab dIe 

Bullen in Bullarien gesammelt. Es sind heryorzuheben: 

8) Unter lib\r S~J.ltilllUS w€rden drei SanunlullgenyerstalHlen: 
J:'etrns ::Iratthäus TOn L;,yon (§ 
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1. Cherubini aus Nursia, Advocat, gab 1586 das älteste 
Bullarium in einem Bande heraus; dasselbe wurde erweitert, betrug 
1699 sechs Bände und wurde 17G2 noch einmal verbessert und 
unter dem Titel "Bullarium, Privilegiorum ac Diplomatum Romal;or. 
Pontif. amplissima collectio" in sechs Bänden einem bereits 173.3 
mit dem siebenten Bande beg'onnenen Bullarium yorangestellt. 

Dieses Bullarium beginnt mit Leo 1. und endet mit Clemens Xln. 
1740, 

2. Benedict XIV. (1740-1758) liess seine Erlässe in vier' 
Bänden sammeln. 

3. Die päpstlichen Erlässe von Benedict XIV. ab werden 
in einem Bullarium zusammengestellt, welches von dem Adyocaten 
Andreas Barberi begonnen wurde; der erste Band erschi611" 183?i. 

.diesen allgemeinen BulJarien gibt es Sonderbullarien 
für einzelne Orden, so für die Franciscaner, Kapuziner etc. " 

Briefsammlungen einzelner Päpste wurden unter dem Namen 
"Regesta" bekannt. 

§ 48. 
Sammlungen römiscber Entscheidung'eu. 

I. DQ:~.T.r.iCl~!ltill~l' QI,:uv.:iLltatte .. angeordnet, dass häufig Pro
vincialconcilien stattzufinden haben. um die ReformbeschlüssB auszu
Ilim'ffii'llild ,velterzubilden. Es kal~en aber solche nicht zustande' 
daher schuf die römische Curie zu diesem Ende ein Organ :"Di~ 
congregatio concilii Tridentini interl1retllm" deren Schlüsse: .1'esolü: 
.. , ',,' -, _. _. - '- - -" - '_i, 

tIöl1e"s: Eiltscheidungen in einzelnen Fällen" .. declarationes: Ailh~Toi{eli-'-~ 
"-,,,,,~-,,-~,, . - , - ._.,','," , I' 

aufAi1fI~ageii "~ '" g'esanll1lelt werden _ ··~~~t':·';::';·";"i'cff·"j'Y!i;~';f'::>' :~ .... 

Auch die Decrete der COllgreg:atiösaci;()I:um rituum sind 
von allg emeiner Bedel.ltüiig-"uild·\vei~deil-gesainil1ert 

Die von~~esellCol1gregationen gegebenen Erklärungen und 
Er!il,ut81:nngen sind allgemein bindend, jedoch nur dann, wenn sie 
sich aus.drücklich. auf. das . Consultul1l.d~lSJ2apste.s .. berufen und in 
dem voiii Ca:rdinalpräfecten und dem Secretär der 
Ull tersclii~le1Jeneii 'i{ild 
Orig'ülalproduciert 

§ 49. 
ParticularrecJtt. 

Dasselbe ist enthalten in den Concordaten 9), in den Be
schlüssen der Particularcollcilien, bischöfUchen Verordnungen, Capitel
statuten etc. 

9) Französisches Concol'dat yom J ahl'e 1801, bayel'ischcs 1817, österreichisches 
kundgemacht mit kais. Patente vom 5. :\oyembe1' 1855, R. G. B. Xl'. 195 (seinem 
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§ 60. 

Das Tuticallische CoucH. 

Dasselbe ,vurde am 9. December 1869 
eröffnet und im Jahr~ )870 
der Bulle "PäStOl::-f"~"~'""""""" 

System cles Kirchenrechtes, 

I. Hierarchia ordinis. 

§ 61. 

Hierarchie-Ordination. 

Schon die ältesten christlkhen Gemeinden hatten eine kirch
liche Verfassung und es schieden sich die innerhalb derselben mit 
Ämtern Betrauten als besonderer Stand: "Clerus", d. h. die Aus
erwähltEm, von den übrigen, dem Volke: "Laien". l\ach der Über
lieferung und Lehre der katholischen Kirche waren schon damals 
die obersten Regierer der Kirche die Bischöfe als Nachfolg'er der 
Apostel in Unterordnung unter dem Papste, während den .einzelnen 
Gemeinden in Unterordnung unter dem Bischofe die "pre;;;byter", 
Priester, vorstanden; daneben gab es noch Ämter mit engerem 
\Virkungskreise, deren Inhaber stufenweise zum Priesterstande auf
stiegen. Diese Gliederung des Clerus in der Verfassung der Kirche 
heisst: hierarchia == hlg. Herrschaft, zugleich der Inbegriff aller 
der Kirche von ihrem Stifter übertragenen Gel'yalten. Die Hierarchie 
scheidet sich in eine hierarchia ordinis und iurisdictionis, d. h. in 
eine Rang'ordnung' nach dem Weihegrade (ordo) und nach der 
Regi.erung'sgewalt (iurisdictio). Einige Kirchenrechtslehrer wollen 
auch eine Rang'ordnung nach der Lehrgevvalt (magisterium) an
nehmen: allein im Lehramte kann eine Rangordnung nicht wohl 
gedacht' ,verden, da die Lehre eine einheitliche, untheilbare ist, ja 
es kann füglieh nicht einmal von einem Amte gesprochen werden, 

vollen Inhalte .nach aufgehoben durch Art. I des Gesetzes vom 7. 3Iai 187±, 
R. G. B. ~r. 50); in Pl:enssen ,,,mde für die rheinländischen Provinzen 1821 ein 
Concordat abgeschlossen unll im 

16. Juli l~21.~",;1~.,,§lk!,R!~,,:;:~i,~:;;;~H~},"l':undgemacht; auch die 
Verhältnisse- der. fünfJ3isthi.tmer.der operrheinjschell.;Kil'chenprQvinz wurden durch 
die Circ;:l\ll!Crlptr;l~~l)~lile ~'om 16. Al;gust 1821 .. geordnet. 
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weil jeder Christ yerpfiichtet ist, seine Mitmenschen in der christ
lichen Lehre zu unterrichten und zn festigen 10). 

Der Eintritt in die hierarchia ordinis erfol~T mit Empfallg 
des ordo durch die ordinatio, in die h. iurisdictioni~ mit ErlangUJlg 
der iurisdictionis durch die missio legitima. - Durch die' 
ordinatio erhält der Ordinierte die Fähigkeit zur Ausübung 
besonderel1, mit dem Ordo yerknüpften Befugnisse. o1'dinis. 
und die allgemeinen cle1'icalen Standesrechte, \vo~'egen er aucil so~ 
fort an die allgemeinen Standespfiichten gebunden ist. Durch elie' 
111issio legitima erlangt der hiemit Betl18ilte eine Hegierullgsge\,'alt. 

In d61' h. ordinis können nui' Cleriker stehen, in der h. imis
dictiouis auch Laien. 

§ 

Die Jurisdictioll. 

Die Jurisdiction ist das ius administrandi et gubernandi. 
wird eingetheilt in: 

1. 0 r d i 11 a r i a, d. i. die gesetzlich mit dem Amte verbundene; 
2. ae 1 at a. d. 1. die von dem übertragene; ist diese 

tbertragullg ])ereit~ im Gesetze so dass mit der Er-

einer Stelle auch die tbertragung der jedoch ipso iure mit 
nicht verbundenen Gewalt eintritt, so wird hiedurch 

mit un"'c?oo.,j 

tung llurauf ,:,:;;.~~~~~~aLlc 
inl'isdictio 

4. manda tao 
Ein wesentlicher Unterschied zwischen der iuriselictio 

ei11e1'- und der iurisdictio vicaria et mandata andererseits besteht 
darin, dass bei der \vird; 

10) So sind insbesondere die Eltern sehuldüt. die Kinder zn er-
Zieh8l1. Die Befuguis jedes Christen zn lehren schli~:sst aber nicht ans, dass von 
der Kirche ge1Yisse FODnen des 0 wie das Preaig'en, der öffentliche 
Religionsunterricht, der yorgängigen ausdrüdüichen kirchli~hen Erlaubnis vor
behalten sind. 
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daher geht bei der iurisdictio 
so vom BiscJlOf 

sich il1itder 
.,iPiiip'~iii>" 

Appellation vom 
VOll einem anderen Gesichtspunkte aus scheidet sich die iuris~ 

in eine: 
a) i auf das Gewissen bezügliche, hauptsächlich in der 

Beichte ausgeübte; 
. b) nach aussen wirksam \Yird. z. B. in der 

heisst 

Strafgesmlt; ill.der .. AI1Q,rdlllIIl.g 
1icll~l:MJ}R~~'egeln, im Dispenswesen ::d",,,,,rz;;,.'CL

o 

EirleTi;e:ill'uii1g der richterlichen u'nd Administrativgewalt,Ivie 
meist üblich der Itii'che nicht 

Die hierarellia ordillis. 

Der Eintritt in dim Clerns erfolg't durch die rronsur 13): die 
Tonsur ist jedoch kein Ordo: 
des TOllsurimten als 

statt; jeder Grad "val' ur
sprünglich mit einem besonderen kirchlichen Amte verbunden, was 

aber dahin abgesd1\Yächt hat, dass die Grade bis zum Presby
terat in der Regel heute "mI' mehr Durchgangsstufen sind, weshalb 
sich die Ordination yon der Besetzung der Kirchenämter, mit der 
sie ursprünglich eins war, als selbständig'er Act losgelöst hat. Die 

llaeh dem Vorbild.e des 
zur Verhöhnung so 

esthorel1 wird, nach dem Beispiele 
s ::\ aziräer mit kahlem Haupte er

und 0',,~;o};~li 
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Zahl der Grade ist streitig; bis einschliesslich zum Presbyterat sind 
sieben Grade; es ist aber zweifelhaft, weil durch kirchliche Auto
rität nicht entschieden, ob der bischöfliche Ordo als 8. Ordo gilt 14). 

Die sieben 'Veihegrade sind: 
1. 0 s ti a ri at: Thürhiiteramt; die Thürhüter hatten LJnpe-

fugten den Eintritt in die Kirche zn Ivehren. .. 
2. L e c tor a t: Die Lectoren hatten das Evangelium zu les~n. 
3. Ex 0 r cis tat: Beschwörung der bösen Geister. 
4. Ac 0 In t hat: Begleitung des Bischofs. 
Diese vier 'IVeihegrade sind die ordines 111ino1'es. 
6. Subdiakonat: Amt der Gehilfen der Diakonen. 
G. Diakonat: Die Diakonen hatten das Kirchenvermögen zu 

venralten, Kranke zu pflegen, die Liebesgaben und Almosen zu 
vertheilen. Das Diakonat ist bereits in der heil. Schrift erwähnt 
und daher göttlichen Ursprunges. 

7. Presbytera t. 
Die Inhaber der ersten sechs Grade sind lediglich ministri ; 

die Grade 5 bis 7 sind die ordines maiores; die Priesterweihe und 
das Diaconat sind ein Sacrament, welches einen unauslöschlichen 
(inclelebilis) Charakter einprägt, so dass ein Priester nie mehr Laie 
werden kann; die übrigen fünf Grade sind nur sacramentale Riten. 

Die sind im Gegensatze zu den :i\Iajoristen 

zum :~~!iiiili'-

§ 54. 

Erfordernisse der Ordination. 

I. Incapacitas. 
Fähig ordiniert zu werden sind nur getaufte Personen 15) 

männlichen Geschlechtes 16). Eine an einem Unfähigen vollzogene-

14) Die Aufschrift des Canon Ir der 23. Sitzung des l'ridentiner Concils ' 
lautet: "De septem OIdinihns". Im Texte des in derselhen Sitzung beschlossenen 
C. IV heisst es jedoch: "Proiude saneta synodns declarat, praeter ceteros ecclesia
stieos gl'adns episcopos, qni in Apostolorum locum successerunt, ad hunc hiel'
archium ol'dinem pl'aecipue IJertinel'e, et positos, sicnt idem ApostohlS ait, a 
Spil'itu sancto regere ecclesiam Dei; eosque presbyteris superiores esse, ac sacra
mentum confirmationis confel'l'e, ministl'os ecclesiae ol'dinare, atque alia pleraque 
peragere ipsos ]losse, quorum fnnctionul11 potestatem reliqui inferiol'is @rdinis 
null am hahent, 

Xach einer (heute wohl ziemlich allgemein aufgegehenen) Ansicht wäre 
auch die Tonsur zu den ordines zn rechnen, so dass sodann 9 ordines heständen, 

15) Ist es zweifelhaft, ob der zn Ordinierende getauft ist, so muss ihm 
vor der Ordindion die bedingte Taufe ertheilt werden: "Si baptizatns es, ego 
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O~'dination ist ungiltig; ebenso ungiltig ist die Ordination ein:s der
selben ausdrücklich 'IYiderstrebenden. Die Ordination an ~lldern, 
Schlafenden und Wahnsinnigen ist nicht ungiltig, jedoch 1st der 
Ordinierte an die clericalen Standespflichten 11icht gebunden. -
Von der Unfähigkeit kann nicht dispensiert werden. 

H. I rregul ar i ta s. . 
Aueh für die Fähigen stellt das gemeine Kirchenrecht geWIsse 

Reo'eln auf, deren Abgang als ,Jrregularitas" = canonisches 
Hil:dernis zum Empfang der Wei11en bezeichnet vdrd. An Irregu
llil'en vollzogene \'leihen sind unerlaubt, jedoch giltig; von Irregu
larität darf dispensiert werden. Die Irregularität hat nicht noth
wendig den Charakter einer- Strafe. Es wird unterschieden: 

A. Irr e g u 1 a I' i t ase x d e f e c t u. 
1. D e fe c t u S II a tal i U 111; diese Irregularität ,val' dem 

älteren Rechte unbekannt; sie eütstand durch die ~l~~Ju 
der Kirche gegen die Priester ehen, 

'e der incle:' in. die 
aussere 1e IC le11 er lallI'~~e;'hi"B8zre1iul1g auf ,velche es der Kirche 
gelang, die hieraus Entsprossenen zu bemakeln. . 

Nach heutigem Recht: sind .ex ~efect:l l:~allUl~l alle 
schlossen, welche aus emer kirchheh mchl;~neIkal:nten 
wenigstens nicht aus . er Putativehe stammen, und dIe 
kinder auch wenn s helich sind. , 

2 Defectus libertatis. Derselbe haftet an: 
a) S~laven und Leibeigenen, welche sich nicht mit der Erlaubnis 

ihres Herrn zur Ordination auszuweisen vermögen; 
b) Ehemänner, es wäre denn die Ehe wegen Ehebruchs der 

Gattin geschieden; 

loben; . . "lt . a:mm jenen, welche in einem derartIgen Dlenstverha !llsse 
stehen. dass sie aus demselben als Cleriker .vor d611_~ 
Gericl;ten belangt werden könnten, so insb'es'oilael~(r;~n, 

~~18Ih~~'z\ii; f{ecil~1Ungslegung verpflichteten Personen wie Ver-
waltern und Vormündern; doch C<h t in diese Classe: 

kir icher Anstalten, der 

te non baptizo, si vero baptizatns non es, ego te bapti~o". Das lJaptismulll 
fiaminis genügt nicht zur Erlangung der Ordinationsfähigkelt. . . 

16) Der heil. Paulus sagt: "JlIulier taceat in ecclesia"; es . gIbt al:erdmgs 
1btissinnen, die benediciert ·lYerden, die Ordination kann aber IV ebern Illcht e1'- . 

theilt werden. 
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co 3, Defectu~ aetatis. Für die minderen 'Weihen ist ein 
Jhmdestalter nicht vorgeschrieben; doch soU der Ordinand bereits 
~·~~nl1t .. und die H~iligkeit . des

, 
Ordinatiol1sactes zn begreifen fähig' 

sem; fur das Subdmkonat 1st etas vollendete 21., für das Diakonat 
da~ vollendete 22., für das Presbyterat das vollendete 24 .. für das 
EPlscopat das yollendete 30. Jahr vorgeschrieben. . 

Defectus corporis. Ge,visse körperliche Gebrechen 
irregulär, 'wenn sie auffallende Narben 

. e, oder wenn sie den ' 

stimrüe 
u. D e fe c t u s an im i: Geistesgestörtheit. 
6. Defectus scientiae: JHang:el der für die einzelnen 

onlines erforderlichen Kenntnisse. ~ 
efectus 

ihr theilen, 
leben (bigamia vera 
- sei es auch 

san'amen ti: Hieher gehören jene. welche 
sei es, dass sie nacheinander in z\~'ei Ehen 
sive successiva) oder dass sie eine Entjungferte 

Frau die 
oder mit der ehebreche

Gemeinschaft fortsetzen (bigamia 

efectus pe.rfectae enitatis, Alle werden irregulär, 
welche, ,'{em1 auch pfhchtmässig, zum 'l'ode eines Menschen vor
sätzlich mitwirken, daher die Gesch,vornen. welGhe einen :Thlenschen 
eines todeswürdigen sclmldi~' der Eichter, 
der ein Todesurtheil ausspricht. der Henk~l'. . . etc. 

9. Defectus fidei' ' cl 1 I nn so c 1e, 
welche sich erst auf dem Krankenbette taufen (Clinici). 

10. Defe.:t:1S famae. LTrsprünglich \\'aren jene irregulär, 
~elche nach ronllschen Rechtsbegriffen infam waren: neben den 
dlesbezüg'lichen Fällen erklärte das canonische Recht tur infam: 

a) jene, welche e.ine·' se Fraue!1;spe~l'?()l.lgßIl,(ljratet haben; 
welche eHlell 1 oder 

~~ 

17) Die bigami:l similitudinaria :luch eine d l' t 
D' I B' . ex e lC O. 

18. ee Ite .lg:llllle, d. h. das Lehen in zweifacher Ehe, macht an sich nicht irre-
gular, ohgleich hieraus der defectus famae entstehen kann. 

.. 18) pas . Staatsoherhaupt, welehes die Vollziehung eines Todesm"theiles 
zulasst., wlId lEedurch nicht irregulär, weil hierin eille JlfitlYirknno' nicht o'e-
legen 1st. '" b 
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jene, \relche als ein in 
munication verharren: 

haftet der defectus famae allen an, 
- ,yenn 3.1Jch unschuldig - Einbusse an der öffentlichen 

Achtung erlitten haben. 
B. Irl'egularitas ex delicto: 
I. L l"sprüngli eh wurden alle Verbrecher 

l1mssten, nach gegenwärtigem 
dass 

se Verg'ehen imm61' irregulär, daher auch 
dann, wenn sie geheim blieben: 

1. Homicidium, procreatio abortus, mntilatio, insbesondere 
Selbstentmannung. 

VOll 

einem 

d. i. 

irregulär 
Ehe [i. 

lleseitig'ung' der Irreg'ularitliten. 

Die meisten Il'regularitäten können sich yon selbst beheben, 
so der defectus natalium durch Legitimation und Eintritt in einen 
vom Papste approbierten Ol'den, der defeetus libertatis durch die 
Erlaubnis des Herrn, der Ehefrau, Befreiung aus allen Ansprüchen 
aus dem Dienstverhältnisse, der defectus aetatis durch Erreichung 
des gesetzlichen Alters, der defeetus corporis und animi durch 
Heilung, der defeetus scientiae durch Erwerbung der llothwendig'en 
Kenntnisse, der defectus fidei dnrch Befestigung im Glauben, der 
defeetus famae durch 'Niederge\vinmmg der öffentlichen Achtung' 
oder durch päpstliche restitutio famae; diese Behebung der Irre-
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gularität muss aber der Ordination vorausgehen, sonst läge ein 
abusus ordinationis vor. 

Es kann aber auch 17011 allen Il'regularitäten dispensiert vYeI'den; 
die diesbezüg'liche DisJ.lens steht aber, da die Irregularitäten durch 
das ius coml1lune eingeführt wurden, lediglich dem Papste zu; das 
'l'ridentiner Concil hat jedoch elen Bischöfen im C. \TI der 24. SitzLrng 
das Befugnis eingeräumt, von allen Irregularitäten ex elelicto occulto 
provenientibus, excepta ea, quae oritur ex homicidio voluntario ~ 
exceptis aliis deductis ad forum contentiosmn, zu dispensieren;· auch 
'wird den Bischöfen. regelmässig' in den Quinquenualfacultäten eHe 
Erlaubnis g'ewährt, vom defectus aetatis, jedoch nicht über ein 
Jahr, zu dispensieren. 

Die behebt alle 

§ 56. 

4D 

2. Titulus patrimonii: Hinlängliches eigenes sicheres 
Vermögen, yii'eAtJJch ~ in ._IiiiJljBj~H; der Bischof :'!oll auf 
'diesen .. Titel nur dalln-orainieren, wenn es die . ..:;;;.;;.-~~.: oder_S.2~~ 
moditas 

3. Ti t u I u s p e n s ion i S: Hinreichende lebenslängliche J ahres
rente. 

4. Titul us mensa e : Derselbe ~]'!b~ sieh auf -7.",~~;~,rn7-

v~r1Ü~r'U}S;A\2§."J7:~I§prechen einer drltten Person, den Cleriker 
nöthigenfalls ... zu erhalten. 
. I~ Österreich wIrd der Tischtitel aus VOll 

C.n:ltll~yel:waltl:mg erst yor-Ei'rm1gUl~g des und 
ge\Yährt, welche die vom 

Erlang'ung' kirchlicher Ämter 

5. Titulus religiosae professionis sive 
ta ti s. Voraussetzung ist die Ablegung der feierlichen Gelübde; 

r--

f?7q:~.f·~ Die Ordillationstitel. 

~i) T}t~lu§.))ezeichnet eine Aufschrifti. 

übernimmt sohin das Kloster, bezvv. der Orden die Pflicht des 
-==1<i! ... ,,·0et-Unterhaltes. 

Namen vO~ll_H~e.il.i~' _~~~ 
er 61 8mer ~irc~16 Angestellte hiess ~titulat)l§ 

<;'~~~~~L 'iyurde dann gleIchfalls genannt; die Ordination 
zu einer bestimmten da mit dem 

ein .mi}},.!~2l!11'l}Eln ."·Elrb~l~!1:El!l war, so galt tit;~s 
1~rrlL.~9ElnnötIÜgell ~illkommens, bezw. als 

ein solches. ..Äo~~~~;';;!~!CÄ·~·'···"';"~'~ 

. Mittelalter wurden aber der tituli zu wenig, da sich zu 
VIele zur drängten, so dass die alte Vorschrift: 
a )SO u e ,(. h ohne Titel, olme Amt) ol'dinetur" nicht mehr be
a~hte~ wurde. Das Irr. Lateranensische Concil 1179 verpflichtete 
~le B;s.chöfe, die von ihl1en.!Q~~J~;;ten bis zur Et.l~~~~~!elJJ.\(.~ 
.~R~.~S!.!;lms zu (sog, . ) 111Si talis ordi- . 

natus de sua he1'e tae possit habere. 
Hiedurch waren - nach Auffassung der Praxis - die absoluten 
Ordinationell.p~t. Im Laufe der Zeit entstanden nOcl~~~e 

so dass nunmehr folgende Titel bestehen: 
1. Titul us beneficii: Das Beneficium muss so gTOSS sein 

dass es dem Ordinanden den standesmässigen Lebensunterhalt ge~ 
währt. 

So heissen auch heute noch die Kirchen der Cardinäle. 

Die GesellscJ1aft J esu geniesst das. Privilegium, dass ihre 
Mitglieder schon alte Grund der einfachen Gtlübde ordiniert werden 
dürfen. 

6. Titulus missionis. Diesel' Titel ist den Zöglingen 
jener geistlichen Anstalten verliehen, eHe unter der Aufsicht der 
Congregatio de propaganda fide stehen, sobald die Zögling'e eidlich 
g'elobt haben, sich zu Missionen verwenden zu lassen. Zuerst hat 
das Collegium Anglicanum das Privileg erhalten, auf diesen Titel 
zu ordinieren. 

Anl1lerkung: Üb~rhaupt ist durch päpstliches Privileg manchen 
Communitäten, z, B. d'er "Congreg'ation~es christlichen Unterrichtes 
in Frankreich", gestatt'\t worden, dass \J\1:itg'lieder ohne einen der 
angeführten Titel ordiniert werden. 

§ ;;~, 

• oJ • 

Ertlwihmg der Weihe. 

A. Spirituelle Befähig'ung'. 
Die Befähigung', die höheren Weihen zu ertheilen, steht aus-

sc~_ie_sslich den Bischöfen zu 20), }j~e,~do~~C~l;!l, ",.~i!S~~t"A",~d;~i~e,{c,~~2n,~~(all:l!!Qin'!.i,.,(1 

20) per l!ll1s~and, dass der Rischof,~~~~~~~~~rt; ~i~rt,~~n~Am,~'i 
~~Jl~~k~~~h . oder's'ililonistisch ist, ändert an d\ir Giltigkeit . (ler Weihe nichts, 

; es muss jedoch der Bischof als solcher anerkannt 

4 
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zur Ertheilung der niederen Weillen 
jeder Priester befähigt, bedarf aber der päpstlichen 

Erlaubnis hiezu. Es sind jedoch aus dem Priesterstallde befugt, 
die niederen \,{ eihen zu eltheilen: 

a) alle Cardinalpriester den an ihren 'l'itelkirehell Angestellten; 
b) die Abte, wenn sie Priester und benediciert sind oder min-' 

destens dreimal vergeblich um die Benediction angesJ~ht 
haben, an die Angehörigen ihres Kloster;,<. 
B. Befugnis zur Weihe. 
Der Papst darf ü lJ er all ordinieren; die Ertheilungeines ordo 

seitelLS des Papstes hat die dass der-Ordiiland";~~;hdie 
llllrig'6n ol:dilles - mehr 
nur mit empfangen darf. 

Der Bisehof ordiniert als ordinarius alle seiner Jurisdiction 
U llterstehenden; überdies wird er zur Ordination competent: 

1. Ratio ne ben efi cii, wenn der Ordinand in seiner Diöcese 
ein ausreichendes Beneficium erlangt. 

2. Rat i 0 11 e 0 r i gin i s, ,veml der. Ordinalld in der Diöcese
geboren (ursprünglich wohl "getauft") ist und der Vater, eventuell 
die uneheliehe M uttel' zur Zeit der Geburt dort ,yohnte; bei Findel~ 
kindern gilt der Ort der Auffindung_ 

3. Hatione domicilii, \\-em1 der Auf0nthalt in der Diöcese 
bereits 10 Jahre dauert oder der grössere TItei] der Habe des 01'
dinanden dort sich befindet und ein längerer Aufenthalt statt
gefunden hat; in heiden Fällen muss die eidliehe Versicherung 
hinzutreten, in 'Vahrheit dort wohnen zu wollen. - Bei den Re
gularen ist der Ort des Klosters massgebend. 

4. Ratione famiIiaritatis sen eommensalitii, wenn 
der Ordinand in einem engen, den Aufenthalt um die Person des 
Bisehofs bedingenden Dienst\-erhältnisse zu demselben steht. 

Alle Competenzgründe stehen sieh gleich: der Ordinand hat 
die 'Wahl, und zwar auelJ bei den einzelnen ordines; ist kein Com
petenzgrund yorhanden, wie bei einem in akatholischem Lande 
Gebornen und Aufge'wachsellen, so bezeichnet der Papst den Bischof; 
zur 'Veihe der auf exemtem Gebiete Befindlichen ist mangels eines 

werden und bei der vVeihe die wesentlicohe Form (Händeauflegung und \Vorte: 
spiritum") beobachten; aus dem ersteren Grnnde sind die IVeiheit'der 

und Bischöfe ungiltig', 'weil dieselben, 'wegen 
der als Bischöfe anerkannt werden, aus dem IM'7""',-n" 

weil in ihrem Ritn s 
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sonstigen Competellzgrull~es der nächste Bischof befugt. - Ertheilt 
ein anderer Bisclwf als der ordinarius einen \Yeihegrad, so hat sich 
. derselbe vom ordinarius ein Zeugnis über die \Yürdürkeit des Can-
didaten zu erbitten: ,Jitterae testimoniales". 

C. Übertragung der Weihebefugnis. 
\Vünseht der Candidat sich von einem nicht eompetenten 

Bischofe ordinieren zu lassen, so muss er sich mit der Erlaubnis 
eines der competentell Bischöfe ausweisen: litterae dimissoriae oder 
dimissoriales: diese werden in deI; Regel auf den Kamen eines be
stimmten Bischofs ausgestellt, können aber auch unbestimmt lauten: 

,.~~~~~~~~~; litterae de proll1ovendo a quocunque". 
\I!I 11 i a. 

Vor Ertheilung der 'Yeille findet eine Erforschung der \Vür~ 
digkeit des Candidaten (serutinium), und zwar in dreifacher ''{eise 

statt: 
1. Öffentliche Ankündigung der Weille seitens des Pfarrers 

(heute ausser- 'Übung) und einSittenzeugnis des Pfarrers, eventuell 
des Vorstehers der Studienanstalt in der sich der Candidat be

findet, 
2. Prüfung durch den Bischof oder dessen Stellvertreter mit 

einigen Commissären. 
3. Anfragen des Bischofs unmittelbar vor der \Yeihe in der 

Kirche an den Archidiakon, ob er den nach der Weihe Yerlangendell 
auch für würdig erachte 21). 

E. Die Exercitia spiritualia. 
Dieselben bestehen in W~:~, :[~~p, der ""C,C"'-;;';;;:,O.' 

~eben und der der kirchliehen Functionen. 
F. Verfahren der Weihe. 
Der Ort muss innerhalb der bischöflichen Jurisdiction liegen; 

die TonsUl' darf ausserhalb der Kirehe el'theilt werden; die minores 
dürfen in jeder Kirche, auch der bischöflichen Hauscapelle , 
die maiores sollen in der Kathedrale gespendet 'werden. - In 
Betreff der Zeit ist für die minores 801111- oder Festtag yorge
sehrieben. für die maiores dBr Quatembersamstag, der demPassiol1s
sonntage ~3) vorang,ehende Samstag Si~ientes und der Charsamstag; 

21) DieseAnfra~'e war.yon Bedeutung, so lange die Priesterstandscandidaten 
unter der AuTslclitaesÄj:C1iidiakons standen ; heute ist die Anfrage und die l1ierauf 
nit'cTi'"cinfi-ehiil' feststehender Fonuer el't11eilte Antwort (idem respondet, quod qnan
tum humana fragilitas nosse sinit et seit et testificatur, illum ad hnjusll1011i onus 
officii esse dignum) ein blosser Fonnalact. 

22) Das ist der SOllntag' \"01' dem Palmsonntage. 
4* 
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es können jedoch die Bischöfe durch ein breve extra tempora er
mächtigt werden, zu anderen Zeiten zu ordinieren: in ,"Vien findet 

'C~-",,, 

die Ertheilung' der Priesterweihe dem Tage des Apostels 
(~ylllUB~ de~Elchulj~hr!Os), statt. 

Die Consecration der Bischöfe ist an SOl1n- oder Aposteltagen 
yorzul1ehmell. " 

Die Weihen müssen stufenweise erfolgen; der Empfang' eüler 
Weihe per saltum ist abusus. orclinationis,Zwi~crteIt'aeileillzelnen ~ 
"Veihen sind interstitia zu machen; die Länge derselben richtet SIch 
bei den minores nach dem Ermessen des Bischofs: zwischen den 
minores und maiore;;;, sowie zwischen den letzteren soll ein Jahr 
sein, doch darf der Bischof den Zeitraum abkürzen, nie aber den 
Akoluthat und Subdiakonat oder zwei höhere \Veihen an einem 'rage 
verleihen. 

Folg'eu unerlaubter Weihen. 

Die Consecration zum olme vorausgegangene Priester-
• • "'-".~~.}~~'i~:i).;:-; • T' 

weIhe 1st ~~~'.lJtlg ;" dIe Vii e1hen er sal tum,~!~!~J~nlJ 
pora, olme Einhaltung der olm 0" ud sind 
zwar nicht\ilJedltig," jedoch unerlaubt und strafbilT. Den Ordinierten 

~~~-';; .• ' _.,' ,; ~~.".~::,<,W~J,i0;,hli.:7f;$,\'J,,;;;~,j1f\;?:""1' 

trifft Suspension von den mit dc:il1~ o"l~do verknüpften Rechten, den 
Bischof Suspension vom Weiherechte. 

§ 59. 

Die allgemeinen Stalldesrechte der Cleriker. 

Die privilegia. clericalia sind: 
L P ri Y il e g i 11 m f 0 ri. Der Cleriker untersteht nur dem· 

geistlichen Gerichte - wird von den Staaten nicht mehr beachtet 23). 
2. Privilegiull1 canonis. Dasselbe hat seinen Namen da

von, dass es mit einem Canon, nämlich dem 15. C. des II. Lateranen
SiS~~.Ell~,,9.0~~~~lsl}§9J.f}ingeführt vmrele: "Si quis sr(aa'ellfe~d[aboro" 24). 
W er einen Clel'iker thätlich angreift, yerfällt in elie grosse Excom-

23) Für Österrekh gilt § 1 des Gesetzes vom 27. Oetober ]862. R. G. B. 
Nr. 87: "Niemand darf seinem gesetzlichen Richter entzogen werden", w~hei unter 
"gesetzlicher Eichter" der "staatliche" gemeint ist. 

24) Si quis suadente diabolo hujus sacrilegii reatum incurrerit, quod in 
clericum vel monachum violentas manus iniecerit, anathematis vinculo subiace~t 

et llullus episcoporum illum praesumat absolvere, nisi articulo mortis urgenteo 
periculo, donec apostolico cOllspectui praesentetur et ejus mandatum suscipiat. 
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lllunication latae sententiae, welche nur vom Papste und nur bei 
persönlichem Erscheinen in Rom gelöst werden kann; doch sind 
yon letzterem dispensiert: Arme, Kranke, Greise und l\Iönche. 

3. PriYilegiul11 immunitatis. Freiheit VOll Ab-
gaben und 11ersönlichenDienstleistungell. Dieses ~rivilegium wird 
theihveise yon staatswegen meist anerkannt: in Osterreich haben 
die CleriIrer von ihren ~1}~~E~E~~ß:~n ,,'!rj!~"'i]JJ:~~i~rbsteuer Zl~ ent
richten, del' militäl'p:liichtige Cleriker ist während der theologlschen 
Studien beurlaubt und Q~~ als Priester J:""qj%~i~h in der,~<1= 
&,~~~UiJ;;~~(:)it 25), ferner sind die Priester und :Mönche von der Uber-
1111h111e einer Vormundschaft befreit ::6). 

4. Beneficiulll competentiae. Dem Geistlichen muss der 
nöthige standesgemässe Unterhalt belassen werden 27). ' 

§ 60. 

Die allgemeinen Stanäesptlicilten äer Cleriker. 

Der Cleriker hat nach aussen hin als solcher zu erscheinen 
und daher Iq~id zu tragen, dessen Hauptbestand- / i ' 

th~,U,tJ, sind; die b~~~:~LJ.2gml des 
Gewandes richtet sich nach den in der Diöce:;;e gs;lteltg.en Vor-

~, __ ~~c~ __ "~~ c'd~"-'\"".,~",,~,,"'~''''''~''!.~''''"'~''~'''~?'' ~"', ",.,. _. - 'c-. 

schriften, immer aber wird das Trageii der rrOl}SUr, Bescheidenheit 
d~r"Iraartracht 28), schwarze oder wenigstens dunkle KleidlU1g' ge-

fordert. 
Der Cleriker soll weltlichen Lustbarkeiten, wie 'ranz, Spiel, 

Theater, Gelagen, Jagd "9), fernbleiben, nicht Handel und Gewerbe 
treiben 30) ; eine ganz besondere P:liicht desselben ist die Ehelosig
keit (Cölibat) und Keuschheit: im Hause des Clerikers sollen nur 
nahe verwandte oder verschwägerte Frauenspersonen oder solche, 
welche das 40. Lebensjahr (aetas canonica) überschritten haben, 

wohnen. 

25)" § 31 des Gesetzes yom 11. Allril 1889, R. G. B. :'\1'. 4l. 
~6) §§ 191 und 192 a. b. G. B. 
27) In Österreich darf nach dem Gesetze vom 21. April 1882, R. G. B. 

Nr. 123, nur ein Drittel der Bezüge des Geistlichen in Execution gezogen werden, 
und selbst dies nur mit der Beschränkung, dass dem im actiyen Dienste Stehenden 
ein JahresbeZl~g von 800 fl., dem Deficienten ein Jahresbezug von 500 fL frei bleibt. 

282 Das Tragen einer Perücke während des Jlfesselesens bedarf päpstlicher 

Erlaubnis. 
29) Das Tridentiner ConcH erwähnt der Jagden als illicitae; die Praxis 

.sieht aber nur solche Jagden als illicitae an, welche clamosae, d. i. mit Gelagen 
verbunden sind, und gestattet die ruhige Jaglt 

30) "Vas jedoch die Ausnützung des Beneficiums nicht ausschliesst. 
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_ Die Clerikel' der ordines maiores sind verpflichtet das Brevier 31) 
zu beten. 

11. Eintheillll1g des Kirchengebietes. 

§ 61. 

Provinciae sedis apostolicae, terrae missionis. 

Diese Eintheilung fällt in ~i.~~~~fLg_(}LJldJJ14eckun~.Aer neuen 
\Y.~~.t;.d,ie Scheidung war nothweiidlg,"da i~ . den :Länderl;t, v{O Jms
sionäl'e wirkten, ~=~~.-_~~l~?ll~Ss~~R:\jghtl:ltQI~.t.vdlU;YJ~e.tJ\lm werden 
konnte, weil die verhälhllsse' Ilieht darnach a~lgeth~n vl'~~:el1: es 
musste daher die Geltung des canonischen Rechtes suspendiert 'und 
an . Stelle desselben. ein den Umständen sich anschmiegendes, 
vanables Recht g'esetzt werden. Es ist daher zu unterscheiden l 

zwischen: 

1. Pl'ovinciae sedis apostolicae, Länder, in denen das 
canonische Recht g'Ut: Italien, Österreich, Süddelltschland. Spanien. 
Portugal, Frankreich, Polen und die südamerikanischen Länder. . 

2. 'l'errae miss Gewalt kraft 
ästliehe ; die wird durch 'X~~~--'Papst, 

die.cOngregatio die 

31) 

ist wesentlieh verschieden von der in den provinciae 

(Breviarium, Ürariulll, Psalterium) s.):stemisiert für jeden 
'yas als oftkiull1 ecclesiasticllm s. divinnm jeder Stnnd~'~ 

, '. ..... .' . .... . . '" in eben so 
viele Theile unilTvlü'ae; so es jetzt ist, von Pins Y.. dann mit Verbesserun o'en 
von Olemens VIII. und wieder von Urban VIII. heraus~'egebel1. '" 

.. 3:) Anlass hiezu bot der Umstand, dass auf der Pariser Universität wegen 
des ronllschen Rechtes das Studium lles canonischen Rechtes vernachlässio't wurde. 

33) Hicdnrch wird jedoch der Cleriker keinesw8°-s der kirchlichen ob~edientia 
entbunden; insbesondere in Östeneich ist das innerki'rchliche Gebiet durch Art. 15 
des Staatsgrundgesetzes vom 21. December 1867, TI. G. B. NI'. 142 (Aml1. 67), der 
Staatsgesetzgebung' entrückt; es gelten daher § 10 des Gesetzes vom 21. December 
1867, TI. G. B. Nr. 141, und die betreffenden Paragra]Jhe der Landesordnung'en, 
n~ch welchen ~bgeordnete wegen der in ihres Berufes geschehenen Ab
stlllllllungell memals, wegen der in diesem Berufe gemachten Xusserungen aher 
nur von dem Hause, dem sie angehören, zur Verantwortuno' gezOO'en werden 
dürfen, nur für das staatliche Gebiet; auch § 18 des Gesetzes'" v~m 7~ JIai 1874. 
TI. G. B. Xl'. 50 (Allll1. 130), gilt nur im Rahmen eIes eil. Art. 15. ' 
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sedis apostolicae. Die_E~~lJ·~l .. ~i,~ld ad 
kann alle seinElpefngnissean die 
Pl~Ie~t~i:~I'gestatten zu Jy~ltl~Jq~t~~t:,.2m 

in . .einer vom gewölmlichEll1. RiülS 
etc. 'Z~lln }Iissi'O~;~dienste' we~'d~~ . '\'erwendet : 

der der. de 
, ~~j:SIl't·~·'jli·&.tf1ti"i'l< 

melden. 

Der Papst 
-~_._=~"'~"'" 

er kann 
tragen, . den 

Art 

namentlich 

Dlssion beginnt damit, dass ein Missiol1spräfect mit einigen 
:Missionären in das in _~ussicht gellori'l1'i'lelle"Lailcr~ a15gesendet wird. 

l\Iission, so wird das Missiol1sgebiet in einzelne Bezirke 
g'etlleilt, aus 'welchen sich alliiiilligPfäFfeieh ent'yyickeln; fasst dann 
die Reli2:ion festen Fuss. so wird ein Bisthum errichtet, welches 
jedoch n~ch nicht von eineill"BfsC1fofe: 'soiidel'11El'lIlenipapstlichen 
vicai'\Tel',,!altet wird: das Gebiet steht noch weiter unter der eOll
g:i:eg'~tio de propagan~la fiele, welche dasselbe überwacht und, wemi 
ll'öthig, Delegierte(D~legati~&~TcYi§~~at,2r(j~J1J}Qfjt9lj~i).dalÜn absendet. 

-Zll~den'Tei:i;a;tinlsslo1üs gehören alle nichtkatholischen Länder, 
so auch der cleutsch~ Nor.den; in Dresden ist ein apostolischer vicar 
für S~cilse~~~~~~~(i'-d;~:cBi~chof iri"Osiialn;ück istapS!§tollscher Vicar 

die übrigen Ltbrler .eles deutschen X01'dens.·"- ' 

§. 62. 

Eintheilung der ProTinciae sedis 

1. Der Pfarrspl'engel (parochia) mufasst das der Jurisctiction 
eines Pfarrers oder Localcaplans unterstellte Gebiet. 

2. Der Decanatssprengel umfasst mehrere Pfarreien; es 
g'ibt aber keine Decanatskirchen. sonclern innerhalb des Decanats
sprengels Pfaii'et 'neca~l i--ä;icI1ist d~ln Bischof innerhalb 
seiner Diöcese rlie jeweilige Abgrenzung der Decanatssprengel 
überlassen. 

3. Gebiet der exemten Ordensprälaten. Es gibt viele 
Klöster. die von der bischöflichen Jurisdictiol1 eximiert und unmittel
bar dem Papste untergeordnet sind. Ein solches Gebiet heisst: 
.. Hullius dioecesis". Der Ordensvorsteher besitzt in einem solchen 
Falle die Jurisdictioll, und zwar entweder nur über das Kloster: 
"praelatus 11ullius" (dioecesis) oder auch über ein weiteres Gebiet, 
in welchem die Seelsorge vom Kloster aus versehen wird: "prae-
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latus nullius dioecesis cum iurisdictione quasi episcopali" . Doch 
in <i~~,sen Diöcese (nicht juristisch, aber 

Gebiet liegt, in der Reo'eI in den meisten 

wird heute 
räumlich) ein 

-->~~~h~;: 

, tel' des J?~~~l;;,s bestellt, sodass. die 
xemtion sehr a~schwächt· sind:, In 

Q~,~mfA" Ordensgebiete nielli;:' ,yoh1 aljä 
ist in Ungarn praelatus nullius cUln iriris-
dictio116 quasi episcopali. 

4. Die D i ö ces e 34), Sprengel eIes Bischofs; der Mittelpunkt 
der Diöcese ist die Kathedrale. 

5. ~L~ .. ~.:~vi}\zzJrüher epal'chia'g'eiiii111t, der Metropolitan
sprengel, .dle Summe., dll.r.pufJ:"ragallbisthüiiler35). 

6. Das Gebiet der Exarchen 36), Primaten [6), Patriarchen a,). 

§ 63. 

Yerällderungen des Kirebellgebietes. 

Sobald sich in einer terra missionis der katholische Glaube 
vollkommen gefestigt hat, wird dieselbe eine provineia sedis apo
stolicae 38), d. h. sie tritt aus der Verwaltung der congregatio de 
propaganda fide und wird nach dem gemeinen Rechte organisiert; 
so lange sie terra missionis ist, können Andenmgen in den den . 

des 
34) In der alten Kirche hiess der Patriarchatssprengel Diöcese, das Gebiet 

Bischofs parochia. 

E5) In Österreich sind nachfolgende Erzhisthümer und Bisthülller: 
1. G (j rz, Fürsterzhisthum: Suffraganhisthümer: Fb.: Laibach. B.: Paronzo-

Pola, B.: Triest-Capo d'Istria, B.: VeQ·lia. ' 
2. Kraka 11, exemtes Fürsthisthul11. ~ 
3. Lemberg. Erzbisthu1l11'it. Iat.: Suffb.: B.: Przelllysl, B.: Tarno\\r; 

rit. grase.: Suffb.: B.: Przemysl, B.: Stanislau; 
" rit. arm. 

4. Olmütz. Feb.: Suffb. B.: Brünn. 

5. Pr ag. ]'eb.: Suffb.: B.: Budweis, 13.: Königgrätz, B.: Leitllleritz. 
6. S alzhurg. Feb.: Suffb.: Fb.: Brixen, Fb.: Gnrk. .Fh.: Lavant. Fh.: 

Seckau, Fb.: Trient. 
7. Wien. Feh.: Suffb.: 13.: Linz, B.: St. PäHen. 
8. Zara. Eh.: Suffb.: 13.: Cattaro, 13.: Lesina und Brazza. 13.: Ragusa, 13.: 

Sebenico, B.: Spalato-JlIacarsca. ' 

Ferner ist ein TJ:reil des Fürsterzbisthullles Breslau österreichisches Gebiet 
für welches ein GeneralYicariat in Teschen besteht. ' 

In Bosnien ist ein Erzbisthum zu Sarajevo mit den Suffraganbisthümern 
zu Banjaluka und JlIostar. 

30) S. § 120. 
37) S. § 121. 

3S) Beislliel ans jüngerer Zeit: Dalmatien. 
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einzelnen l'I1issionen zugewiesenen Sprengeln olme weiters, ledig
lich nach dem Ermessen der genannten congregatio stattfinden. -
Innerhalb der provinciae sedis apostolicae dürfen Veränderungen der 
Jurisdictionsgebiete erst nach einem ordentlichen '\ erfahl'en, in_ 
welchem die Betheiligtell gehört uM eventuell entschädigt werden 
müssen, und in der Regel nur l,nit Zustimmung' der Staatsgewalt 
stattfinden: \l). Diese Veränderung'en kpnnen sein: 

1. Uni o. Aus zwei Ge bieten wird eines, und z\yar durch: 
1. Uni 0 a e q u e p ri n ci pa 1 i s. Beide Gebiete bestehen fort 

und es wird nur bestimmt, dass· sie dauernd yon Einem verwaltet 
werden. Solche Unionen kommen in der Regel nur bei Bisthümern 
vor. Grund einer solchen Union ist einerseits, dass die Einkünfte 
eines Bistlllllns zum Unterhalte eines Bischofs nicht ausreichen, 
andererseits dass die Kirche die Hoffnung nicht aufgibt, den ur
sprünglichen Ztlstand wieder herzustellen, "yas bei \Viederge,vinnung 
der erforderlichen l'IIittel sohin olme grosse Schwierigkeiten ge
schehen kan11. Beispiele solcher unierter Bisthümer: 'rriest-Capo 
d'Istria, Gnesen-Posen. 

2. U 11 i 0 per co n fu s ion e 111. )1eh1'e1'e J urisdiction~gebiete 
werden dauel'l1d in eines verschmolzen. 

3. Unio per subjectionem. Ein selbständiges Juris
dictionsgebiet wird einem andern selbständigen untergeordnet 40) ; 
wird ein Jurisdictiol1so'ebiet einem Kloster oder einer weltgeist-o 

lichen C01l1l11unität einverleibt, so ,yird dies "Incorporatio", und zwar 
"minus plena" 41) genannt; erhält die Corporation auch die Pfründe, 
so spricht man von einer "incorporatio plena" und ist das Kloster 
eximiert, von einer "incorporatio plenissimo iure·'. 

H. D iv i s i o. Zu grosse Jurisdictionsgebiete sollen g-etlleilt 
werd.en, Solche 1'heilnngen finden insbesondere dann statt, wenn 
die Bevölkerung gewachsen ist 42). 

39) Österreich: § 20 des Gesetzes yom 7. :lIai 1874, R. G. 13. Kr. 50: 
"Zur Errichtung neuer Diöcesen und Pfarrbezirke, zu einer Indenmg in der Ab
grenzung der bestehenden, dann zur Errichtung, Theilung' oder Vereinigung' von. 
Pfründen ist die staatliche Genehmigung erforderlich." 

Zu einer Inderung der Decanatssprengel ist weder eine Verhandlung, noch 
staatliche Zustimmung erforderlich; dieselbe liegt im Erlnessen des Bischofs. 

40) So wurden z. B. in der 1849 erfolgten Pfarr-Regulierung in Dalmatien 
manche Pfarreien Exposituren benachbarter Pfarreien. 

41) Incorpo atio minus plena liegt auch dann vor, wenll blass die Pfründe 
der Oorporation einverleibt wird, während das Jurisdictionsgebiet in der bisherigen 
Verwaltun'g bleibt. 

~42) So wurde z. 13. vor einigen Jahren die Pfarre im vierten Bezirke \Yiens 
getheilt. 
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IH. Dis m e m b rat i 0; einzelne Theile eines Jurisdictions
gebietes werden aus dem bisherigen Verbande losgelöst und ver
grössern ein benachbartes Jnrisdictionsgebiet. 

m. Kirchliches Ve\mögel1srecht 

§ 64. 

EigelltIlümer des Kirchenvermögells. 

Xach heute herrschender Ansicht ist das KirchenverlYlögEfll 
keine Einheit, sondern nur einzelner Vermögen,welclie 
entweder im Coml11unitäten (juristischei' 
Personen) 
sind - Zweckvermögen 

Nach"allderen Ansichten gelten als Eigenthümel'; Gott, die 
Engel, der Papst, die Armen, die kirchliche Gemeinde, der BenefiJ 
dat, der Landesherr, die Kirche als Gesammtheit. oder es werden 
die bona ecclesiastica als res sacrae-nullius aufgefasst. 

S 65. 
Erwerb des !Hrcllenvermög·ens. 

Die Erwerbsarten des Kirchen vermögens haben im allgemeinen 
nichts Besonderes; nur di~ letztwilligen Verfügungen zu Gunsten 
der Kirche sind privilegiert: 

A. Nach römischem Rechte: 
L Sie sind auch dann giltig, 'wenn sie auf eine noch nicht 

existierende Person lauten H). 
2. Als Vermäehtn~sse sind sie frei von iedem ~bzu~'. a~l~.Anlass der 

falcidiscl:el~R~r-l5r~F~oüehte und Zinsei~'~1';i1iss~;:J"~51~'dei; Zeit des 
Todes 'des'E'l:blassers wenn de~:'13esCIi\veI'te 
IÜS~?L~Ll!::l~11.j .. ~I{I~it~v.nacGIJ. Bekanlltmachugg: .... ~.~s rllest~n:t~nt~i\.7das 
Vennächtnis freiwillig erfüllt +5); lässt der Beschwel'te es zur 

43) In die österreichischen Grundhücher wird als Eigellthum Säcular-
kirchen die betreffende Kirche und als Eigenthülller der clericalen lVohngehäude 
die Pfrüncle, hezw. die COllul1tmität eingetragen. 

44) ~ov. 131, c. 10: "SicC[uis venerahile oratorium .... yel alialll yenera
hilem dOlllUll1 aedificari in ultima yoluntate i Llsserit, iubemus, ut oratoriall1 C[uidem 
intra C[uinC[ue annOB ..... yel aHa yenerabiIis domns uno anno perficiatur." 
In gewissem Sinne gehören hieher auch die österreichischen Bestimmungen, nach 
welchen diA Einsetzung rler Seele oder Vermächtnisse zur Rettung der Seele und 
zu frommen 'IVerken aufrecht erhalten werden. unrl zwar so. das; ein Drittel aJlf 

heilige 3Iessen und zwei Drittel auf Almose~ zn verwenden sind. (Hfkzld.;. 
J. Jlfärz 1809 und 12. September 1812. J. G. S. XI. 885 und 1006.) 

45) XOY. 131, c. 12.' , 
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kommen. so trifft ihn die Strafe des Doppelten 46); die Bischöfe 
hab e11 den V ol1zngqieser -verma:chtnlSse"'~ii':T1Dei;,,';~ch eu·Iß):/L ...... "" 
~'~~"B:' N~ ci;"c~ai~~:~j.ß chelll. Reell t e: . 

1. D{e l~t~t·;iiÜgen Verfügungen bedürfen Form 41). 
2. Fromme Vermächtniss~ bleiben trotz Ungiltig:keit des Testa-

mentes mlfrecilf 
3. Der filius familias darf aucl1 in betreff der bona adventicia 

zu Gnnsten der Kirche letztwillig verfügen 48). 

4. Die Kirche macht Anspruch auf den ::\achlass intestat ver-

storbener Cleriker 49). 
Das Anwachsen des Kirchenvermögens ist in man ehen Staaten 

durch sogenannte Amortisationsgesetze beschränkt .;c). 

§ 66. 

Yeräusserullg' und Besteuerung des Kirclleng·utes. 

""Cnter Veräusserung (alienatio) ist auch Belastung, wie Be
stellung einer Emphyteuse, einer Dienstbarl{eit, einer Hypothek, die 
Yerleihnng nach Lehensrecht zu verstehen. 

Zu jeder Veräusserung' kirchlichen Vermögens bedarf es des 
kirchlichen ·Collsenses. der nur aus einer iusta causa, l1äl~llich bei 
evidel;s utilitas, oder' urgens necessitas oder ans christiana caritas 

4G) § 7 1. 4\:; C. ele ep. et cl. 1. 3. 
47) C. 4 und 11 X ele test. 3, 26. Der obige Satz ist nicht ganz unbestritten, 

da im C. 11 von Zeugen gesprochen wird, ~vohei es zweifelhaft bleibt, ob hier

unter Solennitäts- oder Beweiszeugen gemeint sinel. 
18) Die vorstehenden Privilegien gelten für Österreieh nicht, da nach § 38 

des Gesetzes vom 7. J\"Iai 1874, R. G. B. Xr. 50 rücksichtlich der Frage des Eigen
tlmms und sonstiger priyatrechtlicher Verhältnisse bezüglich des Kirchen- und 
Pfründenvennögcns elie Bestimmungen des allgemeinen hürgerlichen Rechtes lllass
gebend~ind, diese aber elie erwähnten Privilegien nicht enthalten. . 

49) Kach österreichischem Rechte fällt ein Drittel des Xachlasses der hel 
einer Kirche bleibend angestellten intestat verstorhenen Cleriker (Bischöfe, Pfarrer, 
Domherren etc.) dieser Kirche zu (Hel. vom 27. :;\"oyember 1807. J. G. S. NI'. 828); 
ausgenommen hievon ist der Kachlass der Militärseelsorger und jener griechisch

unierten Cleriker. 'welche eine 'IVitwe oeler Kinder hinterlassen. 
fiC) In Österreich wnrden die hestandenen Amortisationsgesetze durch das 

Concordat (k. Patent vom 5. Noyember 1855, R. G. B. ~r. 195) aufgehohen; eloch 
wurde elie Zulässio'keit solcher durch elen zweiten _1.bsatz des Artikels 6 des 
Staatsgrullc1gesetz~~ vom 2]. December 1867, R. G. B. Xl'. 142 ausdrücklich 

festgesetzt. 
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ge~eben werden darf 51), jede andere Veräusserung ist nichtig 52) ; 

daher sind alle Säcularisationen, welche geg'en den Willen der Kirche 
erfolgen, nichtig'. 

Es haben mehrere Säcularisationen stattgefunden. so unter 
Karlmalln und Pipin, welche eine Synode zu Lestines in{ Jahre 743 
nachträglich genehmigte, unter Heinrich H. (1154--1189) in Eno'
land, ferner anlässlich der RefoI'mation 53), der französischen Rev6:: 
lution, des Luneviller ]'riedens 1801; endlich die Einziehung dee 
Kirchengüter in Portugal und Italien, nicht zu gedenken des Kirchen~ 
gutes, welches in die Hände der Ungläubigen und Schismatiker fiel. 

Die Veräusserung (Belastung) VOll Kirchenvermög:en ist irJl 

51) Aber sogar gegen eine formal richtige VeräusserUlJO' darf im Interes_e 
der Kirche ein integTum restitutio begehrt '1'erden. b ~ 

52) Eine ung'iltige Veräusserung darf von jedem Katholiken. der sich im 
Genusse der bürgerlichen Rechte befindet, angefochten werden. ' 

53) Besonders war der Übertritt des Grossmeisters des deutschen Ordens. 
Albrechts ::un Brandenburg, von Bedeutung. ' 

51) Cber die 'v"eräussenmg und Belastung des katholischen Kirchenvenllöo'ens 
ordnen ~ie, (lu.rch § 51 des Gesetzes vom 7. Mai 1874, R G. B. ~r. 50, mit Aus
schluss Jener Anordnungen, wodurch derartige Geschäfte der GenehmiO'uno' seitens 
der päpstlichen Cu.rie unterliegen, in Kraft erhaltenen :iIinisterial-Vero;dnungoen 
vom 20. Juni und 13. Juli 1860, R. G. B. Nr. 162 und 175. an: ~ 

. "Um die Erlaubnis Seiner lIIajestät zur Veräussernng: eines den 'Wut 1'on 
~lllhunrlert Gulden österr. \Vähr. überschreitenden kirchlichen Gutes zu erwirken, 
1st das Gesuch sanllnt den erforderlichen Belegen dem Bischofe vorzuleO'ell. welcher 
es zugleich mit seinem Gutachten der politischen Landesstelle mittheil~n wird. 
Handelt es sich um ein Kirchengut, dessen vVert achttausend Gulden österr. 
vVähr. nicht übersteigt, so kann, wenn der Bischof die Bitte um die BewilligunO' 
z,ur Verä.usserung unt:Tstützt, die politische Landesstelle il1folge a. h. EnnäcI~ 
tigung d:e landesfürsthche Bewilligung' aussprechen. ,Venn der Bischof das An
~uchen lllcht unters~i~tzt ~der es sich um eine höhere Summe handelt, so ist die 
bache dem CultuslllmlstenUl11 yorzulegen, welches, wenn der ,Vert des zu ve1'
äuss~rnden. Gutes die Summe von zwanzigtausend Gulden östen. \Vähr. 'über
s~hreIte~, d~: ~. h. ~ehlussfaBsung- einzuholen hat. Zum Behufe der Veränsserung 
ell:es bischoflIchen 'rafelgutcs hat der Bischof seinem Gesuche das Gutachten 
semes Metropoliten und des Domcapitels, der lIIetropolit oder exemte Bischof das 
des .. betreffenden lIIetropolitan- oder des Domcapitels beizufüg'en und es der 
Po~tIsch~n .Landesstelle zu dem Zwecke zu übergeben, damit diese die Sache zu
gleiCh mIt. Ihrem. Gutachten dem Oultusministerium vorlegen känne. _ Die Bf:
lastung ellles KIrchengutes, welche die Summe von Eintausend Gulden ö~telT 
'·'Vähr. übersteigt, ist als eine beträchtliche anzusehen. Als eine solche i~t e~ 
ferner zu b~handeln, wenn Grundstikke, ,Vohng'ebäude oder Gerechtsame auf 
m.ehr als dreI Jahre in Bestand g-egeben werden, wie auch, wenn ausbeduno'en 
WIrd, ~ass der ~achtschilling oder Jl1ietzins für mehr als Ein Jahr in vorhi:ein 
zu entnchten seI. Zum Behufe einer beträchtlichen Belastuno' kirchlicher Güter 
oder Ei~künfte ist das Gesuch um die landesfürstliche Geneh:Uigung sammt den 
erforderhchen Belegen dem Bischofe yorzulegen, welcher es zugleich mit seinem 
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Österreich an die staatliche Zustimmung gebunden 54); Reliquien 
und Kreuzpartikeln sind unvel'äusserliche Sachen 55). 

Gutachten der politischen Landesstelle mittheilen wird. 'Wenn die Belastung die 
Summe yon füufzehutausend Gulden östen. ,Välu', nicht überschreitet, desgleichen,' 
'wenn es sich um die Abschliessung eine's .als beträchtliche Belastung geltenden 
Pacht- oder :lIiet,-ert:'ages für die Dauer von nicht mehr als füafzehn Jahren 
handelt, so geruhen Seine k. und k, apo Jllajestät die politische Landesstelle zu er
mächtigen, hiezu die Erlaubnis in dem Falle zu ertheilen, wenn der Bischof die 
Bitte um Genehmigung unterstützt. ,Venn der Bischof das Ansuchen nicht unter

,stützt, oder es sich um eine höhere Summe oder um einen Pacht- oder :lEet
yertrag von längerer Dauer handelt, so ist die, Sache dem Cultusministerium vor: 
zulegen, welches, 'wEmn das Kirchengut mit einer, die Höhe Yon Yierzig-tausend 
Gulden ästerr. Vilähl'. übersteigenden Summe helastet, oder eiu Pacht- oder Miet
yertrag' für die Dauer yon mehr als dreissig.T ahren ahg'eschlossen wird, die a, h. 
Schlussfassung einzuholen hat. Zum Zwecke der Belastung eines bischöflichen 
Tafelgutes hat deI' Bischof seinem Gesuche das Gutachten des lIIetropoliten und 
des Domcapitels, der lIIetropolit' oder exemte Bischof das des lIIetropolitan- oder 
Domcapitels beizufügen und es der politischen Landesstelle zu übergeben, welche 
die Sache zugleich mit ihrem Gutachten dem Cultllsministerium vorleg'en 'wird, 
Zu den Belegen, mit welchen die Gesuche um die landesrärstliche Erlaubnis zur 
Veräusser;mg oder Belastung zu yersehen sind, gehört nach Beschaffenheit des 
Falles das Gutachten des Patrons oller seines Stellvertreters. Damit die Ver
äusserung oder beträchtliche Belastung, zu welcher die landesfärstliche Erlaubnis 
erwirkt wurde, in die öffentlichen B:icher eingetragen wenlen kÖllne, ist yon der 
politischen Lanelesstelle die Erklärung auszustellen, dass den besonderen, über die 
Veräusserung oder Belastung des Kirchengutes bestehenden Vorschriften genügt 
worden sei. (Dies darf jedoch erst dann geschehen, wenn der ::\achweis beigebracht 
ist, dass der heilige Stuhl, bezw. der von demselben Bewolllllächtigte die Erlaubnis 
zu der betreffenden Veränsserung' oder Belastung ertheilt habe, oeler dass zu der 
in Yerhandlullg stehenden Veräussenmg orler Belastung eine solche Erlaubnis 
nicht erfordert werde.) Bei (ler Veränsserung eines den \Vert yon hundert Gulden 
ästen. ,Vähl'. nicht überschreitenden Kirchengutes und bei einer nicht beträcht
lichen Belastung eines solehen Gutes ist nach den Bestimmungen vorzugehen, 
welche für die kirchliche Vermögensyerwaltung massgehend sind. Die Bestätigung, 
dass den besonderen, über die Veräussel'ung und Belastung des Kirchengutes 
bestehenden Vorschriften genügt worden sei, hat die politische Landesstelle nicht 
zn ertheilcn, bevor nachgewiesen ist, dass der Veränsserung' oder Belastung in 
kirchlicher Beziehung nichts im ,Vege stehe. Eine Veräusserung- oder Belastung 
des Kirchenvel'mögens, welche mit Hintansetzung der Vorschriften dieses Gesetzes 
vorgenummen wird, ist als ungiltig anzusehen. 

Eintragungen von Veräusserungen oller Verpfandungen solcher Güter in 
die öffentlichen Bücher können nur dann geschehen, wenn nebst den übrigen Er
fordernissen die ausdrüekliche Erklärung der pOlitischen Lalldesbehärde beigebracht 
wird, dass den diesfalls bestehenden besonderen Vorschriften Genüge geschehen 
ist. Hiedurch bleibt jedoch das dem Gläubiger eines Pfründners zustehende Recht, 
seine Forderung' im ,'liege eler Realexecution auf die Früchte des unbeweglichen 
Pfründevermögens einzubringen, soweit dieser '\Veg gesetzlich zulässig ist, unberührt." 

55) Hfkzld. yom 26. ::\ oyember 1826, J. G. S. Nr. 2234. 
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Die Enteig"nullg von Kirchellvermögen richtet sich in Öster
reich nach den allgemeinen, die Enteignung betreffenden Vorschriften. 

Die Rechte auf KirchemTermögen unterliegen der 40jährigen 
V 8l~iährung. . 

Was die Besteuerung des Kirchengutes anbelangt, so gilt;als 
kirchlicher Grundsatz, dass nur jenes Kirchengut abgabepflichtig 
sei, welches als bereits pflichtiges unter Anerkennung' der Last 
übernommen ,yurde; anderes Kirchengut dürfe nur bei öffentlicher 
Noth und 11ur mit Bewilligung des Papstes besteuert werden. 
Diese kirchliche Auffassung hat aber dem Staate g"eo"enüber 'nie 

u C 
Geltung erlangt. 

§ 67. 

Der österreiehiselle Religiousfonu. 

Der österreichische ReHg"ionsfond ist durch eine Art von Ent
eignung entstanden: durch Kaiser J osef H. 'ivurden zahlreiche Klöster 
und Bruderschaften 1782-1790 aufg"ehoben und deren Vermögen 
eingezogen; dieses wurde aber nicht weltlichen, sondel'll ledig"lich 
kirchlichen Z'ivecken zugeführt; es yeränderte sich z'war das Subject 
des Nutzniessens, doch innerhalb der Kirche; es wurden an Stelle 
der Klöster Pfarreien und Localcaplaneien gestiftet 5ß), Bisthümer 
und Capitel errichtet und dotiert und überhaupt viele katholische 
Zwecke gefördert, so dass der Staat bald bedeutende Zuschüsse 
zum Religionsfonde leisten musste und fortwährend leistet 57). Die 

56) Die sog. lleugestifteten Pfarreien; den alten Pfarreien wurde ihr Ein
kommen ungeschmälert gelassen; deren frühere Pfarrkinder mussten die kiJ:ch~ 
lichen Abgaben an ihren vorigen Pfarrer weiterbezahlen, was zu zahh"eichen Un
zukömmlichkeiten führte; erst § 21 des Gesetzes vom 7. JlIai 1874. R. G. B ~l'. 50. 
heseitigte diesen Zustand. Die sog. alten Pfarrer hatten aber' keinen Anspruch 
auf ein Einkommen aus dem Religionsfonde; es wurden ihnen aber aus demselben 
Aushilfen und L:"nterstützungen gewährt und nach und nach schwand durch eine 
milde Praxis der L:"nterschied zwischen alten und nengestifteten Pfarren: doch ist 
er auch heute noch nicht ganz beseitigt; so trägt z. B. in Oberöster~"eich der 
altgestiftete Pfarrer eine grössere Concurl'cnzlast, als der neug8stiftete. 

Die Localcapläne wurden durch d.as Patent vom 24. October 1783 und das 
Hofdecret vom 24. September 1785 in der geistlichen Jurisdiction und see180ro'

lichen Verrichtung den Pfarrern gleichgestellt; es ist jedoch zu bemerken. da~s 
der Ausdruck "Localcaplan" kein canonischer ist. . 

57) Im Jahre 1889 waren für Zwecke des katholischen Cultus 6.451.893 
Gulden als Ausgabe bewilligt, welcher Ausgabe eine yoranssichtliche Einnahme 
des Religionsfondes Yon 3,837.712 Gulden gegenüberstand; der Beitrag des Staates 
betrug daher 2,614.181 Gulden. JlEt der obigen Summe yon über sechs Jlfillionen 
ist aber der AuflYand für deu katholischen Cnltus nicht erschöpft, weil das gewiss 
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Einkünfte des Religionsfolldes, welche auch durch die Einziehung" 
des sog". Emeriten- oder Deficientenfondes yermehrt ·worden waren, 
bestehen aus dem Erträgnisse des Fondes, den Intercalarien der 
weltgeistlichen Pfründen 58), den Religionsfondsbeiträgen 58) und dem 
Vermög"en einzelner kirchlicher Gemeinschaften und Anstalten, welche. 
zu bestehen aufhöTen 60). Der Relig'ionsfond wird vom Staate ver-. 
waltet, das Anweisung"srecht aus .demselben steht den politischen 
Behörden zu. 

Der Grundsatz, dass überschüssiges Kii'cheuyermögen anderen 
kirchlichen Zwecken als den ursprünglichen yon staatswegen zuge
führt werde, hat sich auch in der lleuesten österreichischen Gesetz
gebung erhalten 61). 

sehr bedeutende Erträgnis des ausserhalb des Religionsfondes befindlichen Kirchen
yermögens, sowie die zur Deckung der Cultuskosten eingehobenen Auflagen ausser 
Anschlag blieben; so werden die meisten Kirchen ohne Beihilfe des Religions· 
fondes erllalten und restauriel't; yiele kirchliche Personen beziehen nichts aus dem 
Religionsfonde, wie Pfarrer, deren Beneficium ZlU" Deckung der Congrua, Bischöfe. 
deren JIIensaleinkoml1len zum standesmässigen Unterhalte ausreicht; von den 
letzteren beziehen aus dem Religionsfonue Dotationen nur: die Erzbischöfe in 
Salzburg und Zara, der römisch-katholische Erzbischof in Lemberg, die römisch· 
katholischen Bischöfe in Bmlweis, Cattaro, Layallt, Lesina, St. Pölten, Rag'usa, 
Sebenico, Tarn6w und Triest; die griechisch·katholü'chen Bischöfe in Przemysl 
und Stanislall. 

58) § 59 des Gesetzes vom 7. :!\Iai 1874, R. G. B. Xl'. 50. 
59) Die Religionsfondsbeiträge wurden neu geregelt durch das Gesetz yom 

7. Jllai 1874, R. G. B. ~r. 51. Grundsatz ist. dass dieselben yon jedem Kutzlliesser 
kirchlichen Vermögens, jedoch nur dann eingehoben ,yerden dürfen, wenn die Ein· 
künfte dieses 'i

T 

ermögens einen Überschuss übel' die Competenz gewähren. Die 
Beiträge werden yon dem Yermögen, und Zlvar in steigender ProgTession (z. B. 
yon dem Betrage bis 10.000 Gulden 1/2 %, bis 20.000 Gulden 11/ 2 j;, his 30.000 Gulden 
3 % u. s. f., endlich yon jedem Jlfehrbetrage über 90.000 Gulden 10%) auf je zehn 
Jahre derart bemessen, dass der Percentsatz den ganzen Beitrag für diese zehn 
.Jahre darstellt und sich auf die zehn Ja,hre yertheilt (es beträgt daher der jähr
liche Bei trag des Kutzniessers eines Vermögens von 10.000 Gulden 5 Gulden). 
Das in Bibliotheken, wissenschaftlichen und Kunstsammlungen bestehende Ver
mögen bleibt ausser Anschlag, ebenso das Vermögen, dessen Erträgnis für Cultus-, 
Unterrichts- und Humanitätszwecke yerwendet wird. 

GO) § 53 des Gesetzes vom 7. JlIai 1874, R. G. B. Kr. 50; doch schliessen 
etwaige stiftungsmässige Anordnungen die Einziehung des Vermögens aufgelöster 
kirchlicher Gemeinschaften und Anstalten zum Religionsfonde aus. 

GI) § 54 des Gesttzes yom 7. Jllai 1874, R. G. B. NI'. 50: ,:Wenn nach den 
Überschüssen. welche aus den Renten eines kirchlichen Vermögens durch eine 
längere Reihe yon Jahren in Ersparung gebracht werden, mit Sicherheit anzu
nehmen ist, dass das betreffende Vennögen zu dem damit bewidmeten kirchlichen 
Zwecke nicht YOllständig benöthigt wird, so kann die staatliche Onltusyerwaltung" 
nach Einyernelullung des betheiligten Ordinariates yerfügen, dass der dem Durch-
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§ 68. 

Vorrechte des KirchellTermogens in Österreich. 

Ausser den bereits angeführten ist noch zu bemerken: 
Der Wert der zum Gottesdienste gewidmeten beweg'lichen Sa-shen 

der Kirchen bleibt bei der Bereclmung des ,Yertes des Kirchen
vermögens behufs Bemessung des die Erbsteuer vertretenden Ge-
bürenäquivalelltes ausseI' Anschlag. . 

Die Substanz des Pfriindenvermögens darf nicht in Executlon 
gezog'en werden 62). Für rechtliche Verpflichtungen, welche auf dem 
Kirchen- oder Pfründenvermögen haften, ist zunächst das Erträgnis 
und erst, wenn dieses nicht ausreicht, die Substanz des Vermögens 
in Anspruch zu nehmen. \Venn jedoc':l ausseI' dem Kirchen- oder. 
Pfründenvermögen noch andere Verpfiichtete vorhanden sind, so hat 
für die bezügliche Leistung nur jener Theil der Vermögenssubstanz 
aufzukommen, dessen Erträgnis nicht für die laufenden Bedürfnisse 
der Kirche oder Piründe benöthigt 'wird; der Rest ist von den 
übrigen Verpflichteten nach ::Uassgabe ihrer Verpflichtung zu 
leisten(3). 

Die staatliche Cultusvervvaltung überwacht die Erhaltung des 
Stammvermögens der Kirchen und kirchlichen Anstalten 64); erheb
liche Veränderungen in der Substanz des Kirchen-, sowie des 
Pfründen- und Stiftungs vermögens müssen sofort der staatlichen 
Cultusverwaltung angezeigt werden (5). 

Für die Gebarung mit kirchlichem Vermögen gilt als Regel, 
dass dasselbe den für gemeinnützige Stiftungen bestehenden staat
lichen Schutz gBniesst 64). Bei der Fructificierung desselben sind, 
was die Art der Anlage und die Bedingungen der Sicherstellung 
anlangt, die Vorsc'lriften massgcbend, wGlc'le zu Gunsten der 
unter den besonderen Sc.1mtz der Gesetze gestellten Personen be
stehen 66). 

schnitte der jährlichen Überschüsse entsprechende Theil des Vermögens anderen 
kirchlichen Zwecken, für 'welche eine genügende Dotation nicht vorhanden ist, 
zugewendet werde. Doch ist in eiuem solchen Falle ohne Beeinträchtig'ung des 
von einem kirchlichen lndi viduum bereits erworbenen Bezugsrechtes vorzugehen. 
In keinem Fall dürfen durch eine solche Verfügung' nachweisbare stifthriefmässige 
Festsetzungen verletzt werden." 

62) lifd. vom 27. Juni 1791, J. G. S. :Kr. 170. 
63) § 40 des Gesetzes vom 7. llfai 1874, R. G. B. Nr. 50. 
6!) § 38 des Gesetzes vom 7. Jllai 1874, R. G. B. Nr. 50. 
65) § 49 des Gesetzes vom 7. Jlfai 1874, R. G. B. Nr. 50. 
66) § 50 des Gesetzes vom 7. Jl'Iai 1874, R. G. B. Nr. 50. 
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Die Verwaltung des KirchellVel'lllögens steht, unbeschadet des 
staatlichen Aufsichtsrechts, den kirchlichen Organen unter JHitwirkung 
der Interessenten zu Gi). 

§ 69. 

Die Kirchenfabrik. 

Unter Kirchellfabrik (fabrica ecclesiae), Kirchenlade, wird' 
zvveierlei verstanden: die für den Gottesdienst bestimmten Gegenstände 
nebst den Baulichkeiten und das zm Erhaltung und Anschaffung der 
gottesdienstlichen Gegenstände erforderliche Vermögen, der Kirchen
fond 68). Ursprünglich war zur Bildung und Vermehrung des Kirchen
fondes der vierte rrheil der Beneficialeinkünfte bestimmt; gegen
wärtig ist, abgesehen von etwaigen besonderen Rechtstiteln, nie
mand zu einer Beisteuer an den Kirchenfond verpflichtet; derselbe 

67) Art. 15 des Staatsgrundgesetzes vom 21. December 1867, R. G. B. 
::\1'. 142: "Jede gesetzlich anerkannte Kirche und Religionsgesellschaft ordnet und 
verwaltet ihre inneren Angelegenheiten selbständig, bleibt im Besitze und Genusse 
ihrer für Cnltus-. 'Unterrichts- und '\Vohlthätigkeitszwecke bestimmten Anstalten, 
Stiftungen und Fonde, ist aher, wie jede Gesellschaft, den allgemeinen Staats

gesetzen unterworfen." 
§ 41 des Gesetzes vom 7. :lIai 1874, R. G. B. Nr. 50: "Die Verwaltung des 

Vermögens der Kirchen und der bei denselben bestehenden kirchlichen Anstalten 
(Stiftungen u. dgl.) ist im allgemeinen nach dem Grundsatze einzurichten, dp"ss 
an der~elben der Kirchenvorsteher, sowie eine Vertretung' derjenigen theilzunehmen 
hat. welchen bei 'Unzulänglichkeit jenes Vermögens die Bestreitung der Auslag'en 
für' die Kirchenbedürfnisse und die subsidiäre Haftung für die Verpflichtungen der 
Kirche oder kirchlichen Anstalt obliegt." 

§ 42 des Gesetzes cit.: "In Gemässheit des im § 41 aufgestellten Grund
satzes ist das Vermögen der Pfarrkirchen gemeinschaftlich von dem Pfarrvorsteher 
der Pfarrgemeinde und dem Kirchenpatrone zu verwalten." 

§ 44 des Gesetzes cit.: "Die Verwaltung des Bisthullls-, Capitel- und 
Klostervermögens richtet sich, unbeschadet des staatlichen ~tI,.ufsichtsrechtes, nach 
den diesfalls hestehenclen statutarischen Anordnungen." 

§ 45 des Gesetzes cit.: "Innerhalb der Grenzen der vora~stehenden Be
stimmuno'en verbleibt den Bischöfen und ihren Stellvertretern der Ihnen nach den 
kirchlich:n Vorschriften zukommende Einfluss auf die Verwaltung' des in ihren 
Sprengeln befindlichen Kirchenvermögens, ins6,veit diese kirchlichen Vorschriften 

den Staatsgesetzen nicht widerstreiten." . . 
§ 46 des Gesetzes cit.: "Das Pfründen vermögen wird von den geIsthc~en 

Nutzniessern der Pfründe unter Aufsicht der Patrone und unter der OberaufSIcht 

der Bischöfe und des Staates verwaltet." 
§ 47 des Gesetzes cit.: "R~!n kirchli~he S:if~ung:n yerble~ben .in de\Ver

waltuno' der kirchlichen Organe. Uber ZweIfel hmsIChthch der kIrchlIchen Natur 
einer Stiftung entscheidet in letzter Instanz der Cultusminister." 

GS) Derselbe wird in Österreich von der Finanzprocuratur vertreten. 

l\1ahl-Schedl-Alpenburg, Grundriss d. kath. Kirchenrechtes. 5 
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~ntst~ht und wird vermehrt lediglich durch Schenkungen; es ftiessen 
Ihm m de~' Regel zu: das Erträgnis des Klingelbeutels, des Opfer
s~ockes, dIe Eingänge für das Glockengeläute, für die Benutzung 
emes besonderen Kirchellstuhles, ein Theil des Nachlasses intestat 
verstorbener Cleriker ", ' 

Seit dem XIV. J ahrllUllclerte wurde auch der Pf!:uTgeme~ld~ 
ein ~inftuss auf die \~ erwaltung des Kirchenfonc1es. insl;esondere 
c1ie Ubenvachung der Gebarung mit demselben einf2:~räumt. ~obei 
die Gemeinde durch vertrauensYl'itrdige und vermög~llde 1YIitr:dieder 
vertreten wird: Aldermänner, Provisores, Vitrici. Kirchenpröps;e etc.: 
sie haben gewisse Ehrenvorrechte : so dürfen sie besondere Abzeiche~ 
tragen, bei Processionen als die Ersten gehen etc. \V 0 ein Patron 
vorhanden. ist auch die,-:er zur l\Iitaufsicht über elen Kirchenfond 
berufen 

§70. 

Die kircllliche Baulast. 

. Die Kosten der Ausschmückung ulld Erhaltung der rrUel-
k 1fchen der Cal'dinäle müssen von diesen getragen werden. 

Für die Ausschmückung und Erhaltung' der Kathedralen hat 
zunächst der hiezu bestimmte Fond, sodann der Bischof, eventuell 
das Capitel aufzukommen; Collegiatkirchen sind, wenn' kein Bau
fond vorhanden, von den Canonikern, Klosterkirchen yom Kloster 
zu erhalten. 

Parochialkirchen sind von dem Ertrag'e des Kircllenfoncles zu 
erhalten; so\veit diesel' aber Überschüsse aufvyeist. darf der ent
sl:r:c~ende Theil der Substanz venyenc1et 69). Ferner sind 
dl.eJemgen heranzuziehen, eine Beitl'agspflicht aus besonderem 
TItel , sind in erster Reihe verhiiltllismässig beitrags
pflichtig: alle, welclle Nutzen ziehen, so der Patron 70). die 

der an der angestellte Beneficiat' nac h 
seines Congruaüberschusses, in zweiter Reihe die Paro

chianen. Die einer .B'ilialkirche zngepfarrten Parocllianen müsse n 

69) So auch in Österreich: § 40 des Gesetzes yom 'I. :lIai 187J. R. G. B. 
Xl'. 50: 'iVortlaut in § 68. " 

. 7.0) Ob deI: Patron unter allen Umständen beitrags]lflichtig, ist streitür: das 
Tn~e~tlller r:onClI erklärt beitragspflichtig: omnes ]latrones et alios qui i~';lCtus 
]lerCI]lllmt; dIe Passung lässt es z,yeifelhaft, ob - alle Patrone und die anderen 
welche - ober ob: alle, Patrone und die anderen, insofeme sie . . . ' 

.71) Unter Decimatoren sind alle inbegTiffen, welche den Zehent beziehen, 
mag dies mm der Pfarrer. oder ein Laie, oder etwa ein Kloster sein. 

67 

zur JYlutter- und Tochterkirche Beiträge leisten, wie denn a.)lcll in 
der Reg'el das Filialkirchenvermög'en zu einem Baubeitrage für die 
.Mutterkirche herangezogen werden kann. 

Ist eine Kirche ,veder Titel-, noch noch Collegiat-, 
noch Kloster-. noch Pfan~-, noch Filialkirche, so ist - specielle. 
Rechtstitel ausg'enommen, - kein Verpftichteter vorhanden und sie 
muss aufgelassen werden, wenn si!? baufällig' '\Yiret und kein Baufond 
vorhanden ist. 

§ 71. 

Die kirchliche Baulast in Österreich. 

In Österreich muss bei Baufällen von PfalT- und rrochter
kirchen und Beischa:ffung der Einrichtung und Erfordernisse der
selben vor allem eine mündliche V.erhandlung (Ooncurrenzverhand
lung) angeordnet werden, bei welcher die Notlnrendigkeit der Ans
lao'e festzustellen und sohin über die Art ihrer Bestreitung ein Ein-b 

verständnis sämmtlicher Betheiligten anzustreben ist. Lässt sich ein 
solches nicht erzielen, so muss im Erkenl1tniswege vorgegang'en 
vyerden 72). Die ~LI,.Tt eIer Yertheilung' ist in den meisten Ländern 
durch Landesgesetze geregelt; Landesgesetze sind noch nicht zu
stande gekommen in Kieder- und Obm'österreich, Böhmeü, Dalmatien 
und der Bukowina. In diesen Ländern wird nach den diesbezüg
lichen älteren Bestimmung'eIl vorg'egangen; in Dalmatien gilt das 
callonische Recht. Übrigens lehnen sich alle Gesetze uncl Ver'ord
nungen an dieses an; der Patron ist in jenen Ländern, wo IJandes
gesetze bestehen, besser gestellt, 'weil er bloss einen bestimmten 
'l'heiI der Barauslagen zu bestreiten hat, während er in den übrigen 
Ländern subsidiär sämmtliche Barauslag'en zu clecken hat ; die 
Baupfticht des Patrons ist unabhängig von dessen Religionsbekennt
nisse 96); sonst können jedoch Akatholiken - yon etwaig'en be-
sonderen Rechtstiteln abgesehen zur Mitwirkung bei der Bau-
last nieht herangezogen 'werden ebellsowellig elie sog'enannten 

72) § 57 des Gesetzes vom 7. JlIai 1874, R. G. B. ~r. 50. 
73) Art. 9 des Gesetzes vom 25. JlIai 1868, R. G. B. Nr. 49: "Angehörige 

einer Kirche oder Religionsgenossenschaft können zu Beiträgen an Geld und Na
turalien oder zn Leistungen an Arbeit für Cultns- und Vi ohlthätigkeitszwecke 
einer anderen nur dann verhalten werden, wenn ihnen die Pflichten des ding
lichen Patronates obliegen, oder wenn die Verpflichtung zu solchen Leistungen 
auf privatrechtlichen, durch Urkunden nachweisbaren Gründen beruht, oder wenll 
sie grundbücherlich festgestellt ist." 

5* 
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forenses, das sind die Grundbesitzer in der Gemeinde, ,yelche nicht 
in derselben wohnen, und ebensowellig juristische Personen, 'wenn 
sie auch in der Gemeinde besteuert sind H). 

§ 72. 
Die Benefiehlc ~ 

Das Belleficlalwesen entwickelte sich im Abendlande, und zwar 
aus zweifachem Anlasse: 

1. Es bildeten sich aus dem bischöflichen Vermögen Sonder
vermögen heraus, insbesondere sobald die Bischöfe aufhörten, die auf 
dem Lande gelegenen Güter zu veräussern, 'was in der älteren Zeit 
durchg'ängig geschehen ,val'; in der alten Kirche nämlich flossen 
alle Einkünfte des Kirchellyermögells, sOIYie alles der Kirche Dar
gebrachte dem Bischofe zu; ..Y9~11"., diesem 'wurde ~/J, 
Unterhalte, 11 .. dem Unterhalte des'Clerus, ·(fell~A..rll1en und i/i 

Clel'·Fährik'zdgelVendet. Ein 'llheil" der Clerlkerlebte mit dem Bi
sc1iOfe in derselben Stadt, ein Theil wude von ihm anf das flache 
Land geschickt. Für die Cleriker in der Bischofsstadt wurde die 
vitR. comlllunis eingeführt und tür di.eselben ein Gesammtvermögen, 
bona capituli, gebildet. Als später die vita communis in ihrer 
Strenge aufhörte, ,mrdmitlie 'bona capituH in Vel'tiiög'en füf"die 
einzelnen Cleriker, Beneficia, Präbmllien 75) getheilt Jene Cleriker, 
welche auf das Land ges61ig.,etl-Y-lirclen, erhielten zu il~~:~nl1J~~ter-
halte'/clie 'ElllkÜil:ft,e'der' d.ort liegenden Kirchengüter, jedoch nur 

~~:~~"~~~~"'rIT~~f~"":7~~, {refalG~ 

aus dieser provisorischen VersellUllg' der Seelsorge ein Definitivum, 
ein Amt (officium) mit fest umgrenztem Wirkungskreise, das Pfarr-

74) Die Befreiung der Forensen und juristischen Personen beruht auf § 35, 
des Gesetzes vom 7. :\Iai 1874, R. G, B. Nr. 50: "Die Gesammtheit der in einem 
Pfarrhezirke wohnhaften Katholiken desselben Ritus bildet eine Pfarrgemeinde. Alle 
einen kirchlichen Gegenstand hetreffenden Rechte und Verhincllichkeiten, welche 
in den Gesetzen den Gemeinden zugesprochen oder auferlegt werden, gehüreu 
und obliegen den Pfarrgemeinden. " Da die Forensen nicht auch in der Gemeinde 
wohnen und den juristischen Personen die Religionseigenschaft mangelt, so können 
sie nicht mehr mit Umlagen zur Deckung der Baukosten belastet werden, wäh
rend dies früher, so lange die Gemeinde - ausschliesslich der in derselben wohn
haften Akatholiken - als Ooncnrrenzfactor galt, allerdings der Fall war, 

75) D~r"Ausdm<;k.'''lJ.Fae:Oooda;: ist .:v()u, , den bei der Gemeinschaft des Lehens 
üblichen Vertheilungen ,genommen. 

, 76) Der Olerike~" musste' dieses Verhältnis ausdrücklich in einer Urkunde, 
"precaria" genannt, anerkennen. Xoch Gelasius 1. verbot 494 die dauernde Über
lassung yon Grnndstücken an Cleriker, C. 12 Qu. 2 c. Vobis enim 23. 
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amt. Es bild.ete sich, nun :Eeget dass der Priester~ :velehel' auf 
eine Pfarre eingesetzt wurde, die Einkünfte des PfarrklrcheJlg~lt:s 
1·~ 00'77). und dass er -rom Pfarramtemu',im Processwege entsetzt 
~\:~'clen lzonnte, womit er ein dauerndesRevhtaut , l:'~~'ü!1(l~ e1:-

Diese Entwickelung Iyurüe sehr begünstigt (lurCllcL~ßft:.al.lk..l: 
sehen Gesetze, nach welchen>jede Kirche minc1estells">~:~~;".~~~;;~l~1,, 
mansus liüe'ger dotiert sein sollte, und durch die AusbllClung emes 

für die 'weltlichen 'Beneficia, das Lehenrecht, das 
z\yar seine Entstehung dem kirclIlichen Beneficialrechte mit ver
dankte, ja aus deI' Yergabullg mit Kirchengut heryorgiel:g', ,aber auch 
auf das kirchliche Recht festigend und befruehtend ,nrkte. . 

2. Die Gnlldhel'ren bauten Kirchen, stellten daselb,stCaflnkgr 

an und 'wiesen ihnen zum Unterhalte Einkünftei!11s.(il:U,l),clsliic$.eR, 
zu. Hiebei blieben sie nach germanisehe.r,R;~9l1ti'lall§,C~1.t,l11.!1.\KJ~~1g.~n:" 
tMmer der Kirche uild'des Zl1ll1':Q}lt,e,rhalte des Clerikers gmYl.d-

.... fasste die Kil~cheRechts.verhältms-

auf: sie erblickte inder ,Yidmung zu kirchlichen Z,yecken eine 
Aü;scheidung des betreffenden Vermögens aus (lem bisherige~Eig~~n
thllinsverhältllisse 11l1d Widmung zu Kirchenvermögen, , wOnltt;ll~tur
lichdie Zl1rückziehullg Yermögellsau~geschlossen uml dIeses 
dem kirchlichen Rechte' unterstellt wurcle. Dt~"J~ü:91~.~iclle~ :\.~lff~sSUIW, 
siegte und so entstanden aus dem Gmnd und Boden deJ.:GYJlI1Q.· 

§ 73. 

Eintheilung' der UeueficilL 

Beneficium ist clasj enige (regelmässig unbe"l"\'eg'üche) Kil'~hen
yermöo'en ,velches. durch kirch liehe Autorität dauernd diilzu besü mmt 
ist ei~en; Clerikel' lebenslänglichen Unterhalt, uml z,yal" al~, ~echt 
zu' ge'Yähren. Regelmässig ist das Beneficium mit. einer gmstlichen 
Yerpfiichtung, sei es auch nur: ,.Gebete zu vernc~tel1" :Messe zu 
lesen", yerbunden 78), so dass die Begriffe: "beneficmm" uncl "offi-

ciUlll" zusammenfallen. 
Den Gegensatz zn den eig'entlichen Benefieia bilden die Ma-

nualbeneficim~: das sind solche, ,-reIche zwar die Eigenscha~t der 
Perpetuität haben, nicht aber dem Inhaber ein Recht gewahren; 
das Beneficium kann ihm jederzeit ohneweiters entzog'en werden, 

Die Beneficia 'werden eingetheilt in: 

77) Kullulll offieium sille beneficio, 
78) Nnllulll beneficinm sine officio, 
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1. Saecnlal'ia, die einem 'Weltpriester, und Hegularia, 
die einem :NIönche zukommen:. letztere sind in der Regel manualia, 
da jeder I1Iönclt vom Beneficium abberufen \'{erden kann, ohtl:e dass 
es hiezu eines gesetzlichen Grundes bedürfte, Ausnahmen find~ll nur 
bei jenen Regnlarbeneficien statt, die durch IV ahl besetzt werden, 
wie das Amt des Abtes, 

2, 1\1 a i 0 l' a und :NI i n 0 r Die ersteren, welche ausser dem 
nebst den auch die P~äll1.t~~~l}ullillS und 

begreifen. werden von dem Papste reg'elmässig 
- .' -y~.--,.--"~-~ .. --, 

"".,,n',. hrm und dann auch beneficia C 0 n si s tor i a I i a 
aber ,verden in den Gesetzen unter dem 

Ausdrucke "beneficium" die höheren Kirchenämter gar nicht oder 
wenigstens nur in materia favorabili mitverstanden, ' 

3, Duplicia oder Curata und Simplicia, Die Quellen 
verstehen aber unter cura animarum nicht bloss die Seelsorge im 
Bussacrament, sondern begreifen darunter auch gewisse höherEl 
Jurisdictionsrechte, wie sie namentlich die Archidiakonen in früherer 
Zeit hatten. Ausserdem werden zu den beneficia duplicia auch noch 
alle jene gezählt, mit welchen eine Verwaltung kirchlicher Güter 
ohne irgend welche anderweitige Vorzüge verbunden ist (die schlecht
hin "officia" genannten Amter), sowie auch solche, zu denen ge
wisse äussere Vorzüge, z. B. ein Ehrenplatz im Capitel ohne irgend 
eine Verwaltung, gehören, die sog'enannten Personatus. Im Gegen-
satze zu diesen sind die beneficia simplicia (non sine 
diejenigen, mit welchen bloss der Chordienst oder nur 
mittelbare Dienst am Altare, ein sog'enanntes nudnm 
verbunden ist. 

4. Sacra und COYllmullia, nachdCll1 ein ordo sacer ver-
langt wil'd oüer nicht. 

5. Patrimollialia und Non patrimonialia, je nachdem 
die Verleihung an .Mitglieder einer bestimmten Familie oder Be
wohner eines bestimmten Ortes erfolgen muss oder nicht. 

6. Collegiata oder Convelltualia und Simplicia, je 
nachdem das Beneficium von einer Corporation, bezw. einem von 
derselben bestellten Vicär, oder aber von einer einzelnen Person 
verwaltet wird. 

7. Nominata und.Innominata, je nachdem das Beneficium 
einen eig'enen charakterisierenden Kamen hat., z. B.: "Dompropstei" , 
oder nicht 

8. C 0 11 a ti y a 0 d e l' Li beI' a, Beneficiell, welche von der 
kirchlichen Behörde frei verliehen werden, im Gegensatze zu den 
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1\ 0 n li b er a, welche entweder EIe c ti v a sind, wtmn dritte Per
sonen durch '\Vahl, oder Pa t r 0 n at a, wenn sie in Ausübung des 

Patronatsrechtes mitwirken. 
9. Resiclentialia et 1\on residentialia, je nachdem 

mit dem beneficium eine Residenzpflicht verbunden ist oder nicht. 
Ob Commenden 79), insbesondere die Commenden der geist

lichen Ritterschaft, Caplaneien, Prästimonien 80), Spitäler als Bene
ficien anzusehen sind oder nicht, richtet sich darnach, ob sie zu 
dauerndem Rechte gegeben sind oder nicht. 

§ 74. 

Errichtung der ßenencien. 

Zur Errichtung (erectio, creatio) der beneficia maiora ist nur 
der Papst berechtigt; sie erfolgt im geheimen Consistorium. 

Zur Errichtung der beneficia minora ist der episcopus ordi
narius. bezw. der praelatus nullius' competent. Die Errichtung der 
Benefi~ien erfolgt dadurch, dass ein Beneficium ganz neu errichtet 
(creatio noya oder (vi restitutionis) 
oder aus einem alten gebildet wird (vi mutatiollis). 

Voraussetzungen der creatio nova funclatione silid: 
LEine iusta causa: a) utilitas, b) c) incl'ementnm 

cultus divini. '\Vinl ohne vorhergegallgene Verhandlung und olme 
offenbare iusta causa mit der Errichtung' begonnen, so steht dem 
hiedurch allfällig Beeinträchtigten die operis novi nuntiatio zu. 

2. Ein locus congruus, passende und gesllncle Gegend; 
Bischofssitze sollen nur in grösseren Städten errichtet werden. 

3. Eine co 11l pet e n s dos; die Höhe (tpTselben bestimmt bei 
den beneficia maiora der Papst, bei den minora der Ordinarius. 

4. :Möglichkeit der Erfüllung der Funclatiol1sbedingungen. 
Die creatio vi restitutionis erfolgt durch Amml1ierung des 

durch elen das wierlerherzustellende Beneficium aufgehoben 

wurde. 
Gewölmlich nimmt auch ,1e1' Staat Einfluss auf Errichtung von 

Bellefiden 39). 

79) Eine Commende ist das Einkommen einer erledigten Pfründe, welche 
dauernd unbesetzt bleiben soll; solche Commenden wurden in früheren Zeiten auch 
Laien geQ'eben. so von den Karolingern: abbacomites. abbate" commendataJ:ii. c 

80)'-' Prästimonien wurden früher vornehmlich Sti~endien für~, Studierende 
genannt, nunmehr versteht man darunter überhaupt PenSlOnen ans IÜl'chengut. 
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§ 75. 

Yerällderung- der Rellenden, 

Bezüglich des Einflusses einer Yeränclenmg des Jurisdictions
gebietes auf elie beneficia ist Nachstehendes zu bemerken: 

1. Bei einer unio aeque principalis IYtrden die beneficia nicht 
berührt; dieselben bestehen selbstänclig neben einander und we~'clen 
abgesondert yerwaltet, 

2. Bei einer unio per confusionem 'werden regelmässig auch die 
beneficia per confnsiollem uniert, doch nothwemlig' ist elies nicht 81). 

3. Bei der unio per subiectionem geht entweder das eine Bene
ficiUlll in das andere auf (unio per confusionem betreff::; der beneficia), 
oder aber es wird (1em anderen lediglich untergeordnet. V\'ai' mah 
(spraclumrichtig) ,,, unio per accessiollem" bezeichnet. . 
. ))urch die incorporatio plena, so,Yie auch durch jene Art der 
Il1:orpOl:atio minus plena, durch 'welche das Beneficium ineol'l1oriert 
wird, wird das beneficiul11 saeculare ein reg'lllare und w'ahrhaft uniert. 

4. Bei der divisio -ivirel meist auch das Beneficium getheilt: 
nothwendig ist dies aber nicht. B.: 56). ' 

G. Durch die dismembl'atio wird c1a~ Beneficium in der Reo'el 
nicht berührt. C 

Auch bei Unionen, Divisionen und Dismembrationen finden 
Verhandlung'eu statt; der Consens der Betheiligten ist aber nur 
erforderlich, insoweit es sich llm bereits enY01'be;le Rechte handelt. , 

Unionen zVI'ischen Beneficien verschieelener Diöcesen oder 
plellae et minus plenae provisionis sollen nicht stattfinden, Die 1n-
corporationen wurden durch Concil untersagt. 

Andere Veränderungen Belleficiums sind: 
7. Ein beneficinm saeculare kanll ein regulare ,\yerden und 

umgekehrt, \\'OZll aber in der Hegel vierzigjährige Veljähnmg er
forderlich ist. 

8. Ein beneficiulll non collativum kanll ein beneficium liberum 
"verden. 

U. Ein Beneficium kann an eine Kirehe übertragen 
werdeh (Translatio beneficii). 

10. Ein Beneficium kann ei11em anderen Kirchenamte zu
g~wie~en werden und lüedurch aus einem duplex ein simplex: maius 
em mmus etc. werden oder umgekehrt. 

81) Das Beneficimn des einen der yereiuten J llrisdictiollsgebiete kanu z. B~ 
"als Commende oder als heneficinm simplex weiter bestehen, oder es kann anders
wohin übertragen werden. 
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11. Ein Benefieium kann yermehrt oder vermindert. weHlen, 
letr.tel'es insbesondere zeitweilig durch Auflegung einer pellsio, vgI. 
§§ 97 u. 112. 

12. Ein Beneficium kann ganzlich untergehen, es durch 
alienatio. Säcularisatiol1. Enteignung oder durch natürliche Er-, , 

eignisse: S~~ 
Zu elen frei VI'illigen Yeränclerungen ,les Beneficiums ist meist 

die Zustimmung des Staates erforderlich 39). 

§ 76. 

Ordentliche Yerleihung der Beneticien. 

Die Yerleilnmg der beneficia maiora ist ein Resel'yat fles Papstes. 
Die Verleihung der beneficia minora steht dem Bischofe inner

halb seiner Diöcese. bezw. dem Prälaten nullius innerhalb seines 
Gebietes zu: instit{üio allthorizabilis, cl. h. die auf der Autorität 
des Orelinarius beruhende. Die Yermuthung streitet für den Orcli
narius: Jedes diesen beschränkende Hecht muss erwiesen werden. 
Solche Beschränkung'en kamen und kommen häufig vor; so vergaben 
insbesondere elie A~~chieliakonel1 die Beneficien, was sich aus ihrer 
Mitwirkung' bei del' Ordination. mit der die Vedeihung> der Bene
ficien ul'sp;ünglich zusall1menfi~1, entwickelte, ebenso das Capitel, 
was daraus entstand. dass (tel' Bischof ursprüng'lich mit seinem 
Presbyterium über die zu Ordinierenden herieih, endlich hat sich 
der Einfluss des Patrons bis heute erhalten. 

Für die \~erleillUng hat die Schule yiele Ausdrücke: "Collatio, 
Donatio, Provisio, Concessio, Assignatio, 1llstitutio" 82). Im näheren 
lassen sich folgencle Acte unterscheiden: Die Verleihung': "Collatio"; 
hiec1urch erhält der Beneficiat ein ius acl rem 83), das ihm nicht mehr 
verkümmert werden darf. Der z,yeite Aet ist elie Invesritma, <1. i. die 
symbolische Besitzeinweisung'; hiedureh yriTCl clas ins 30<:1 rem zu 
einem ius in re. Zur symbolischen Besitzeinweisung tritt sohin die 
factische : ,,1nstallatio, Institutio eorpol'alis':: bei Cal1iteln die l'eceptio 
genanl1 t 84). 

82) Die freie Verleihung he isst collatio lihera, lliella proYisio, die beschränkte 
non libera. necessaria collatio, minus plena llroyisio. 

83) Bei jenen Pfründen, welche auf Grund einer Präsentation yerliehell 
werden, erlangt der Belleficiat bereits durch die rechts- und ellclgiltige Präsen
tation ein ius ad rem. 

84) Österreichisches Recht: 
§ 6 des Gesetzes yom 7. Jllai 1874" R. G. B. Xl'. i)O: ,.In Fällen der freien 

Verleihung oder einer nicht vom Kaiser oder yon den landesfür"tlichen Behörden 



74 

§ 77. 

Ausserordentliclle Verleilnmg der Beneficien. 

Hiehel' werden gerechnet: 
1. Der ]'all, dass der Papst ein reserviertes Benendmi'l ver

leiht, was unmittelbar, oder in Form einer Bitte oder eines Auf
trag:es: "manclatum de proviclenclo" geschehen kann. 

:2. Die Verleihung' im Devolutiollswege: Versäumt der zur Pro
vision Berechtigte die Yerleilmng, so geht sie an andere, regel
mässig an elen nächsten kirchlichen Oberen über. 

§ 78. 

Bedingungen tIer Y erleihung. 

1. Vacanz clesBeneficiums. Anwartschaften dürfen nur mit 
Genehmigung des Papstes vergeben werden. 

2. F 1'i s t. Im Falle der Versäumnis tritt Devolution ein 85). 

3. G 11 e 11 t tl ic 11 k e i t. .Jeele entgeltliche Verleihung ist 
Simonie. 

4. Eigensehaften in deI' Person desBenefieiaten: 
Er soll: 

a) Clerikel' sein; Laien dürfen nur mit päpstlicher Erlaubnis ein 
Benencium erhalten: 

b) ehelicher Geburt sein: die Dispensation vom defectus nata-
lium genügt nieht zur Erlangung eines Benefieiums; es muss 

ausgehenden Präsentation, dan::! in dem Falle der Bestellung eines Pfarrverwesers 
für eine incorporierte Pfründe hat der Bischof die hiefür ausersehene Person der 
Landesbehörde anznzeigen. Der letzteren steht zu, dem Bischofe ihre Einwen
dungen unter der Grünrle (§ 2, s. Amn.86) mitzutheilen. ,Vird von der 
Landesbehörde binnen 30 Tagen nach geschehener Anzeige keine Einwendung 
erhoben, so steht der Instituiernng des betreffenden Geistlidlen oder der Besetzung 
der incorporierten Pfründe nichts im \Vege. Gegen eine yon der Landesbehörd~ 
erhobene Einwendung steht die Berufung an den Cultusminister offen. \Vird der 
Berufung nicht Folge gegeben, so darf die Instituierung oder Besetzllng nicht 
stattfinden. " 

§ 7 des Gesetzes cit.: "Die J;Jillf;etzung der für kirchliche Xmter und' 
Pfründen ernannten Personen in die mit diesen Amtern und Pfründen verbnndenen 
spirituellen Befugnisse steht den eOlnpetenten Oberen zn. Die Einführung in die 
mit diesen ~~mtern und Pfründen verbundenen Einkünfte erfolgt durch die staat
liche Cnltusverwaltung unter :\Iitwirkung der Bischöfe und der Pfarrgemeinden 
und, ~oferne diese ~~lllter oder Pfründen einem Privatpatronate unterstehen, auch 
unter JlIitwirkung der Kirchenpatrone." 

85) In ÖstGrreich muss nach § 12 des Gesetzes vom 7. ]!Iai 1874, R. G. B. 
Xl'. 50 die Wierlerbesetzung erledigter kirchlicher Amter und Pfründen in der 
Regel innerhalb eines Jahres, vom Zeitpunkte der Erledigung, stattfinden. Aus
n>lhmsweise kann diese Frist mit ZllStimmnng' der Landesstelle verlängert werden. 
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eine Dispensation stattnn,len: betreffs der Cardinäle 
siehe Anmerkung 155 und den dieser Anmerkung vorher

gehenden Text; 
c) das erforderliche Alter haben: 
d) den bestimmten, orllo und überhaupt elie besoncleren (etwa 

durch elle Stiftungsürkunde geforderten) Eigenschaften haben; 
sind: ledig:lieh ehe allgemeinen Erfordernisse nothwenclig, so 
soll untm: mehreren Bewerbern der \Yürcligste (persona elignior) 
vorgezogen ,yerclen: bezüglich des ordo ,yircl insoweit Nach
sieht geübt, dass er nachgetragen 'werden kann, jedoeh längstens 
binnen einem .Jahre; 

e) den erfonlerlichen Grad wissensehaftlicher Bildung haben: 
f) leelig' sein: Ausnahme: die griechisch-katholischen Priester 86). 
~, ~ 

Ketzer und Deseendenten von in der Ketzerei Verstorbenen 
können keine Belleficien erlangen: für elie väterliehe Linie geht 
das Verbot bis zum zweiten, für elie mütterliche bis zum ersten 

Grad. 
Verwanc1te eines zur Provision Berechtigten sollen nicht von 

diesem betheilt weden, und ein Beneficium, auf welches verzichtet 
wurde, soll nieht Verwanclten des Vel'zichtenclen 

~ 79. 

Pluralität der llelleficien. 

Die Verbote, mehrere Benenden zu haben, reiehen weit zurück; 
umfassend geordnet wurde die Materie mit der Bulle: Execra
bilis 87) von.J ohann XXII., ferner im Tridentiner Concil, desseu 
Bestimmungen sich an elie der Bulle anlehnen. Übrigens war die 

'Kirehe insbesonrlere zur Zeit des drohenden Abfalles von Bischöfen 

8(;) Österreichische Vorschriften betreffs der Bedingungen der Verleihung: 
~ 1 des Gesetzes nl11 7. :lIai IB/J, R. G. B. Nr. 50: "Für die Befähigung 

zur Erl~ano'nno' kirchlicher ~~mter und Pfründen sind die Staatsgesetze und die 
innerhalb "'der;elben geltenden kirchlichen Vorschriften, sowie in besonderen Fällen 

die Stiftungsurkunden massgehend." 
§ 2 des Gesetzes cit,: "Von staatswegen wird zur Erlangung kirchlicher 

Xmter und "Würden erfordert: die österreichische Staatsbürgerschaft, ein in sitt
licher und staatsbürgerlicher Hinsicht vorwnrfsfreies Verhalten, diejenige besondere 
Befähignng, welche für bestimmte kirchliche _~mter und Pfrünclen vorgeschrieben 
ist. - Dieselben Eigenschaften werden hei jenen geistlichen Personen erfordert, 
welche zur Stell vertretung oder provisorischen Yersehung dieser ~~ll1ter oder znr 

Hilfeleistung bei clr))1selben berufen werden." 
8'1 C. 4 Extra,-. coml11. de 3. :2 und c. unie. Extra\'. 

Joh. XXII. h. t. 3. 
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zum Protestantismus genöthigt, Bisthümer Prinzen aus he1'yo1'
ragenden, zuyerlässigen katholischen Regentenhäusel'll zu 'yerleihen 
und daher zu cumuliel'ell; so Iyar z. B. Erzherzog Ferclinand aus 
dem \Vittelsbacher Hause (1612-16:30) Erzbisch~f yon Kölri' une!. 
zugleich Bischof yon Lüttich, HiHesheim, Münster und PaclerlJorn. 
der österreichische Erzherzog Leopold 'Yilhelm (162'(-1 (48) 
Bischof YOll Breslau, Olmütz, Passau, Strassbnrg und HalberstacH. 

Im allgemeinen wurde übrigens seit jeher (lie Anhäufung' yon 
Benencien dann gestattet, 'iVeml mit cliesen keine persöi;liche 
Residenzpfiicht verbunden war unc1 wenn ein Benencium zum cnter
halte des Clel'ikers nicllt ausreichte. Die ~dlUle unterscheiclet: 

1. Beneficia incompatibilia primi generis, das sind 
solche, bei welchen durch die Annahme des zweiten Bene:ficiumg 
der Verlust des ersten ipso iUl'e eintritt; B. z,,"ei Bisthümer. zwei 
Cnratbene:ficien, Dignitäten und Personate, Regularbene:ficien.' 

2. Belleficia incompatibilia seculldi generis. das SÜLl 

solche, bei denen clul'chrichterliche Sentenz das zweite Bene:ficiuni 
aberkannt ,yerden muss, wobei jerloch dem Benenciaten yo1'he1' ehe 
\Yahl freigestellt Iyjrd; solcher Eigenschaft siml im allgemeinen. 
ie übrigen Residentialbenenei ell. 

Compatibel sincl: ein Decanat mit einem Canollicate. eine 
Pfarrei mit einer Caplallei. 1\"0111 auch zlyei Calilalleien olme' Re:-;i
denzpflicht. 

Im allgemeinen sind bene:ficia c1iftormia wmpatibel. IV81111 sie 
sich sub uno tecto bpnlldel1, während b ene:ficia uniformia in der 
Regel sub uno teeto incompatibel sind, da sie fiie nämlielte Amts-
11flicht erheischen. 

§ 80. 

RecIltlicIlC Stelhmg' des llenenciaten. 

Der Bene:ficiat übel'llimmt clas Bene:ficium auf Grund eines 
Inyentars uncl hat im allgemeinen die Rechte und Pfliehten eines 
lJ sufructuars, doch ist er frei 1'011 Stellung einer Calltion: als 
Besitzer stehen ihm die gewöhnlichen Rechtsmittel zu; üb~rdies 
berechtigt nach der reg'ula de annali 88) der einjährige Besitz zur 
Zurückweisung desjenig'en, der ein päpstliches mandatum cle provi
denclo erhalten hat, vl'enn nicht in diesem der Ll1lstand. dass das 
Beneficium bereits besetzt, und die Gründe, aus ,yelchen der Bene:ficiat 
:ls unrecht~llässiger Besitzer anzusehen sei, genau angegeben sind; 
lerner erwlrbt der bona fiele et iusto titulo (nec vi Hee clam nec 

SS) 35. KanzleiregeL 

Ti 

precario und olme Simonie) Besitzer nach der reg'ula de triennali 89) 
durch dreijährig'en Besitz ein ius in re, cl. h. das Recht auf das 
Bene:ficinm, es wäre denn eine andere Ersitzungs-, bezw. Ver
jährun,gsfdst ausdrücklich vorgeschrieben, wie bei "Gillwancl
lung der bene:ficia regularia in saecularia und umgekehrt 9G). tbrigens 
nel ursprünglich (las, was ein Beneficiat aus dem Benencium er
spart hatte, nach seinem 'rode an die Kirehe oder nach dem ius 
spolii an den Verleiher des Bene:ficiums und es galt Testierfreiheit 
nur in Betreft' des Patrimoniums; jetzt gilt yolle Testierfreiheit, die 
s1:cll insbesondere aus der Erklärung Alexanders III. entwickelte, 
dass eine Gewohnheit nieht zu missbilligen sei, kraft welcher von 
elen beweglichen Sachen pallperibus et religiosis Iocis et illis qui 
viventi servierant, siye consanguinei sunt, sive alii, aliqua iuxta 
meritum conferuntur. (Cap. Relatull1 X III 23.) 

§ 81. 

Yerlust {les llenencimlls. 

Der Belle:ficiat yerliert das Bene:ficium: 
1. Durch Untergang des Benefieiums. 
2. Durch rrod, bezw. geriehtliche 'l'ocleserklärung; elie Erben 

haben jedoch Allsprueh auf die :Früchte für den entsprechenden 
Theil des Jahres (sog. Deservitenjahr); den Erben naeh Canonikern 
werden meistens die Früchte eines Jahres belassen [amlUs gratiaeJ 91). 

3. Durch gerichtliches crtheil in einem Civilprocesse. 
4. Zur Strafe, sei es durch gerichtliches Urtheil, sei es 

ipso iure, wie bei Annahme eines benencium incompatibile primi 
generis, ,yorin übrigens eine Art stillschweigenden Verzichtes liegt, 
bei hartnäckigem Verharren in der Excomll~unication (Insordeseentia), 
bei lVIesselesen trotz der grossen Excommunieation, bei Verheiratung, 
bei Ableg'ung der professio religiosa, bei Versäulllung des Ervverbes 
des zum Behalten des Benenciums erforderlichen ordo, bei Nicht
ableg'ung' der professio :fidei innerhalb zweier :JIonate nach Besitz
ergTeifung des Bene:ficiullls, bei Ergreifung' einer mit dem geist
lichen Stande ullvereinbaren Berufsart, bei Austritt aus der Kirche 92). 

89) 36. Kanzleiregel. 
90) Siehe § 75, Xl'. 7. 
91) In Österreich wird der Anspruch der Erben auf die Beneficialfrüchte 

nach § 519 a. b. G. B. beurtheilt. 
92) Dies hezügliche österreichische Vorschriften hestimmen: 
§ 8 des Gesetzes Yüm 7. Jllai 1874, R. G. BI. 1\1'. 50: ,,\Venll ein Inhaber 

eines kirchlichen Amtes oder einer kirchlichen Pfründe c1ie österreichische Staats-
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6. Durch Versetzung. Die Versetzung der Bischöfe ist 
päpstliches Reservat. 

6. Durch Verzicht (Renunciatio, Resignatio, Oessio). Nur 
der Papst kann frei resignieren: die Inhaber der b~neficia maiora 
bedürfen der Genehmigung des Papstes, sonstige Oleriker zum un
bedingten Verzicht der Genehmigung des Ordinarius 93), zum bedingten 
der des Papstes. - Bedingte Verzichte sind: 

a) Resigna tio in fa yorem tertii. 
b) Resiglla tio CUl1l reserya hone pensionis. 
c) Resigna tio c um cond'itione l'egres sus; hiebei behält 

sich der Verzichtende YOl', ~ im Falle des Todes des Bene
ficiatAll wierter in das Beneficium einzutreten, 

d) Resignatio cum conditione ingTessus; dieselbe be
steht darin" dass der Beneficiat, bevor er nur selbst zn dem 
Besitz seines Beneficiums gelangt, dasselbe einem anderen 
zu überlassen hat. 

e) Resignatio cum conditiolle aggressus; hiebei wird ein 
für einen noch unmündigen Knaben bestimmtes Beneficium 
einstweilen bis zu dessen Mündigkeit einem anderen üb er-

bürgerschaft -rerliert, oder wenn eIerseibe verbrecherü;cher oder ;;olcher strafbarer 
Handlungen schuldig erkannt worden ist, die aus Gewinnsucht entstehen, gegel~ 

die Sittlichkeit yerstossen oder zu öffentliehem Ärg'ernisse gereichen, so hat die 
staatliche Cultusyerwaltung seine Entfernung von dem Amte oder der Pfründe 
zu. verlangen. - Hat sich ein Seelsorger eines Yerhaltens schuldig gemacht, 
welches sein ferneres Verbleiben in dem kirchlichen Amte als der öffentlichen 
O:rdmmg gefährlich erscheinen lässt, so kann die staatliche Cultusyerwaltung 
s.eine Entfernung von der Ausübung des kirchlinhen Amtes verlangen. Die vor
stehenden Bestimmungen finden auel! auf jene geistlichen Personen Anweudung, 

·welche zur StellYertretllng oder proyisoriwhen Versehung' dieser ~~mter oder zur 
Hilfeleistung' bei denseihen berufllJ] »'erden. - \Vird ilem Verla1l2'en der Re-' 
gierung seitens (ler ldrchlichen Behönlen in angemessener Frist Jlich;;~ entsprochen, 
so ist das Amt oder die Pfründe für den staatlichen Bereich als erledigt anzu
sehen und hat die Regierung dafür "u sorgen, dass jene Geschäfte, welche die 
Staatsgesetze dem ordentlichen yon einer anderen, von ihr 
bestellten Persönlichkeit insolange versehen werden, bis das betreffende Kirchen
amt in staatsgiltiger \Veise neu besetzt ist. - In derselben l\Teise kann vor
gegangen werden, wenn aus einem anderen Grunde die oben bezeichneten Ge
schäfte von dem ordentlichen Seelsorger nicht besorgt, werden." 

§ 11 des Gesetzes cit.: "J elle Erledigung eines kirchlichen Amtes oder 
einer kirchliehen Pfründe ist der IJandeshehörde sofort anzuzeigen." 

93) Die Gründe des Verzichtes hat das Summarium zur Decretale InnocellZ III. 
:::-iisi cnm (Cap. Quod in dubio X I 9) in folgende Verse zusammengefas~t: 

Dehilis" ignarus, male conscius, irregularis, 
Quem mala plehs odit, dans scandala ceitere possit. 

geben, der es dann beim 
selben zu re'stituieren hat. 

dieses Zeitpunktes' an dell-

f) Der Tausc1l94). 

Pat,'onat. 

§ 82. 

Eutstehung des Patronates. 

Nach r Reclltsanschauung' war der Grundeigell-
es 11lll g'ehörigen Bodens) welche Herrschaft g'egen

über den Sachen Ge,vehre, gegenüber den Personen l\lund (Vor-
mundschaft) hiess. Eine stand wie jede ,g,l1!1ßJ.)~.,,~Sachein 
der ~~t, ja sogar in 

Altäre versclüecleiien Herren an-

gehören . Der ~~~~r bei der Kirche, ~,i:i~l:fi5L~ill~. ~~ilild~ 
stand in der Gewalt des Herrn. - Xe ben diesem ,\T erha tmsse r 

Gewehre und Mund bildete sich auch fremden Kirchen, nament
lich Klosterkirehen gegenübeL ein Schirmrecht aus; Advocatia 

Vogtei. 
Der Ausdruck Patronus ist offenbar dem römischen Rechte 

entlehnt; in Anwendung auf kirchliche Verhältnisse gebrauchte ihn 
zuerst Hincmar yon Rheims 853; doch wurde eIer Ausdruck noch 
llicht technisch, wie er auch im Decretulll nicht vorkommt. 

Die Herrschaft \\' eltlicher über Kirchen und Cleriker wurde 
eifrig bekämpft und es gelang p::: 

Beendigung des Investiturstreite 
nach welchen ein 

io/ 

gleng aber, 

insoferne sie über. 

94) Auch in Österreich ist der bedingte Verzicht ungiltig, § 13 des Ge
setzes vom 7. J\lai 1874, R G. B. Kr. 50: nPrivatyerträge über die Succession 
in ein kirchliches Amt oder kirchliche Pfriinde sind lmgiltig." 



§ 83. 

Begriff uud Eilltheihmg' des Patronates. 

Da nach canonischen Grundsätzen die Kirche übel' alles 
Kirchengut, und z\yar grundsätzlich mit Ausschluss jedes laicalen 
Einflusses gebietet, so kann das Patronat nur als eine Sonder
begünstigung, ein Privilegium ~ufgefasst werden. 

Das Patronat kann definiert 'werden als ein Inbegriff von Be
fugnissen, die einer Person ohne hierarchische Zuständigkeit aus 
besonderem Rechtsgrunde ,bei Besetzung und Verwaltung von 
Beneficien zustehen. Das Patronat ist ein nntheilbares Recht. es 
steht jedem Patron ganz zu. Es ,yird eingetheilt in: ' 

1. Gei s t li c h es, welt 1 ich e sund g e 111 i s c 11 t e s (Ius pa
tronatus clericale, laicale, mixtum), je nachdem es einer geistlichen 
COl1lmunität oder einem Cleriker kraft seines Amtes. oder aber 
einem Laien, oder endlich beiden zusammen zusteht. Das laicale 
Patronat kann aber auch einem Cleriker gehören, wenn derselbe 
nicht in seiner Eigenschaft als Inhaber eines kirchlichen Amtes, 
sondern als Privatperson Patron ist. Die Unterschiede zwischen 
dem geistlichen und weltlichen Patronate liegen in der Ent
stellU~lg95), der Präsentation und der Beachtung der Obödien~':-" 

2. Realpatronat und persönliches. Das erstere ist 
an einen Grundbesitz derart geknüpft, dass es dem jeweiligen 
Eigenthümer zukommt; es ist ein Realrecht; kein dingliches Recht 
im Sinne des römischen Rechtes, weil der Grundherr am G~'Ul;d 
und Boden de!' Kirche oder Pü'ünde kein wie immer geartetes' 
Recht hat. Das persönliche Patronat darf nur yom Papste gegeben 
werden und kann so verliehen wel'Clen, dass es beliebig (schlechthin 
persönlich.es Recht) oder nur in der Familie (F"ullilienpatronat) 
oder in d18~er nur an die Agnaten (ag'natischesFamilienpatronat) 
oder gar lllcht (höchst persönliches Patronat) vererbt werden darf. 

Das Patronat kann an der Kirche und Pfründe zustehen. 
wie dies mei"'t deI' Fall . t d I d' I' 1 1 ' ul 1S, 0 er e 19 lC 1 an cer Kirche oder 

95) 'Während das weltliche Patronat aus dem Eigenthum der Grundherren 
entstand, hat sich das geistliche Patronat meist aus der incorporatio minus 
plena, bei der die Temporalien der C'ommunität überlassen wurden. während die 
Spiritual~en dem Bischofe blieben, entwickelt, Im einzelnen iiegt d~m Laienpatro
nate meIst ursprüngliches Laienvermögen, dem clericalen Kirchenvermögen zu
g:'unde, . doch nothwendig ist dies nicht; es kann sich auch aus Laienvermögen 
e:n. clen.cales . Patronat durch den Willen des Stifters oder durch Umwandlung 
emes LaIenpatronates hilden. 
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bestehen über Kirche und Pfi.'ünde Patronate verschiedener 
so spricht man yon e t 11 eil t e n Patronate. 

,Patronate können alle Beneficien "stellen, Iillf'~\usnahme 
~r1-%l%i~jiii~1:1''''1fn';:iprl und des Cardinalates. 

§ 84. 

Erwerb des Patronates. 

Fähig, ein Patronat zu erwerben, sind alle physischen und 
jüristischen Personen, denen nicht ein gesetzliches oder bei einem 
bestimmten Patronate ein in der Stiftung' gelegenes Hindernis ent
geg<ensteht. Akatholiken und Katholiken, die sich nicht im Yoll
genusse ihrer Rechte befinden, wie: ExcolllmUllicierte, Simonisten, 
sind nach kirchlichen Grundsätzen vom Erwerbe des Patronates 
ausgeschlossen 96). 

Die Erwerbsarten des Patronates sind entweder originär oder 
derivativ. 

...)&. A. Originärer Erwerb. 
1. PatronUll1 faciuntdos, aedificatio, fundus. Das 

und zwar iure: kein 
Patronat entsteht aber,~;e,nJ.1_.Cl..ieLeistm1g"0;1.1s/ .reinli),.Sch~ll!U', 

'Wird auf fremdem Grunde gebaut, worunter auch der Fall 
Errichtung einer Capel1e oder eines Altars in einer Kirche ge

hört, so wird der Grundherr, bezw. die Kirche bei bona fide des 
Bauenc~en J1Iit}?atl'on, bei mala :fiele alleiniger Patron; wird eine 
zerstÖrte Pati;onats - Kirche aus c1eren :Material wiederhergestellt, 
so wird der Erbauer Mitpatrol1. Wirken mehrere. zusammen, so 
werden sie compatroni. . 

2< E r 8 i t z U 11 g (prae8criptio con~tltutiva acquisitiva), u. zw. 
ent,yeder 40jährige ununterbrochene Ersitzung bona fiete und iusto 
titulo oder unvordenkliche Yerjährung (ex lllultiplicatis p1'ae8en
tationibus per alltiquissimul1l temporum CurSU111, qui h0111inu11l 111e
moriam exce1fat). 

" ----- § 

96) K ach' österreichis chem Rechte ruhen bei dem Erwerbe eines bereits be
stehenden Patronates durch einen Nichtchristen die Rechte. die Lasten müssen 
aher getragen werden: Ministerial-Erlass vom 18. Fehruar 1860, R. G. B. Kl'. 45. 
zunächst für Israeliten; die heutige Geltung dieses Erlasses wurde unter andere~ 
anerkannt im Erkenntnisse des Verwaltungsgerichtshofes vom 18. November 1876. 
Z. 320, Budw. 4. . 

97) Doch hat der kirchliche Obere zu prüfen, ob das Patronat thatsäch
lieh entstand. 

jlahl-Schedl-Alpenburg, Grundriss d, kath. Kirchenrechtes, 6 
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3. P ä ps t li c 11 e s Pr iv i 1 e g. Das Tridentiner COllcil hat alle 
persönlichen Patronate mit Ausnahme der der regiereilden Fürsten 
und der Lniversitäten aufgehoben~ olme jedoch das Recht des 
Pa pstes, neue persönliche Patronate zu gründen, anzutasten. 

B. D eri va tiv e r Erwerb . 
. /" ! / 

h~!3.Pittrol1atus trallsire facit novus heres 
Re~" Idonab, yeliditioylue; 

1. Erwerb des Gutes, mit dem ein verknüpft 
isf: sei es durch Erbschaft, Schenkung, Ersitzung, Tausch, Kauf; 
(loch darf bei entgeltlichem Erwerbe das Patronatsrecht nicht in 
~\nschlag' kommen, sonst läge Simonie vor. 

2. Übe r ga 11 g des persönlichen vererblichen Patronates an 
elie Erben. 

3. Ersitzullg, und zwar ül 20 ,Jahren unter Abwesenden. 
in 10 Jahren unter Anwesenden bona fiele und iusto titulo. ' 

Sc henk u ng·. Dieselbe ist ledig'lich den Mitpatrollen unter~ 

ein 
dürfen des bischöflichen 

... schenkweise 'Cmwandlung eines 
erlaubt. Andere Schenkungen be-

In manchen Fällen wird zwar nicht das Patronatsrecht selbsL 
wohl aber die Ausübung desselben übertragen, so an den Usu~ 
fl'uctuar, den Sequester, den Ehegatten, wenn mit der Dos ein' 
Patronat verbunden ist. 

Ein Quasibesitz des Patronates ist seit dem Tridentiner ConcH 
nicht mehr anerkannt; dieses forderte zur Ausübung den Be,veis 
des Hechtes 98). 

98) \;oIsehriftt:ll be~tillll11ell: 

§ des Gesetzes YOlu 7, l\Iai 1874. R. G, B. Xl'. 50: "Streitio'keiten 
ü:Jer, die, ob eine .E:irche oder Pfründe einem Patronate nnte~:liege, ~der ob 
lunsIChthch cler letzteren clas freie Besetzl1ngsrecht des Bischofs eintrete, sind 
nach EillYCrnehmung der Kirchcnbehlinlcn Yon der staatlichen Cultusverwaltung 
1m ordellthchen Instanzeuzuge zn entscheiden. Steht hingegen llur in Frage 
wem ein Kirchen- oder Pfründell]J<ltronat znkomme, so tritt die richterli~h~ 
COlU]letenz eill." 

cit.: "Streitigkeiten über Leistungen, welche auf Grund 
eines, Patronates anges]lrochen werden, gehören in die installzmässige 
EntscheIdung der Cultus\'e1'waltnngsbehördell. - ::\u1' in dem Falle. dass der 
Patron die von ihm behau]ltete gänzliche oder theilweise Freiheit von der 
Leistung aus besonderen ]lrivatrechtlichen Gründen ableiten will. hat der Rechts
weg einzutreten und steht (len Verwaltungsbehörden nur die 'Anordnung eines 
etwa nöthigen Provisoriums zn." 
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§ 85. 

Das sog'ellaullte landesherrlicl1e Patronat. 

"'" Es gibt kein landesl;~~i'liches Patronat; eHe ': dass 
aus der Landeshoheit mehr als ein allo'emeines Aufs .-über der Kii;clieentspringe, ist pI 

Thatsächlich aber haben sicli-dI~ bei Säculari-
sation geistlicher Güter und Länder das von den früheren Herren 
oder dem Stifter ausgeübte Besetzungs- und Patronatsrecht, das aber 
de iure als zu Gunsten der freien bischöflichen Collatioll unter
gegangen betrachtet 'werden muss, und das überhaupt häufig nicht 
ein landesherrliches Collationsrecht, sonclern die libera collatio des 
Bischofs war, angeeignet und üben es durch Indult der Kirche aus. 

§ 86. 

Die Rec1lte und PfrieMen des Patrons. 

Patrono debet honos, onus, utilitasque 
Praesentet, praesit, defendat, alatUl' egenus. 

1. Ho 11 0 s. Als die Grundherren sich noch als Eigenthümer der 
Kirchen betrachteten, gebarten sie sich auch als solche; sie hiengen 
ihre Wappen an oder in der Kirche auf, sie bestimmten den Sitz 
der Familie, liessen sich Ehrerbietung bezeigen etc. Diese Rechte 
wurden vouder Kirche geschont und sind heute noch in Übung; 

Im allgemeinen lassen sich folgende Rechte auszeichnen: 
Empfang an der Thür der Kirche durch den Clerus derselben , 
bevorzugter Platz in der Kirche (ius serlis) und bei Processiol1Gn, 
der Frieclensgruss und die Thurification in der Messe und Be
sprengung mit \Veihwasser (ius thuris und aquae benedictae), Er
wälmung des Patrons im Kil'cheng ebete (ins preCUill sive inter
cessionum), kirchliche Feierlichkeiten bei Familienfesten, Kirchen
trauer beim Tode (ius ludus publici), Üb()rreicllullg.)ler~:e.aJ.me,y,anl 
:eß.l!n§QJ1.l1t::tge und. eIer. I{Grze SLIIITJt,ge .»l~riä,Li,cJ+:t~, Aufhängen 
des vVappens in der Kirche und seines Namens auf einer Gedenk
tafel (ius listae sive inscriptionis), Begräbnis in derselben (ius 
sepulturae) etc. 

2. 011 U s. Die Last des Patronates besteht in der Beitrags
pflicht zum nothwendigen Bau einer Kirche oder eines Pfründen
hauses 99). 

99) V gl. die §§ 70 und 71. Für Österreich ordnet § 32 des Gesetzes vom 
7, :Jlai 1874, R. G. B. ~r. 50, an: 

6* 
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3. U t i li t a s. Früher hatte der Patron Nutzurigeh aus der 
Pfründe oder dem Kirchenvermögen ; dieselben sind aber' entfallen. 

4. Pr a e s e 11 te t. Der Patron einer Pfründe, nicht der einer 
o __ "'~o"'M'k,c,o hat das Recht,"eliienCleriker dem Ordinarius (Bischof, 

praelatus 11ullius) mit der \Virkung vorzuschlagen, dass die Pfründe 
mit diesem Cleriker besetzt \yerden muss, wenn nicht gesetzliche 
Hindernisse yorlieg'ell. 

Der Laiellpatron hat eine Präsentationsfrist von vier; der 
Clericalpatron 1'011 sechs Jllonaten, und Zlyar als tempus utile. 
Beim gemischten Patronate ist die Frist sechs 1ilonate, miCli wenn 
es abwechselnd ausgeübt wird 100). Die Präsentation ist vollendet, 
wenn sie "alIres episcopi pulsayerit? Der Laienpatron ist an ein 
päpstliches Resel'yat nur dann gebunclen, wenn dieses ausdrücklich 
dem Patronate für üen betreffenden Fall derogiert, der Clerical
patron ist an die päpstlichen Reseryate gebunden uncl')i:ann ilber
haupt durch seine Oböclienzpflicht zu einem bestillll1ltellYorschlage 
genöthigt werden. Der Laienpatroll ist befugt, innerhalb der Prä-' 
sentationsfrist vom Vorschlage abzLlgehen, ins variandi, ·wobei es 
streitig ist, ob die Wirkung eines neuen Vorschlag'es die ist, dass 
die früheren als aufgehoben anzusehen sind: ius variandi 
privativum, oder die, dass die früheren "Vorschläge aufrecht bleiben: 
ilIs variandi cumulativum, wobei sohin dem Bischof die Wahl unter 
allen V org'eschlag'enen freisteht; die letztere Ansicht ist al1g'emeiner 
anerkannt. -- Der Clel'icalpatron darf von seinem Vorschlage nur 
dann abgehen, wenn er bona fide eine persona indigna vor
geschlagen haP01). 

"Es hat bei Beurtheilung einzelner (scil. Fälle stets der Grundsatz 
zur zu kommen, dass die Patronatslasten sieh nur auf die unter dem 
Patronate stehende bestimmte Kirche oder Pfründe beziehen. und dass sie durch 
ein vermehrtes Cultnsbedürfnis der dieser Kirche oder Pfründe zugewiesenen Ge
meinde nicht vergrössert werden können." 

100) In Österreich soll die Präsentation innerhalb sechs \Vochen, uud wenn 
der Patron im Li.uslande ist, innerhalb dreier .Jllonate stattfinden. 

101) Der Vorschlag erfolgt in Österreich auf Gmnd der bei dem Ordinarins 
eingelangten Competenzgesuche; diese werden dem Patron übermittelt uud hiebei 
die drei Würdigsten bezeichnet. Der Religionsfond als Patron ist an diese 'l'erna 
gehunden, der Laienpatron jedoch nur dann, wenn er sein Patronat mit einem 
Religionsfondsgute erworben hat. Ferner bestimmt § 4 des Gesetzes vom 7. JlIai 1874, 
R. G. B. 2\1'. 50: "Hinsiehtlieh der von den Diöcesanbischöfen zu yerleihenden 
kirchiichen ~~mtcr und Pfründen bleibt das ans besonderen Titeln der Staats
gewalt oder sonst jemandem zustehende Recht, die Person zn bezeichnen, welcher 
das lürchliehe Amt od.er die kirchliche Pfründe yerliehen werden soll, yorbehalten. 
Alle derartigen, nidlt Hnter einem Prh-atpatronate stehenden kirchlichen Amter 

8i) 

Die Präsentation muss nnentgeltlich erfolgen; jede Annahme 
eines Vermögensvortheiles begTündet das Yerbrechen der Simonie, 
die Präsentation ist ungiltig und zieht die Excommunicatioll nach 
sich: ein Patron darf nie sich selbst präsentieren. 

, Die Compatroni haben an sich gleiches Recht; die .Ausübung 
der Präsentati~n erfolgt durch :l\Iajorität, eventuell per turnum oder 
per compromissum, oder so, dass jeder Patron Candidaten präsentiert, 
aus denen dann der Bischof auswählt. 

Vermögen sich die Patrone innerhalb der Präsentationsfrist 
nicht zu einigen, so tritt libera collatio ein. 

Durch die rechtmässige, endgiltige Präsentation envirbt der 
Präsentierte ein ius ad rem und kann eventuell im Klag'ewege vom 
Bischof die Institution begehren, 

5. und 6. Praesi t defenda t. Der Patron hat das Recht und 
die Pflicht. die Kirche oder Pfründe zu schirmen; es geht jedoch 
sein Recht' - ausser aus besonderem Grunde - nicht so weit, dass 
er sich in die Verwaltung des Kirchell- oder Pfründenvermögens 
mischen dürfte 102); doch kann er dieselbe durch Einsicht in die 
Rechnungen etc. über'lvachel1 und es bleibt ihm immer unbenommen, 
allfällige Uebelstände zur Kenntnis des Bischofs zu 

7. \Ve11n der Patron Ulwerschul(J.et völlig ver-
armt und olme Verwandte ist, die ihn unterstützen könnten, darf 
er den nothwendigsten Unterhalt aus allfälligen Überschüssen des 
Vermögens der Patronatskil'che oder der unter seinem Patronate 
stehenden Pfünde beanspruchen. 

§ 87. 

"Verlust des :Patronates. 

A. Dauernder Verlust (untergang) des Patronates tritt em 

durch: 
1. Untergang der Patronatskirche oder Pfründe. Wird sie aber 

vom Patron restituiert, so lebt das Patronat wieder auf; durch 

und Pfründen, welche ganz oder zum grösseren Theile aus dem Staatsschatze. dem 
Religionsfonde oder anderen öffentlic:hen ]lEttein dotiert werden, können nur auf 
Grund einer durch die Staatsgewalt vorgenolllmenen Präsentation verliehen 
werden." - Der Patron ist' auch - nach § 7 des Gesetzes cit. (Wortlaut in 
Anmerkung 84) - befugt, bei der Einführung des Präsentierten in die Pfründe 
mitzuwirken. 

102) vVegen Einflusses des Patrons auf die Verwaltung' des Kirchen- und 
Pfründenvermögens nach österreichischem Rechte siehe die §§ 41 und 46 des 
Gesetzes vom 7. lVlai 1874, R. G. 13. Nr, 50 (Wortlaut in Anmerkung 



86 

Unionen 'wird das Patronat nur so weit berührt, als, hiemit der 
der Kirche oder Pfründe verbunden ist. 

2. -Untergang des Gutes beim Realpatronate. 
3. Tod des Patrons bei den höchst persönlichen, Aussterben 

der erbberechtigten . Familienglieder beim verel'blichen persönlichen 
Patronate) letztl',illigel' Yerzicht beim schlechthin persönli(fhen 
Patronate. . 

4. Yerzicht des Patrones 103). 

5. Usuc;51pio lipertatis 
'''Ä1V:2fi'#s:;f,~J;:'.0-t>::~'' ~',:_>_ '';'';(,J, (:<>/ 

{9rdel)ichJda~s de( Pap~,Qn 
geltend Zll 1l1a~Iieil;' . 

und er sich Illehei" 

Berechtigten 
dadurch ve1'101'en gehen, dass andere an seine Stelle treten, 
das Gut, mit dem das Patronat verbunden ist, 

nur ... als 
ein Interclict reicht; die 

v. Hierarchia iurisdictiol1is. 

A. Einleitung. 

§ 88. 

Ausbildung' der kirchlichen Beamten. 

Das Tridentiner Coneil ordnete an, dass in jeder Diöcese oder, 
wenn die Mittel nicht ausreichen, gemeinschaftlich für mehrere 
Diöcesen ein Seminar errichtet werden soll behufs Erziehung von 
Knaben zum geistlichen Stande. 

103) Der Verzicht auf ein RealJlatronat ist in Österreich durch die Hof
decrete vom 19. Getober 1784 und 19. December 1811 untersagt, bez\\'. die 
Lasten bleiben trotz des Verzichtes aufrecht. 
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Zur Aufbring'ung' der Kosten sei eine Steuer (S(jminaristicum) 
umzulegen, deren Höhe jährlich vom Bischofe zu bestimmen 
llllterZllzielmng zweier Canonikel', deren einen er selbst, 
anderen das Capitel auswählt, und zweier , yon ,yelchen 
ei:rrBT'~-eoenfans yom Bischofe, der andere ,>,om Stadtelerus zu 
,üi;hlenist 10A) • 

. --~~~Iil0stelTeich wird von den Clerikern, welehej~lL:g,~!!g:t211~f~~~~~~: .. 
titel anstreben. die Absolvierung der acht Classen des Gymnasiums 105) 

und der theol~gischen Studien gefordert. Die letzteren können an 
den theologischen Facultäten 106), Diöcesan-Lehranstalten und yon 
Mönchen in jenen Klöstern abgelegt werden, in denen das theo
logische Hausstudium gestattet ist. Y orzutragen ~;ind: "Dogmatik, 
Einleitung in die 111g. Schrift, Erklärung derselben nach. dem t"l'texte 
oder der Vulgata, Kirchengeschichte, JHoral-. und Pastoraltheologie, 
Liturgik, geistliche Beredsamkeit, Katechetik und Unterrichtslehre 
und Kirchenrecht." 

Nebst den genannten 
noch das 1817 gegl'ündete 

geistlichen Bildungsanstalten besteht 

in Wien, in aus jeder Diöcese auf Vorschlag 
i·~~~~~·ot~·Y~Ro;rm·rr(:l:mrf'Q·,pn()mlmen werden, welche den theologischen 

Lehrcurs 
haben. 

bereits zurückgelegt, und sieh in demselben ausgezeichnet 

Das.Doetorat der Theologie oder des 
kanu 11m: an Universitäten erworQen werden. 

§ 89. 

Die Pfarrcollcursprüfung·. 

canonisChell Rechtes 

Die Säcularpfarren dürfen nur mit geprüften Priestern besetzt 
werden. Das Tridentiner Concil ordnet an, dass die erledigten 
Pfarren ausznschreiben 107) und die Bewerber sodann zu prüfen 
seien. Die Examinatoren - mindestens sechs - sind vom Bischofe in 
der Diöcesansynode namentlich zu bezeichnen und die Synode soll 

10S)Tlieol~gische ausser dem Verbande einer Uni"ersität sind 
nur in ßalzbUl.'g und Olmütz; k~&olisch·theologische Facultäten im Verbande mit 

v v~"",,,x..,A,,HL,,"-"",,,'f,,_r--~~~~· T k 
der Uniyel'sität sind in "hen, Frag, Graz, Innsbruck, Lemberg und Kra 'au. 

107) Auch in ÖstelT81chist gemäss dem § 5 des Gesetzesyom 7. lIfai 1874, 
R. G. B. Kr. 50, für die Besetzung erledigter Canonicate uncr"'eltgeistlicher 
Seelsorgerpfründen ein Concurs auszuschreiben. 



dieselben, wenn sie ellwerstanden ist, approbieren. Bei der Prüfung 
selbst müssen mindestens drei Examinatoren unter Vorsitz des 
Bis~hofs oder dessen Stellvertreters fungieren. Die Prüfung ist schrift
lich und mündlich. Die Examinatoren geben ihr Crtheil nach dem 
Gesammteindrucke: der Bischof wählt sohin aus den ApprobieIten 
den vVürdig'sten: praeelectus. Gegen die Reprobation ist die appellatio 
a mala relatione examinatorum, gegen die \Vahl des Bischofs die 
appellatio ab irrationabili iudicio episcopi gestattet. 

Da sich Fälle ereigneten, dass Examinatoren starben, elle eDle 
Synode wieder zusammentrat, und hiedurch die Zahl der Exami
natoren unter sechs sank, wurde den Bischöfen gestattet, selbst 
ExaminatOl:en zu ernennen: Examinatores prosynodales 108). 

In Österreich findet mit päpstlichem Indulte nicht bei jeder 
Vacanz, sondern in jedem Halbjahre eine Pfarrconcursprüfung statt, 
zu der sich alle nicht geprüften, bereits drei Jahre in der See!:: 
sorge beschäftigten Candidaten stellen können; übrig'ens sollen auch 
die Pfarrer die Prüfung alle sechs Jahre wiederholen, werdenjed.ocli 
meist hievon dispensiert 

§ 90. 

Vorbeding'Ullgen zur 1<Jrlangung einer römischen Prälatur und der BiscI1ofs
würde. 

Zur Erlangung der Bischofswürde wird gefordt2l);, 
zu Erwählende seit mindestens sechs IvIonaten den 
habe, und ausserdem~ dass er Doctor oder promovierter Magister 
oder wenigstens Licelltiat der Theologie oder des canonischell 

~ 

Rechtes sei; doch gilt auch die Ausstellung eines öffentlichen alm-
demischen Zeugnisses einer Universität über die wirklich vorhandene 
Lehrgabe als genügend. 

Die durch freie päpstliche Collation einzusetzenden Bischöfe 
Italiens und der umliegenden Inseln haben sich einer strengen 
Prüfung aus der 'l'heologie dem canonischen Rechte vor der 
Congregatio examinis episcoporum zu unterziehen. 

105) Bei der Seltenheit des Zusammentrittes yon Diöcesansynorlen ist die 
Bestellung yon Examinatores pl'osynodales durch den Bischof zur Regel geworden. 
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B. Das Pfarramt. 

§ 91. 

Entstehung der Pfarreien 109i' 

In ältester Zeit war die bischöfliche Kathedrale der l\1itteL 
punkt des gemeinsamen Gottesdienstes, der Ort, wohin alle Gläuhigen 
gien gen. In der Folge reichten aber diese Kirchen nicht mehr aus, 
die Scharen der Andächtig'en zu fassen, und es entstanden eigene 
Landgemeinden mit einem Chorbischofe an der Spitze. Doch auch 
die Stadtbischöfe sendeten eigene Geistliche aus, um den Gottes
dienst auf dem Lande zu halten: es wurden Kirchen gestiftet, 
liegende Güter hiezu geschenkt und Clerikern 
ständigen Aufenthalte zugewiesen: die 21l:,W(jtcPEl ßllfällg
lieh eine mandata war, ich zur delegata und schliess
lieK-zur ordil1au"~'4'\,ellI 
ge irch~l};ill;dell'Taufkirchen und erhielten einen Sprengel, 
111 ·welchem die Gläubigen der Jurisdictiol1 des an der Kirche An
gestellten, des parochus, unterstellt wurden. 

Aher auch Oratorien der Grundherren, ursprünglich lediglich 
für den privaten Gebrauch bestimmt, wurden mit dem Anwachsen 
der Bevölkerung vergrössert und über Bitten der Eigellthümer in 
Pfarrkirchen umgewandelt. 

Selbst in den Städten entstanden Pfarreien dadurch, dass 
neben der Kathedrale Kirchen gebaut und Cleriker an denselben 
angestellt wurden. 

§ 92. 

Die rechtliclle Stellung des Pfarrers. 

Pfarrer (parochus, plebanus~ rector, past.or, cmatol') ist der
jenige Cleriker, ,veicher kraft der VOll seinem Bischofe c erhaltenen 
und nur in den gesetzlich bestimmten Fäüen widerruflich~n Voll
macht über die Gläubigen des ihm zugewiesenen Sprengels in deI' 
Diöcese die Seelsorge, soferne sie nicht höheren Ortes reserviert ist, 
iune hat. 

Die Bestellung des Pfarrers für einen Sprengel ist III der 
Regel dauernd, nur in Ländern~ in "velchen die Kirchengüter ein
gezogen wurden und die Pfarrer nicht auf ein Beneficiul1l investiert, 
sondern aus dem Staatsschatze besoldet werden, sind die Pfarrer 
ad nutum amovibiles; ferner g'ibt es Pfarrer ohne Sprengel, lediglich 

109) V gl. § 72. 
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einer nrnehmen Familie zugewiesen (parochi gentilicii);' ab ~md zu 
kommt auch vor, dass in einem Sprellg~er mehrere Prarrer fimgieren, 
und endlich ist noch hervorzuheben, dass Pfarren einer Communität 
(Kloster, Capitel) unterstellt, incorporiert, sein können. 

Dem Pfarrer kommen zu: Spendung der Sacramente der Tauf~, 
der Busse, des heiligen Altares, der letzten Oelung, Vornahme des 
Brautexamens und Aufgebotes, Entgegennahme des Eheconsenses, 
Vornahme des kirchlichen Begräbnisses, Abhaltung der yorge
schriebenen Processionen, Ertheilung der Benedictiollen, Verkündi-,' 
gUllg der Fast- und Feiertage, Abhaltung' der Predigt, die Katechese, 
d. i. die Christenlehre für die Jugend und die Conyertiten, Er-' 
theilung von Belehrungen etc. 

Der Pfarrerist zur Residenz yerpfHchtet; ferner hat er jähr
lich an den Bischof über den Zustand in der Pfarre, die Schukm, 
die Yenyaltung des Kirchenyermögens etc., zu berichten, unentgelt
lich jeden Sonntag für seine Gemeinde eine :;Uesse zu lesen (missa 
pro populo) und nachstellende Bücher zu führen: das Geburts- und 
Taufbuch (libel' natorum et baptizatorum), das Firmungsbuch (1. C011-
finnatorum), das Yerlöbuisbuch (1. sponsalium) in Verbindung mit 
dem Aufgebotsbuche (1. denuntiarum matrimonalium), das Trauungs
buch (1. coniugatorum), das Todtenbuch (1. defunctorum), das Buch 
über die Anzahl der Seelen und Familien (1. de statu animarum) 
und endlich das Urbarbuch (Urbarium parochiae), d. i. die Geschichte 
der Pfarre. 

Der Pfarrer ist innerhalb seines Spreng'els a 11 ein pfarl'
berechtigt; es darf daher in demselben kein Priester olme seine 
Erlaubnis fungieren, er wäre denn höheren Ortes dazu autorisiert 110). 
Der Bischof autorisiert mit urkundlicher Vollmacht: litterae commen
daticiae 111). 

Alle in der Pfarre \volmhaften Getauften unterstehen dessen 
J urisdiction: "Quidquid estin parochia est etiam de parochia". J e
doch sind hievon ausgenommen die Mitglieder solcher Familien, die 
für sich einen Pfarrer haben, die der Militärseelsorge Llltersteheuden 
und die JHitg'lieder eines Ordens, wenn sich ein Haus ihres Ordens 

110) So ist den Jliitgliedern einzelner Orden durch päpBtliches Indult gestattet, 
überall Kreuzwege und Vati vtafeln einzusegnen, ferner den Jesuiten, Redemptoristen 
und Lazaristen üherall - die Erlauhnis des Ordinarius vorausgesetzt - JiIissions
predigten ahzuhalten. 

111) Bereits in alter Zeit war es üblich, dass der Bischof den Clerikern, 
welche in fremde Länder reisten, Empfehlungsbriefe mitgab, welche zum Beweise 
der Echtheit mit geheimen Zeichen yersehen ,yaren: litta'ae formatae; aus diesen 
entstanden die litt81'ae commendaticiae, 
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in dem Pfarr])ezirke befindet, sie mögen in diesem Hause. ,yolmen 
oder nicht; auch ist der Pfarrer nicht Beichtyater der in seinem 
Bezirke sesSllaften Nonnen, da dieselben ihren eigenen Beichtvater 
11ab811 niÜssen. 

~Andersgläubige sind nach den vi~eltlicl1en Gesetzen meist. yom 
PfarrzYl'ange befreit 112) und selbst über die eigenen Pfarrkinder 
erstreckt sich derselbe heute nur mehr auf die Taufe, die Ehe, die 
österliche Communiol1, das Viaticum, die letzte Ölung und das Be
gräbnis, während iI~.;~J~Hli~k:\a:".zeit die :Jiesse in der Pfarrkirche 

. gehört werden musste' und die r.l,(j,Fli~J4;%.l:i;(J,g.l;\J!;,·~btlc"~4l![l.i,p·~.#,,Jy'!'U'I%~.·Ii"6:trb'$1l, 
frenlde Pfan'kin,der Wgg~uweisen. 

~>"'uln:ig:~i;~''*i;;b;;'';:li';'()~'dell di,ts Privilegiu11l
1 

in ihren Kirel1eJl 
die österliche Communioll, jedoch nicht am Osterfeste, zn spenden. 

§ 93. 

Die Pfarnerweser. 

Die Pfarrverweser (Pfal'radministratol'en, PfalTyicare, Pfarr
provisoren) sind Vertreter der Pfarrer und dürfen sämmtliche Pfarr
xechte ausüben. 

Vertretung kommt yor: 
1. bei Pfarren, welche COlllmunitäten unterstellt sind; die 

Communität ... selbst ist Pfarrer und lässt die Pfarre durch einen Vicar 
verwalten; in den Capiteln \vird entweder einer der Domherren zur 
Verwaltung der Pfarrseelsorge ausdrücklich bestimmt, oder es ist 
diese Venvaltung an eine bestimmte Präbende geknüpft oder aber 
die Seelsorge wird per turnum ausgeübt; was jedoch nur selten vor
kommt: immer aber ist Pfarrer das CapHel, .viTellllauch der Ve1'
weser D0111pfr.J:r;erIJeisst; 
--·--2.~hei länger dauernder Verhinderung des Pfarrers zur Aus-

übung' seiner Functionen; 

112) In Österreich bestimmt der Artikel 8 des Gesetzes rom 25, Mai 1868, 
R. G. B. Kr. 49: "Die Yorsteher, Diener oder Angehörigen einer Kirche oder 
Religionsgenossenschaft haben sich der Vornahme ,on Functionen des Gottes
dienstes und der Seelsorge au den Angehörigen einer anderen Kirche oder Religions
genossenschaft zu enthalten. Eine Ausnahme kann nur für jene einzeluen Fälle 
eintreten, in welchen durch die betreffenden Seelsorger oder Diener der anderen 
Kirche oder Religionsgenossenschaft um die Y ornahme eines diesen zustehenden 
Actes das Ansuchen gestellt wird oder die Satzungen und '\ orschriften dieser 
letzteren die Vornahme des Actes gestatten," 
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3. bei Eintritt eines Pfarrers in eillen Orden während des 
X o,iciates; 

4. bei Vacanz der Pfarre 113). 

§ 94. 

Die Gehilfen des Pfarrers. 

Die Gehilfen des Pfarrers, Capläne, Hilfspriester, Cooperatoren, 
wmden ursprünglich vom Pfarrer aufgenommen und vom Bischofe 
bestätigt: heute aber ernennt sie der Bischof, selbst geg'en den 
Willen des Pfarrers: der Pfarrer bestimmt ihre Verrichtungen; 
werden sie an einer eigenen Kirche ausserhalb des Pfarrortes an
gestellt, so heissen sie: capellani expositi. 

Neben den eigentlichen Hilfspriestern sind oft noch Priester 
in der Pfarre in Venyendung, einfache Beneficiaten, ,yelche keinerlei 
JUJ'isdictionsrechte ausüben und auch nicht in besonderer Unter- . 
ordnung' unter dem Pfarrer stehen. Sie vollziehen J' ene Verrichtuno'en '" , 
welche ihnen durch den Stifter des Beneficiums auferlegt sind; 
hieher gehören z. B.: 'welche für eine Capelle, .aWV:~~~~$t. 
die für einen Altar primissariae, welche diefrülleste 
Messe lesen. 

§ 95. 

Amtseinkommen (ler Pfarrer, Yer1'reser ulld Hilfspriester. 

Das JHindesteinkommen der Pfarrer und Hilfspriester 118isst 
congrua, ein Ausdruck, der daher stammt, dass den Klöstern, welche 
ihren Pfarrvicaren wenig gaben, aufgetragen wurde, denselben einen 
entsprechenden Theil der Beneficialeinkünfte, eine Congrua, zu geben. 

In Betreff der einer Pfarre bestimmen in Österreich: 
§ 9 des Gesetzes vom 8. :lIai 1874, R. G. B. ~r. 50: "In dem Falle ein

tretender Dienstesuntauglichkeit eines selbständigen Seelsorgers weltgeistlichen 
Standes ist im Einyernchmen der competcnt.en staatlichen und kirchlichen Behörde 
die Entscheidung zu treffen, ob ein Proyisol' oder Hilfspriester zu bestellen oder 
der dienstuntaugliche Seelsorger nach Verzichtleistung auf elie Pfrünele in den 
Dencientenstand zu übernehmen ist." 

§ 10 des Gesetzes cit.: "Für die durch § 9 nicht herührten Fälle der Ver
hinderung eines geistlichen Functionärs, sein Amt zu versehen, hat der zuständige 
kirchliche Obere rechtzeitig zu treffen. Zu der hetreffenden Verfügung' 
ist die staatliche Znstill1mung einzuholen, wenll infolge derselben an einen öffent
lichen oder unter öffentlicher Verwaltung stehenden Fond ein Anspruch gestellt 
werden soll oder wenn es sich um eine bleihende Belastung der Pfründe handelt. 
Auf dauernd hestellte Provisoren eines kirchlichen Amtes (einer Commende u. elgL) 
nnden die Bestimmung'en der §§ 6 (\Vortlaut in Anm. 84) und 8 (Wortlaut in 
Anm. 92) Anwendung." 
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In Österreich ist den weltgeistlichen Pfarrern und deren 
Rystemisierten Hilfspriestern die Congrua gesetzlich gewährleistet 114). 
Die Pfarrcongrua beträgt 700-1800, die der Hilfpriester 300 
500 fL Das Amtseinkommen der Pfarrer und setzt 
zusammen aus: 

l. dem Ertragp des Beneficiums; in ,yelches der kirchliche 
Zehent: eventuell die Zinsen der Ablösungssumme einzUreclnieü sind; 

. 2. den festen Gehüren für pfarrliche Verrichtungen 115) [Stol
gebüTen]; 

3,. Messtipendien; 
4 .. Congruaergällzung in Ölterreich ; diese ,,,ird den Pfarrern, 

bez,v. den Hilfspriestern über ~chweis, dass die obigen Einkünfte 
die COllgrua nicht erreichen, mi's dem Beligionsfonde bis zur Höhe 
der Congrua gewährt. 

Die Pfarrverweser haben keinen Anspruch auf das Pfarr
einkommen ; sie erhalten lediglich einen fixen Gehalt oder eine 
Remuneration aus dem Religionsfonde. 

§ 9G. 

Die Deeane (Erzpriester, ne·ZU'li:; 

An grösseren mit mehreren Priestern besetzten Pfaneien führte 
der Pfarrer den Titel: Erzpriester (archipresbyter). Als sich solche 

114) Gesetz vom 15. April 1885, R. G. B. Kr. "rio 

!l5) Östel'l'eichische Anordnungen hestimmen: 
§ 23 des Gesetzes ,,?,~. 7 .. ]}~ai 1874, R. G. B. :01'. 50: "Zur Einhringung 

yon Abgaben oder anderen Lef;t~;ige;;iiir'kii'chliche Zwecke, welche den Kirchen
angeliörigen'mltZustimmung der Regierung auferlegt worden sind, wird die 
politisc11e Execution gewährt. Dies gilt auch von den fixen Gebüren für kirchliche 
Eheaufgebote, Trauungen und Leichenhegängnisse (Stulgehüren). sowie fÜr pfarl:;, 
amtliche AusfeÜigllngen. Personen, welche auf d;s Armenrecht Anspruch haben. 
sind von deI' Entnchtung der ehen hezeichnetEm GebÜren ])efreit." . 

§ 24 des Gesetzes cit.: "Die Ahänderung der hestehenden kirchlichen Stol
taxordnungen steht eler Regierung nach Einvernehmung der Bischöfe zu." 

§ 25 des Gesetzes cit.: "In eler Regel darf kein pfarramtlicher Act YOD der 
Voraushezahlung der Stolgehür abhäng'ig' gemacht werden. Kur wenn derselhe'{~ 
einer Form verlangt 'IYird, welche einer höheren als der niedrigsten StolgebÜr 
unterliegt(z. B.: Assistenz mehrerer Priester beim Leichenhegängnisse), ist die 
hiefür entfallende höhere Gebür über Verlangen im vorhinein zu entrichten. Bei 
pfarramtlichen Ausfertigungen kann elie Entrichtung des et'lya nöthigen Stempel-
betrages im vorhinein hegehrt ,yerden." • 

§ 26 des Gesetzes cit.: "OontraYGntionen gegen die Bestimmungen der 
Stoltaxordnungen sind, sofern sich der Fall nicht zu einem strafgerichtlichen Vor
gehen eignet, nach Anhörung des Ordinariates yon den Verwaltungshehörden mit 
Geldstrafen bis zum Betrage von 100 fi. zu ahnden." 
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Pfarren in kleinere auflösten, behielt der an der Hauptptarr8 An
gestellte den Titel und eine Art AufsichtsrE;,y!+t;,c~;jiber die 'Pfarrer. 

@g~~'lt,'1::"S1:;,'::":1~"" "-

Da diese Einrichtung zweckmässig schien, wurden von den Bischi:jfen 
auch da, wo keine Erzpriester waren, Pfarrer, welche sich des 
persönlichen Vertrauens des Bischofs erfreuten, mit der Aufsicht 
über die benachbarten Pfarren als Decane bestellt, und bald gelang' 
es den Bischöfen, Decane auch neben den Erzpriestern zu bestellen 
mid diese jenen unterzuordnen. 

Heute versteht man unter den Lall 

_~~~~~~::cc~~~ili:{J;;~" 
Bisthums, 
Es steht im Belieben 

nen (Bezirksvicären). 
se re Ge biete des, 

zu bestiI:nmen und den Decan innerhalb desselben unter den Pfarrern 
auszuwählen. 

Der Decan ist der Vermittler zwischen dem Bischofe und den 
Clerikern seines Sprengels; die Erlässe jenes, sowie die Gesuche dieser 
gehen durch seine Hand; er .überwacht den Lebenswandel und die 
Amtsführung der Cleriker;]edoch schlichtet Streitig;
keiten, aber sine figura iudicii, 

das 

keine J urisdiction und 
können ihrer Functionen nach Belieben des Bischofs enthoben werden. 

DerDecan beruft die Pfarrer, und zwar meist jährlich zu Ver
sammlungen, .capitllla rur~li~" zu welchen aber alle Beneficiaten des 
Sprengels Zutritt habeil;F'hler sollen Angelegenheiten allgemeinen 
Interesses zur Sprache gebracht, die bischöflichen Verordnungen 
erläutert, wissenschaftliche Bestrebungen gefördert werden; gewöhn
lich besteht zur Deckung der Kosten solcher Versammlungen eine 
eigene Cassa, deren Verwaltullg: uei'Decaii;üder ein von den übdgen 
Pfarrern gewählter Pfarrer (Kämmerer) besorgt; das Protokoll führt 
ein Pfarrer oder Beneficiat (Synodal:<\Bllge). 

Neben oder vieln~r~.~1l!1tex~cd©A,c)2;t;\.Gl;tJl,flJJ"kQmmßll,c 
nitoren vor, das sind Pfarrer, die über Theile des Decanatsgebietes 
die Au:E<:<icht führen. 

§ 97. 

'Versorgung' der diellstuufähig'eu Priester. 

Ein Priester, welcher dienstunfähig wird und kein Benefieium 
hat, ist auf die Versorgung aus seinem Titel angewiesen; hat er 
ein Beneficium, so wird ihm ein Hilfspriester oder ein AdminlstnÜor 
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beigegeben, den er aus der Pfründe erhält oder dem er die Ein
künfte der Pfründe gegen Zahlung einer Pension überlässt. 

In Österreich ist für die Versorgung jener Weltpriester, welche 
in der Seelsorge dienstunfähig werden, ~\l1m. 114 cit. 
Gesetz vorgesehen; die Priester erhalten aus den Überschüssen' des 
Pfründenerträgnisses, eventuell aus dem Religiol1sfonde eine Pension, 
deren Höhe sich nach dem früheren Einkommen und dem Dienst
alter abstuft. 

§ 98. 

)Hlitärseelsorge. 

Für die Seelsorge .J:~J:c,c!llili!i3:X!lga ist durch päpstliche Facul
täten und weltliche Gesetze vorgesorgt. 

In Österreich 116) sind in hierarchischer Ordnung die JHilitär
capläne, die Militärcuraten, die lVlilitärpfarrer und ein apostolischer 
Feldvicar. 

Die }1ilitärcapläne und Curaten haben die Jurisdiction eines 
Pfarrers über alle Personen männlichen und weiblichen Geschlechtes 
8lit\'.'eder c1es J\Iilitärkörpers, dem sie zug'ewiesen sind, oder der 
Anstalt (Spital), bei der sie angestellt sind.,",§ie sin~,a.~ .. }l!}.~glnl1mQ: 
vibiles. Wo keine eio'enen Garnisol1skirchell und J.Iilitärfdedhöfe ? ,..~ ,." ,., .~. .".-.; -' '. - ; 

bestehen, haben sie Anrecht auf Benutzung' der Civilkirchen und 
Civilfriedhöfe., Die .. ganz,e , .. (jsterreichisch-lll1gari~ehe 
17 Bezirke eing;etheilt.;,in jedem Bezirke ist ein 

Feldvicar (vicarius apostolicus castrensis) wird meistens 
als TitularbischQf consecri81t. Ihn vertritt der Feld -Consistorial
Directo~· und ihm zur Seite stehen zwei Fe1d-Consistorial-Secretäre. 

Die nIilitärseelsorger erl:l?ltel1, ihre .J3ez;üge.aus 
und werden vom Kaiser ernannt. 

C, Die Dom- und Collegiatcapitel. 

§ 99. 

Gescllichtliclle Einleitung. 

Olme ein gemeinsames Leben zu führen, bildete in den ältesten 
Zeiten der gesammte Clerus der bischöflichen Stadt, so'\veit derselbe 
aus Priestern und Diakonen besteht, den Rath, Senat, oder das 
Presbyterium des Bischofs, ein Collegium zur Unterstützung des 
Bischofs bei der Verwaltung der Diöcese. Die Namen wurden in die 
Matrikel (callon) der Kirche eing'eschrieben und die Cleriker daher 
Canonici genannt. 

116) Reichs-Kriegsministerial-Verordnung 'Vom 26. JlIai 1869. 
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Eusebius. Erzbischof von Vercelli 
Pres bytel:ii;:ll1~f~~l"~il~ klÖsterliche. Einrichtung',. 

ordnete an, dass die ~Iitglieder 
teriums ·W 0 hn en sollen. 

Nach diesen Vorbildern schuf der Bischof Chrodegangus zll lYIetz 
(t 1766), Ijin früherer Benedictiner, in ~~nlehl1ung an die Regel des· 
Benedictinerordens eine Norm für sein Presbyterium wo
nach die Canoniker ähnlich ,üe die Mönche leben mussten. Die Regel 
Chrodegangs wurde von seinem Schüler Amalarius fortgebildet ul.1!.l816 
in 145 Qaniieln,aufdem Reichstage von Aachen bestätigt, wodurch 
~i~"B~';t~~~dti~;il"'d~s'fränkische;' Staatskirchenrechtes wurde. Die' 
Pl~esb.Yterien gestalteten sich naCil dieser Regel um, und zwar traten 
aüch auf dem Lande, wo mehrere Geistliche in einem Orte waren, 
dieselben zu einem "Collegium" zusammen: "Collegiatcapitel". 

Allein schon 853 trat eine Anderung ein. Bischof Günther in 
Köln theilte das gemeinschaftliche Vermögen in eine mensa episco
palis et capitulal:is und letztere zerfiel bald nacliAUSsC11etcrmlg~ 
einer massa communis in einzelne Präbenden, womit das gemein
schaftlicheW()li~nell aufhörte. Es trat jedoch später, besonders unter 
dem Einllusse des heiligen 11'0 von und mit des /I,"} 
Prämonstratenser-Ordens, dem esgelallg,iri Capitelnan die Stelle' 
der Weltpriester zu treteL ,jne Reaction ein, g'egen welche sich aber 
vieleCapitelinihrer Freiheit bellaupteten. Es entstand der Unter
schied zwischen Callonici saeculares et regulares. Die letzteren leben 
in vita c0111mu11i nach mönchischer Art und werden Chorherren 
genannt 117). 

§ 100. 

Yerfassung der Capitel. 

Die Capitel sind juristische Pen,onen und haben das Recht, 
ihre Angelegenheiten ·seIlJstäl1TI:igiuverwalten. Sie führen ein 
eigenes S~egelund geben sich ihre Statuten selbst (itis v· VW.<U>H"'L 

statu.t~J, llndzwar ohne dass dieselben der Bestätigung des Bischofs 
ocfe~~ Papstes bedürften, ausser es würde sich um Abänderung vom 
Bischofe oder Papste approbierter Statuten oder um eine Abwfüchung 
vom gemeinen Rechte handeln. 

Die Sta tu ten der einzelnen Capitel sind verschieden: hienach 
richten sich auch die Dignitäten, Personate und Officia. Dignitäten 
sind: der Propst (praepositus)uncLder . ersterer ~esorgLdie 

ll'i) JlIit regulierten Chorherren ist z. B. das Stift Klosterneuburg bei 
lliTien besetzt. 
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'\,,-el~lklll?r_Yel,:\yaltullg, letzterer die spiritualia. ~.\.n hervorragenderen 
Capiteln ist (leI' :P~'9Pt'5t infuliert ;es ist jedoch liIcIitilotIl,,~eildig';'dass 
ail]edeln Capitel ein Propst und ein Decan sind. Personate sind: 
tler Domenstos, Domcantor, :POl11scholast;'OerIE)l~ai:lus) 
Pdmicerius, Poenitentiarius, ,Theologlls. etc. . 

--1Ja~Doliicapitel als solches ist Pfarrer der :mtgliedel', eventuell 
auch illCorIioriertel' Pfarren. Welches :Mitglied die Pfarrfunctionell 
ausübt, bestimmt die Capitelverfassung; häufig sind dieselbelllllit 
einem bestimmten Canonicate verbunden. 

::ileist sind bei einem Domcapitel auch Ehrellcanonicate; die
selben entstanden dadurch, dass ,es in Deutschland üblich wurde. 
fürstlichen Personell Präbendenllntei dem Titel 1'011 Ehrellcanonicatm{ 
zllzuwell,den: dieseCbung ist längst entschwunden, die heutigen 
Ehrendomhenen haben keinerlei Ansprüche auf die Einkünfte aus 
(lem Capitelnnnögen 118). 

Das DOll1capitel als solches nimmt an der Venyaltung' der 
Diöcese theil: es wählt in einigen Bisthümern elen Bischof; es 
berätit denselbell , es sorgt für den Fortgang der Venvaltung bei 
Verhinderung des Bischofes oder bei Vacanz des bischöflichen Stuhles, 
Ivorübel' die §§ 114 llWl 115. 

§ 101. 

Besetzung' der Cano'nicate. 

Besetzung der Canonicate richtet sich nach den Statuten, 
bez\\'. Bestimmungen des Stiftsbriefes der einzelnen Pfriülde. Mangels 
eines Sonderrechtes ergänzt sich das Capitel durch Wahl, vl"obei 
aber als Regel gilt, dass eine erledigte Pfründe von dem nächst 
minder Dotierten ol1tiertl19) werden kann. Früher wurden übrigens 

118) In Österreich werden zumeist Professoren der 'rheologie und verdiente 
Land(tecane zu Ehren-Domherren ernannt. 

llD) :Für (lie Besetzung' der Canonicate an den ästerreichischen .erzhischöf
lichen und biscMflichen Kathedral-, dann an den Collegiatcapiteln ist, abgesehen 
VOll lJ8sonderen Verhältnissen, wie z. B. bei dem Collegiatstifte JlIaria Saal in 
Kärnten.' wo die Propstei mit dem BistImme Gurk uniert ist, oder ,on statuta
rischen Bestimmungen, wie sie z. B. hinsichtlich der IVahl zu Cal1ol1icatel1 und 
Capireldignitäten geltelL die landesfürstliche Ernennung die fast ausnahmslose 

:\ur für einzelne ·JJestehell Pri\'at-Präselitationsrechte, wie z. TI. 
das Vorbenennung'srecht der 'Viener Cuiversität für vier Canonicate an dem 
Uetropolitancapitel zu ,Yien und fÜl' {lie Cauonicate an dem DOlllcapitel zu LiDZ 
oder die Präsentationsrechte des Fürsteu Dietrichstein zn der Dechantei und den 
Canonicatcn bei dem Collegiatcapitel zn Nikolsburg, oder freie Collatiol1srechte 
des Diöcesanbischofs, wie z. B. die des Olmützer Erzbischofes für das Collegiat-

:\Iahl-SchedL\.lpcnburg, Grundriss d. kath. Kirchenrechtes. 7 
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oft Exspectanzen derart vergeben, dass der Wartende' schon ii das 
Capitel eintrat, aber nur aus der massa comlllunis Einkünfte bezog 
(canonici in herbis - Gegensatz: in fructibus). ' 

KadI dem Tridentiner Concil 120) wird bezüglich der Aufnahme 
in die Capitel gefordert: 

1. die zu Ern.ennenden müssen mindestens Subdiaconi 121) sein; 
2. Die mit dignitates oder personatus Bekleideten müssen 

22 .Jahre, und 'wenn sie eine cura animanun haben, 25 Jab:re 
alt sein: 

3. die Hälfte aller Präbenden soll mit Presbytern besetzt sein; 
4. wenn möglich alle, mindeilltens aber die Hälfte der Capi-' 

tularen sollen doctores oder licentiati der Theologie oder des cano
nischen Rechtes sein. 

Neben diesen g'emeinrechtlichen EJ3fordel'l1issel1 sind auch die 
besonderen Erfordernisse zu erfüllen, welche durch J1i&Jit1itll~en 
oder bei einzelnen Callonicaten durch die betreffende Stiftungs
urkunde vorgeschrieben sind, wie z. B. hoher Adel. 

§ 102. 

Die Rechte und Pflichten der Capitularell. 

Das Einkommen der einzelnen setzt sich aus dem Ertrage 
der Pfründe und dem Antheil aus der massa comnllluis. zusammen .. 
Die Rechte der Domherren sind:' Sitz und Stimme im Oapitel, und 
Ehl'envorrechte: Tragen der mozetta, der cappa, des Capitelzeichel1s 
und eines Ring'es.bie Oapitularell haben den Vortritt vor den. 
übrigen Clel'ikern der Diöcese und führen den 'l'itel: "Reverendi" , 
an Oollegiatldrchen: "admodum reverendi" ; die Digl1itär~JYel'den 
"Reverendissimi et ampHssimi" tituliert, Unter den Oanonikern selbst 
entscheidet der ordo und das Altei' des Canonicates 122). 

Die Pflichten der Canoniker sind: 

eapitel in Kremsier, des Olmützer und \Viener Erzhischofes für einzelne hestimmte 
Dignitäten der dortigen Jlletropolitancapitel. 

An sämmtlichen JlIetropolitan- und Sllffragankirehen ist jedoeh die Besetzung 
der prima digllitas (wofür in Östen:l'lic,h",g;ewölmlich"derPl'Ol}st ,UUll' ausnahms
weise, ,,'ie in Olmütz,dei"Decl18:;lt gilt) oeler im Falle, als diese einem Prh'at
patronate unterstehen sollte, die der zweiten dem Papste vorbehalten. 

120)Conc: Trid. 8ess. XXIV c. 12de ref. 
121) In Österreich wird zur Erlangung eines Canonicates das Preshyterat 

und eine zehnjährige Verwendung' in der Seelsorge gefordert. 
122) Nicht: im Canonicate. 
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1. Ablegung der 'pI'ofessio fidei innerhalb zweier Monate. vor 
der Besltzergl'eifung der Pfründe vor dem Bischof oder dessen Vical' 
und SOda11ll yor dem versammelten Oapitel uncl Ableg'11l1g' des Obe
dienzeides gegenüber der römischen Kirche. 

2. Residenzpflicht1 2B); doch haben sie drei l\Ionate Ferien, 
insoferne nicht die Statuten oderllleStiftulIgsurlmml.edes Oanölli
cates strengere Anordnungen treffen. 

3. Theilnahme am täglichen Chorgebete ; die unentschuldigt 
Abwesenden verlieren ilu'en Antheil an den distribuiiOnes'·ql.lotidiallae 
aus der massa communis. 

4. Theilnahme am Cultus, insbesondere Assistenz bei den vom 
Bischofe, bezw. an Collegiatkirchen Feier-
lichkeiten. 

§ 103, 

"Versammlungen des Capitels. 

Dieselben fanden ursprünglich vorzugsweise zn gemeinsamer 
Erbauung statt; es wurde ein Capitel der heiligen Schrift gelesen 
und besprochen; hievon erhielt Versammlungssaal und sodann die 
Körperschaft den Namen: "Capitel". 

Man unterscheidet heute: Capitula 
1. gelle~ali~, Vel'Samll11ungen,die ein: od,er.:6.weinlI1L~~lE Ordnung 

allgemeillel:J31gelegeiil1eiten, 
2., .. ordinaria, die \yöchentlich oder monatlich zur Erledigung 

der laufenden Gesclläfte, mid endlich 
3. extraorclinaria, die in ausserordentlichen Fällen zusammen

treten. 
~,··ZUl.:..Bej'chhl.:;?sfähigkeitü,t .. eÜw Anzahl von drei Mitgliedern 

. .@.l.':f~el'üclr; in der Regel entscheidet die einfache Stimmenmehr
heit, insoferne nicht die Statuten anderes bestimmen. Gemeinrecht
lich ist jedoch Zweidrittel-:M:ajorität gefordert zur Postulation eines 
Bischofes und zur ,Vahl eilies Coadjutors für den Bischof. 

Giltig sind die Beschlüsse nur, ~wel1n alle Capitelmitglieder 
geladen sind ;...die.s.elb.e.n .. ,dürfeu,,_,'ÜQltiicIJh:jgens beL der Abstinl~~l~~~lg; 
llicht aber bei der Berathung vertreten lassen, 

123) Gegen den Ab,yesenden schreibt das Tridentiner Concil in der Allln. 120 cit. 

Stelle Y 0 r: ~j~r:?,_!l:!fl:\g.JIJi)i.e.tW:,llmls q nisq u e ~liwj.d.ia: Jl \L.rte .~l:,~ls~\}.?m, q nos. ratio ne 
etiam praebendae ae residentiae fecit snos. Quod si iterum eo_d~ll1f~ent n~u~. 
negligentia, priy\?tllr<:lll1ni~~~ fru,ct~bus,q~l?seodem anno Iw;rahJs fllerit. Creseente 
vero contumacia contra eos iuxta sacrornm canones procedatur. « 

7* 
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D. Der BisQhof. 

§ 104. 

Besetzung' des hischöflichen Stuhles. 

Lrsprünglich betheiligten sich an der Besetzung der Bisthümer 
die Comprovincialbischöfe neben dem C1ems und Volk unter Ober
leitung des :JIetropoliten. Die PriiJung' und Bestätigung' der \Vahl 
g'eschah dann durch den }fetl'opoliten in Verbindung mit den auf 
der Synode anwesenden Bischöfen der Provinz. Die Prüfungünd 
Bestätigung eines erwählten l\Ietropoliten geschah durch den Exarchen 
oder Patriarchen: die Consecration zum Bischofe musste län~rstens 

binnen drei ::IIonaten durch den :liIetropoliten in Gegenwart von 
wenigstens drei Compmdncialbischöfen geschehen; die des l\fetropoliten 
geschah durch den ältesten Suffragan bischof. Dieser Grundsatz der 
Wahl wurde aber in den germanischen Reichen beseitigt; die Bischöfe 
-waren nicht blos Seelenhirten: sondern auch hohe Verwaltungs
und Gerichtsbeamte unc1 wurden VOll den Königen el'llannt oder. wo 
die Wahlfreiheit für einen einzelnen Fall anerkannt ,var, bestätigt, 
und zwar in beiden Fällen dadurch, dass sie auf die bezüglichen 
r ' . ~ I" J Ct l' t' cl D Lieuen l11lG =clllg uno. '" a) ll1ves 16rt ,nIl' en. a nun Ring und Stab 
von altersher als das Abzeichen der bischöflichen 'IYürde galt, so 
entstand aus dieser Form der Belehnung der Investiturstreit. der 
1122 mit dem 1123 auf dem ersten Lateranensischen Condle be
stätigten \Yormsel' oder Calixtinisehen Concordate endete: durch diesen 
Vergleich gab der Kaiser allen Kirchen die can(mische Wahlfreifleit 
zurück und entsagte auf die Investitur mit Ring und Stab; Seill61:
seits g'estattete der Papst, dass die Wahl der deutschen Bischöfe 
lllld Abte in Geg'ellwart kaiserlicher Abg'eordneter ohne Gevv'alt und 
Simonie verhandelt l,yerde und dass der Gewählte mit den Regalien 
vom Kaiser durch den Scepter belehnt ,ymc1e. Die '\'lalll selbst aber 
sollte jetzt nach den Kircheng'esetzen blos durch das Capitel als 
dem .~igentlichen Clerns c1er bischöflichen Kirche in Verbindung mit 
elen Abten und Mönchen geschehen. Eine Zeit lang nahmen noch 
die Ministerialen des bischöflichen Hofes unc1 die Bürger der bischöf
lichen Stadt Antheil: bis allmählich auch dieser letzte Rest des alten 
Princi}1eS der Wahl durch Clenls und Volk heseitigt wm;de:" 'i5~~ 
al1sschliessliche Recht der Capitel Iyar nunmehr anerkannt und z,var 

--. --- . '.. -- .' .... ' .' . .... ' 
wurde diese' Allerkelll1U11g aiisgesprochen durch die 
Friedrichs Ir. zn I-Do'61~ 1213. 

'" ~<","-, -,., __ .,\.- .',. '", __ ,', ""'~""""-V"'~ __ t'""':"'~i"_ "', 

\Vas die übrigen Rekhe und Länder betrifft. so geschah Alm-
Hches im Königreiche Aragonien 1208, in Engl~nd 1215 Ullc1 
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Fral1kr~ich J~,§,~~ durch die pragmatische Sallction Lud,Yigs IX.: in 
Schweden und Xorwegen noch in demselben Jahrhunderte. Das 

~ _ _ ~ ',>c_,?"'"",« _~'>:'"~, .'.',' _ ,;' " " -

Recht der Bestätigung wurde abel"jetz(Ilicht mehr wie früher 
c1ül;clldenJHetropoliten mit den ProvincialbischüfelL yom 
Papste geübt. -

Seit dem XY. J ahrllunderte 
Xominationsrecht erlangt: so dass 

Besetiiillg: der Bisthümer haben: 

haben aber viele Fürsten das 
wir heute folg'ende Arten der 

1. Ernennung durch den Papst. Diese ist heute kraft des 
inder Kirche zur Anerkennung gelangten Grundsatzes, dass dem 
~~:':'1~!~~Jl:ls 0 l~ersten Regierer der Kirche an sich die Besetzung aller 
kirchlichen Amter zukommt, gemeines Recht: thatsächlich aber 
ernennt der Papst zwar die JHissiollsbischöfe, jedoch nur wenige 
Bischöfe in den pro-dnCiae secHs apostolicae, doc;h nimmt er immer 
auf die Eme11l1l1ng' Einfluss. 

2. Ernenllung durch die Staatsgewalt. YOlll Papste 
erfolgt in diesen Fällen c1ie institutio eanonica: der immer zlyei 
Processe vorangehen~ der 1nfol'matiyprocess, welcher durch einen 
Mandatar des Papstes in dem betreffenden Lande geführt \yird: und 
der Definitivpl'ocess zu Rom, in dem übel' die Ergebnisse des 1n
fOl'mativproeesses entschieden \'drd. Die Ernennung. durch das Staats
oberhaupt erfolgt in Frankreich, Spanien, Portugal, Bayeril, bei fast 
allen Bis.thümel'l1 in Österreich-Ungarn (siehe § 105) und in Italien 
in den Provinzen K eapel: Sicilien und SardiniAll. 

3. Ernennung durch de-n JYIetl'opoliten. Hieher gehört 
nur das Privilegium des Metropoliten in Salzl)urg (siehe § 105), 
welches aber allerdings seine Entstehung der früheren landesherr
lichen Gewalt des Metropoliten verc1ankt. 

4. Wahl durch das Capitel. Das actiyeWahll'echt kommt 
den vi'irklichen Mitgliedern des Domcapitels zu, -wenn dieselben in 
sacro orfline stehen und frei von Censmen sind. Die \Vahl muss 
binnen drei Monaten, bei sonstiger Deyolution an den Papst: statt
finc1en. Es gibt drei Wahlformen : 

1. per qnasiinspirationem: Acclamationmit Stimmeneinhellig'keit. 
2. per compromissum, ,Yobei die \Vahlhandlung mehreren mit 

Stimmeneinhelligkeit g'ewählten Canonikern überlassen wird) und 
3. per scrutiniul11, mit Stimmzetteln, wozu die absolute Stimmen

mehrheit, d. h. die lVIehrheit (Ivenn auch nicht Betheilig'ung) allel' 
wahlberechtigten Canoniker nothwendig ist. 

Der Gewählte: welcller der Staatsg'ewalt. gegenüber eine per
S011a grata. sein muss, erlangt durch die Vollendung Ul1.d Kund-
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machung der \Vahl, übel' deren Annahme er sich binnen Jl.Ionatsfrist 
erklären hat, ein ius ad rem; an allfällige \Yahlcapitulationen 1st er nicht 
gebunden. Hierauf folgen die beiden obel'wähnten Pro·ce~~,.; und,.. so
dann die päpstliche conf1rmatio, 'wodurch er ein ins in 1'e erlangt. 
Die \Vahl ist noch Recht in Preussen, Hannover, in den kleinern 
deutschen Bundesstaaten, in Holland und in der Schweiz. 

5. Postulatio durch das Capitel. Fällt die Wahl auf 
einen Uleriker, gegen den ein gesetzliches Hindernis obwaltet, 
z. B. auf einen Bischof, so muss mit dem Ansuchen um Bestätigllng 
der Wahl auch die Bitte um Dispens verbunden werden - postulatio. 
Die Zulassung des Erwählten heisst: admissio. 

Wegen des eheähnlichen Verhältnisses des Bischofs und der 
Diöcese sollte eigentlich in einer Diöcese nur ein Bischo(als ordi
narius sein; nichtsdestoweniger wurde es aber für Diöcesen, in 
welchen mehrere Ri.ten bestehen, ,vie z. B. in der Diöcese Lemberg, 
als zulässig angesehen, mehrere ordinarii zu bestellen, doch gilt im 
Zweifel der Bischof des i'ömisch-katholischen Ritus als ordinarius. 

§ 105. 

Die Besetzung der Bisthiimer ill Österreich-Ungarn. 

Für sämmtliche Erzbisthümer und Bisthümer, mit Ausnahme 
der Erzbisthümer Olmütz und Salzburg uncl der Bisthümer Gurk 
(Bischofssitz: Klag'enfnrt), Seckau (Bischofssitz: Graz) und Lavant 
(Bischofssitz: Marburg), nominiert der Kaiser, doch bedient er sich bei 
der Auswahl des Rathes der Bischöfe,vorzüg'lich derselben Kirchen
provinz. 

Die El'zbisthümer Olmütz und Salz burg ,verden durch cano
nische Wahl der Capitularen besetzt; der I-,al1desherr übt hieb ei 
das Recht der Exclus~ve. 

Die Besetzung der SecKau und Lavant erfolgt 
noch immer in derselben \Yeise. wie sie in der behufs Regelung der 
illnerösterreichischen Diöcesanyerhältnlsse von Kaiser JosepllII. 
m~t "dem damals noch souveränen Fürsterzbischof von Salzburg 
geschlossenen COllvention vom 19. April 1786 festgestellt worden 
ist. Daselbst heisst es Punkt : "Solle einem jeweiligen Fürsterz
bischofe in Salzburg noch weiter die Xomination auf das Bisthum 
Seckau und Lavant in der bisherigen üblichen Art privative Cd. h. 

allen Erledigungsfällen) und auf das Bisthum Gurk 
GW~"'j"U auf Erledigung z~~st~ le11, 

"~~~~i~v -:;.~~_~ __ ~""zu benennen, 
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in dieser Absicht vor der Benennung die in Antrag gebrachte 
Person dem Allerhöchsten Hof namhaft zu machen hat." Bei der 
Säcnlaris&'~fon des Erzbisthums Salzburg wurcle diese Besetzungs-· 
norm ausdrücklich aufrecht erhalten. c 

Auch hat der Erzbischof von Sa;liburg das Recht, die von ihm 
ernannten Bischöfe was sonst nicht vorkommt. 

§ 106. 

ChorE, Wandel'- mut Weihbischöfe. 

Die Chor- (Land-) Bischöfe nahmen eine l\fittelstellung zwi~ehen 
den Bischöfen und Pfarrern ein. Sie übten im allgemeinen dai?Recht 
aus. zu firmen und die ordines minores zu ertheilon. Siee/standen 

, und passten nicht 
in die hierarchische Ordnung. Das Institut vmrcle unt~l'drückt. 

Die Wanderbischöfe sind solche Bischöfe, welc}l.e in Missions
länder gesandt wurden, um dort Bisthümer zu organi,ßleren, an deren 
Spitze sie dann traten. 

Das Institut der Weih- OLler Titularbischöfe .d:lntstand anlässlich 
der Vertreibung der Bischöfe durch die Ung'lällbig'en und durch die 
Kreuzzüg'e. Die Kirche verfolgt den Grundsatz, dass einmai bestehende 
BisthÜmer nur mit ihrer EinwHlig'ung aufgelassen 'werden dürfen. 
Als nun. so insbesondere in Afrika und Spanien, durch die Er
oberullg~n der Mauren eine Meng'e yon Bisthümern vernichtet wurden, 
flüchteten sich deren Inhaber nach Rom, von wo sie anderen 
Bischöfen. namentlich den deutschen. welche ohnehin wegen der 
grossen Ausdehnung ihrer Sprengel und ihrer Überbürdung' mit 
weltlichen Geschäften einer Aushilfe bedurften, beigegeben wurden, 
woher sie auch episcopi auxiliares hei8sen. Auch zur Zeit der Kreuz
ztüre wurden neue Bisthümer errichtet, insbesondere aber die schis
matischen Bisthümer mit Katholiken besetzt; cliese Bisthümer werden 
noch besetzt, obgleich sie factisch verloren sind. Die Weihbischöfe 
werden von der Residenzpflicht dispensiert und haben in der fremden 
Diöcese, in der sie fungieren, nur jene Jurisdiction, welche ihnen 
von dem ordinarius übertragen wird. Viele Weihbischöfe stehen in 
Rom bei den Ämtern der Curie in Verwendung. Sie werden auch 
episcopi in partibus (seiL infidelium) genannt, doch wurde in jüngster 
Zeit im Hinblicke darauf, da~s verlassene katholische Bisthümer, 
auch in ch.ristlichen Ländern, so insbesondere in den Ländern der 
Griechisch - Nichtunierten liegen, als officieller Titel' "episcopi 
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titulares" festgestelltl 24); in Beziehung auf den Bischof, dem 
unterstellt sind, heissen sie "vicarii in pOlltificalilllls". 

<I' 

§ 107. " 

Präconisatioll, Consecration, Installation (leI' Bischöfe. 

Sobald die Informatlons- und Definitiypi~ocesse der Bischöfe 
zu ihren GUllsten beendet sind, erfolgt deren Benenllung im ordent
lichen Cardinalconsistorium praeconisatio 125), und hierauf die insti-
tutio, confirmatio oder admissio mitte1st einer Bulle. 

Die ConsecratiOll des Bischofs wird binnen drei 1\Iollaten nach 
der Bestätigung durch einen mit päpstlicher Vollmacht yersehenen 
Bischof unter Assistenz zweier anderer Bischöfe oder Prälaten 
am Sonlltage in der Domkirche nach den Formeln des römischen 
Pontificale vollzogen. 

Der COl1secratioll geht der Obödienzeid an den Papst und 
die Ablegung des Glauhensbekenntnisses voraus. Erst mit der Con
secration erlangt der Bischof alle Rechte. 

Auf die Consecration erfolgt die Installation, d. 1. die Besitz
nahme des bischöflichen Stuhles unter gTossen kirchlichen :F'eiel'
lichkeiten und Mitwirkung der weltlichen Gewalt. welche insbe
sondere die ordrmugsmässige, dem I1wpntar elltspre~hende Übergabe 
der bischöflichen mensa leitet 

§ 108. 

Die Jurisdictiousrecltte des Bischofs. 

Der Bischof hat seine Amtsge\valt als Kachfolger der Apostel 
kraft göttlichen Rechtes. Seine JUl'isdiction ist eine ordlnaria im 
vollsten Sinne des 'Vortes und durchaus selbständig. Der Bischof 
ist in Unterordnung unter den Primat und in Verbindung' mit dem
selben zur Leitung der Kirche und im besonderen seiner Diöcese 
berufen. Seine Rechte fussen auf der potestas orclinis und iuris
dictionis. 

a) 
I. Kraft der potestas ordinis stehen ihm zu: 

o I' di ni s propria: El'theilullg' der Dr{lines 
Bereitung des heilig'eu Kranken- l;nd Katechumen-

~~""~""""~'" 

121) In Österreich fungieren 'Weihbischöfe nehen deu Erzbischöfen in 'Wien 
nnd Salzburg. 

12:) Iu Österreich beginut mit dem Tage der Präconisation der Anspruch 
auf das bischöfliche Einkommen. 

105 

Chrisams 126), die Vornahme der 
die Salhung und Segmlug der 
Abte und Ibtissinnen: 

I' es e r va: ta: : Rechte, clerell Ausübung 
'alt eines Elil1fachen Priesters 

c 

vorg'enoll1ll1en werden 
1. die Ertheilung' der ordines minores 127) ; 

2. die Spendung der heiligen Firmung; 
3. die \\T eille der Iürchel1, Aitäre, Kelche, Patenen, Tauf

steine, Glocken 128), die Benediction der rituellen Clericalkleider, 
der Kirchengeräthe und Kirchengefässe, der Kreuze und Bilder, 
des Grundsteines einer neuen Kirche, des Friedhofes; 

4. die Ahsolution in. reservierten Fällen (casus reservati) ; 
5. Handhabung des Fasten- und Ablass\yesens 129); 

c) die iura ordinis c ommunia: Spendung der heiligen 
Sacramente der rraufe, der Bu'sse, der Communion, der letzten 
Ölung, Entgegennahme des Consenses bei der Ehe, Persol
vierung der heiligen 1Iesse etc. 
H. Kraft der potestas iurisdictionis 130) steht dem Bischofe zu: 

126) Das Kl'alllien- uml Katechull1cllöl ist reines Olil'enöl, das Chrisam eine 
llIischung aus dieselll llii;fJ3it1saill. Die,,'elben werclen alljiihrlich vom Bischofe am 
Grü,udQl111erstage benediciert uml sogleich an die Decanate zur weiteren Bethei-
19,ng ,ller ~ter~tehenden .8eeJsorgeryerschickt. Ygl. auch noch die §§ 164 und] 65, 

127) Vgl. § 57. 
128) :\'ach einer alten Gewohnheit haben die Abte, die im Gebrauche der 

Pontificalkleiclung stehen, das Recht, die für ihre Ordenskirchen nöthigen Kelche 
nnll Patenen, sowie die Altäre nnd Glocken dieser Kircheu zu consecrieren. 

120) Der Bischof darf in der Ecgel einen Ablass yon 40 Tagen, bei Ein
weihung einer, Kirche, aber einen, solchen yon einem Jahre ertheilcn. 

130) In Österreich gewährleistet durch § 1A, des Gesetzes yom 7. Mai 187-1, 
R. G. B. :\'1'. 50: "Die Erzbischöfe, Bischöfe nnd bischöflichen Vicare yerwalten (Ee 
inneren kirchlichen Angelegenheiten ihrer Diöcesen nach den kirchlicheu Yor
schriften, insoweit diese nicht den Staatsgesetzen widersprechen"; doch ist die 
Amtsgglyalt eingeengt durch Artikel 140 des Staatsgruudgesetzes vom 21. December 
1867, R. G. B. Xl'. 142: "Die nlle Glaubens- und GelYissensfreiheit ist jeder
m3:nngewiihrleistet. Xiemandkann zu einer kirchlichen Handlung oder zur Theil
nahiiie 'an einer kirchlichen Feierlichkeit gez1Hmgen werden, insofernc er nicht 
der nach dem Gesetze hiezu berechtigten Gewalt eines anderen untersteht"; ferner 
durch'§18 des zuerst cit. Gesetzes: "Von der kirchlichen Amtsgewalt darf nur 
gegen Angehörige der Kirche und niemals zu dem Z,yecke Gebrauch gemacht 

um die Befolgung der Gesetze und der behördlichen Anorclnungen oeler 
die freie AusülJUug staatsbürgerlicher Rechte zn hindern", und durch § 19 des-



106 

1. Die Lehrgewalt, insbesondere die Aufsicht über die Predigt" 
und den Religionsunterricht131), die Approbation der l~eligionslehr~r" 
die Ordnung des Gottesdienstes 132), die Erlasslulg,:vollH~rten: 
briefen 133), das Vel'bot des Lesens anstössiger Bücher; 

2. die Verwaltung der Diöcese, also insbesondere die Auf
nahme in den Clerus, Erziehung und Leitung desselben und der' 

seihen Gesetzes: "Bei Handhahung der kirehlichen Amtsge\yalt darf kein äusserer 
Zwang ausgeübt werden." Die Annahme einer Strafe ist daher nur eine frei~ 
willige. YgL jedoch R11ch § 27 desselben Gesetzes: "Für die Durchführung 
kirchlicher Anordnungen lllla~]Jiitsc1ieraurig'im winl ein staatlicher Beistand ausser 
dem Falle des § 23 (Amn. 115) in nachstehenden Fällen und nur in nachfolgender 
Art gewährt: 

a) 'Wenn zur Durchführung der yon einem Kirchen yorsteher innerhalh seiner 
Amtssphärevertug'ten hntsetzung oder Entfernung emzelner Personen von 
kirchlichen Amtern und Pfründen äussere Vorkehrungen nöthig werden 
sollten, so können diese Vorkehrungen, soweit es erforderlich ei:-scheint, 
über Ansuchen des Kirchenyorstehers von der Landesstelle unter der V 01'

aussetzung getroffen 'werden, dass dem Erkenntnisse ein ordentliches Ver
fahren yorausgegangen ist ul1d dass das E'c'kenntnis selbst .weder den 
Staatsgesetzen, noch dm im Staate geltenden kirchlichen Vorschriften 
,viders]lrich t. 

b) Desgleichen kann den Kirchcnyorstehern zur Durchführung einer yon ihnen 
heahsichtigten kirchenanitlichen 1) ntersuehuno' ge en eistliche Personen 
der etwa nöthige staatl~~)~".i~t~~_~ d~~~yährt werden, wenuzuglelC 
mit dem Ansuchen um diesen Beistand dargethan wird, dass dieses Vor
gehen rechtmässig 11n<1 hegründet ist," 
131) Österreichische allgemeinG Vorschriften sind im Gesetze vom 25. Jlai 

18G8, R. G, B, Xr. 48, getroffen: 
§ 2: "Unheschadet des ohersten staatlichen Aufsichtsrathes bleibt die 

Besorgung" Leitung und unmittelhare Beaufsichtigung; des Religionsunterrichtes 
und der Religionsühungen für die verschiedenen Glaubensgenossen in den Volks
und J\Iittelschulen der betreffenden Kirche oder Religionsgesellschaft überlassen." 

§ 6: "Als Religionslehrer dürfen nur diejenigen angestellt werden, welche 
die hetreffende confessionelle Oberbehörde als hiezu hefähigt erklärt hat." 

§ 7: "Religionshücher können erst dann die Genehmigung der Schulorgane 
erhalten, wenn sie yon der hezüglichen confessionellen Oherhehörde für zulässig 
erklärt ,yorden sind," 

§ 12: "In den Lanr1esschulrath sind . . Geistliche aus den im 
Lande bestehenden Confessionen zu herufen." 

132) In Österreich bestimmt § 17 des Gesetzes yom 7. JlIai 1874, R. G. B. NI', 50: 
"Findet die Regierung, dass einer den öffentlichen Gottesdienst hetreffenden 
kirchlichen Anordnung öffentliche Rikksichten entgegenstehen, so hat sie die
seihe zu untersagen." 

133) In Österreich hestimmt § 16 des Gesetzes yom 7. Jllai 1874, R. G. B, Xl'. 50 : 
"Die Bischöfe sind yer]lftichtet;~-ihre -El~Iässe °(Veronlnungen. Illstructionen, Hirten
briefe ete,) zugleich mit (1 eren Puhlication der politischen Lamleshehörde zur 
Kenntnisnallme mitzütheilen," 
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Lalen, Strafgewalt über dieselben 130), Appro batioll der Beichtväter, 
Besetzung, Errichtung, Veränclerung und Aufhebung von Kirchen
ämtern und Beneficien, Consens zur Veräusserung des Kirchengutes, 
sowie Beaufsichtigung der Gebarung mit demselben, Getletzgebungs
und Dispensatiollsrecht innerhalb der Grenzen des allgemeinen 
Rechtes, Besteuerung der Diöcesallen. 

In der Verwaltung der Diöcese ist jedoch der Bischof, wenn 
ihm ein Capitel zur Seite steht, theils an die Zm;timll1ung, theils 
an den Rath desselben oder einzelner Canoniker gebunden, und zwar, 
insoferne dies nicht dm'ch die Capitelstatuten oder die Gewohnheit 
anders geoi>dnet erscheint (siehe § 113 C), an die Zustimmung: 

( 1. bei Annahme eines Coadjutors, wen11 das Capitel das .Wahl-
~ recht hat: 

2. bei allen Angelegenheiten, welche das Capitel betreffen, 
insQferne der Bischof hierauf überhaupt Einfluss nimmt; 

3, bei Verhängung der Strafe des Interdictes, der Suspension 
oder der Entsetzung; 

, 4. bei Veräusserung (Belastung) nicht ganz geringfügiger 
;.Kirchensachen; 

5, bei Veränderung' yon Kirchenämtern und Beneficien; 
6. bei Auflegung von Diöcesanabgaben. 

Den, :R,atll )1E),S"f1I:tpitels soll der Bischof in~r"';;;;'4:.~r;;i>~",r~";~;~r~;'J;?"",
Ang-elegenlieiten einholen: er ist jedoch an denselben 
während Verfügungen, welche olme die erforderliche Zustimmung 
oder nachfolgende Genelllnigu~lg des Cal)Yt:els ~'~g~t~:~ffen wurden, 

nie h ti g:-'sll'id; -au~§:s~e!~i::" ~:e~!s~-,'';{;'~~TU~;;. I~:'ld~:e~_~:~~~_nf'!9:11~_~(~.ip,~ij ... ,4J(l,j.1,ll.gl1--,JJliIll1€S;Lt"l,ßfi',,,, 

Ferner hat der Bischof ~ Canoniker zuzuziehen: 
1. wellll Ablässe verkündigt oder auch bei dieser Gelegenheit 

Sammlungen gemacht iverden sollen; 
2. wenn ausser dem Visitationsfalle eine strafrechtliche Unter-

suchung gegen einen Canoniker abgeführt werden soll; 
3. bei Veränderung (permntatio) frommer Stiftungen. 
Bezüglich der Feststellung des Seminaristicums siehe § 88. 
Endlich hat der Bischof noch in gesetzlich delegierter Juris:.. 

dietion als tamquam delegatus sedis apostolicae durch das Triden
tiner Concil 18f) weitgehende Befugnisse über die in, seiner Diöcese 

134) Die Befngnisse erstrecken sich inshesondere auf die Visitation; es 
wurde hiedurch theilweise ausgeglichen, dass die Bischöfe durch die zahlreichen, 
ins1Josondere den Onlen el'theilten ]läpstlichen Exemtionen und Privilegien in ihrer 
Jmisdiction sehr heschränkt worden waren. 
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oder diesel' benachbarten exemten Kirchen~ sowie über dieil~_s~il1el4: 
Diöcese sich aufhaltenden 'Yeltgeistlichen und Regularell1'xJ:lIüten. 

Dei; Landesfürst untersteht nicht der Jurisdiction des BiS:<lhofs:; 
sondern nur der des Papstes. 

§ 109. 

Prhilegien, Insig'uien und Ehrenrechte des Bischofs. 

1. Privileg·jen: 
1. Der- Bischof muss ausdrücklich genannt 'werden, wenn er 

in einer allgemeinen Censur (Excommunication, Interdict) inbegriffen 
sein soll. 

2. Del' Bischof darf sich einer Hauscapelle und eines trag
baren Altars bedienen. 

3. ,Der Bischof tritt mit El'langung seiner Würde aus der 
patria potestas. 

4. Der Bischof muss beim Erscheinen in einer Pfarre seiner 
Diöcese mit Auszeichnung' el1111fangen werden. 

H. Insignien und Ehrenrechte: 
1. Ring mit dem Edelsteine (alll1ulus cum gemma). 
2. Der krumme Hirtenstab (baculus pastoralis). 
3. Das goldene Brustkreuz (crux pectoralis). 
4. Die bischöfliche KleidUl1g', d. s. die Strümpfe, Sandalen, 

die tunicella und die Handschuhe, sämmtliche Kleidungsstücke von 

Bischofsmütze (mitra, infnla). 
6. Der" Thron (cathedra) mit dem Baldachin (umbraculum) auf. 

der Evangelienseite des Altares. 
7. Die bischöfliche Ge"wandung aussel'halb der Kir ch.esnll 

sein: ein violetter Talar, sclnmrzer JYIantel, runder sclnvarzer Hut 
ll1itgrüner Seide gefüttert und gTünen, g'olddurchwirkten Quasten. 

,Bischöfe, welche religiösen Orden angehören, sollen die_]'ai;he 
ihres Mönehsge'wandes tragen. 

8. Der Bischof 'wird mit: "Reverendissime et illustrissime 
Domine", vom Papste mit l,Venerabilis frater" angesprochen; die 
Bischöfe selbst schreiben in ämtlichen Erlässen in vielfacher Zahl 
und nenne11 sich nur mit dem Tauf- oder Ordensnamen, dem sie 
"Dei et apostolicae Sedis gratia episcopns" beifügen. 

9. In Österreich sind alle Bischöfe Mitglieder der Lalldtage, 
alle Erzbischöfe und jene Bischöfe, denen fürstlicher Rang zukommt, 
Mitglieder des Herrenhauses. 
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§ 110. 

Die Aufsicht des Bischofs liner die Diöcese. 

verp:flichtet: er darf sich nur 
1'011 seiner Diöcese elJJ.i~Ig~n, 

necessitas, debita oboedientia, christia11a 
caritas, evidens ecclesiae vel reipublicae utilitas. Bleibt er ungerecht
fertigter Weise über sechs Monate aus, so fällt ipso iure ein 
Viertel seines Einkommens an elie Fabrik der Kathedrale und an 

~f';;Q~{i;::"';;: rILe Oitsarmen, darüber hinaus hat, er noch weitere Abzüge, ja 
schliesslic11 Absetzung zn gewärtig'en 135). 

Züreindringlicheren Al~s!-lt,aber dienen dem Bischofe zwei 
Institutionen: die HÖcp!it};~';i!}ode und die Beide reichen 
weit zurück. W4'~~~~h-

Bei der ersteren yersammEllt llb Bi1\eJ:1Öf~ möglich, 
alle Ihm unterstehenden , die und 
die ihnen in persönlichem Ve1'-

Diöcese zu besprechen, ihnen Rathschläge 
und Weisungen zu ertheilen, eHe Beschlüsse des Provincialconciliums 
(§ 119) kundzumachen und nach Befinden selbst Rath elltg:egellzll
nehmen, sowie die 
approbierell zu lassen; 
Sy110dGa-llcli geprüft und belehrt; insbesondere die jungen Cleriker 
mussten, längere Zeit am Bischofssitze bleiben, um vom Dom
scholasticus unterrichtet zu \'{erden. Die Diöcesansynocle soll jährlich 
einmal, und z,yar stets in einer Kirche abgehalten werden. 

Was die Visitation anbetrifft, so sendete der Bischof senon 
in alter Zeit periodeutae, circuitores auf das :flache Land, um sich 
übel~ 'den Zustand' der Diöcese berichten zn lassen; auch gieng er 
selbst; im fränkischen und g'ermanischell Reiche aber entwickelte 
sich eine eigene Form der Visitation: die 
oder der Bei diesem veI:~~ml1}eJte der 
Clel'iker, auch und liess sich von elen ~~~~-

der letzteren Rücksicht auf Fre1~llelschaft, 
-----

135) Cone, Triel. 8egs. VI cle 1'ef. cap. 1: "Quocl si per alios sex lllenses in 
huius modi absentia perscverayerit, aliam ([11al'tam partem fructuum similiter appli
canclam eo ipso amittat. Crescente "l"ero contumacia metropolitanus suffragane os 

abscntes, metropolitanum vero absentem suifraganeus episcopus antiquior 
l'esic1ens sub poena interclicti ingressns ecclesiae eo ipso incnrrenc1a infra tres 
menses ROlnano pontifici clenunciare teneatur, qui in ipsos absentes suae 
.'mpremae seclis auctoritate animaclvertere }loterit": DerBischof . gilt als gleichsam 
mit seiner Diöcese, ve~'ll1ählt; seine Versetzung ist" ein' Resen-at Pa.pstes. 
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Feindschaft oder die Bande des Blutes alle ihnen bekannten Übet-' 
, , ~ 

thäter allzuzeig'en worauf er Gericht hielt . .Der 
Send ist heute 

Nach Vorschrift 
'Diöc~Jßl>J)tfljährlich 
Jtt1rf6n zu' visitieren; 
er hiebei nur ein 
Pfarrern. denen die 

des Tridentiner Concils hat der Bischof seine 
oder, \vem1 sie zu ausgedehnt ist, binnen zwei 
viele kirchliche Gesetze schärfen ein, dass" 

mit sich führe, um nicht 

, __ ~",J-.' _ ./ obliegt, zu '0~Jw-~r 
verbindet der BischQfdie Last zu fallen. der 

~l.-~~7r-;' 

!}~~ Appell~tiOl:en gegen 
erlassenen, auf dle '\ erbesserung der Disciplin g'erichteten Decrete 
haben keine Suspensivkraft. 

Über den Zustand der Diöcese hat der Bischof den Papst 
durch Berichte an die COllgregatio particularis super SÜLiu eccle-, 
siarum und mündlich in Kenntnis zu erhalten. In letzterer Hinsicht 
ist vorg'eschrieben, dass, vom Tage des Amtsantrittes an gerechnet, 
die Bischöfe Italiens und der umliegenden Inseln, Dalmatiel1i:l .. und 
Griechenlands jedes dritte Jahr, die übrigen Bischöfe Europas und 
Afrikas alle vier, jedoch die im hohen Norden Europas Rur alle 
fünf Jahre, die Bischöfe Asiens und Amerikas alle zehn Jahre bei 
Strafe der Suspension von Amt und Einkommen, die von selbst 
eintrittlinddeten Lösung' dem Papste reserviert ist, nach Rom zu 
kommen haben (visitatio limimul1 S. Petri et Pauli). 

S 111. 

Das Einkommen des Bischofs. 

Das ~Iindesteinkommen des Bischofs wurde vom Tridentiner 
ConcH mit IOOODucatenhestimmt137); das uer Weihbischöfe wurde 

'~"~~:%;5t<~~ ~ 

durch päpstliche Constitutiollen mitfestg'eset;;t: 
Das Haupteinkommen des aus dem Erträg-

nisse des 'Iafelgutes (mensa); daneben hat er aber Ansprüche auf 
verschiedene Abgaben (lex dioecesaua): 

1. auf eine Abgabe zur Anerkennung' seines bischöflichen Re
gimentes (cathedraticum oder, ,yeil sie bei der Diöcesansynode zu 
entrichten ist, synodaticum); dieselbe ist heute meist abgekommen; 
sie reicht in die Zeiten zurück, 

'! .'I/i ,' .. '~' " 
136)lliebei visitiert der Bischof die exemten Kirchen iure dclegato .. 
137) Bez\\'. die Belastung eine~ bischöflicllen' Einkommens von: 

1000 Ducaten verboten. 
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grenzt waren und in denen daher 
.eIes bischöflichen Regimentes wünschens'\yert 

2. auf die quarta decimannn - ein Viertel des kirchlichen 
Zehents, gleichviel '\ver ~11l1 bezieht; 

3. auf die quarta mortuariorum 
was einer Kirche der Diöcese aus einem 

ein Viertel alles dessen, 
letzten "Villen oder pro 

intestato zufällt; 
4. auf das subsidium charitativum - eine Ko!tllsteuer, auf 

die Oleriker und erforderlichen Falles auch auf die Laien gelegt; 
5. auf die procuratio canonica - BElVvirtung mit Gefolge 

bei Visitationen; 
6. auf Kanzleitaxen für ämtliche Ausfertigungen. 

§ 112. 

Der lJischöfliehe Coadjutor. 

Das Institut der Coadjutoren ist aus dem Bedürfnisse hervor
gegangen, siechen Bischöfen eine Beihilfe zu geben; das wahl
berechtigte Capitel ist berechtigt, mit Zweidrittel-l\1ajorität der 
Stimmen dem walmsinnig'en Bischofe einen coadiuctor zu bestellen. 
1?~!:J::jla.djutor 11 i c 11 t Mandatar . er übt seine 
FUl1ctionen kraft eigen en aus; 'wurden die Coadju-
toren häufig mit dem Rechte der Kachfolge (cUln iure succedendi) 
bestellt und (spl'achunrichtig) coadiutores perpetui (Gegensatz tem
porarii) genannt. Über die nothwendigen Eigenschaften desselben 
bestimmte das rrridentiner Concil 138): • • ."ql1i+litatesAlHl:IMl€Y"itl:""ifltf:c

, 

eoncurrere certml1 sit, quae a iure et decretis lmius sal1ct~e .. s.Y}lQ9:i 
in episcopis et praelatis requiruntur." 

C~~djL~tors .. el·fol~'t ... m .... d~r[li111)J~n ~Weise, 
wie in'das Bistlmmselbst; ab; 'Uritei'hil1E '(le~ Coadjutors wird aUf: 

(feI11 bischöflichen Einkommen bestritten. 

§ 113. 

Arcbidiakoue, 01'1tciale, Generahicare, Consistorien. 

A, Archidiakone. 
Die Aufsicht über die Diakol\en der bischöflic.hen Städte 

führten von ältester Zeit her die Archl~iakonen ,(~~~s.J~:l!pj~:li.Q4..sglb~k'''''k''''''' 
~.\Js die deutschen Diöcesen um-

(h4i01(iIWPT,·,··'tXni'f'W;!l'i'l'i"'1.fu'l'ACj{fßW·"'iJ1'Z;41h'~ in,Gaue eingetheilt und als 

138) Sess. XXI de ref. c, 6. 
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Vorsteher derselben die Al'chidiakOllen bestellt. Diese
f

b€l11ächtigteu? 
dadurch begünstigt, dass die Bischöfe' ihntn' den 

nur YOl'Zl1 bereiten 

Propstei der ])om: und C?11egiatcapitelverbnnden;"l1rde, d~r.,Q~_ 
lic11fsuafKe'itf iüicr'andel'ei; Re:ctite,····~.6~clei;·/E'rliei1illl.li,f"vopon·Pfarrel:ll. 
und Oaplänen. Dies gab zu viele~l Zwistigkeiten nlitc1e~BrschÖfen. 
Anlass. Das T·ridentiner Concil trat auf die Seite der letzteren 
und beschränkte das Archidiakonat, so dass es allmählich der Juris
diction entkleidet wurde und gegemvärtig re,gelmässig nur eine 
\Yürde ist. 

B. Officiale und Generalvicare, 
Um dent"':2~rgriff~11.cl(j1':'c~Iglü~11a~?11en zll22§ge,glleut stellten 

die Bfsch6fe /e'igene Beamte auf, deren \Virkungskreis mit dem der 
Archidiakonen collidierte : officiales, und z\val' für die richterli~!l~ Thiitig::
lreit . .q.ffieiates··I1:rl'ttnetj"·fij,r die ~\ (hnin i strEt~fgXLQ:ffiQjß.le,1;Lln:Ü1cipal es 
oder vicarii generales. Als die :'11acht der Archidiakonen gebrochen 
war, verschwand auch im allgemeinen das Officialat; \1'0 es heute 
noch besteht, besteht es kraft besonderer Bestimmung und nach 
diesel'. 

Das Institut des Generalvicariates blieb aber nicht nur in 
Deutschland praktisch, sondern ,nmle escanchansserhalbTIe"ittsCh-:" 
lands. 

Der Generatdcar ist Jlanc1atar des Bischofs kraft einer 
aber schon in der Bestellung liegt; er hat 

Juriscliction, aber dadurch, dass sich sein 
Wirkungskreis gesetzlich ausgestaltet hat, d,elegt~rte, 

und Yicaria; c10ch ist es dem Bischof jederzeit g'estattet, die Voll
macht seines Vicars zn beschränken. Regelmässig aber übt er die 

CU<UHJU0 aus14CJ), mit Ausnahme 
""~ .. ,,.", .• ,=~_.;~~w«,~_~ •... ~ .• · 

einen Delegierten 
sind: 

Ertheilung VOll 
2. Verleihung' der beneficia libera; 

13B) Sie reisten dem Bischofe voraus nnd befah18u dem Yolke, am An-' 
kunftstage des Bischofs an bestimmter Stätte zn erscheinen, und übten eine Art 

aber 8.uch, doch nur selten, vor, dass der Generalvicar mit 
der Vertretung des Bischofs auch in t81l1]loralibus betraut wird (l'icarius in 
tell1]loralihus). 
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3, pi~pensation von Irr~~11:ailtätE:11 .. BxdE}licto.; 
4. Visitation 'des Bistll7ufus' ., . 

,/:Y , 

~, Abhaltung d.E}l,,:1JlÖCesansynode; 
.--,- ...... ~"'~~.";!l'~w~~O",G'0:"~·.(3<>",v:~,-ft""''J',ß-!i.>;'I:~))tlj''~~~".i;::.'!'V.""~'f~"J."_jiA>~", 
lJ. \ erau~~rnngel1; . 
7. el1sachen und Ertheilung "011 \' 1-" , - _':1.0 assen; 

xcommunicationen; 

Aüsübung der Pontificaliell, wozu es natürlich des ordo 
episcopalis bedarf. 

. Bei der grossen Anzahl deI: Befugnisse, zu welchen ein 
SpecJalmandat erfordert wird, werden gewöhnlich in der Vollmacht 

nu~.~!.e ... 'Wic.hti~:ten Fälle.angeführt und ~~i~~~ .. clausuI11. g~Ilf:lralisßes 
I~Il~tes~f:l:~~fllgt".di:SL ~1e, -: ol1~llacllt .. aW~h .. t~iJ; ,.jsm~~ii-H~.g~!te,,· 
clie.~lmu.~.{3:@41.nge:rer'.::Iy tchÜgkmt ·smd. ~~P~!l!!:l9!l!#\ ß'eß'~1f,*, ~~,wTr: . 
tl!61le des .c1ßll,ru:ml~~.,g~.~;j..~~~~ .~-

.. . ~iejenigen Geschäfte, welche der Bischof als Deleg'ierter des 
paps~l1chen Stuhles kraft der QuinqueunaIfacultäten oder einer 
SpeeJalvollmacht besorgt, stehen dem Generalvicare nicht zu, ausser 

ihm'd;,,;;;/-;;:.,,~.~~bJj,,~""'4ßJ'~~~~4!W~~~'~~~~~ä~ 
übertragen; nicht geklärt ist aber die 

lf~~~.e). ob der :t3f~g!lQL2~1~e,. J?~R~!l1.~E.e, .,El:lall~.~i~··-~ui:·-:;;Y~it;.i:J~~~~ 
. c11eI}.lllg-1.~J1ßJ:'?",_;§.x.(l!g·IÜ~.~e berechtig·tist~·-·;el~he· 'i1;~"-d~;~h'iras'" 
~ridel1tiner ~oncil ;;,val~"'~T{{r~N'"~ii;l;~e;~c'aber doch nur ~ls tamquam 
delegatus sedlS apostolicae eingeräumt wurden. 

, J~erG:eIleralvicar so 11 ehelicherGebm:L,und,mit.denL13ischQ!e, 
..~~!1~_y~r\~i:I,llgt.undle,dig;lt)ilJ1clas 2 5. Leb ensJahL, erreicht, haben, 
dem geIstllc~ell ~tallde angehören und das DDctorat . .odßr.Wi.llJjg
stens das Llcentlat derTlleQ.lQgif;l .. R.~~itzgn, Seine Ernennung steht 
dem Bischofe zn; übrigens kann derB{schOf auch mehrere General
vicare bestellen, doch müssen alle 
sitze haben. ';::;;'~;"~~~';'!;?~~';:~*!~t"~~""",~J$~,,~~~~"'o;;,, .•. 

sion 

wird die Stelle des Gel1eralvicars: 
1. durch Tod (verg'I. oben § 14:3), Excommunicatioll, Suspen

oder Absetzung des Bischofs; 

g .. ~i~~~;~~~~~~W~fc~i~~:"i*~~~f~1f;l~;;g, V t?r~i~ht,,~ARs~tzU]1g 
Ge.n~l:fllvlcars; . g·egen.~.dig .. Absi.ltzU.ll..g:...cst@t,.Jhm:.,de.r ..•... ,. 

Consistol'ium. 
et zu. 

Häufig steht dem Generalvicare eine berathende Behörde zur 
Seite, das sogenannte Generalvical'iat, Ordinariat oder Consistoriun' . 
dieser letztere Ausdruck, findet sich aber auch für ein richterlich~~ 

lVIahl-Schedl·Alpenburg, Grundriss d. kath. Kirchenrechtes. 
8 
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Collegium, an dessen Spitze aber nicht. der, rege1mässig~hl-fu,"Szu 
administrativen Geschäften befllgteGeneralvicar, sop,d(jrll; "ein 
eigener Beamter, der Consistorialpräsident, steht.' .. ' . \ .. ", 

Die Consistorien werden in der Regel aus den Domherren g:e-' 
bildet und sind meist in Betreff der JHitverwaltung der. Diöcese 
(§ 107) an die Stelle der Capitel getreten. 

§ 114. 

Die Verwaltung der Diöcese sede Tllcante. 

In der älteren Zeit flihrte bei Erledigung des bischöflichen 
Stuhles ein benachbarter .. J3i~ch9i .. i.J1terÜlÜstisch •.. di.ec.Yerwaltung. 
Später abel'-l~äindieses RGch~ an das Capitel, und zwar hat 
dasselbe, sobald ein Bischofssitz erledigt wird, innerhalb acht 
Tagen einen oder mehrere Ökonomen flir die temponilia, d. i. 
die Verwaltung der mensa, und einen vicarius (c:apitularis) für 
die' spiritualia, und zwar nicht nothwendig aus seiner Mltte"zu 
bestellen. Ist das Capitel säumig, so devolviert die Bestellung an 
den Metropoliten, eventuell, wennda§Bis,thllmexemt ist, ,.~~.,."'"'=_,_.,. 
benachbarten BisClioI'u,11cCb-e{Vacal;z . dieses Stuhles an das be
treffende Capite1.Bei Säumnis des Metropoliten devolviert <!iLJ:3~: 
stellung an den ältestell Comprovincialbischof. 

Zur Ernennung desCäi:>itelvlcars'genügt einfache Majorität; 
derseihe soll das 25. Lebensjahr erreicht haben, Dodo!' oder Li
centiat der Theo}ogie, vel alias, quantllIn fieri ];loterit! idone,:UJl/~:l) . 
sein. Er ist ni c h t JII!fandataI~ des Capitels,' sondern hat ehle g.~aetz
lieh delegierte J ur1sciictioll. 

In der Ausübung der bischöflichen Rechte ist er beschränkt.. 
Er darf innerhalb des ersten Jahres: 

l:Keilltr'belieficja~Ve:delIüln; die der Bischof frei oder mit 
Consens des Capitels vergibt; 

2. keine Diöcesansynode abhalten; 
3. keine Visitation vornehmen; 
4. keine Dimissorialien ertIleÜen, ausseI' solchen Beneficiaten, . 

die sonst ihr Beneficium verlören. 
Ferner darf er überhaupt während seiner Verwaltung keine 

wesentlichen Veränderungen vornehmen, daher stehen ihm nicht 
zu: Veräusserungen von Kirchengut, Bewilligung zur Errichtung 
von Ordenshäusern, Supprimierung oder Unierung von Beneficien etc. ; 

141) Cone. Trid. Sess. XXIV de ref. c. 16. 

1 
I 
i 
I 
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endlich kOIlllut ihm nicht zu die Ausübung der Befugnisse des Bi
sC"hofs als taniquam delegatus sedis apostolicae. 

Das Amt des Capitelvicars erlischt durch dessen Excommuni
catioll, Interdicierung, Verzicht, Absetzung-odeY 

'''besetzung des bischöflichen' Stuhles. 

§ 115. 

Die Verwaltung der Diöcese sede illliledita. 

\),lird der Bischof von Heiden oder Schismatikern in Gefangen
schaft abgeführt und dadurch an der Regierung der Diöcese so 
verhindert, q.ass er mit derselben auch nicht schriftlich verkehren 
kann und ist kein Generalvicar bestellt, so hat das Capitel g'leich
faUs blmlell acht Tagen einen Vicar zu wähleii,zug'Ieicliaber dem 
Papste zllberichten, dem es sohin frei steht, den gewählten Vicar 
zu bestätigen oder in anderer Weise, wie durch Bestellung eines 
apostolischen Vitars, für die Regierung der Diöcese zu sorgen. 

Wird der Bischof jedoch von der eigen en Regierung gefangen 
gehalten, so geht die Verwaltung der Diöcese nicht an das Ca
pitel über, wenn die Regierung eine, l}:atl,l0~.i~C;11~ ... 9.g~X.l?,1i:t:i1iiti~ch~ 

j§t.; . .in diesem trifft der Papst Fürsorge, gleichwie in dem 
Falle, wenn der Bischof interdiciert, excomllmnicie1't oder suspen
diert wird. 

E. Die Oberbischöfe. 

§ 116. 

Die J\.letrolloliten und Erzbischöfe. 

Die Metropoliten sind Bischöfe, welche nebst der gewöhn
lichen Jurisdiction über die eigene Diöcese noch über einen oder 
einige Kachbarbischöfe und deren Diöcesen, zusammen Provinz ge
nannt, kirchliche Berechtigung in oberhoheitlicher Stellung haben. 

Bereits auf dem 1. Concil von Nicäa 325 werden die Bischöfe 
der Haupt-(lYIutter-)stac1t J'vIetropoliten genannt. Seito4~.~l,1!;p,;",Jahr
hundert werden die Metropoliten auch Erzbischöfe g:enannt, ein 
Name, den sich bis dahin nur einige besonders hervorragenc1e Obe1'
bischöfe beigelegt hatten 142). 

142) Ein Erzbischof, welcher keine Snffragane hat, wie z. B. der armenisch
katholische Erzolschof in Lemoerg, ist nich t :lYIetropolit. 

.8* 
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In früheren Zeiten hatten die :M:etropolite.n ausgedelll1tf,",!1eCllte; 
sie urtheiltenüber die Bischöfe, confirmim:ten undcQ:tJ.secr~~.lj!~~j!~; 
doch sind ihnen diese Rechte entzogen worden 143). 

§ 117. 
. Die Jurisdiction des lUetrolloliten. 

Die Rechte der :Metropoliten (lex metropolitana) erstrecken sich: 
1. Auf die Suffragane. Der Metropolit beruft sie zu Oon-. 

cilien (§ 119) und führt über sie die Aufsicht, insbesondere in Betreff 
der Residenz (~ 11 0), der Errichtung von Seminarien unQ. .. ~h~tlU1g 
von Diöcesansy;oden. Eine Strafgewalt hat er ni ch t. Eine Visitation 
der Diöcesell~'der Suffragane steht ihm nur nach Visitation der 
eigenen Diöcese und über Beschluss des Provincialconciliums zu. . 

Praelati nullius kann der Erzbischof kraft päpstlicher Dele
ga tion zur Bestellung tauglicher Prediger anhalten. 

H. Auf die Untergebenen der Suffragane. 
1. Das Gericht des Erzbischofs ist die Appellationsinstanz der 

bischöflichen Gerichte ( es wäre denns dass dieselben lediglich iure 
delegati sedis apostolicae gesprochen hätten, in welchem Falle die 
Appellation an den Papst geht) und Gericht erster Instanz, wenn der 
Bischof den Parteien verdächtig ist. 

2. Bei Gelegenheit der Visitation steht dem Erzbischofe eine 
iurisdictio pro foro interno, notorischen Verbrechern gegenüber aber 
auch pro foro externo und das Recht auf die Procurationen zu. 

, 3. Bei Nachlässigkeit des Vorstehers der Diöcese, namentlich 
wenn derselbe unterlässt, reuige Excommunicierte zu absolvieren, 
Verbrecher zu strafen, vacante Bene1lcien zu verleihen, letzte Willens
erklärungen ad pias causas auszuführen, schreitet der Metropolit 
ein, ebenso wenn das Oapitel mit der ,,'lalli des Oapitelvicars säumt, 

die Verwaltung der mensa vernachlässigt. 
'4. Der :Metropolit kanll für die ganze Provinz Ablässe bis zu 

ertheilen. 
§ 118. 

Insignien und Ehrenrechte der Erzbischöfe. 

1. Insignien: 
l. 

" . , ii'rnl.lQ'B, 
, "~,, 

Das Pallium 14±). Dasselbe wird den Erzbischöfen 
innerhalb dreier :ß:Ionate, nach derCOIl,Secratiol1, bezw. 
~, , _ _", ' • . n __ v _ "', ,, __ .~_","" 

l;S}<Y gl. aber das noch auti'echte Pri\"ilegium des l\Ietropoliten yon Salz
burg (§ 105)"; welches sich aber allerdings mehr auf die landesherrliche Gewalt 
bezieht. 

H4j Das Pallium ist eine weisswollene Binde mit sechs schwarzseidenen 
eingewebten Kreuzen; es ist etwa drei Finger breit und wird in der Weise ge-
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mission vorgebrachte Bitte (instanter, instantius, instantissiine) vom 
Papste gegen Angelobung der Treue mid gegen Entrichtung einer 
Taxe verliehen. Es haftet an der Persoll, daher es ein Erzbischof, 
der transferiert wird, mitnehmen muss; nichtsdestoweniger aber 
muss er bei Erlangung eines neuen erzbischöflichen Stuhles um ein 
llenes Pallium bitten. 

Das Pallium, bezw. die Pallia, werden dem Erzbischofe 
Sarg mitgegeben, das zuletzt erhaltene über die Schulter, die übrigen 
unter den Rücken 145). Das Pallium bildet einen wesentlichen Bestand
theil der erzbischöflichen Pontificalkleidung; der }\![etropolit muss 
sich daher vor Erhalt desselben aller Functionen, welche diese 
erheischen, wie Eröffnung des Proyincialconciliums, Ausweihung' von 
Priestern, enthalten. In der Yerleilmngsurkunde wird bestimmt, 
wann und wo der Erzbischof das Pallium tragen darf, in der Regel 
nur an bestimmten Tagen nnd nnr in den Kirchen seiner Provinz; 
in Gegenwart des Papstes oder eines päpstlichen Legaten darf er 
es nicht tragen. 

Das Pallium wird aus Gnade auch einzelnen Bischöfen ver
liehen 146). 

Die Titnlarerzbischöfe erhalten nicht das Pallium. 
2. Das Kreuz (Crux gestatoria), "velches sich die Erzbischöfe 

bei feierlichen Gelegenheiten in der ganzen Provinz, llielllals aber 
in~~g-~nwart. des Papstes oder eines legatus a latere vortragen 
lassen dürfen.· 

II. Die Ehrenyorrechte. 
Die Erzbischöfe führen den Titel: "Excellentissinms et Eminen

tissimus" und haben den Y orrang vor den Bischöfen; untereinander 

tragen, dass es riugförmig die Schulter umgibt, während sowohl üher die Brust, 
als auch ii bel' den Rücken ein Streifen herabfällt und drei goldene K adeln die 
einzelnen Theile yerbinden. Es ist wahrscheinlich dem Schultermantel des Hohen-

IJriesters nacllO'ebildet. zeiot die Fülle des PriestertIiu~s an und bedeutet symbolisch 
t:l I 1::> " 

das Amt des Hirten, der auf seiner Schulter das yerirrte Schaf zurückbringt. Es 
wird aus der ,'{olle 'Von Lämmern, die am Agnestage vom Papste gesegnet werden, 
von römischen Konnen ge\1'ebt und in der Vigil des Todestages des lüg. Petrus 
'Von dem Papste selbst oder einem Cardinal benediciert (WH' der Veränderung, 
welche unter Urban VIII. mit dem Hauptaltare yon St. Peter yorgenommen wurde, 
wurden die Pallien durch eine Öffnung auf den Körper des lüg. Petrus hinab
gesenkt und blieben dort eine Nacht liegen). 

145) Wird die Leiche des Erzbischofes nicht ,gefunden, so wird das Pallium 
'Verbrannt. 

/"~'"""""~'~_WÄ-"' ' 

146) SO Z. B. dem jeweil~g~.IlFürstbischof 
Fünfkirch8!l:--~-'~-"-' 
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ordnen sie sich nach dem Alter ihrer Bischofswürde ; siehe auch 
§I09; Ir: !:J.t 

§ 119. 

Die ProYincialcollcilien. 

Der Metropolit beruft, und zwar bei sonstiger SuspensiOll 
mindestens alle drei Jahre, das Provincialconcilium und führt auf 
demselben den Vorsitz. 

und zum E.1].,c~~"y",~J;J;lß-icht~t. sind die 
SlJ!:':~~lZpe, exemten Prälaten bischöflichen Ranges 147), 'die 
praeIafi' nullius unc('clie Oa . ,:alle ch oder durch 
:grqC1JTatores; wer nicht ersc 1 ,isoliert SIC 1S zum nächsten 
:p~'!o'v=Iconcil von der Episcopal-Gemeinschaft, jedoch nur, soweit 
hieran Rechte geknüpft sind. 

JiEt berathender St;mme geladen werden die OrdeI und 
__ t"_"~", 0 't 1 h können mit berathende1: Stilnnle 

. aJ?in\' auc /:c ," , 

w~d@. / 
Gegenstände der Verhandlung: sind: Legislative für die Provinz, 

Anträge an die höhere Leg'islative, Ablegung des Glaubens
bekenntnisses neuer Bischöfe, Auskunft über die Administration, 
Strafverhandlung'en in den causae minores gegen die Suffragane, Er
nennung von indices in partibus synodales, Visitationsbeschlüsse, 
Kundmachung allgemeiner Gesetze etc. 

Die Beschlüsse des Provincialconcils werden mit einfacher 
}\Iajorität gefasst; der Jl1etropolit ist an dieselben gebunden; sie 
bedürfen zwar nicht der päpstlichen Bestätigung, aber 
der KJlll.WJ,lM"!l.r\lnK !ier Oicularis 
dorum provincialium 
Y,9J;l~~ib:\vei'deil. 

§ 120. 

Die ExarcIlen und Primat~n. 

Im Oriente hatten sich kleinere" bis ZUIll V. J ahrhul1dert von 
den Patriarchen unabhäng<ige JurisdictiQnssprengel gebildet, deren 
Vorsteher die Metropoliten ordinieffEjnt ~;.ll'e,zuOoncUieLkt\:~u;s3im'f!Hllten 
und von ihren Ausspriicb.~llApp,eJlatjQJlelJ."mln~11l1w]J.; sie wurden 
Exarchen genannt. Als solche Exarchen ersl;heinen schon frühzeitig 

147) Sie hahen aher die Wahl, hei welchem Concil einer henachharten Provinz 
sie erscheinen wollen; die einmal getroffene \Vahl hindet sie jedoch auch für die 
Zukunft. 
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die Bischöfe v'On Ephesus--Cä::laiea und Heraclea, denen die drei 
, . . .'. --" 

grossen, aus m~hrerel1 'l!i:ovE~ff'bestehenden Sprel1geL: . .!pBinasien, 
PontllS~'un:d Thracien untergeordnet waren. 

Zu den :Eia~'chen wurde im Oriente auch der Bischof von 
Thessalonich,- dem das apostolische Vicariat für das östliche Illyrien 
übe.~~E3:g~±lj,ar~ gerechnet. ~2ElsiVitlb""ers:tzt~ .Ex~rch, viel~eicht 
im Hinblicke darauf, dass r11 ~ rmä .. :tel' JeweilIg alteste BIschof 
episc~1l!.J2ILm.a, ~.,s,e~i;'L Ilte@~.jlIft~]~'bjw~s;.ulld· so wurdedie~er 
T1teI~jm'OcCiaente fürlVIetropoliten höherer Ordnung gebräuchhch 
und der päpstliche Stuhl·s,.chuf Primatialrechte; so wurde insbesondere 
für Spanien'uer BiscllOfv\)n T?l:dQ ZUn;tJ?~:il!la~.errlannt, doch er
hob neben . auclldeiB~~~~s:!~i2i:~lii:ii:~~~::f~ilP~'irgat Ansp:'uch. 

Das Exarchat ist' heute verschwunden, aber auch das PrImat, 
welches sich übrigeni:i nie als organisches Statut ausgebildet hatte, ist 
nur mehr eine 'Würde: in Österreich sind mit dem Primate bekleidet: 
der lVletropolit von SalzPJIrg.~~:;tlß~RJ,;im~""ä~mani~TJ.~*k'!!der lVletro
polit ;;il!~Prag:'#TaIsT"TT'p~:iI;~s Bohemiae 149), der römisch- und der 
griechisch-katholische Metropolit in Lemberg als Primas Galiciae 150); 
in Ungarn führt der lVletropolit von Gran den Titel: Primas Hungariae. 

§ 121. 

Die Patriarchen. 

A. Die orient'alischen Patriarchen. 
Bereits der sechste Oallon des 1. Q.QJJ,cils 

kennt drei Patriarclia~das"von RQJJ1, ~J~~9J:~~n 
Die ptt&~'cl~en 'hatten da:SRecht; diE) BlscllÖfe ihrer 
ordinieren, das Pallium zu tragen und zu verleihen, sich 
vortragen. zu Jassen, und bildeten eine Appellationsinstanz über die 
Ge~:ichte~'d~r·11:~tropoliten. Zu diesen drei alten Patriarchaten, welche 

Petrus selbst gegründet galten, kamen noch durch das 
die Patriarchate von 

H8) Der eigentliche Primas von Deutschland war seit Bonifacius der Erz
hisch.of.,vllllT,Jllainz; als das Erz bisthum anfangs dieses Jahrhunderts säcularisiert 
wurde, wurde die beahsichtigte Übertragung' des Primates auf Regensburg vom 
Papste nicht anerkannt; es führte aher auch der Erzbischof yon Salzburg deu 
Titel "Primas Germaniae", jedoch auf Grund zweifelhafter Urkunden. Pius IX:,.hat 
aher 1854 den Erzhischof von Salzhurg zur Führung dieses Titels er'nlrchtigt. 

149) Seit 1381 durch Benedict,XII. 
150) Der erstere kraft einer verordnung Kaiser Franz' I. von 1817, der 

letztere kraft einer Allerhöchsten Entschliessung Ferdinands I. vom 17, Juni 1848. 
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Es aber Alexandrien, Antiochien und Jerusalem im 
VII., 

:Kur wahrend der Kreuzzüge gelang es Innocenz IH., die 
Patriarchate wieder zu gewinnen; doch dauerte die Vereinignng 
nicht lange; die Sitze der Patriarchen wurden von den Saracenen 
erobert und -ron Schismatikern eingenommen, die wahlberechtigten 
Oapitel zerstreut. Daher zog Bonifacius VIII. die Besetzung jener 
Patriarchate 11,11 sich und so werden auch heute noch die Bischöfe 
für die verloren gegangen81):'Patriarchate ernannt. Dieselben führen 
aber nur den rritel und residieren in Rom. 

Pins IX. hat jedoch dasPatriarchat VOll J erusalem wieder 
errichtet und mit J urisdictionsrcchten ausgestattet; es gibt llun in 
J erusalem einen katholischen und einen schismatischen Patriarchen 151). 

B. Die Patriarchen des Occidents (patriarchae minores). 
1. De~J:!l~:'~!lQL,!gll",,~q,ll~J,yjßo, wurde zu Ausgang des J ahr

hunderts schismatischund von seinen Anhängern, fftlherer gothischer 
Sitte geillll:ss,'""Patl:la"i:ch genannt. A~"I:~.::;s_":!.~;'~.c;;:,:~~~""YC!:!~'!'~,".~!k"lt~'"A~.'l""""';"J.<"'c',;,!. 
o berten. floh de~' Bischof pachGl'lldoJ ll.nd als, ~r Ivieder nach ACjJlileia 
z~rückkellrte.;vlu:deiu/Gi~'ia~"{~ii~'l'ath;i[s'~h~l~B,isCh ~r'g:~;ähl t, d~r 
sicn'lü:iaY'P~triarch iialm{e~"'~De;:sBl~~l~~t'\~ollAquheja behielt den 
Namen Patriarch; als er wieder zur katholjschen Kirche zurück
kehrte. so dass zwei. ka,tho,lisch~ Pa,tri,arc,hat?:J!?standen .. : ~uGrado 
und z~ Aquileja~X'~'J;171~h~~~ld~~:t~v~~:d~ da~(3~'§t~"JUM~ll,;V~nedig' 
~ö"'''6~, ... "X'~'''I9h~c.w,''"!''Y''''V''" heute noch den Patriar~l~~l;titel führt, das 

~~~;~,lSi,jl~, .. i1·ber in die zwei Erzbisthümer' 

apst Paul IH. (1534-1;349) verlieh dem Grosscaplan des 
Königs VOll Spanien den Titel "Patriarch des occidelltalischen Indiens", 
jedoch ohne Jurisdictionsrechte. 

"'3. Von ClemensXr"(i~·tOO-1721) wurde die Provinz Lissabon 
in zwei Erzbisthümer getheilt, so dass der östliche Theil der alten 
:JYIetropolitankirche blieb, während der westliche 'l'heil dem Gross
caplan des Königs als Erzbisthum verliehen wurde, wozu derselbe 
den Patriarchen titel erhielt. 

151) thrigens haben sieh im Oriente manche Patriarchate gebildet, die mit 
Rom in Einheit sind: so der armenische Patriarch der Maroniten "on Aleppo auf 
dem Lihanon, der den Titel: Patriarcha Antiochenus Jllaronitorum ftiill'l:~·d.er 
melchitische Bischof zu Antiochia, der sich Patriarcha Antiochenus Graecol'Um 
JlIelchitorum nennt. 
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F. Die Gehilfen des Papstes. 

§ 122. 

Prälaten. 

Im}y'ei~ep:m8inne umfasst der Begriff 
--~--~~.-~-~~-,p~,~ bischöflichen Ranges; init Indult des 

{illt~i~fell~1i)t~";aei{ Pr äla tenti tel. 
werden die Prälaten die Heryorrl1g:enderen 

" e in den ;--"J;lTlt'el'i1ti ; über 
derartigen Prälatur siehe § 90; diese 

Prälaten sind berechtigt, ihre Pferde lW_}:i<lle.t1e.lLEtlQQlcell zu 
schmücken (daher prelati di fiochetti). und haben das Recht. die 

_~" , ,_ - ., I 

m<'111teletta, einen ,'ioletten Schultermantel~ zlJ, tragen. Yier Präl,l1ten: 
d~E;~,~y:~c~l1L~erAr,lnell .in ,Rom, der Gener~ladyocat, der General
procurator des Fiscns und der apostolischen Kammer und der 
'. .. . ~ 

Generalcommissär der apos{olisCllen Kammer, dürfen jedoch nicht die 
manteletta, sondern nur den mantellone tragen (prelati di mantellone). 
Die Prälaten sind vorzugsweise zur Stellv81~t~'et~ll1g des Papstes./'· 
berufen. 

Der Papst kann die Prälatur auch 
licJ,en~~,ingungen oder als blosse ;+;::j'~'j:";'.",:,:"sl"tT:';'~'."'ff~~~~i\'~;>iJ'~8'jiN~l'k~~m;" 

(pi;aelatf/gratia - de iure). 
Die Prälaten werden mit .. Revel'endissime et illustrissime" an-

'1"~~~~~'@':"~~R'Flt74.~?!;>(,n:":~;~-, 

geredet; den Hausprälaten kommt der Titel ,J\I01~s~ß;no,;,~~:: zu. 

§ 123. 

Das Cardinaleollegiulll. 

Das Oardinalcollegiulll entstand aus dem Presbyterium des 
römischen Bischofes mit Hinzutritt der sieben suburbicarischen 
Auxiliar bischöfe, welche seit alter Zeit abwechselnd zur Ve1'he1'r
JIchllI;g' des sOllntiii:Üchen Gottesdienstes nach Rom kamel).; ursprüng
lich hiessen alle Vorsteher einer Hauptkirche cardinales (Von card.o. 
Ailgel). Pius V. hat aber 1567 den Cardinaltitel den römischen 
Oardillälen vorbehalten. 

Das Oollegiulll besteht aus Bischöfen, Presbytern und Dia
konen; die Zahl derselben hat gew-echselt: so bestand es anfangs 
"'.'."29..,..+,>-L" •• J alJrIm!}q"~J:t§ aus sieben Bischöfen, 28 Presbytei.;iiiiild 
18 Diakonen. 1330 aus 20 Oardinälen. Die Ooncilien 1'011 Oonstanz 
und.Basel s~tii~lf 24 als die Zahl der Cal:diniHe fest.' 
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Die endgiltige Gestaltung erhielt,das C.ollegium durch Sixtus V. 
in den beiden C.ollstituti.onen: "P.ostquam verus" V.on 15~,9. und 
"Religiüsa sanct.ornm" vün 1387. Hienacll hat zu betragen: 

1. die Zahl der Bischöfe: 6: Ostia, Pürtus 152
), Praeneste~ 

Tuscululll. Sabina, Albanü ; 
2. die Zahl der Priester: 50: es bestehen jedüch 51 Titel; 

dem-

~~;~~~~~~~~~~]~~~~~~~~~~kleidet ; ist dies ein Oardü:~lbischüf .od ...... . ...... naldiak.oIl, sü entfällt hiedurcll 

es fällt nämlich 

de~"·~:,,·'t;l11ii4'eiltii·filt· ·ale·YZ,a:Hl",g~f1>f:eS1J.he~:.llnd es tritt, 
um diese ;~rt'~~~~i~~~~:·~"d~~·:.Ii~:,::~i~~Ci§~~§i;]li .. 4i,e,~~s:Titels; 

3. die Zahl der Diak.onen: 14; es bestehen jedoch 16 Titel, 
aber mit der Bestimmung, dass zwei Titel stets vacallt zu 
bleiben haben. 

Das Cardinalcüllegium besteht daher nach dem Vürbilde der 
Jünger aus 70 Mitgliedern: es ist aber diese Zahl nie v.oll. j)ecan 
(früher Archipl'esbyter) des C.ollegiums ist der älteste Cardinal
bischüf; erster ~.\rchidiakün der Cardinalis Camerarius. 

Das C.ollegium bildet gleich anderen Kathedmlcapiteln eine 
C.orpüratiün; düch ist der römische Bisch.of nie an die Zustimmung 
desselben gebunden. 

Die Verfassung 

gebildet; eine J.~i~~j:iii. 

hat sich gewühnheitsrechtlich 
ist 

,~"i\; vün 
'--"-~ An die knüpft 

.. 

s.ogenannten Rütulus, d. h. den jährlichen Einkünften 
giums153), auf den Bezug jährlicher 4000 scudi (den s.ogenannten 
piattü cardinaliziü) und auf d~~,gJ2!~ün. Das Optiünsrecht (ius üptandi) 
der Cardinäle besteht jedüchllur 'innerhalb der einzelnen ürdi11es, 
wübei bezüglich der suburbicarischen Bisthümer nicht das Alter im 
Cardinalat, sülldem im Episcüpat entscheidet; es ist daher der 
älteste Cardinalbi15chüf (Cardil1aldecan) regelmässig Bischüf vün 
Ostia, als Cj.es ersten Bisthums. 

Das Cardinalcüllegium wählt den Papst und regiert während 
der Sedisvacanz. 

152) Das (7,) Auxiliarbisthum Silva Candida war um die l\Iitte des XIJ,.J1l:ll.r-
hunderts mit Portus uniert worden, 

153) In älterer Zeit eritspra:ch die Vertheilung des Rot\!ln~ den distributiones 
quotidianae (§ 102 P. 2) in den Capiteln, indem nur die bei den verschiedenen 
Sitzungen und Functionen Anwesenden daran theilnahmen; die Praxis hat indessen 
allen in Rom anwesenden Cardinälen d~n Anspruch darauf eingeräumt und Bene
';ififfxrv. denselben anerkannt. 
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§ 124, 

Das CardinaleonsistoriUlll. 
Das alte Presbyterium und das spätere Cardinalcüllegium 

wurde vüm Papste in allen wichtigeren Angelegenheiten zurathe' 
gezügen; es war alter Brauch, dass das Cünsistürium, die Gesammt
heit des Cülleg'iul11s, eilJmal wöchentlich berufen wurde, Als sich 
jedüch die Geschäfte füi\lft'ffi~;'<:iflii:;aeI('aus dem Cüllegium Cümmis
siünen geoi1det'und das Cünsistürium wurde erst dann berufen, 
wellndäs in den Cümmissiünen Durchberathene entschieden werden 
süllte. Vün der Mitte des XVI. Jahrhunderts ab jedüch wurden 
ständige Cüngregatiünen gebildet mit einem bestimmten Persünale 
und Wirkungskreise. Die erste Cüngregatiün schuf Paul IH. zum 
Zwecke der Inquisitiün. 

Vier dieset Cüngregatiünen: die cüngregatiü super statu, die 
cüngregatiü negütiürul1l ecclesiae extraürdinariürul1l, die congregatiü 
cünsistürialis und die cüugregatiü examinis episcüpürum (s. betreffs 
dieser letzteren § 90) blieben aber mit dem Cünsistürium in Verbindung. 
Die Cünsistürien sind entweder .ordentliche .oder ausserürdentliche. 

Das Cünsistürium extraürdinarium .oder publicum wird feierlich 
und aus besünderem Anlasse, I'{ie: bei Empfang eines Kaisers .oder 
Königs .oder einer ausserürdentlichen Gesandtschaft, . bei Canüni
satiünen und Beatificatiünen, Übergabe des Cardinalshutes etc., ge
halten-; es versammeln sich hiebei nicht nur die Cardinäle,sündern 
auch die Prälaten, andere kirchliche Beamte, die Gesandten, der 
Adel und die angesehensten Bürger, der Stadt.-·' 
"---'Das Cül1sistürium inariul11 .oder secretum versammelt sich 
regelmässig zweim hat es nicht mit 
cüntentiösen, 

Cardilläle, P~"~~~[~~~~~1r'~\~ritt~~~~~~~~<,~~~~~~~~~t~1[fi 
Yedeihung des Palliums, Bestellung der Legaten und 
richtung und Y 8l;änderullg vün Bisthümern. Alles Streitio'e in den zur 

- ,_, ' , _ ,", , _ '. ,.',', .. ::' _~_ ,_,<,.B;:"/';\Fe\,)::f:"::<fL~--,-- ', __ :';-..-',<:_?".','''y.'-'>x'C-'-::::::' f:;"J;;:-~'0-?:!*,·i-0;·"';5,l:'<t .• '." .,-: -l _ .,,~:. ?~ _ " / 
Vernandllillif lJ8s"tümuten 'GE~gelistäi1den wird Jvorh~er·jafisgetrageJl" 
und zwar in der hauptsächlich zu diesem Zwecke -::i~:g~Ta1fMen 
ständige'n,C}!ll$Tegatiü f{Ül1.sistQriaJis. Hin und wieder hält der 
Papst ei1i~/ feiel:li6h~"1\Jl1:eci/ ",.. " 
Del:al:tige~~nreden werde~I, wenn 
lUllCfen mit ]V .beziehen, in der ega 10 negü-

Slae extraürdinariürum. sünst in einer vün Fall zu Fall 
zusal1lInellge'setzteli'Coi~~11ssiol~;di~ die Bezeichnung cüngregati.o super 
statu führt, !2:bm,:1} •. 



124 

§ 125. 
" Die Aufnahme in das Cardillalcolleg·i~m. 

Dieselbe steht im freien Ermessen des Papstes, der die Car
dinäle creiel't, daher sie auch. cl'eaturae . papae 11eiss8n; der Papst 
empfängt den zum Cardinal Bestimmfen in Privataudienz. und übel'

reic~lt ih~~. d~~.>;~~~~;(g~k±:~,!!l"c.' hierauf in eine·m,,1:.Q!l§i,§Jimitu~ 
l~~",,!,~~ ~llle.11,1 •. ~.~"~j.!.~!l ... ~;9Eh§.i~;!9riR:~1! .. hl~t.~i3 ... §.9AW~s~ung 
~:~~ .. 1~; .... ~~]}~W.~.gJ:!tt.vJJ,",Aiß.c,.Q~uung •. ,{}~syMill1des ••. Auswii:fig:en '.' Wlra---" 
das rot~le Bn:ett geschickt gegen eidliche Angelobung, binnen 
J ahresfnst naCH Rom zu kommen. SO''l,'91!l, die )?,l:esbyter- als Dia-
konell~it.~1 ..• :Y.~E~~:~ ... *~;tx!! .. aJl"J?1~c;11Öl(::,~el:liei;;;:;;":h~i~""'d~e~:ii;Ser' 
1'l'eiQen~Carafila:rbischöfen aus dem 
des C al;diIiafs '0';;':':;::';" ';'~':;"::'·.',;.~~x.;·:"At'o;.~"C;y.;~!",:·'1+.Y.·+' ..... " 

. . Ausvvahl der Cardinäle ganz frei 
1st, befragt er doch regelmässig das Consistorium und nimmt auch 
von einzelnen Fürsten Vorschläge an; die über solche Ernannten 
heiss:n ~ann Kroncardinäle oder Cardinales protectores 154). Seit 
~Ial'tlll '\. kommt es vor, dass der Papst bei Gelegenheit von 
Creationen elie Namen einzelner Cardinäle noch nicht kundgibt, 

ciennität 
behält; diesen ist dadurch die Au-

Zum Cardinalat darf nur aufsteigen, wer die Erfordernisse 
zur. Erlangung des ordo episcopalis hat; zur Erlangung einer Dia
kome genügt jedoeh das erreichte 22. Lebensjahr. Ferner muss 
de:> Z~ll1 Cardinal Bestimmte in einer rechtmässigen Ehe geboren 
sem 15a) und darf ,'{eder lebende Kindei' noch nahe Verwandte' im 
Collegium haben. 

Das Tridentiner Concil hat ang'eordnet dass die Cardinäle aus 
allen christlichen Kationen zu llehll~en seien. 

§ 126. 

Rechte der Cardinäle, 

Die Cardinäle nehmen in der Hierarchie die Stelle nach dem 
Papste ein und gehen daher allen Bischöfen und Oberbischöfen 156) 

vor. An äusseren Auszeichnungen kommen ihnen zu: 

. 154) _Qardinalprotectorell heissen aber auch jene Cal'dinäle, die einen Orden 
unter Ihren Schutz nehmen. . 

. 155) Nachfolgende Legitimation genügt nicht selbst nicht die durch matri-
lllOlllum 8ubsequens. 

156)' Soo'ar dRr rö . h Ir' h ' 
• b J nusc e ,,:alser ,na III selllen Rang als Canonicus der Kirche 

St. Petn nach dem Cardinaldecan ein. .-
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1. der Titel: ,. cardinalis" ; 
2. der rothe Hut: .galerus rubeus, der jedoch nie getragen 

wird; die I'othe Farbe bedeutet, dass der Cardinal 
zum Blutyer,gies§,~l1 .. ~:~~~leiben mÜsse; 

3. das rothe Birett und eine :l\Iitra von Seidendamast ; 
4. das Purpurgewand, zuerst den Legat81i als Abz~ichen ihr~r 

~ .,~~~,_3l~W~»~ 

~i~b.t5.g~1t geg'eben: die Religiosen tragen aber ehe Farbe ihres 
rdens: . 

5. der Ring mit dem Saphü'; 
6. der kleine Baldachin; 
7. der Titel: "Eminentissimus"; 

8. der Rang eines römischen Fürsten, welcher von den welt
lichen Mächten als gleich dem Range der Prinzen regierender 
Häuser anerkannt ist; das Wappen der Cardinäle soll über dem 
Schilde statt der Krone den Cardinalshut mit 15 Pflocken führen; 
. 9. dem Cal'dinaldecan wird das Pallium verliehen. 

Von den Privileg'ien, welche den Cardinälen gegeben wurden 157), 

sind hervorzuheben: 

1. Jede Verletzung ihrer Person begründet das crimen laesae 
maiestatis. 

2. Die Cardinäle haben .E~~.,al,~.w;RiMt'ß'I"'J-tl~el' sich. 
3. Die Rechtsstreitigkeiten der Cal'dinäle unter einander ge

hören zur ausschliesslichen Cognition des Papstes. 

4. Die Cardinäle haben Sitz und Stimme auf den allgemeinen 
COl1cilien. 

5. Alle in den Kirchengesetzen den Bischöfen bewilligten Vor
rechte gelten auch für die 

portatile zu bedienen, sich einen 
vater aus irg'eml einer beliebig'en Diöcese zu wählen und treten mit 
der Ernenllung aus der patria potestas. 

6. Die Cardinäle haben eine iurisdietio quasi episcopalis Über 
ihre Titelkirchen und können, wenn sie Priester sind, ihren Fami
liaren die Tonsur geben und die ordines minores el'theilen . 

7. Die Religiosen sind \'on der Obödienz eximiert. 
8. Die Cardinäle alle i n können a latere werden. ·._n. 
157) Es werden deren bis zu 300 g·ezählt. 
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§ 127. 

Die Cardinalscollgregatiollen. 

AusseI' den in § 124 erwähnten Cardinalscollgl;egationen sind 
von allgemeiner kirchlicher Bedeutung: 

1. Die Sacra Congregatio Romanae et univel'salis 
Illquisitionis seu sancti Officii. Das Institut der Inquisitioll 
nahm seinen Anfang' im XII. J ahl'hunderte anlässlichder Häresie 
der Albigenser und Waldenser. Die Päpste sendeten in die häre
tischen Gegenden Inquisitoren, anfänglich Cistercienser. Als jedoch 
der hlg. Dominiclls den seinen Namen tragenden Predigerorden 
gegründet hatte, wurde vorzugsweise dieser mit dem Geschäfte der 
Inquisition betraut. Es wurden eigene Inquisitionstl'ibunale in Italien, 
Spanien und Portugal -errichtet. In Rom gründetegi~>r-lJ;il" (1534-
1549) das Sanctum Officiul11, welches von späteren Päpsten ausgestaltet 

Wirksamkeit erstreckt sich üb~,r "fUe ~p.l1((j~~,Jj.nd

Qnalificatores, 
schwierige Pragen 
.werden. 

und den Cardinälen. Zug'e-

2. Die S. C. Indicis librorum prohibitorum. Kar! V. 
pnblicierte im Jahre 1540 für seine burgulldischen Besitzungen ein 
Verzeichnis verbotener Büchel' und seinem Beispiele folgte Paul IV. ; 
Pius V. (1566-1572) gründete sodann diec. i. 1. p. 

158) Es kann daher auch das S.O. wegen Dispens in solchen Fällen an
gegangen werden. 

15~) Der Theologe des Pa]lstes, dem auch die Censur der im Kirchenstaate 
'erscheinenden Bücher obliegt. 
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Unbedingt verboten sind alle Schriften der .. IIäresiarehen. }.~lld 
jene Schrifte!lc_~~e::,.!!~~~~i~~E;~~-mrOlii5:~1f~Zr~:i~irg}~R.~lltr{~i,t~n .. ,: 
Andere'::~]11:!!~~§ von Häl'etikern oder Schriften' 1'011 Kath~lik~~, 
welche etwas den Glauben Betreffendes enthalten . .. , 
Uberprüfung verboten. 
-~DIiS"'L"esffit",s',:e~1>Y~'tener Bücher ohne besondere kirchliche ~ Er
laubnis ist mit der gros sen, dem Papste ..reservierten Excoll1muni
catioll bedroht. 

3. Die S. C. Cardinaliul11 Concilii Tl'identinl Inter
pr e t um (vgI. § 48), gegründet von Piu§ IlCIln: Wirkung'skreis 
umfasst das ganze Rechtsgebiet;'.i'bei wi~'iltigen Entscheidungen muss 
~.~eden Papst. befragen; die Porm der .~l:!~~llJ.~!1g,."beschränkt sich 
111 der Regel auf:. affirmative =-l1egati~e, 'wobei, wenn der Papst 
.befragt wurde: ,,~'§!~:y~XI2:';Q~1*"~~ilJ§"hinzugefügt wird. 

Einige Zweige der Thätigkeit der Congregation sind in neuerer 
Zeit besonderen, jedoch mit der CongTegation in Verbindung stehenden 
Cpngregationen übertragen worden. Diese sind: 

.a) dieCongregatio particularis welche 
die Berichte der Bischöfe 
die Congl'egatio partieularis 

~~~~~:.~ § 119); 

, 4. Die S. C. super 
Ia ri um,' gegründet VOll Gregor 
voiiSixtus y. (158;;-1590). Sie 
Bischöfeulld . Orden. 

ep scoporum e regu
. (157:2-1585) und ausg-estaltet 

überwacht die Amtsthätigkeit der 

5. Die S. C. inrisdictionis et immunitatis ecclesia
s t i ca e, gegründet von Urban VIII. (16g§.:::::1§:!4); dieselbe hat gegen
wä'rtig ihre Bedeutung verloren, da die 'Wahrung der diesbezüglichen 
Rechte, falls nicht in Concordaten hiefür Vorsorge getroffen ist, dem 
Staatssecretär obliegt. 

6. Die S. C. S. R i tu um (vg-I. § 48), g'egTündet 1'011 

ihren Wirkungskreis fallen die Überwachung des Cultns. 
ng der diesbezüg-lichen Angelegenheiten, insbesondere c181: 

Rangstreitigkeiten, Pührung' der Beatifications- und Canonisations-
processe. 
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8. Die S. C. de propaganda fide. Dieselbe 'wurde schon 
von Gregor x~"Cie~ffilli'VTIr(r39rr-160;J) vorbereitet und 
1622 von Greg9~~;" durch die Bulle: ,.Il~?crutabili" i11S Leben ge
rufen; sie leitet die :I\fissionsal1gelegenh:t'en§"ff"'.~ür die terrae 
missionis gleichsam die römische Curie: "Habet ceteras 

----..;~p~~-""-, 
III 

S. C. pro corrigendis libris Ecclesiae Orien.,. 
tali s steht im Zusammenhange mit der congregatio de propa~ 

ganda fide. 
10. Die S. C. super negotlls ecclesiae extra

'ordinariis, gegründet von Pius VII. 1814; ihre Thätigkeit 
ist. lediglich eine berathende; ihre Aufgabe ist die Ordnung der 
kirchlichen Verhältnisse in den Staaten; ihr Präfect ist det Cardinal
Staatssecretär. 

Die umfassendsten Massregeln in Betreff der Congregationen' 
IV1.1rden 1588 mit der Bulle "Immensa aeterni" von Sixtus V. er
lassen, welcher als der eigentliche Organisator der damals SChOll 
bestandenen Congregationen angesehen werden kann. 

G. Der Papst. 

§ 128. 

Gesellichte der Besetzung des piipstlichen Stuhles. 

Bis zum VIn. Jahrhunderte wurde die Wahl durch den römischen 
. Glerus und das Volk 160) vorgenommen; wahrscheinlich betheiligten 
sich auch die dem Weichbilde der Stadt benachbarten Bischöfe. Die 

b$~t~n die WAhl, jedoch verzichtete Kaiser 
auf die Bestätigung; von da ab erfolgte nur 

mehr eine ~11~ige der \Yahl an den Kaiser. 
Papst ymn~achus'(4'98~.514) WOlltA, um die Bewerbullgzu 

Lebzeiten des Papstes hilltanzullalten, diesem das Recht der Be
stimmung des Nachfolgers einräumen 161); doch wurde dies nie 
praktisch. 

wurde regelmässig die Wahl dem 1!nter den ~aroV,.n~:rn 
durch eine G~~andtschaft,~iii~#i> 
erfolg!~ die ,~,JJ~~~Ü. 

und e21't l!!;:;SIl~~~~iiiiijj~~? 

Liber diurnus: "Cunetis sacerdotibus ac proceribus eC~jle~l,ie 

clero atque opÜmatlljus et universa ll1ilital'i praesentia sen 
cuneta generalitate populi istius - a parvo usque ad magnum." 

161) Can. Si transitus 10, D. 79. 

dem Ausgang'e 
der heftigsten 

Zeit der Ottonen. .:!:~;I;~~~~!.l:' 

die \Vahl 
bis zur 

Gegen J ohann XII. 162) hatte Otto 1. einen 
als Gegenpapst eingesetzt, der sich Leo VIII. nannte und dem 
Kaiser das Recht verlieh, den päpstlichen Stuhl zu besetzen ;"'(jIe 
Ql!g]8n übten nUn,I} ellEinfilJ§~: so setzte Otto II. (973-
983) "seinen Reichslt e rus ;~~Pavia wider Bonifacius VII. 
als Johann XIV. auf den päpstlichen 
1002) setzte die \Yahl seines Vetters 

dessen Tode Seine;"~L~e~h~re~I~"s~~~i~~~~~~~;=~~~~i Ottos III. W 
"'R1!i~~~TT III. 

aus "pste. Nach dem Tode 
Heinrichs III. wurde sein Ul1m _.lieinrichi IV.(LQ~ß-
1106) deutscher König: seine:I\1:1ltterAgnes führte die ~T ormundschaft. 

"Der b ~nu~dr;~G~g;cl~:lt.L"~«sic;t>·~~~~~~lich"'Haes-'" 
-'< ,, __ , I _,~;:>$~'i'W1""-"'~""\c';""-::>'-~'.k~':' 

l!;~1Tii~f9~~S~t~U;;h~1~~e~~~s. zu bemächtigen. und setzte den Bischof von 
,7 iIincius, mit Ge,~alt Zlml Papste ein. Allein die 

'näle entHoll al~~,~~kQß V!~:l~~_~~9<~_~~11jl[A~11~~, 
und w mtel' deren Mitwirkung zu Siena den Bischof 

.. "".~h."". Ni~olal:s 11.. ZlU11 PaJlste. Dieser erliess 10~~r ein Wahl-
decret, das iI~';~;:;7;hl;I=';;'4"R~~~ilsionen überlief61~ach dem 
Texte des Decretes 165) sollen zuerst die über die 

162) Dieser Papst ist der erste, der einen Xall1enswechsel (er hatte Octavian 
g'eheissen) yorgenommen hat; seine unmittelbaren Xachfolger beobachteten diese 
Sitte zwar nicht, sie wurde aher seit dem Ende des X . .T ahrhunderts yon aUen 
Päpsten mit Ausnahme Hadrians VI. 1,,22 und J\Ial'0ellm H. 155;) festgeha!ten. 
Kein Papst hat bisher den ::-Iamen Petrus angenommen; es geht die Sage, dass 
erst der letzte Papst diesen Namen tragen werde. 

163) Als aber Otto II. gestorhen war, kehrte Bonifaeius VII., der bereits 
seinen Vorgänger Benedict VI. ermordet hatte, nach Rom znrüek und liess 
.T ohann XIV. hängen. 

164) fIiebei rissen solche 1Iissbräuche ein, dass der päpstliche Stuhl käuflich 
wurde; so kaufte JohaJ1n XIX., bisher Laie, die päpstliche 'Würde. Xach seinem 
Tode 1033 wurde sie theils durch Bestechung, theils durch Gewalt von seinem 
Bruder Alberieh für dessen zehnjährigen Sohn Benedict IX. erworhen, welcher sie 
nach 15jähriger Regierung' an Gregor VI. yerkaufte, der aber 1406 in die Hände 
Heinrichs UI. abdankte oder, wie auch behauptet wird, von Heinrich Ur. ab
gesetzt wurde. 

165) Can. In nomine 1 D 23: "Statuimus, ut inprimis eardinales episeopi, 
obeunte huius Romanae uniyersalis eeclesiae Pontifice, diligentissime sill1ul de 

1Iahl·Sched1-A1penburg, Grundriss d. kath. Kirchenrechtes. 9 
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so aus dem in 
licher nicht fände, aus dem anderen Clerus 
Kaiser selmldige Ehrfurcht gezollt werden. 

Das Wahldecret NikolallS' T wurde 
SChOll sein un ger Alexander 
gegen den Willen der Kaiserin-Mutter gewählt. Dessen Kachfolger 
Gregor VII. verschob allerdings die Consecration bis zum Einlangen 
der kaiserlichen Bestätigung, allein er ,val' der eillzige Papst, der 
diese Rücksicht nahm; seine Nachfolger suchten die kaiserliche 
Bestätigung nicht mehr nach. 

Der Umstand, dass mehrere 
eigneten, veranlasste 
Condle die \Vahl 

nun a 

Wahlen sieh e1'-

spaltige \Vahlen bis zum grossen Schisma (§ 29) vermieden 
es war aber yon Alexander IU. übersehen \yordel1, dass es sich 
ereignen konnte, dass sich für keinen Candidaten eine Zweidrittel
Majorität fände und der päpstliche Thron sohin unbesetzt bliebe. In 
der That traten langandauerndelnterpontificien ein. Dies veranlasste 
GI' auf dei~;vÖol;~il ~illL ~on ';;'das sog'el1annte Co n c 1 ave 
ein "n. Die Ca:l:aTlläle s zur Wahl des Papstes im 
\Vahllocale eingesperrt bleiben und mit der Aussellwelt nicht ver
kehren; die \varen durch ein Fenster zu reichen. Die harten 
Bestimmungen der Constitution (die Cardinäle sollten zusammen 
in ein em Saale 'wohnen, Bedienunglyar nur den Kranken gestattet. 
vom fünften frage ab ival' l1l11' mehr Brot und \'lasser zu reichen) 

electione tractantes, mox Christi clericus eardinules adhibeunt; sicque reliqnns clerns 
et ]lopulus ad consensum novae electionis accedat. Eligatur autem de ipsius ecclesiae 
gremio, si reperitur idonens, yel si de ipso non inyenitur ex aHa assumatur; salvo 
debito hanore et reyerentia delecti :filii nostri Henrici, qui in praesentiarum Rex 
habetur et futnrus Im]lerator speratllL sicut iall! sibi concessimus et snccessoribus 
iIlius qui ab hoc A]Jostolica Sede personaliter hoc ins ill1petrayerint." 

16J) Cap. Lieet de Yltanda 6 X de elect. I 6; ,,8tatnimus. ut si forte inter 
cal'dinales de snbstitnendo Summo pontifice non poterit esse lllena cancordia, ille 
ah universali ecclesia Romana Romanns Pontifex habeatur, qui a duo bus parti]ms 
electus fuerit et l'eceptns." 

-er ~jlt:--U:1i 4 ~~ 
-- L..-.. .d''Y'~ ,~-- 131 - /'V~ 

~tE . ~Xflf/73f/.·'rr~~#J ~ 
I veranlasste mehrere nachfolg'ende -Päpste, das Conclave aufzuheben. 

immer aber erwies sich dessen WIedereinführung als 110thwendig. 
Wichtige Inderungen in Betreff der Papst\'i'ahlen trafen 

':'~_ •• ~ n\(1~1:3~:0~1~5-13o&~ indem er yerorunete, dass die 
1'f al~~f291~n werden könne; dass 
cOl11mulliciert, su~pelldiert· oder interdiciert gewesen 

(1503-1515), indem er 
==~;;, \'iTürde einführte 

Dle Härten des Conelave wurden allmählich wurde 
insbesondere das gemeinschaftliche 'iVolmen aufgelassen; die Mit
nahme von Irzten, Dienern und Barbieren (sog'enallnte Conclayisten) 

Lmfassende und für das heutige Recht g'eltende Anordnungen 
(1621-1623) in der COl1stitution: "Aeterni 

,. Decet Homanum;;. 

§ 129. 

Die Papstwahl llach heutigem Rechte. 

Am elften Tage nach dem Tode des Papstes treten die Cardinäle, 
und zwar 0 h11 e Einladung, in feierlicher 'iVeise zum' Conclave zu
sammen. Dies wird im Vatican abg'ehaltell; wo ein Saal in die der 
Zahl der Carc1inäle entsprechende Zahl YOll Zellen getheilt "drd. 
Das COllclave wird geschlossen, indem alle Zugänge vermauert werden, 
mit Ausnahme einer Thül', welche verschlossen wird. Die Speisen 
werden durch Drehscheiben in das Conclaye gebracht. 

Die \Vahlhalldlung selbst findet in der Capelle statt; bei Be
ginn des Conclaye ,ver den den Cardinälen die einschlägigen Gesetze 

Yerspreclmngcll der Cardinäle für den Fall der \Vahl 
sind verboten und übrigens wirkungslos, da der Gewählte als Papst 
sich hieyol1 dispensieren kann. Die \Vahl kanu auf dreifache Weise 
geschehen: 

L Quasi per inspirationem, wenn alle Cardinäle, wie 
vom lüg. Geiste erleuchtet, ein e n Kamen ausrufen. 

2. Per compromissul11. Die'iVahl wird durch Beyollmächtigte 
yorgenommen; diese \VahlfoI'm erfordert jedoch die Zustimmung 
a 11 er Cardinäle zu derselben. 

167) Die Veranlassung hiezu war durch 
gegehen 'worden, welcher 1492 d.Ul'ch Bestechung' 
sicb gelenkt hatte. 
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3, Per scrutini um durch Stimmzettel, und zwar mit 
ohne Access. Die Stimmzettel 168) werden, 'nachclem Scrutatoren 
gewählt sind, auf den Altar gelegt, gezählt, um zu prüfen" ob ihre 
Zahl mit der Zahl der im Conclave anwesenden Cardinäle iiber
einstimme 169), und sohin verlesen. Ergibt sich keineZweidrittel
Majorität, so 'wird zum Access geschritten. Dieser besteht darin, 
dass jeder Cardinal einen zweiten Stimmzettel abgibt, mit \velchem 
er entweder niemandem, oder einem der bereits Gewählten, doch 
ni c 11 t dem von ihm selbst Gewählten, beitritt: "Accedo N emini" " 
"Accedo A." Die Stimmen dieser Accesswahlzettel 'werden nunmehr 
den früheren zugezählt. Ergibt sich hiebei Zweidrittel-JYIajorität nur \\ 
für Einen 170), so ist der Wahlact vollendet; die Stimmzettel wePc!en '\ 
verbrannt. . " . al die' n. \ 

Seit Ur ist aus ar llla co legium . 
hervorgegangen. 

Auch nachdem die Papstwahl formell von jeder Einwirkung 
weltlicher Gewalt frei war, haben doch, insbesondere seit der Re
formation, die katholischen :Monarchen, vorzugsweise der Kaiser und 
die Könige von Spanien und Frankreich, auf die Wahl Einfluss geübt~ 
indem sie ihnen ergebene Cardinäle anwiesen, für einen bestimmten 
Candidaten zu wirken oder die Wahl eines missliebigen Candidaten 
zu hindern. In letzterer Hinsicht geschah es, dass jeder dieser 
Fürsten einen Cardinal beauftragte, im Falle der Gefahr der \Vahl 
unmittelbar vor dem Zustandekommen der Zweidrittel-JHajorität den 
\Vählern zu eröfthen, dass der in Aussicht Genommene seinem Man
danten missliebig sei. Die Cardinäle fügten sich derartigen Aussprüchen, 
die übrigens immer nur Seite jedes der obgenannten 
Fürsten vorgenommen und so entwickelte sich für 
dieselben eine Art von Recht; das sogenannte Ins exclusivae. An 
Stelle des deutschen Kaisers trat nach AuflöslUrg"Ci\:is"'1t'er~,i8.Qfi-
der Kaiser von Östen'eich. 

HiS) Die. Stimmzettel Kranker werden durch gewählte Iniirmarii aus den 
Zellen geholt. 

169) Ist die5 ni eh t der Fall, so werden sie oh~eweiters xerbran.n.t. 
170) -Es ist beim Accesse die JlIöglichkeit nicht ausge~~hlosse~':"d~ss sich für 

zwei Candidaten Zweidrittel-:ilfajorität ergibt, z. B.: Von 48 Cardinälen wählen 
24 beim Scrutinium den A, 24 den B. Beim Access treten 8 Wähler des A dem B, 
8 '\Vähler des B dem A bei, so ergeben sich für A und B: 32 ßtimmen gleich 
Zweidrittel-Jllajorität. Der Wahlact ist in solchen Fällen ungiltig, die Stimmzettel 
werden sogleich yerbranilt: 
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§ 130. 
.iJmallme der Wa.hl, Consecra.tion und Krönung. 

Nach der Wahl tritt der Cardinaldecall mit den beiden anderen 
capita ordinum auf den Gewählten zu lmd ob er 
Wahl annehme. Wenn der Ge'wählte sich hiezu bereit erklärt 
wechselt er den Namen, und begibt sich in die Sacristei, um dort 
mit den päpstlichen Gewändern bekleidet zu werden. Hierauf ivird 
er in die Capelle zurückgetragen und nimmt die erste Adoration 
der Cardinäle elltg'egen. Der vermauerte Eingang vi'ird sodann auf
gebrochen und die .Mitglieder des Conclave ziehen auf den Peters
platz unter Vortritt des ersten Cardinaldiakons welcher dem Volke 

~~'""_,,_o~ _',' <~_C"_v.~~,~_"~",~,-.,*'~~"C,"-'$""~"-'~""!-~""'~~0-'-- - , 

zuruft: "Annuntio vobis gaudium magnUlll. Papam habemus Eminen· 
tissimull1 ac Reverendissimum Dominum . . . . . qUl sibi imposuit 
nomen, . . . . ." Der Papst begibt sich sodaml in die Sixtilüsche 
Capelle, um die zweite, und dann in die Peterskirche selbst. um 
dort die dritte Adoration zu empfangen. 

\Venll der Papst noch nicht Presbyter ist. müssen ihm SOdalll1 
die noch fehlenden WeihegTade ertheilt werden; hierauf folgt die 
Consecration, bezw., wenn der Gewählte bereits als Bischof con
secriel't 'worden ·war. die Benediction durch den Cardinaldiakon ulld 
diel\:l:Önung, welch~ nach einem vom Papste gefeierten Hochamte 
auf dem Altare der Peterskirche von dem ersten Cardinaldiakon 
vollzogen wird mit den \Vorten: "Accipe tiaram tribus coronis 
ornatan~. et Rcias te esse patrem principum et regum, rectorem orbis, 
in terra Vicariul11 Salvatoris nostri J esu Christi." 

An einem der nächsten rrage erfolgt sodann die feierliche 
Besitzergreifung des Lateran. 

§ 13L 

Eig'enschaftell des Papstes. 

Der Papst ist das Oberhaupt der katholischen Kirche, Patriarch 
des Occidents, Primas VOll Italien, Metropolit in Italien, Bischof 
von Rom und Souverän des Kirchenstaates. 

§ 132. 
Der Papst als Oberhaupt der Kirche (Curialisml1s, Episcopalismus, Fehronia

nismus, Gallicanismus). 

Die Stellung' des Papstes als Oberhaupt der Kirche gründet 
sich dogmatisch auf die göttliche Einsetzung des hlg\.w .. ~~~;JJ~ zum 

,.'@i~~:..::der 171) und die des römischen Bischofes 

171) .a) llIath. XVI, V. 18 und 19: "Und ich sage Dir: dass Du bist Petrus, 
',md auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen und die Pforten der Hölle 
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des Feirns. Nach der katholischen Lehre 
erster Bischof VOll Rom und hinterliess dieser 

Kirche seine Gewalten. 
Historisch gründet sich die Stellung des Papstes ausser der 

strittenen) Gründung des römischen Bisthul11s durch den lüg. 

Petms auf die -'-Y"'~.~!p;t"~;~~~~ als der.,}~;~~i~~~!~f,~.;y~;;; 
herrschaft; es ersten 
dle'Bisehöfe und die christlichen Gemeinden c\QxJ1Ü!1, um.,E?treitig-, 
keiten schliehten zu lassen.: elie römischen Bischöfe wurden von' dBn 

__ "'" '.<~" < •• '" " ,- , .' ,.,"~'"' L'-'~, -:?' - , 

Kaisern als OberlJaupt der Kirche anerkannt und ihre frühzeitige 
weltliche Souveränität erhob sie über alle Bischöfe. Auch hatten' 
den P'~Q~!1JCh611 Stuhl Per N

" 

und 
. Auffassung des l'mfallges der päpst

lichen Gewalt ist in der katholischen Kirche öfter hervorgetreten 
und wird als Curial- und Episcopalsystem bezeichnet. Nach dem 
ersteren ist der Papst der monarchische, absolute Inhaber der 
Gewalt: "die bischöfliche Ge'walt, Ivenn auch auf göttlicher Ein
setzung beruhend, ist praktisch nur so weit wirksam, als sie vom 
Papste anerkannt -wird. ist die anderen 
Bischöfe sind seine Stellvertreter: der die Quelle des 
Hechtes und der Lehre" unLl kann VOll niemandem 
(Apostoliea ,3, nell1inQjuLllcetur1;~ach~~11l ~~~~~~~~~: 
i~t"-die ,-bi;~höfliche Gewalt an sich unabhängig' vom J2w,te; dieser 

kraft o'öttlicher Einsetz~U1g' 
Gunst der 61 en a mä üich 

sellle ausgede mre l\facht über die Bischöfe erlangt. Nach dieser 
J...Jehre muss zwischen -wesentlichen und zufälligen Hechten des 
Papstes unterschieden werden, woraus folgt, dass 

des Papstes, nämlich die 
dass hiednrch die 

11 

e 
~~.it~ Hechte ,yerden insbesondere gegen-

wie ~21l- und ~J)Jy_tzung, \:~rsetzung dersel ben etc., 
dann die gegenüber den geistli~hen Orden, die Hes.~rva
tionen etc. bezeichnet, während wesentlIche Rechte solche sind. die a~is 

"",WZES :1%1;1,: J """"":",::":"::,,,,,<"'''':~u,,,,'~c.,,,,,,,.t,"·,· ...• ',,~ 

werden sie nicht überwinden. Und ich werde Dir die Schlüssel des Himmelreiches 
und was Du auf Erden gebunden haben wirst, ,ürd auch in den Himmeln 

gebunden sein, und was Du auf Erden gelöst haben wirst, wird auch in den 
Himmeln gelöst sein." b) Lucas XXII, V. 32: "Ich aber habe für Dich gebeten, 
dass Dein Glaube nicht abnehme, und Du, dereinst bekehrt, stärke Deine Brüder." 

: c) Johannes XXI, V. 15, 16, 17: ,,\Veicle meine Lämmer, weide meine Schafe." 
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nothwendig heryorg;ehen, Iyie 
innerhalb der canones, . 

wurde in ein 
IIcJländer van 

Espen und dessen Schüler~ dem \Veihbischofe yan 'l'rier J ohann 
~ikolaus yon Hontheim, und z,\yar yon letzterem in dem 1763 unter 
dem Pseudonym "Febronius" yerörrentlichten Buche, weshalb das 
System Febronianisll1us genannt wird. Die .. ;J.~~~' 
und Hontheim . yerfolgten, war die 

~&f;i,;;jj,~ Reclltdes Papstes bis Zl 'o'~, 

Y61;2{~Jg't und soda! 
~~~:,l:o<J"'k,.klJ,'2*M'<;:ii'~!;'!~Jil;21:1 habe. Die 0~~~~!l"'~~(,,; 

~s Recht i 
dass llIebei : ~ 

1~~~ lt werde ~~.a,.dA Hechtes mit 
,J_~h R,echtes ~, 

geschlossen werden dürfe, ganz 
von der Schwierigkeit des Beweises, dass der je\yeilig 

vorliegenden angeblich ersten ~'\.ufzeiclll1nng keine frühere voran-
,'ß -

sreo'allO'en sei. .' . 
'-> 0 t::J ,",;_."'.~~_"~,,.~. ___ ., .• ~,,~ .,," 

Eine Art des Episcopalismus ist auch der Gal1icanismus; die 
gallisehe Kirche und der Staat trachteten immer nach mögliehster 
Unabhängigkeit von Rom und die Strömung auf dem 

Concil gieng yon 
aus. gallisehe Kirche behauptete, alte yon den päpst
li~il~n Gereehtsamen zu haben, und nahm überhaupt gegen die päpst
liehe Gewalt auch theoretisch eine feindselige Stellung' ein, 'welche 

del;J20)sng± ,prä. 
den sogenannten galli-

seinen Xachfolgern, sowie der KÜ'ehe 

eine 
Fürsten 
entbunden werden. 

Die galliGanisehe Kirche billigt nicht, 
nz rücksichtlich der Autorität 

ifle oa'er nur auf den Fall 

Entscheidungen 
lieh 

Dingen 
11 ich t ihres Eides 
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Der Episcopalismus erlitt seine vollständige ~iederlage 1870 
im vaticanischen Concil, dessen Ergebnisse in' der . Constitution 
"Pastor aeternus" niedergelegt sind 173). 

173) Diese Constitution enthält über die Stellung und ]}facht des Papstes 
nachstehende ,ier Capitel: 

1. Christus hat die Gewalt des höchsten Hirten und Lenkers über die ganze' 
Kirche unlllittelhar und allein dem Apostel Petrus übertragen, weshalb die JI:Ieinungen 
derer zu ,erdammen sind, 'Y~lche leugnen, dass Petrus,,~l!,Fl~n von allen A]losteln 
mit dem eigeptliq4enPrill\a~ßerJ\1risc1icti9.ii':Rl~sgeil.tattet wurde, und 

er denselben ~l:st,mitt.~lhll:r dJ!.1·c4 ,die KÜ'ch,e m;halten hahe. 

2. Petrns lebt und üht Gericht bis auf diese Zeit und immer in seinen 
Xachfolgern, den Bischöfen des von ihm gegründeten heiligen römischen Stuhles, 
so dass jeder derselben auch nach Christi eigener Anordnung den Primat Petri 
über die gesammte Kirche besitzt. 

3. Demnach hahen alle Christgläubig'en, wie bereits das' Glaubensbekenntnis 
des E'lorentiner Concils lehrt, zu glauben, dass der römische Pa]lst den Primat 
über den ganzen Erdkreis inne hat, der Nachfolger Petri, der wahre Stellvertreter 
Christi, das Haupt der ganzen Kirche; der Vater und Lehrer aller Christen ist 
und dass ihm vom lüg. Petrus tlurch uusern Herrn Christus volle Gewalt ver
liehen ist, die gesammte Kirche zu weiden, .zu leiten und zn lenken. Diese der 
]läpstlichen Jurisdiction eigene Gewalt ist eine wahrhaft bischöfliche und llllmittel
bare, gegen welehe die Hirten und Gläubigen sämmtlicher Einzelkirchen, jeg
licheu Ritus und Ranges, jeder einzelne sowohl für sich, als auch alle zusammen 
zur Pflicht der hierarchischen 'C nterordnung und zum wahren Gehorsam verbunden 
sind, nicht nur in Sachen, welche den Glauhen und die Sitten betreffen, sondern 
auch in denen, die zur Disciplin und Reg'ierung der Kirche gehören. Aus dieser 
Gewalt des römischen Bischof, folgt, dass sein Verkehr mit den Gläubigen und 
dem Clerus in keiner 'iV eise gehindert oder von der Sanction einer weltlichen 
Obrigkeit abhängig gemacht werdon darf, dass derselbe oberster Richter aller 
Gläubigen ist und an sein Urtheil in allen kirchlichen :Fragen Berufung eingelegt 
werden kann, dasRaber der Sprneh des hJg. Stuhles, oer keine Autorität über 
sieh hat, von niemand, also auch nicht von einem ökumenischen Ooncil umge
stossen werden kanu (retractandum fore). 

4. In rler Gc(),r"lt der aber ist, wie stets 
festg~halten wurde, auch die inbegriffen. "Daher 
erklären ,viI' es unter Zustimmung göttlich ge offenbarten 
Glaubenssatz. dass der römische Papst. wenn er yon seinem stuhl (ex cathellra) 

d. h., w~&:~er::xp:::t~~cü,§~Jtg,~~Y,lP~~,,,'~~~.!;~ als ß'~'~d1~~:'alrii' 
gemäss seiner höebsten a]lostolischen lilachtvollkommenheit eine yon der 

anzuerkennende Lehre über Glauben und Sitten festsetzt, dl1fch den 
ihm im hlg. Petrus yerheissenen göttiic]lYll Beistalld mit jensr Unf "it be-
gabt ist, mit welcher der göttliche -Eriöser seine Kirche bei dei' der 
Lehl~e über Glauben oeler Sitten ausgestattet wissen wollte, dass daher derartige 

des römischen PaJlstes nicht aher 
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§ 1:33. 

Die Recllte des Papstes als Ober1mullt der Kirche (Primatus iurisdictioniS). 

Dem Papst kommt die Fülle der und es 
sich seine Rechte nicht vollstänuig aufzählen, 
eine zwischen und .~_~:;., .. ~UC"VLl~ll. 
Auch Scheidung in aus der 
potestas ordinis odel' iurisdictionis fliessen: lässt sich nicht anwenden, 
weil die Papstwürde kein. orcio ist. 

Die c;i~l~tig·~tell 'Rechte sollen nachstehend hervorgehoben 
werden: 

1. In Betreff der Lehre. ~~~ 
Der Papst hat das UIJftlllbaj,:Jf:~~Lß1}1:amt, dum ex cathedra 

loquitur; er hat über die der Lehre in der 
Kirche zu wachen und führt 
allfi.tßtlt,en 174); ferner obliegt ihm die 

11, In Betreff des Cultus. 
Der Papst wacht 

waltung der 
Lltm:gie und Yer

und revidiert die 
-~~""'" .. 'J.,~.·~·,.,.CiJ~"·· 

bii9l!Sll'; ihm zu 
~g lInd. B.Q§ . .ll~Ul~\ng der eihenfolge der 

IU. In Betreff der Gesetzgebung. 
Der Papst allein kann für die ganze Kirche g'iltige Gesetze 

erlass811"lTus"commune), VOll so lehen Gesetzen dispensieren und 
Privilegien ertheilen. In seiner G~~~!~g:~9~Wg§gEJ\Yi11t ist 
durch das beschränkt. 

IV. der udicatul'. 
Der Papst ist der ()berste Richter; er ist die letzte Instanz. 

kann aberlajF Re~htsstreit a~ll~n (vgL aber 
§ 234); er übt das höchste aus, insbesondere steht ihm 
zu das t übel' die Bischöfe175) und 

~~-" .. -~"",""'--' 
Je, die Nachsicht von auf 

rafen, die Leitung des 
der VOll 

-,"'~:«*d 

~,O'.'''%1;,t."'U und der 

TI Betreff der Verwaltung. 
Dem Papste steht es zu, die Kirche zu vertreten, allgemeine 

Concilien zu berufen, Bisthümer zu errichten, aufzuheben, zu unieren, 

174) Auch über die weltlichen, insoferne vorzusorgen ist, dass von denselben 
nichts Glaubenswidriges gelehrt werde. 

1(5) Diese unteTstehen aber auch dem S. Officium. 
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deren Spreng'el zu ändern oder hierin wenigstens zu cOl1sentieren, 
::YIönchsorden zu bestätigen, einzurichten oder aufzuh~hen, allgenreine 
Steuern einzuheben, KircllenämteL insbesondere die benBfiCiii maiora, 
zu besetzen oder deren anderweitige Besetzung' zu bestätig'en, die 
Inhaber der Beneficien zu versetzen und abzusetzen, 
verleihen, 'Ion den Bischöfen und #"~~~';!M~"V 
den Zustand ihrer Diöcesen zu Aufsichtsont'ane (Legate, 

'~'1',j:_~,;.:f.,W~(-O~"·~""1:::''"' 

Vicarien, Xuntien) zu entsenden, eyentuelle'ko"aüsserordentliche Vor-
kehrung'en bei Stocken der regelmässigen Verwaltung zu treffen 
(apost. Vicar, Coadjutor), die zu leiten, über dem ~4i~~. 
gute zu ,yachen, ins besondere von Veräusserungen 
sclb~; an seine/Z~inmmng;zu knüpfen, und yorzusorgen, dass die 
Kirche von der 'weltlichen Gel'mlt in Ausübung ihrer \Yirksamkeit 
nicht gehindert werde. 

§ 134. 

Insl}e~ondere YOlI den plipstlichcn Reseryatiollcn. 

Wie bereits hervorgehoben 'wurde, ist es an sich in der }lacht 
des Papstes als Reg'ierers der Kirche geleg'en, seine Organe auszu
wählen, bezw. alle Kirchenämter zu vergeben. Historisch aber hat 
sich eine allgemeinere Besetzung der Kirchenämter durch den Papst 
nur allmählich ausgebildet. Anlass hiezu bot vorerst die Ersetzung 
excommunicierter Bischofe vom hlg. Stuhle aus, woraus sich die 
Regel bildete, dass der Papst alle Beneficien besetze~ welehe durch 
seinen Richterspruch vacant wurden. Ferner musste der Papst Vor
sorge treffen, "\yenn mit der \Viederbesetzung erledigter Beneficien 
ungebürlich gezög'ert \ynrde. Endlich wandten sich yiele VOll Un
gläubigen vertriebene Cleriker nach Rom, um dort Hilfe zu suchen. 
Diese konnte der Papst nicht anders g'e'währen, als durch mandata 
de proviclendo, womit die Bischöfe beauftragt wurden, einem Cleriker 
ein bestimmtes Beneficiul1l, wenn es fi:ei war, sogleich oder eventuell 
nach Erledigung desselben zu verleihen (Exspectatiya). Die Ex
spectanz war allerdings nur dann yon Erfolg'~ wenn, sie nicht zu 
spät kam: dies ,val' nicht der FalL 'wenn der Inhaber des als Ex
spectanz verliehenen Beneficiul11s zu Rom starb~ da der Papst hiebei 
sogleich nach dem Tode des Beneficiaten mit der Einsetzung des 
Exspectanten vorgehen konnte; hieraus bildete sich die Gewohnheit, 
dass der Papst die Belleficien jener Cleriker verlieh, welche in Rom 
gestorben waren, gleichviel ob auf dieselben Exspectanzen gegeben 
waren oder nicht. Als aber die Bischöfe in Rom Agenten auf-
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stellten und so dem Papste in der Verleihung' der' Beneficien zu
vorkamen, gelangten die Päpste zu elen Resermtionen. 

Zuerst war es Clemens IY., der im Jahre 1266 176) alle durch 
den Tod des Pfründners in Rom frei \verc1emlen unter 
Berufung auf die obel'wähnte Gewohnheit Jer päpstlichen Collition 
yorbehielt: diese Reservation wurde später 177) auf den"LIDizreis von 
zwei ::Heilen um Rom ausgedehnt.. Mit der Bulle J ohanns L-XII. 
"Exsecrabilis:' 1317 "lyurden alle Beneficien der papstlichen Ver
leihung yorbehalten, welche aus Grünclen der Incompatibilität vacant 
wurden, und mit der Bulle Benedicts Xlr. "Ad regimen" 178) 1335 
endlir 11 alle Vacanzen infolge einer vom Papste vorgenommenen 
Deposition, Privation, Translation, einer vom Papste angenommenen 
Renuntiation oder Resignation und endlich die meisten Curialbeneficien. 
Die schismatischen Päpste gingen noch weiter und behielten sich 
fast alle Beneficien vor, 

Das Collationsrecht des Papstes "I"rar insbesondere auch Gegen-
stand der Verhandlungen am Condl zu Constanz (1414-HH:l); 
doch waren die Interessen getheilt. Der Clerus von England, Uilgarn, 
Sicilien, Böhmen, Dänemark und Seinveden Trollte eine principielle 
Ei1tscheidung der Frage umgehen, ,weil in diesen Ländern die 
päpstliche Beneficialpraxis überhaupt nicht anerkannt war ; ~~=M0"J.01"N 

Universitäten waren für den Papst, da die Päpste ihre :aIitglieder 
vorzugsweise berücksichtigt hatten. Die COl11mission (§ 29) konnte. 
sich daher nicht einigen. Als nun JYIartin V. darauf eingegangen 
,var, die nicht im Concile geordneten ,Materien durch Vereinbarungen 
mit den einzelnen Xationen zu regeln und zn diesem Behufe als 
Vorschlag seinerseits eine Refol'll1acte erliess, zog er in dieselbe 
auch die Collatiollsmaterie ein; hiebei strich er zwar die meisten 
Vorbehalte der schismatischen Päpste, hielt aber an dem ius scrip-
tum 176177 179) und an den Bullen " Exsecrabilis;' und "Ad regimen" fest 
und ging sogar über dieselben hinaus, indem er ausserdem weit
greifende Rechte bezüglich der Prälaturen nebst der Besetzung von 
zwei Drittel aller niederen Beneficien beanspruchte. Sein Vorschlag' 
wurde von der deutschen und den romanischen Nationen, jedoch mit 
Herabsetzung der zwei Drittel auf die Hälfte angenommen. Da aber 
diese Concordate auf nur fünf Jahre abg'eschlossen worden waren, 

176) C. 2 Lieet in VI. de pracb. 3, 4. 
177) C. 34 Praes8nti cod. 
178) C. 13 Extra,'. eOllilli. eod. 3, 2. 
179) Darunter wnrde das im Corpus inri eallonici clausulli enthaltene Recht 

verstanden. 
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so blieb den Päpsten die Fortbildung des Pro'visionsrechtes unbe
nommen. In der That wurde dasselbe auch weite:rentwickelt und 
hat in den ersten XI Kanzleiregeln und einigen ~achtragsco1istitutionen 
seinen ~.\bsclllllss genommen. Diese bilden das heutige gemeine. 
durch Concordate und Indulte freilich Yielfach durcbbrochene Recht. . 
Hervorzuheben ist insbesondere die IX. Kanzleiregel: welche alle 
in den acht Monaten Jänner, Feofua( . Apdl, JYlai, JulL August, 
Oct;;b~~::'Noveillbel:(p~psÜiche l\Ionate) v,'ie immer, ausser durch 
ResignaÜon, in Erledigung kommenden Kirchenämter der päpstlichen 
Besetzung vorbehält. 

Übrig'ens hob das Baseler Concil (1431-1443) alle ausser dem 
Corpus iUlis canonici ciausum (§ 37) stehenden Reservate auf, das 
Wien er COllcordat 1448 gieng aber für Deutschland auf das Recht 
der capitula concordata zurück, so dass der Papst in den sechs 
Ullgeraclen JÜonaien (papstliche lilonate), und zwar innerhalb der 
Frist eines Quartals providieren sollte. 

j § 135. 

Insbesondere Ton ~L ell~eI u . 

Dispens ist ein .:.. c" 'e c 1e11 ie Amyendung elllel' 
für den einzelnen Fall ausgeschlossen wird; die Dis-. 

- ...... - pensen betreffen vorzugsweise d~s Eherecht (Ehehindernisse), die' 
Ordination (Irregularitätel1): das Belle:fiClalwesen(Pl~l~:~lit~~t, Abg 19 
aes~'·eiT6I;dBrlichen Altm:s. der der 
Eig~~~s.~11a"ftellietc:c) .i

c,m1) ~nsieren der 
daher vom ius COll1mune und überhaupt von dem durch den Papst 
geordneten Rechte: z. B. dem Ordensrechte, nur der Papst. Den 
Bi§wßöfeg steht diese wo dieselbe ihnen 
drücklich durch die 
XVlI."J ahrhunderte ~~~~~~;~::.'~~~iij~i;~~Jl' Anfragen in Rom 

und bei den Nuntien zu vermeiden, auch die Befugnis zu anderen 
bestimmten Dispensationen vom römischen Stuhle auf die Bischöfe 
durch besondere Vollmachten übertragen, um deren Erneuerung alle 
fünf Jahre angesucht werden muss Regel-
mässig soll nun die Dispensation dass 
der Bischof bevollmächtigt Ivird, 
zugrunde liegenden Tl~atsa~llen ,~ __ ~ii;L 
die Dispensation zu ertheilen 
Eine unmittelbar durch 

hei~st'~;"",··~~~it4~",~ 
aus 

c .. »rüfen und ,alsdann 
fomm. cOlnm' 
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werden. Es werden aber von elen römischen Behörden nach den 
Vermögensverhältnissen und dem 
Ab~a):Jen theils als 
Anstalten eing'ehoben. 

Privilegium ist ein Recht, welches einer einzelnen Person 
oder einer Classe von Personen als Ausnahme vom g'emeinen Recl}t 
[contra ius 1S0)], und z'war als Begünstigung gewährt wird. So sind 
insbesoild.ere die Exemtionen durch eing'eräumt. Man · .. / •... '"'~ •.. i' .• ·. _*,_ "' 
theilt die Privilegien e111 in: 

1. motu et sich auf die 

2. pel~~2}~ll~~.~t2-~Jl~ .. je nachdem sie lediglich einer Person 
zustehen, . oder an eine Sache, einen Ort, eine Würde geknüpft sind; 

3. je nachdem sie ein Thun oder ein 
Unterlassen gestatten; 

4. ~~~_~~~~~~~ 
nachdem sich der Privilegiierte 

zu oder nicht; 
ß. nachdem sie olme oder gegen 

Entgelt 
Dispensen und Privilegien dürfen im lY~e derAn~'ie ni-.~,ht 

werden, d. h. es ist zu vei>muthen, dass der El'theiler sie 
.den besonderen Fall, und zwar nur genau in dem von ihm 

ausgedrückten Wortlaute verleihen wollte 181)'~~1~ 
durch V ~~! )i~Slltg~~'j~~~ 182), Tog . ~ ~~ " 8~), . 'l'od der 
privilegiierten Perso0ntergang der privilegl, n res, Ablauf der 
Frist, Eintritt, eyentuell Wegfall der Bedingung, Aufhebung' 184). 

180) Ein Privilegium}lraeter ins ist richtiger als eine Degli\ratioll,~.deI\Jl~ls 
eine Ausnahme aufzufassell. Die Yel'anla8sl111g hiezu liegt vor, wenn Sonder
<bestilifriiiiil<ge;: ·mit dem gemeiuen Rechte im Widerspruche stehen: so gewährte 
Innocenz IIL den I1Iönchen eines spauischen Benedietinerklosters den nach ge
meinem Rechte erlaubten, in der Klosterregel jedoch uutersagten Erfüllungseid 

181) Dies winl auch (nicht ganz richtig) mit dem Satze ausg·edlii.clit: "Aus
nahmen müssen strenge ausgelegt werden." 

182) Im 'Xichtgebrauche kann auch ein stillschweigender Verzicht gelegen 
sein, in welchem Falle weder eine Verjährungsfrist, noch eine usucapio libertatis 
erforderlich ist. 

183) Bei den HiIiI_~'li 
"usque ad-b 
oder: " 

18!) So wurden alle mündlichen päpstlichen Privilegien 1622 und 1631 
aufgehoben. 
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§ 136. 

Der Papst als Patriarch, Primas von' Italien, Metropolit Ul\d ,Bischof. 

der der Papst 
die 

keinem tropolitel1 
--T.·-1l1~11a:ireli·i.iber welche zwischen de~!J;:el:TO-

VOll Capua und der yon Pisa liegen; 
2. über alle exemten Bischöfe und praelati nullius; 
3. über alle Erzbischöfe ohne Suffragane/ 

bilden die 
mit Ll1lgebung im Umkreise yon 
In der Verwaltung der römischen Diöcese wird 

'~~~~~_~;~'i:i; yertret-~n, dem zur Aushilfe ein 

§ 137. 

Der Papst als Souverän des Kirchenstaates (Patrimonium S. Petri). 

Nach dem Untergange des Iyeströmischen Reiches war es der 
Papst, welcher Rom beschützte, so dass er yon den Römern factisch 
als Herr anerkannt ,,"unie. Als die Longobarden Rom hedrängten. 
kam PJJ?in, König der Franken, dem Papst zuhilfe, scl1l11g~ die 
Longobarden, ihm behauptete.,],0ll1 dem P_~pste 

und schuf so Den protestierenclen Griechen 
erwidert:"Pipin, sonclel'll für den lÜg. Petms 
das Schwert gez0gen. 

Die Grenzen des Kirchenstaates 

sprünglichen ti~i];~.~n _"" .... c~.#.i 
selbst, seinem Sohne 

etc .. 
,,-~ 

ganze dem K llgTei~i~'~ Italien einverleibt 
und Rom als dessen Hauptstadt erklärt. Der Papst sollte durch das 
Gesetz vom 13. Mai 1871 (sog. Garantiegesetz) entschädigt werden. 
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Dieses Gesetz ge,Yährt 
seiner Person. die Ehren eines k 

"i"b"'"""~~~" $' -r~·,. . ~~~, . 
KÖlllgrelche~ eine Civilliste "on 3,225.000 Llre, 
seiner für exterritorial erklärten Gärten 

nicht angenommen, er 
in Veräussenmg: des als Kirchengut zu be-

trachtenden Kirchenstaates ni~;~ ,"' _ e, 
'welche an der Eroberung des Kirchenstaates theilllahmen und dessen 
Herausgabe verweigern, excoml11uniciert. 

§ 138. 

Ehrenrechte des Papstes (Primatus houoris). 

I. Ti teL 
Der Pa pst ,Yird: ,,~1.rchiepisco,pus mÜ'rersalis", "plltriarcha 

oeconomius", "aposto!icus ~icarius Cl1risti, Petri", "Pontifex maxi-
, "Papa" 185) g'enannt. D,er Bischofsstuhl in Rom wird vorzugs

,veise als "sedes apostolica" lB,6) bezeichnet. Der Papst selbst nennt 
sich: .. Servus servorum Dei", \ein TiteL .der :5 91 von Gregor dem 
Gross~'n eingeführt Iyurde. Angesprochen yYird der Papst mit: "Sallc
titas, Beatituclo V estra;;, "sanctissime Pater". 

H. ie Ehrellabzeichen. 
1. Das Palliupl; der Papst trägt das;,;elbe bei Yerrichtung des 

hlg. Messopfers. \ 
2. Der gerade l\lfirtenstab (pedum rectum) VOll Silher mit einem 

goldenen Kreuze; e1\ wird dem Papste von 
g' -:etl~ag'e1f:"~N' .' . 

\ 
3. Der Diamantrülg. 
4. Der Fischerring,\cPetrus als Fischer auf einem Kalme dar

stellend. 

185) Den Titel "Papa" führten früher insbesondere im Oriente yiele Bischöfe, 
auch Pfarrer. 

186) An sich kOlllmt dieser Titel bischöflichen Stuhle zu. 
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5. Das goldElne BrustkreFz an g:oldener Kette. .... . 

. 6. Der ~äPst~cl~e Thron \in d~r~~teranskh:ehe, i d~4"'?8~!.g,e"nt-
hchen PapalkIrche l;l1lt der Port\j,laufschntt: "gry cUl'b.e'et~{)rbe·', 
-~'-~DfE:'~päpstliche Kleidung; dieselbe bestel;'taiS~l~~~]rQlllaue 

.:~on c~er F~ des bischöflicl:~l1 T~JiS' aber von 
aus emem Rochet..von sehr femem 1l1n~n. ~~~~~~~.ucu 
'kragen) \TOi1i:Otl~~~~~~~tlas, einer r~i~l}i~Wi~'kten 

... SammtkäpPcheil'''t1'lld den . Schuhen 
_jl("",.~0"~~j!;;:<l'"';:';~·< ~$-:'>;;' • 

o'oldenen I\.reuzlem. 
b 8.J)ir~Irt~;;::odie nach dem \V echsel der kirchlicllen Zeiten 

eine ganz e~llfache von W~l.~~~a~~!z~lt~~~.w.l\~~c oder eine 
mit Gold (n~W'll:,i,,~,l!l~y]j~~kta) und zu n~ch grösserei11' Schmucke für 
hohe Feste auch noch mit Perlen und \Edelsteinen verziert ist. 

9. Die d~~ifache Krone (Triregnun;; thiara), drei Goldreifehen, 
die sich um ein'6 bloss in eine Spitze auslaufende. daselbst mit einem , ., ,. 

Kreuzlein verzierte Mitra winden. Der Papst trägt sie bei der 
Krönung, dann bei hohen Feierlichkeiten avf dem \Yege nach und 
von der Kirche, nicht abm' bei kirchlichen \B'unctionen. Der erste 
Papst, welcher siclt krönen liess, war Nikola1}s I. 858; waJirschein
lich waren hiebei schon Mitra und eine einfa;che Krone vereinigt; 
der zweite Goldreif dürfte unter Bonifacius VIII. (1294-1303) hin~ 
zugekommen sein und der dritte unter CIemens V. (1305-1314) in 
der Absicht, sie von den übrigen Fürstenkronen zu unterscheiden. 

III. Ehrenbezeigungen. 
1. Die A d 0 rat i o. Canlinäle und Mitglieder souveräner Häuser 

bezeigen dieselbe dmch Handkuss,]i!§'<;}löfe durch einen K1!ss 
das I};!li~,. die übrigen Cleriker und Laien küssen das Kreuzlein 
den pal1toffeln. 

2. veraltet. Der Papst ritt früher· auf 
Eiinem weissen, mit einer purpur Schabracke geschmückten Zelter . 

. Die deutschen Kaiser hielten im Aufsteigen den Steigbügel und 
führten das Pferd eine Strec am Zügel. Der letzte Kaiser, der 
diese Sitte beobachtete, war er letzte vom Papste gekrönte Kaiser, 
Karl V. 

3. I~egationes 0~g~~i~2~t,ae. Die deutschen Kaiser pflegten 
ihre \Yahl hiedurch anzuzeigen, \yas aber dem 
Frieden .. ...4!I!i~_. 

4. \vird in der 1ilesse gedacht. An dem Altare, an 
~~'l#4k~",~,,~~ 'Y 4,.;.",,,,<:%, " 

dem er eine lVIesse celebriert hat, aal~f an demselben Tage kein anderer 
celebrieren. Hat der Papst einen Ordo ertheilt, so bleibellihm .rue 
übrigen In allen Urkunden über Verhandlungen mit welt-
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lichen Mächten IYird er zuerst genannt. Überall ist ih111 Ehrfurcht 
zu Tiezeig'en. Sein Leib wird in der Peterskirche begraben, die 
Exequien dauern neun T·age. 

§ 139 . 
Die Abgal}en an den Papst. 

I. ausser Gebrauch gekommene Abgaben 
Peterspfennig, auch Rö eId genannt,.von der 

\:;;;~~~l \Dänemarks. ·:1,,,~1~tp~1ilXK~~~Jt§igeleistet. 
rlich eingehoben. '~ dem 

~~'2:;t~f. 
1, welche ihr L~p,d vomE 

seiner 1 

von Fürsten und Städten, die ih~ 
hatten. 

. e Früchte ledig stehender 
nach welchem der 

des Lehens beziehen 

Q~§;~~, 
so dass die Päpste die JahresfruchtiOleines I:/tlOIIfA~'" 

wohl zu unterscheiden von den noch 
.in Übung stehenden Annaten) bezogen. lVIartin V. verzichtete auf 
dem Constanzer Concil auf diese Einkünfte für sich und seine ~ 
Nachfolger. ' r ~-'t" 

"ICX()ch in Übllllg sind mehrere verschiecl~ne Abgabeh, welche 
bei <i~1'~9,~11ll~it der pi' von BEll1eficie . chtet 
'werden 'und ,,'elche diei' 1e .U .. U,l1ul.vW 

~1,..nnatel1 umfasst. Diese Abg'ahen sind: 
1. Die Annaten im engeren Sinne; dieselben wurden wahr-

scheinlich vQn Bonifacius IX. eingeführt und heissendaher An ~ 

Bonifacianae: sie sind VOll allen nichtconsistorialen Benefic' . ' 
entrichtel~~'~;;lcl betragen ~ie ~ ä fte .dElr Jahresfrüchte:. doch hat 

d B - U$<.., ~I.!' d .. 
":';i;!;i~~!!!'i' auf en ezug \ ~ , '\ 01 Iden lllcht 
übersteigen, verzichtet. 

2. Die Quindennia. Die häufigen Unionen annatpflichtiger 
Beneficien zu Gunsten geistlicher Corporationen, die zur Folge hatten, 

~fahl-Schedl-Alpel1burg', Grundriss d. kath. Kirchenrechtes. 10 
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dass keine Erledigungen solcher Beneficien und .daher auch keine 
neuen Collationen mehr vorkommen konnten. ver'alllasstell Paul Ir: 

~~L;tfL9)" die B.estimmullg zu treffen, dass die g'~istlichen Corp~rationen 
für die von ihnen unierten Beneficien alle 15 Jahre die sogenannten 
Quindemlia in der Höhe der Annaten entrichten sollten. 

3. Die Se r v i ti a, Jahresfrüchte der Consistorialbeneiicien. 
Dieselben beruhen auf der alten tbung, dass die Bischöfe eine 
Gabe, f~jJ1~4,l~~i\i~~""",,9:~P Consecriel'enden schenkten. l\Iit der Ve1'
leihurig:"'der bischöflichen Beneficien dmch den Papst giengen auch 
diese Gab:!:. an ihn l\Per. 9 1 Percent ,rerden zwischenq~1~J?~~A0i'i 
den Cardinalen und eiI't,eamten g~thei '.'" o-

n t,\J-ie §\igen~~l)te l~:J.~~J;~;;'!'E!._; 
rso\al. ". . 

srewT~~en für die Verleihung' 
d(js Palliums (5 Percellt des J ahreillkommens) und dessen Kaüzlei-~ 
personale Expeditionsgebüren fürAusfel~tfg'ung'el1 zu. 

§ 140. 

Die Erledigung des päpstliehen Stuhles. 

Der päpstliche Stulll wird ledig regelmässig' dmch den Tod 
des Papstes; er k.ann es aber auch werden dmch Verzicht 187); ob 
~urch A:)se~zung, Ist, streitig. Die ]iJlliscopalisten bejahen diflsflFrage, 
l~dem SIe aen: COllcll das Recht der Absetzung wenigstens für den 
] an des SchIsma zusprechen; die Cmialisten yerneiIleiisie. sich 
darauf berufend, dass das ConcH aus zwei Factoren bestehe ~ dem 
Paps~ und dem übrigen Episcopat: und dass somit ein giltigel' 
ConcIlbeschluss nur bei :Mitwirkuug des Papstes zustande kommen 

ist es, dass d~ge: der als ~,~~~~,u"v~ 
die 

1885Thats~~hliCh ist auf dem IH. Concil von Constantinollel 680, welches 
von Leo H. bestattgt wurde, Honorius 1. Ct 638) nachträglich mit dem Anathema 
belegt 'I·orden. 

Cart;tinäle, 11ämlich 
dret\Trig'e\n~r;h dem 
~~s ~'ti;ete~\nach • einem 'l'urnus 
jedenl"Öl;d()1i~fje drei Tage ein. 

(die capita ordinum): 
schei&en diese--aijer ' 
drei~lachfolgenden 

AusseI' dem Cardinalkämmerer bleiben bis zu ihrem Tode in 
Amtsfunctionen der Grosspönitentiar und der Cardinalvicar. 

H, Die Behörden der Curie. 

§ 14l. 

Die Curialen. 

<Lntel' Curialen ,,,erelen theils 
Cmialbehörden: theils solche 
~~:;;;c",~"C,.:';"~ Parteien bei ~~~~~1I'~t:: thätig sind. Sie sind: 

A d v 0 ca tell, ursprünglich nur sieben, welche noch heute 
im Gegensatze zu den später hinzugekolllmenenfün:f(s'upranumerarii) 
Advocati consistoriales numeral'ii heissen, das Rec . t der römischen 
Univel"sität (Sapienza) haben und an dieser Ie jUl:iC!.i§,cheF~~~ltät 
bildell:"Die Thätigkeit der z'wölf Advocaten besrer{t iit l'ITch( In der 
PaiKt'eienvertretung, sondern in der AbS'a~~,,~,"!e~~lj;~~JJ,:t~ '.C",", 

Keben diesen Advocatell gibt es ~iMltLadvocaten, welche die 
zur Advocatur erforderlichen Prüfungen abgelegt haben und ver
schiedene Stellen bekleiden. 

2. PI' 0 c ur a tor e n; ihnen steht die im 
Processe Zl1-. 

3. Not are. Schon in alter Zeit wurden für die~t~g~~,~J~i2J1~}l 
Roms Notare zur Aufzeichnung' des Lebe .. bestellt; 
den Kotaren liegt dieBell~:kuK ung VOll ec 1 sgesc en ob. 

4. Ex pe di tore n u 11 d So lli cH a tor e n, Kanzleipersonale. 
5. Ag' e 11 t e 11. Personen, die yon Parteien für immer oder 

vorübergehend zur B 19 der Erledigung bei der Curie an-
h" r Angele .estem'"\~1fr!~eti ~lllTtefniIn:feIT~'sirrdins-

Bischöfe, meist Titularadvocaten, zu 

§ 142. 

Das päpstliche Archh und die aus demselben henorgegangenen Expeditions
behörden. 

Das päpstliche Archiv reicht in frühe Zeiten zurück; es 'wurden 
in demselben die Märtyreracten gesammelt und die päpstlichen 
Urkunden entworfen; der Geschäft8kreis wurde immer umfassender 
und es entwickelten sich allmählich mehrere Behörden: 

10* 
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.. 1. Die apostolische Kanzlei mit dem:X!~~!}~~~~~1S9) 
an der Spitze; sie besch}i.ftigt sich mit der Ausfertigung und Ver
wahrung der päpstlichen" Enuntiationen ; es werden jedoch die 
Breven in der 

2. Secretaria brevium ausgefertigt. 
3. Die Dataria apostolica mit dem Datarius oder Ji!ro- .. 

• ~t (ti@J$ Al!",,~~~.,,~ 

datarius an der Spitze; in ihren Wirkungskreis fallen die Verleihung' 
Benefi.cien und die ordentlichen Gnadensachen in 

1'01'0 externo, namentlich Dispensen von Ehehindernissen. Der 
Datarius muss jede Sache dem Papste vorlegen (":~~,,,,~lQc~,JJ,~~;;H~Ü~JS-.. _ 
~~;:S;;'~~L~l·~!!Lh~lJ). Die ~wqition der ~escripte der Datarie 
(116-3,]508tO ISC e KanzleI. 

4. Die Se er e t a";.ia s tat us mit dem CardimÜ-Staatsse6retär" 
an der Spitze, dem ersten 3Iillister des Papstes; In ihr concentrle1'en 
sich'1lie'lülswärtigen Angelegenheften,docl{'stellt dem Staatssecretär 
in Beziehung auf die allgemein kirchlichen Angelegenheiten die 
Congregatio super negotiisecelesiae extraordinariis (§ 127, Nl'. 10) 
zur Seite. 

§ 143. 

Die Gnadenbehördeu der Curie. 

Ausser der Datarie bestehen noch für Gnadensachen : 
1. Die Signatura gratiae für ausserordentliche Gnaden

sachen. 
2. Die Poenitentiaria apostolica mit dem Grosspönitentiar 

(poenitentarius maior oder summus) an der Spitze; sie dallktlhre 
Entwickelung' vornehmlich dem Bedürfnisse, d~n~ahh:.eicllen!1lg:~~"!l, 
welche nach Rom kommen, das lüg. Bussacram.ent zu .spenden. .. und 
die dem Papste reservierten :B'äHe zu absolvieren. Die Poenitentiaria 
wirkt regelmässig pro foro 11ltei;Ilo,jedocll für die Religiosen und 
Armen auch pro fol'O utroque.'· " .... 

es 
~~ ~,~~~~g7~~1~J~ der 

Die Justiz- und Finallzbehörden. 

1. Die S. Ro ta Romana 190), ein Gerichtshof mit ursprünglich 
sehr ausg:edeliilter"'Conlpete;:l~; diese wurde jedoch durch die Ein-

189) Die Besetzung der Stelle des Kanzlers ist ausser t"JJUng gekommen; 
dem Vicekanzler fiillt der titulus St. Laurentii (§ J 23, P. 2), und zwar wenn er 
CardliiEilbischöfbder ,-Subdiakonist, als 'Commende zu. . ...... . 

190) Es ist zweifelhaft, w.oher der Kam8 k()~mt, ob yon den .Actenrollen 
(rotulus), oder von der .Art des Votierens, oder von dem Getä!eT~des' Gei:iGhtiSaales. 
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richtnng der ständigen Cardinalscongregationen, sowie dui"ch die 
Einführung, dass die A eIl' onen nach Rom 
Richter im 
Id~mlst'a1it emg·eeno·t wo le~ Rota für die bürgerllC11611 Sachen b , __ 

in zweiter und dritter Instanz competent ist. Die :l\Iitglieder der 
Rota, Auditores, ,,-erden vom Cardinalkämmerer ,ej;üaunt. 

2. Die Signatura iustitiae, lediglich ein Cass~tio,ß~~gf. 
3. Die Reverenda Camera apostolica, die höchste 

Finanzbehörde der in ]'inanzsachen auch elie JudicatuLzuÄ-OJ11lllt. An ", 
deI' Spitze steht~cler CßJ;-\liJJa]]~~m,~~~~~",i~~;a,~;~'~~,,: 
welche er beeidet, mit ausg'edehnten Vollmachten. 

1. Die Vertreter des Papstes. 

§ 145. 

Der Yicarius urMs. 

In seiner Eigenschaft als Bischof von Rom wird der Papst 
durch den Vicarius urbis vertreten. Derselbe mussJ~i§.dlQLll11d >'3.eit . 
PaulIV. 1555 allch Cardinal sein; dieser Vicar hat die volle 
'bi~~ilÖfli~l~eG~\v-altin Rom, doch werden die Beneficienllicht~o~l 
ilun., son9._ern von der Datarie verliehen. Sein Amt erlischt ni ch t 
mit dem Tode des Papstes; ihm 
als Vicegerens und mehrere 

§ 146. 

Die apostolischen Yicare. 

SChOll in älterer Zeit wurden Bischöfe bestimmter Bisthümel' 
von den Päpsten mit der Aufsicht über Länder betraut; solche 
Bischöfe führten den Namen: "Vicarii apostolici", später wohl auch 
"Primates". Die ältesten Beisplele-de~"~-\..rtbieten die Bischöfe von 
TnessiIül1ich von denen der erstere der 
z~~~~ llt war. Diese Vicare 
aufslcllt' über die ganze kirchliche Disciplill; die Consecration der 
Bischöfe durell. die Metropoliten 'war an ihre Zustimmung gebunden; 
sie consecrie;ten die Metropoliten und konnten die . sämmtlicllen 
BIscholeihres Yicariates zu Synoden berufen. Die Bestellung solcher 
Vicare ist ausseI' -Übung' gekommen. 
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§ 147. 

Die Legateu und Nuntien. 

Die Legaten sind Gesandte des Papstes, und z,var' sind zu 
unterscheiden: 

L Die Leg'ati a latere. nur Cardinäle: dieselben haben '-" / <. -' 
ausgedehnte Vollmachten und EhrenvorzÜge ; &Ji~ihnen überwiesene 
Bezirk heisst: "Provincia". In demselben haben sie eine iurisdictio 
ordinaria; ihre G~61:ichfsbarkeit concurriert mit der des Bischofs. 
Sie treten, mit Ausnahmecler auch illl~en gegenüb~r reservierten 
Angeleg'enheIteii~"Wie:~crre'!ei:: üu~~i~~~~,~",~e,,1-:~~~~-

~~~~'i;r~i~~~~;1~~~~~~~~1lt~~;1!~;~~p~~~~1~~"~;&'~~~:~'::: 
) Rechtsangeleg'enheiten schon in erster Instanz zu entscheiden, Ex

communication und Suspension auszusprechen, die 'V ahlen der 
laten zu bestä~igen, Beneficien und einen 
leihel:1;YÖll iHrer Pl~ovi'nz Proclirationen in Anspruch zu nehmen, 

• ~"..ut:.J:.;,i':>":0''''CW~4'';f,;W.('''-''01;''''':~~)~~:4$)i,&':;'\'~,~~'0li-ry";:t;\bJi,0--""jc~';;:~Kf>X~","',"'."·,,, 

ä.*lt~ol1 derselben erhalten zu werden, und sind Überall, wo sie 
erscheinen, mit den grössten Ehren zu empfangen; es vdrd ihnen 
das gerade Kreuz vorgetragen. 

Die Sendung von Legaten a latere ist ausj3~r Übung gekommen. 
2. Die Legati missi sind Legate\l';' welche die 

Cardinalswüi'de innehaben. Ihre Befug'nissE)/sind selbs n, wenn 
a latere bestE)I'lt sind, beschränkter, als 

die eines legatus a latere. So haben sie #isbesondere nicht daB .. Eecht 
der Bestätigung der "Wahlen der Erzbj{chöfe, Bischöfe und e:X:\',lllten 
Prälaten und der Vergebung VOll j3eneficien; sie dürfen vQ..Ilder 
wegen Verletzung des privilegium y1:lnonis eingetretenen Excommuni-
-catiol1 nicht, wie die Lrgaten, ii beiall, sondern nur in ihrem Spi'engel 
absolvieren. 

Eine besondere Classe der legati missi sind die nuntii apo
stolici, welche neben der Jurisdiction in ihrer Provinz eIne diplo
matische Sendul1g')1a,ben; Wie weit ihre Befugni:,;se reicheil: ist von 
ihrer Vollmacht abhängig; dieselbe beschränkt sich heute infolge 
des häufigen vViderstandes, der gegen die Ausübung der Judicatur 
im Nuntiaturgebiete von den Regierungen erhoben wurde, regel
mässig auf die diplomatische Sendung. Den Nuntien wird an den 
Höfen, an denen sie beglaubigt sind, der Vorrang vor den übrigen 
Gesandten gewährt. Neben den eigentlichen Nuntien, welche regel
mässig die 'Würde von Titularerzbischöfen bekleiden. kommen auch 
sogenannte Internuntiellvor,del~ilSremil~g' sich. YO~l der jener nur 
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dem Range nach unterscheidet. Wird ein ::\untius Cardinal, so führt 
er sein Amt unter dem Titel "Pronuntius" fort. Die Nuntiatur in 
Wien besteht seit 1581; zu einem lebhaften Streite gab die Er
richtung der ::\'unfIätui7"''lii }Uüllchen Anlass 191). 

erlischt durch die Vollendung des 
~~~~~~~~~~~f,;~~~~;g;;;,~;o, Verlassen der Provinz 

den Tod (les Legaten, jedoch durch den Tod des Papstes 
n ur dann. wenn dieser den Legaten -' citum nostrum " bestellt hatte. 
'X""~E~3.1m"'1eWg: a ti na ti. Dieses Institut ist aus der Würde der 
Primaten hervorgegangen. Für Deutschland war in dieser Hinsicht 
besonders der Umstand wichtig, dass. ein wirklicher, vom Papste 
mit den umfangreichsten Vollmachten gesendeter Legat, der hlg. 
Bonifacius, das BistllUl1l JYlainz erhielt. Selbst bereits Erzbischof 
lüill-Leo'at knÜI)fte er dadurch an l\lainz die erzbischöfliche Würde 

b , 

und die Legation, so dass seine Nachfolger stets zugleich als l\Ietro-
poUten und geborene Legaten des apostolischen Stuhles auftraten. 
Xächst JYlainz wurde die Legation verbunden mit'I'!ler, K?~n2 Salz
burg, Mag'deburg, Prag und JiJ.:011. DieVol~machtell der einzelnen 
Legati berllhten zum Theil auf Gewohnheitsrecht, zum Theil auf 
ausdrücklichen päpstlichen Privilegien: so bestanden z, B. die in 
der Legation des Erzbischofes von Salzburg enthaltenen ~echte 

191) Bereits 1769 hatten die drei geistlichen Kurfürsten dem Kaiser J ose11h 

Gine Beschwerdeschrift über die Eing'Iiffe, 1ve'iche sich der Papst in ihre Juris
diction durch seine Nuntien erlaube, übergeben. Als uun Pius VI. über Bitten des 
Kurfürsten Karl Theollor von Bayern 1785 eine neueKuntiatLlr zu Jlfünchen er
richtete. traten die. Kurfürsten mit dem Erzbischofe yon Salzblll-g1786, nach
dem bel:eits Kaiser Joseph am 12. Oetober 1785 den Xuntien iu Deutschland die 
Ausübung' einer ',h1rrsdlction untersagt hatte, durch Bevollmächtigte 1786 in Ems 
z'üsIl111me'Ji und entwarfen dort 23 febronianistischem Geiste .gehaltene Artikel, 
die sogenannten Emser Punctationen. In denselben wird aus der bischöflichen 
Ge,;mlt die Dispensationsgewalt und uneinschränkbare Gerichtsbarkeit in erster und 
zweiter Instanz in ~;\.nspruch genommen,' die Exemtionen und Reservationen 
werden bestritten, die Quinquennalfaclütäten für überflüssig erklärt, die Verbind
lichkeit römischer En;:mtiationen ohne Annahme seitens der Bischöfe wird ge
leugnet, die Eilll'äumung einer Jurisdiction an die Nuntien für unzulässig erklärt. 
Diese Artikel wurden dem Kaiser überreicht, welcher aber hierüber unterm 
16. ::\ovember 1786 bemerkte, "dass dereu mögliche Zustandebringung und der davon 
zu erwartende Nutzen von dem vorläufigen Einverständnisse der Erzbischöfe mit 
den Exemten sowohl als ihren Suffragan bischöfen \md jener Reichsstände, in 
deren Landen SIch die bischöflichen Spreng·el erstrecken, zum grossen Theile ab
hänget." Dieses vom Kaiser verlangte Ein verständnis w~IJ,;i};"~~,,~H7~\)rl\~elen und 
so verlief die Action, welche als letztes Ziel wohl die Gründung einer deutschen, 
von Rom unabhängigen Nationalkirche yorhatte, in den Sand. 
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darin, dass er von der Häresie absolvieren, BenefiCien inden päpst-
lichen :fifonaten verleihen, zu ausserg6\'i'öhnli~hen Zeiten ordinieren, 
Ehedispense vom dritten und vierten Gi>ade der Verwan!lt.schaft er
theilen und in solchen nach Rom gedchteten Recursen entscheiden 
durfte, bei denen Gefahr im Verzuge lag. 

Gegenwärtig lJesteht die Bezeichnung ,Jegati nati" nur noch 
als Titel; nur der Erzbischof von Gran krönt als legatus den König, 
spendet der königlichen Familie die Sacramente, 

->.·:~;;:_'.~,:--,,:'c-h A llationen 

fmndert kamen auch Fälle vor, dass der 
Papst~eiilzelnen weltlichen. Fürsten die Legation oder ähnliche Voll-
machten für ihre Reiche verlieh: . .-/0.0:;: 

a) Der ers~e.Fall betrifft Ungarn.~yl veste!> II:. v~l:1i~l+!(?l~z!~_.l;ljJ,_~ll 
dem HellIgen und seinen recl~ das Privi
leg-ium, sich nach der Krönung das Kreuz als Zeichell .. d(lsApo- • 
stolates vortragen zu lassen und in Betreff der gegenwärtigen 
und zukünftigen Kirchen des Reich~7;f111 Stelle der Päpste Ver
fügungen zu treffen. Clemens ~I/~tiBrkannte das Priyilegium 

der Person JYlaria 'l'heresias. Das Kreuz wird dem 
~~~ 

Könige vom Bischof von\Vaizen zu Pferd.~--:yorgeü:agen: .. , 
b) Etwa hundert'jäh~~~~d7'~~~Pst"~T>'/~ . "11~7liner 

- übrigens bestrittenen - Urkunde, die man als die ... Mon-
ar,chia la" bezeichnet, ' 'en Ro von Sicilie~d 

seinen Rechts ertragen. 
Zeit hat der daraus 

c) 

§ 148. 

Die Vicare in apostolischer Mission und die Bischöfe als tamquam delegati 
sedis apostolici. 

Da d~_ gesammte Erde der Verwaltung des Papstes unter
steht, so sendet-81'ÜberäIihin, wo c1asBedlidrtis entsteht, Stell
vertreter mit mehr oder weniger umfassenden Vollmachten. Regel
mässig ergibt sich der Anlass hiezu nur in den terrae missionis, 
es kann sich jedoch auch ereiglien, dass der Papst genöthigt ist, in 
den provinciae sedis apostolicae für das durch aussergewöhnliche 
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Störungen in der Yerwaltung hervorgerufene Bedürfnis durch einen 
Vicar in aposto~ischer M.ission yorzusorgen (rgL § 115" Abs. 2). 

~~~;~a!ä~!~~i~l;~~l;ln~~d~r;a~ll~g~~id~eil't;l~lll~dr· ~:r~~[t~:;i;;i",:~ 
n~c~1J~J1}1~,"~i!i~~~ft~'yn, sowie . 
dalliii;- dass der Papst, für viele Angelegenheiten Bevollm~cl1~1,~t~ 
an Ort und Stelle mit yerschiedenen Aufträgen ernannte; so ent-

Dele' . , dessen Ausbildung vornehmlich 
mit Alex,~~!=Il:f:~}lL gelJracht wird. So bestimmt der 
'Papst oder lässt bestimmen: z. B. Richter am Processol'te' '" 

um eine Sache zu untersuchen und eyentuell er Sle 
oder sie zu entscheiden, ouer um eille Entscheidung 

auszuführen. D~LV111~l:§1l~lmngsyel'falll:eJl, die Urtheilsfällung und 
die Exequierung kann aber auch verschieden61;pel;splien"iÜ.lertrag·en 
seiil";- ~llcil erllennt der Papst Deleg'aten nur zu d~m Behufe, um 
eine einzelne Handlung zu yolTzlenElll;·SO z: uH1Eline solenne 
ExcoIlliiiüiiication zu yerkünden, eine Absetzung dlu'chzuführen, in 
ein Beneficiull1 zu installieren, die Consecration eines Bischofs vor
zunehlnen etc. etc. Siehe auch § 234. 

Bezüglich der Bischöfe als tamquam Delegati siehe § 108 u. f.; 
übrigens erhalten die Bischöfe noch päpstliche ... Fa(!ultäten, und 
zwar regelmässig die Quinquellnalfa-;;ft~teii '(sieIle~ die §§ 55, 
135, 211). 

VI. Concilien. 

§ 149. 

Die allgemeinen Concilicn. 

Allgemein ist jedes Concil, VOll dessen Zusammentritte alle 
Stimmberechtigten Kenntnis haben; das Erscheinen aller ist aber 
nicht erforderlich. 

Die Berufung allgemeiner Concilien steht nur dem Papste 
zu 192). Dieser führt in Person oder durch Legaten den Vorsitz, 
leitet die Yersam1l11ung und sorgt für die zur Giltigkeit des Concils 
nothwendige F{'eiheit der Verhandlungen. Die Geschäftsordnung 
wird von Fall zu Fall bestimmt. Auf das Concil sind zu berufen 
die Bischöfe 193), und z,var auch die Titularbischöfe, die Cardinäle, 

192) Es wlU'den allerdings die acht ersten ökumenischen Concilien yon den 
griechischen Kaisern berufen, jedoch nicht ohne Zuthun des Papstes. Dass es nur 
der Papst ist, der allgemeine ConeiHen berufen kann, geht schon daraus he1'yo1', 
dass keinem :i\Ionarchen die Befehlsgewalt über alle Bischöfe zusteht. 

193) Die Bischöfe geloben ihr allfäiliges Erscheinen auf dem Ooncile schon 
im Obödienzeide an. 
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die Ordensgeneräle und die ~lbte. Aufgabe der Bischöfe' ist es, 
Zeugnis vom Glauben ihrer Diöcese abzulegell 194). Die stimm
berechtigten Concilsmitglieder können sich auch vertreten lassen 
und der Papst bestimmt, ob den Vertretern eine entscheidende oder 
eine nur berathende Stimme zukommen soll. 

Zu den Besprechungen werden auch gelehrte Theologen zug'e
lassen oder zugezogen; auch die katholischen Souveräne werden 
geladen. 

Die Beschlüsse des Concils erhalten ihre Kraft durch die 
Bestätigung des Papstes, dem auch die Kundmachung derselben 
zusteht. 

§ 150. 

Die Natiollalconeiliell. 

~ationalconcilien haben als solche keine gesetzo'ebende Gewalt· '" , 
sie sind lediglich Berathungskörper; ihre Beschlüsse erlangen nur 
so weit Geltung, als sie entweder vom Papste für das Gebiet des 
Natiollalconcils oder innerhalb desselben von den einzelnen Bischöfen 
als Diöcesangesetze verkündet werden. 

§ 151. 

Die ProTincialcollcilicll, Diöcesansynodell und RuralversammlulIg·en. 

Siehe die §§ 119, 110 und 96. 

VII. Die kirchlichen Orden uml ihre Nachbildungen, 

§ 152. 

Begriff der kirchlicIlen Orden. 

GE)11()~senscl1aftEm). deren Glieder ~ich zur Führung eines durch 
besondere, vom p~äpstlichen Stuhle mierkanl1te 195) VOl;scilrift;~(st~
tuta, constitutiones) g-el:~gelten gemeinsamen Lebens [v:it!:teQllmw.j1Lil:~~6) 

194) Keinesfalls sind die Bischöfe Repräsentanten ihrer Diöcese im modernen. 
Sinne, sie sind lediglich Glaubenszeugen. 

195) O. ne nimia X de relig. don. 3, 36, c. uno in VI 3, 17. 
196) 'Wenn ein g0meinsames Leben nicht gefdhl't wird. kann nicht Ton 

einem Orden gesprochen werden. Die heutigen Einsiedlero~'den, wie der des 
hlg. Paulus, trag'en diesen Xamen nur daher, dass die JlIitglieder ursprünglich ein 
Einsiedlerleben führten; 

J. 
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unter eig'enen Vorgesetzten durch mindestens drei 197) für da~_ganze 
Le15enbTiideilde, feierliche 198) Gelübde, . und z,,'~r, d~e,E_~~;~~~b,~]:j;!l~~l]
-heit unddes-GeliorsaJlli( vei~pfiiclitel( \vel;uelLi'ellgi öseOr~~~g~!!~l~llt. 

§ 153. 

Die wichtig'sten Or(lell. 

~l- Schon in den ersten Jahrhunderten zogen sich 
Christen;t:hells um den Verfolgungen zu entgehen, theils aus aske
tischem 199) Drang nach Einsamkeit, in \Vüsten zurück, um dort ferne 
von jeder menschlichen Behausung' der Andacht obzuliegen (Anacho
l:eten). Unter diesen war besonders hel'vorragend_~~.:.....,!',!:!,~2::~~. 
von Theben (.2.@§4-.~~~welcher 75 Jahre als Eremit in einer 
'1iöl1161ebtEt'lmd durch sein Beispiel viele zu einem ähnlichen Le ben 
aneiferte. Sein Schüler, der Antonius, auch Patriarch der 

:;Uönche 200)gel1 l1nl1t 
vi~a:aJiTsatio~~<~{;te~:' die zerstreut lebenden Einsiedler brachte, doch 

b 

erst sein Schüler, d~~~.~~~~ .. ~~g=::~§Ly~~~!.21~.~~.e 
unter einem Dach und gab Ihnen ell1e Regel, womIt das Klostel-
l~i;~;g;grih;'d~;;. Von Agypten aus verbreitete sich das Kloster
leben über den Orient, wo es einen besonderen Aufschwung durch 
den hlg-. Basilius (t 379) erhielt, dessen Vorschriften 201) noch heute 
die Grundlage der Ordnung' in den orientalischen Klöstern sind. 

Auch die Frauen vereinigten sich zu Klöstern. 
Oe C i cl e n t~ Der lüg. Athanasius, Patrial~.~l~c_Y.2g.AJ.Y';l.Lnp,ri~l1, 

brachte.~'.,:~r:"'er~'340 nach. R.onl. ka~n,iigyp.t\s~JleM.;l}1;ÖlJ,,G4~ ... ,J11it; es 
widl1let~n sich l'rtülüielii'ei'8 Abend.läl~der ~en Übunge1~./§;~s Kl?ster
lebens; in Galli~nß grÜndete der lÜg. :M:artlllus(3.1S~AOO), BIschof 
yon Tours, das Kloster Tode 

191) Zu diesen drei Gelübden kommen noch bei einzelnen Orden weitere 
hinzu: Z. B. das Gelübde der strengen Enthaltsamkeit, der Krankenpflege, der 
,Vidmuno' zum L:nterrichte. der strengsten Olausur etc. 

19~) Hiedurch untersch~iden sich die Orden Ton den Oo~nen, deren 
:\Iitg:lieder nureilifache UeIUM'ellnd ··a~;:cKI;;·~;:m·;i;t-;~:fÜl, .. ~.eille.:JillStIl:llJll,t;f;·~· 
,.--- ,,-,~_~~ __ , .,c~~ -

Zeit ahlegen. 
_··~·-·-Hi9Y~~~skesis: Übung, insbesondere die Lebensweise der Athleten, daher 

Asket: jemand, der enthaltsam und strenge lebt. 
200) JlWnch'·hetsst:der Einsame. 
201) Basilius b·-':'~1J't·~~:~:!Jl]J~W;~~Qj;.d!;trulJ;ßgQl""jj;W.~"J~~~~;~~ 

und die 313 kleineren Regel deshlg. Basilins 
ni9lir~iithaiten :uncldBTRi1cktrittin. die 1:YElIt 
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~~~~~~ort_~~101}2QQ,2J:~f,~}~~J~e:,,\~ ornehmlich aber war .,es Oas~dan 2~11", 
der das Klosterleben inGalliep verbreitete; insbesondere aber vmrde' 
das Klost61:lebeninIaallCC3;e;b~:eitetundyonda . aus AUJch elen 
'1i1g':~TJolunlba~'2,~~r:a~~r2renJ,.' C~tke;t~':~l~g~tiH;;';;~:·'="·<A'''''~<' "-~.,~,-" 

'EI11eri'g:1:ossartigen Aufsclnvung erhielt aber das Klosterleben 
durch den hlg. Benedict von ::\ursia 2)4), dessen Regel alimählich vorr 
allen abendländischen Klöstern angenommen wurde: eine Verschär-

- fung der Regel und \Viederherstellung der in Verfall gekommenenf 
Klosterzucht versuchte d"lr hrg\~vOIiAniane [750-821J'" 
doch ohne Erfolg; vom Beneetrctilfer-\Jl:a:erf'Wäet'Ell1 sich verschie-
dene Abzweigungen: die Oluniacenser 206), Camaldulenser 207), Oister-

202) Cassian, ein orientalischeLlllönch, kam 405 nach Jilarseille. wo er zu
erst zwei Klöster gTündete; yon ihm rühren dleSlelfell"""(callolllsc1ie~)'Stunaen:"" 
gebete heI'7J\fette',Pl'i'm, Terz, Sext; Norm:; yes]fei'tlnd"ColliilleCnacbdeill"'Psaliii: 
"Siebenmal 1vÜlTch Dich täg'liclipreiseil ,yeg'eri Deines gerechten Gel:lchtes." 

WB) Colulubaiierriclitete mehrere I{jÖsterinFj,;aD:1n:eIchll11d'lies~ " __ ~'W'" 
Schweiz seinen Schüler, den hlg. Gallus, zurück, welcher dort das Kloster St. Gallen 
stiftete. dOlulhDall~""'gmMBfeWaUEh~?ril'lt'aflen ein Kloster, wo er 615 starb. Seine 
Regel ist sehr streng. 

204) Der lllg. Benedict wurde zn Xursia von wohlhabenden Eltern geboren 
und von diesen in die öffentlichen Schulen nach Rom geschickt; von da entfernte 
er sich jedoch in seinem 14. Jahre, gieng in yerbarg sich in 
einer ~iefen Höhle, wOff'{feli"sti'engsieut'rbimgen Kach drei (J ahren497) 
von Hn'ten entdeckt, wurde er bald als Heiliger verehrt undYQlL,~ll.,Jl1önchell. 

da dieselben ihn J;d~~i~''\,'e~'en ~i;e~' 
zu suchten, zog er sich wieder in die Einöde zurück 

und gründete dort zwölf Klöster; hierauf gi eng er nach Campanleülm;r~tiftet'~~-~' 
dort an Stelle eines alten ApoIlotempels, den er zerstörte, das nachher welt
berühmte Kloster Jllonte Cassino, als dessen Abt er 543 starb. Er führte das 
E2~.uLdie feierlichen Gel Me ein: das rechen, im Kloster zu bleiben 
(stabilitas loci), auf alles nunu'rinvel:letzte Keus'chneit 
zü1J~rconverslO n Obern unbedingten Gehol:s"äin zn 
leisten (obo~q~ar;"D~rAbt, wurde mit vollster und ul1eimt'eschränkter Gewalt 
ausgestattet und war inl"Klostei: niemandem verant~vortlich .•. 

'2(jo5'Ben:edlcf'~;onAiiiarie'versucritllallehisherigenRegeln zu vereinen; 
seine concordia regularum wurde 817 auf der 

'~m:cnr"uurCligyerünif.'-'" .... .... '..... . .Ci· :.:~";;.~,~::::::,,,,;~:;';::' •. ;;~'ii:;.;;;"'J;.~f:;;;;,':';;lii'~k'!,w;~~~ 

205) Das Kloster ,9Iu~ilY" wurde 910 gestiftet; erster Abt desselben war 
berühmte Kachfolger der h 0' und der hlg. Hugo. Die Benedietiner-

I wurde in ihrer Reinheit wiede teIlt und verschärft: eine :illeno'e von 
Klöstern unterwarf sich der neuen Regel und trat in 'i' erbi~dung' und b Unter
~rdnung unter das Kloster Clugny: der erste Fall einer Ordenscongregation. 

_207) Gestiftet yom hJg:.,o-ßil,.~~ (952-1027) im Campus :ilIaldoli im 
Toscaner Gebiete, wohin sich Romuald als Eremit zurückgezogen hatte und Xach
folger fand. Die Jllönche führen ein Lehen als Eremiten, doch in Gemeinschaft. 
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cienser oder Bernardiner 208), Karthäuser 209), der Orden von Yallom-

brosa ':h:~J,,,,cJ~LQ.t~1~k1=i~',,,,t~$,l;llR~k#1~l~')0'c"i . 
--'-----:~nlässlich der Kreuzzüge bildeten sich die RItterorden, von 
welchen hervorzuheben sind: der Orden der 
teser2j,~). der Templer 21B) und der deutschen Ritter 2H). 

~"_.,..>fo' I , 

208) Gestiftet yom hJg. Korbert (1024-1110), der in dem Gehölze Cisteaux 
einen :iIönchsorden grüudete;(iie"'~'!)üMictine1Tegel wurde wiederhergestellt und 
insbesondere die Armut betont; die CisteI'cienser yerbreiteten sich ungemein; 
ganz besonders hervorragend 'rar unter ihnen der hlg. Bernard, 1115 Abt von 
Clainaux, nach dem die Cistercienser auch den Xamen Bernardiner führen. 

20J) Gestiftet yom hlg~~~21~_ (geb. 1050 zu Köln) in der Chartreuse, einer 
Wüste bei Grenoble. Die Regel ist sehr streng, insbesondere ist Einsamkeit un~ 
Enthaltsamkeit yorgeschrieben. 

thale 
Laienbrüder, wodurch 
scliaffzllgärig:lich wurde. 

von J ohann Gualbert in 

"'''-'~21ir:5as Kloster La Trappe 
Perche 

Art der reformierte. 
Rame, aus vornehmer Familie, war Commendatarabt La Trappe und 
hatte als solcher in der 'Welt gelebt. ::IIan erzählt, dass er einst, um seine Geliebte 
zu besuchen, zu ihrem Fenster kletterte. Als er durch dasselbe in das Zimmer 
sah, erblickte er ihren Leichnam im Sarge ohne Kopf und, diesen, den man wegen 
der Kürze des Sarges abgeschnitten hatte, daneben. Tief erschüttert ging Rance 
in sich, yerzichtete auf sein Vermögen und zog sich in die Abtei La Trappe 
zurück, um dort Bllssübungen obzuliegen. 

212) 1048 erhielten mehrer~I\>l'!H"Ht\L(\llsAmalfi die Erlaubnis, bei de~ 
hlo·. Grabe T;'J ~~~l~~~i~i{{C ~O~;ejHos]litiüel: 'z~~'~~i:;:icl~t~';;~~ur Bedienung der'fu":ililten 

~~''''J')''''''''~~»l'0,;,,,...n1';''%''i".~,"'''(($'''.~A'''::h-'''''''''-'<' ~~"""-=-"-~'~~'""""-"-
olldefe SIch eine Bruderschaft, welche nach der Eroberung Jerusalems aufblühte 
und von ihrem Vorsteh~rGerhard indenOr4~n des hlg. Johanl1 umgebildet 
wurde. der 1113 besHitlgf'W1U'([1f( 'es '\Vllrden KCdle"'Kdl~ci"G~li.\1)ile"'"'aißgelegt. Vom 
:'\achf~lger n:;;r~~~nd du Puy wurde der Orden in einen kriegerischen umgewandelt 
und in : Priester, dienende Brüdel:, welche bei den Kranken 
bleiben mussten, und Ritter, denen als jlIiliz dienende 'iVaffenbrüder beigegeben 
wurden. Für diese trat zu den drei Gelübden noch das vierte: die vVaffen zur 
Vertheidigung der christlichen Religion zu führen. Raymund führte zuerst den 
Titel: ,,}\Ieister", ob auch schon , ist fraglich. Papst Innocenz 11. 
gab 1130 dem Orden als Banner " .' " .. ,Kreuz auLxot1t.~Jll;c~,Jl'~~ße, welches 
noch jetzt sein Wappen ist. Der'(Ji:d8ll"'beth:;;i'rigte's'r;;h"~~''''vie'le-~' kriegerischen 
Unternehmungen in rühmlichster 'iVeise. Als ~eJJI yerloren gieng, zog er nach 
Cypem. und eroberte Rhodus, welches er gegen mehrere Anstürme der Türken 
be11'illipt~te. Als Rho~lich doch fiel, erhielt der Orden von Kar! V. Jl'Ialta, 
weIches er siegreich gegen die Türken behauptete. Allein 1798 verlor der Orden

L 

Ji~alt~~, und ~iemit sein La~d, obgleich nicht seine SOuyerä?it~t, 
d18 noch heute anerkannt wud. Gegemvärt:ß' umfasst der ~~~~~ 
Rom ist. Yier Grosspriorate : .. Böhmen und Osterreich (Böhmen. Osterreich ob und 
llllterde~:"'E~~~;"3i:äh;~;::"S~hlesiell~melel'1'ri'ltl1{;"'Trrol,' Kämte~ und Krain), Rom, 
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Zur Benedictinerregel kam im XI. J ah1'llUuderte lilie Augustiner-
1'ege1 215

), zunächst für jene Canoniker, die YOU- der beabsichtigten 
Aufhebung' des gemeinsamen Lebens abgeredet oder wieder dahin 
zurückgebracht worden waren und sich sofort in allerlei CongTe
gationen zusammenthaten, dann aber auch für den Orden der Prä-

Dominicaner 217), den Orden der Ereilliten"detf' 

Sicilicn und Lomb:;:rd?-,y~p-,~tien, Seine Hauptbestimmung ist o'eo'enwärtio': Kranken-
~ .~"""'~"'-~-="""'~""",,,,,,,,, ,s~/'" ._< '<',~ ", 0 '=' b >; 
pflege im:Ki:!8g~. / ... ~~' .. "." 

'213y"lÜ8 verpflichteten sich zu J erusalem Hug'o df;iPaYr:;n~ und acht andei'e 
~t\uAje"!&lhd.eJJ., ritterlichen Jllönchsgelübden underllmfre1fi"ro~"ltön~' 
den Palast an der östlichen. Seite des ehemaligen salomonischen rremp.,els, 'w~i'iei"~" 
der Orden seinen Xarri'eri' hat. 'Der Orden 'übernahm' ins];eson(fere"cren "SChlltz der 
Strassen' gegeit RätrlJel'; . er theilte sich auch in Priester, dienende Brüder und 
Ritter. Die Tracht wal' ein weisser 
langten zu grossem RE:iclltbLUTI:i,"V;rrS'alik'~;~~~t~~;"'1~~7;i:'~t~;:~;:: 
Templer in Frankreich gefangen Zauberei und 
Sodomiterei der Process gemacht. J310 wurden 54 Ritter und 1314, nachdem der 

Orden bereits 1312 über Kö~ig_PhiEpl?s"X,9~;Q~§J)J,ElP;sV. aufgehoben 
worden war, z,,;af'letZterer am lallgsamen Feuer 'fer-
hrannt. Auf dem Roste rief er König Philipp und dEn Papst 'for Gericht zu Gott 
binnen Jahresfrist. Thatsächlich starben König und Papst binnen einem Jahre. 
Die Güter des Ordens fielen in Frankreich, Oastilien und einem Theile El1glands 
an die Krone, in den ührigen Ländern an andere Ritterorden. meist an die 
J ohanniter. ' 

214) Bei der Belagerung 'fon Ptolemais 1190 ,errichteten fronu11e deutsche 
Kaufleute aus Br;;mell~~U~({"LÜb'~~k"i~ il{i:~;;:Z~lte ein Hospital für die Kreuz-
hilert\';""lrtel'iitl%'''fiiICTeteslch'dei' von Papst IH. (1191-1198) bestätigte 
Orden der deutschen Ritter; die Tracht Jllantel mit schwarzem 
K~:m~~~,.J230 mit der Bekriegung der heidniSC11ell1)1~el~~~~;'1)et~:aut~eroiJeli;en 
und christianisierten sie Preussen.Jm JahTli 15,25. Jlahm aber. der. <lam~liO'e Hoch
meister. Albrecht .Jllarkg'"f1\F'Yü!ljjrallaellburg Luthers LeJlre '~~u~a:' yer~'alldeite 
dasprimsslsche' Ördensgehiet 'l~' ei;tei:hllcjies Ftei:zoo'tin;~1. Im Jahre 1809 verlor 
der-Oi:deü"seillEt"S(ruvei'!iliitilt; er umfasst gegem\~rtig' 
provinze~),Ö~til:~~~j~!UQsterreich ob und unter der En;s, 
und Kram) und au,' Ballei an der Etseh 
meister ist immer '"':j:;:: •• :w:'"",,,·""·r··";,;,··~···![~;·~,«;;,·;;,,,,~~,·"",ro:~?~·7 j' 

die KTa1lkel1]lReg'e 
ist gegemYäl'tig 

-2lö} Die Regel ,,;ird zwar auf den lüg. Augustin zurücb:eführt. sie ist 
aber nicht yon ihm verfasst, sondern nur aus seinen \Verken gez;gen. 

216) l'if(]r.!J.()rLY9)lQ~)l;rtf)J..l.(l0.80-1134), ein deutscher Edelmann. der zu 
Xanten ein Canonicat bekleidete, zog' 0 mit einiD'en$chülerJ+.il), dM'Ihal 
Prelllontrezurück, um dort asketische en 0 bzuli~gen; er gab s~i~en G~~~'-''''-

'ntl'sserCclje'Regel des lüg. Augustin und bildete aus ihnen reg'ulierte Canoniker: 
1~~~7 zU)lJ,.J<J~:;<])i~egot V'(jnAfagdeburg gewählt,· reformierte·erd.ie Diöcese.;,.del:. 
~rden, welcher 1126 YOnl,. ~ijJ1.9.t\'~,Jl2.J.MiJiJJ,tj.-ll,=ltelltätigt ,,'orden war, verbreitete 
SIch sehr schnell nnd es nahmen Yiele Capitel regulierter Oanoniker denselben 
an; er erhielt elen ::\amen: Prämonstratenserorden; da er Klöster hauptsächlich 

.. ~~1!lli§:18), des hlg. Augu in 2~, des. lÜg. ~"QllYJ)11JS~,(),), den 
jOrden der Serviten 221), der Paulaner, auch Barnabiten gen,~;}nt 22~), 
der Piaristen 226). der barmherzigen Brüder 221) etc. fJ ) 

--__ """"#4. I gt;' :~! 
,,/ 

erlitt er 'fiele Einhussen und ist 

dieses Ordens, der lüg. Dominicus aus Altcastilien (1170- . 
1221), . zeichnete sich inshesondere durch seine Rednergabe ans bei Bekehrung 
der Albigenser und \·Valdenser; er fasste den Plan, einen Orden yon JlIönchen zu 
Q.'ründen. die mit den Übungen der Zurückgezogenheit und des beschaulichen Lehens 
das Studium der kirchlichen \Vissenschaften yerbinden sollten, damit sie sich den 
Dienst'ferrichtungen des Pastorallebens und besonders dem Predigtamte widmen 
könnten, Der O;den nahm die Regel des lüg. Augustin an und wurde von 
Honorius ULJ,estätigt und Predigerorden genannt. Das erste grössere Ordens-
ha~e zu TOl{louse gestiftet, ein zweites Kloster in der St. 
strasse, woyon diese 
de;:"franzäsisc'hen 
gebäude seine Sitzungen abhielt. Dominiens selbst und 
steher des OfelenS'i1ahiüeil il1i'en' Sitz zu Rom. Der Orden ungeheuren 

Einfi uss in G lau benssachen ; LU'·~"";~!:0';~~f:~::·.~~;;~:r;~"~,';;:'';;;;':;~1~~;'';;'rr . .:;_~~~''i'i~;;;:;;''~i:.;~~~~~ii 
an dem der Orden in heryorragender 
die spanische Inquisition wurde yon Dominicanern geleitet. 

218) Der Orden wurde in rngarn gestiftet dmch Vereinigung zerstreut 
lebender Eremiten und erhielt 1308 von Olemens Y. die Regel des hlg. Angustin. 

219) Im XI. und XII. besonders in 'Italie.u.m.M.,IeJ.e, 

Eremitengesellschaften ohne bestimmte Regel gebildet; '~if:t~~~~~~~:(t~~~:'",,' 
dle:rfeg:erd~'hlg. <_~ugustin und Alexander Q1 

seiil8"Gtündung"nat'{Ias "EigenthümIiche, dass er sogleich aus'''''~~;';;;''*''f'''i;iitJ~1f;r::
Frankreich. Deutschland, Italien ul1d Spanifn,}lestand. Luther""'F"'i9.'jC,,,,.;.r~,,,,; 
angeJ1'1j;?t";' r • ,'..,. ",-, 

_.-"., "220) Dieser Eremitenorden ist dadmch berühmt, dass in der Klöster 
in St. Just, Kaiser Karl V. seine 

';'r~fclie:~;Jram1~~tt~~;~.~Rg:1'J:~1;t~~~1~g;1l.aj;hes 

,'~;',,":A~'l'';;;,~'''i,;~':'l sich in die Einsamkeit zmückzogen. Von ihrer besonderen \1er
elu-ung der hlg. Jllaria wurden sie Sen-i llIariae 'firginis, 
nannt; sie nahmen die Regel 
Alexander IV. und wrbreitete sich rasch. 

Jl1 ' 1532 von mehreren Priestern, welche sich in ein 
en zurÜckzog·en.g~);ÜJJI. gab ihnen. die Erlaubnis, 

abzulegen; sie bezogen 1545 ein neues Haus zu Jllailand 
bei der sie den Namen' 

ihrem Patrone, führen. Sie verbreiteten sich in Frankreich, 

223) Ges.tiftet V01~, P~l~~~~t~;,~~!~{)~; .~,:l.:!!~za.;,,; g;e~A; ,,;155~, welcher in Rom /l 
Kinder unterWles und 11lltWe anaerel'~eS1'el"e'i11~ ~1lU1e grundete. Gregor XV. 1/ 
erhob die Pial'isten zu einem Orden; die ::IIitglieder legen ein Yiertes~' 



160 

Im Jahre 1210, inmitten einer religiösen Gährung 225), erhielt, 
die neue Regel des lüg. Franciscus 226) kirchliche Anerkennung. Im 
XV. Jahrhunderte vollzog sich innerhalb des Francisc3cner-Ordens 
die Spaltung' in die Oonventualen (}linoriten) und Observanten, 
welch letztere den Vorrang erhielt~1l227} Ei}le Verschärfung der 
Franeiscanel'regel enthält jene der

e 
mi;ldesteli:ei:ü4~r~~8)~ ~ur wenig 

verschieden von den Franciscaner-6bse;V~;ltel~ sind die Kapuziner 229). 

Für sich steht der ebenfalls strenge Orden der Oarmeliter 230). 

womit sie sich zur 
grosse Ausbreitung. 

Der Orden hat eine 

224) Gestiftet vom hlg, Johann von Gott au,; Portug'al (1495-1550) und 
1572 von Pius I'{, zum Orden nlit der 'TIeg:erde;tillg\X{lg~ti;~rhoben. Zu den 
drei Gelübden trat das Gelübde, die Kranken zu pflegen, 

225) Im XII. Jahrhundert entstanden verschiedene häretische Seeten, so 
insbesondere die 'Waldenser, welche auf das Volk durch ihr strenges Leben und 
ihre Demuth wirkten; es lag' daher im Geiste' der Zeit, dass sich auch auf katho
lischer Seite ein Orden bildete, der diesen Seeten das Gegengewicht hielt, 

226) Der hlg'. Franciscus, alls einem adeligen Geschlechte 1182 zu Assisi 
geboren, ,mT für den Kaufmannsstand bestimmt. Er yerliess aber denselben, zog 
bettelnd umher und fand Genosseu. Er wandelte das Gelübde der Armut in das 
des Bettelns um und stellte den Grundsatz auf, dass auch das Kloster kein Eigen
thum besitzen dürfe; sein Orden fand ungeheure Verbreitung. Franciscus starb 
122() ; er erhielt den Beinalllen weil ihm während seiner letzten 
Lebensjahre, die er in dem von herül1mten Klo~k~1·_~r(Jf:t.i,g.Jl;;)113L 

zubrachte, voli einem Seraph die fünf ~Vundmale Christi eingeprägt worden 
sein sollen. 

227) Bald nach dem Tode des hlg. Franciscus wurde die Regel verschieden 
ausgelegt und beobachtet und es bildeten sich mehrere Abzweigungen, so die 
CQlesti~e~r und die SpirituaJen,wel~c!le.~ilhe.LJWleJ;f1üi<;~tlvuJ,:den. Erstraole.~t() 
rri"'Foilgno gelang' 'Theil der Franciseaner die Urregel wieder 11er
züstellen und Leo X. gab den Observanten 1517 die Präeminenz über den gagzen 
Orden, indelIl er eHe derlVahi des Ordensoherhauptes aus
schloss. 

228) Gestiftet yom hlg. Franz von Paula (1416-1508), besonders aus-
gezeichnet durch ihre ihr Schweigen und 
das beständige Tragendes Bussgürtels. 

229) Dieselben haben ihl'en :0(am8n von der spitzen ;l{apuze, welche ihr 
Stifter, der Franciscaner JHatthäu~Basehi, 1525 zuerst trugl sie waren anfänglich 
den Franciscanern untel:f3tent, doch wurde ihnen 1619 vop'° Paul V. Unabhängig
keit gewährt. 

230) Dieselben behaupten, e,:,om Propheten Elias gegründet worden zu sein; 
sie kamen nach Europa aus Palästina, wo die ersten Mönche ihres Ordens 
sich auf dem Berge Carmel angesiedelt hatten; der Orden wurde in seiner Strenge 
durch eine Carmeliterin, die hlg. Theresa von Cepeda (1515~1582), wieder-
hergestellt. ' 
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Im XVI. J ahrlllllldert entstand die so berühmt ge''i'ordene 
Gesellschaft Jesu 231). 

Sonstige heryorragende Orden sind noch: 0 die Lazaristen 232) 

\llld die Redemptoristen oder Liguorianer 23B). /Y '. 

Keben den illänllerorden entstanden auch Frallenorden, so die, 
Benedictinerinnell. D ominicanerlnnen, Franciscanerillnen, Carme
literim~en ete,. \~'elche die Regel des betreffenden ::lläl1l1erordens 
mit den durch' ihr Geschlecht llothwendigen Anderungen annahmen; 
es gibt aber auch Frauenorden mit selbständiger Reg'eL so die 
Ursulinerinnen 234). 

231) Gestiftet vom ]ll~': }g::U,fltills.Derselhe, 1491 auf dem Schlosse.~~.r~:~ 
geboren, widmete sich zuerst dem Kriegerstande, wurde yenvundet. und wand.e>Le 
sich währencl seiner Krankheit innerlich mn. G cnesen begann er Gm bussfertIges 
Leben und begann zu studieren. In Paris fand er sich mit gleichgesinnten Freunden 
zusammen und sie beschlossen, einen Orden zu gründ eIl. Paul IH. bestätigte 1540 
die' neue Genossenschaft; die :l\1itglieder derselben legten ein Yiertcs Gelübde ab 
des Inhaltes. sich überallhin zu yerfügen, wohin sie der Papst senden ,;'olle. Der 
Orilenyerbr~itete sicli rasch und tImt der Kirche durch das Aufhalten der Refor
mation in Österreich und Süddeutschland, sowie durch seine 
thiffl;:;ieit unschätzbare Dienste. Er wurde jedoch aus England, Portugal, Spanien 
u'li(i,:rrinkreich \~'egen angeblicher lIIitbetheiligung an politischen Verbrechen \"er
trieben und 1773 yon Clemens XIV. mit dem' Br8ye: "Doniinus ae 

aufg'ehoben. cle'n 
FOl~d, der des Lnterriehtes gebildet. Friedl'ich 11. 

von 
nicht clieKundilliH)hung 

fort u~ld ~yurde 18140 durch die Bulle Pius' VII.: "Soilicitndo omnium ecclesiarum" 
wiederherg~stelIC-DieRegel der Jesuiten unterscheIdet siCll 
Ollden' be'~(rliaei:s ,,' durch die Länge der Vorbejeitung auf die 'professio religiosa. 
Der Jesuit verbringt zuerst zwei Jahre im .:\oYiciat Studium, lediglich in 

"~'T' '~'"Moc',' ~el'die einfachen Gelübde ab (d81:ellIYiJ'lümg 
ilnrchpäpstlicfiesPrNileg'juJl1111 Beti'effderVerbiJidii~hkeit de;'Gefohen:' 

den der der feieriichen Gelübde gleichgestellc ist) , sodann obliegt e!~,:±,-:-5 Jahre 
hnmanistischeuStwlien ;J:iierauf folgel\. 5~6' J&hre Regentie, d. h. der 
muss im Gymnasium yon der ersten Classe aufsteigend unterrichten, so dann folgt 
ein drittes Jahr im Noviciate und dann erst die professio religiosa. 

232) Gestiftet "om lüg:, ~:~~g~~zI9g,J;:ß~"tl,_q.~U~~~§.!!onieIi,(Ü)76-1660), ~~ 
Generalalmosenier der'Ga:i'eeren yon Frankreich, dem Gründer des Findelhauses 
;onParis, einem der g:;össten ,\;Vohlthäter der lIIenschheit; ihren Namen haben 
sie von dem Collegium S. Lazarus in Paris: der Stifter nannte sie Priester der 

JYIission. 
233) Gestiftet vom hlg'. 

1749 \"on Benedict XIV. 
im Anfange dieses J al1l'hunderts eingeführt. 

234) Gestiftet von Ang-ela Jllerici aus Italien (1470-1540), bestätigt yon 
Paul III. 'derÖl;de~ beschäftigt SIch mit der Erziehung der weiblichen 

"JYIahi:schedl,Alpen1mrg, GrundTiss d. kath, Kirchenrechtes. 11 



§ 154. 

Die r erfassung der Orden. 

Dieselbe richtet sich nach der Regel des einzelnen Ordens und 
ist daher sehr verschieden; allen gemeinsam sind die Eigenschaft 
der juristischen Person, die Unterordnung der Ordensmitglieder 
unter den Ordensvorsteher, die Ablegung der drei Gelübde: castitatis, 
paupertatis et oboedientiae. 

Ein wesentlicher Unterschied besteht zyvisQgen den sogenannten 
alten . ()rden (den .Begedicti,nern nnd ihrel1.Abzweigüng;ell}~ttlniF·tren"~ 
neuen Orden darin, dass die ersteren keinen gemeinsamen Ordens
vorsteher haben wie die letzteren, was "jedoch nichtallS;~I~i1~sst,. 
dass die einzelnen Klöster untereinander in ß~er J!EJl'bindung' (Cpl~- / 

/g[~g!l~io). stehen, deren Hauptzlveck die gegenseitige Über,,;aching 
,llndYisitation ist. \Vo eine so khe Verbindung' ni eh t besteht, sollen 
die }~bte einer, eventuell mehrerer Provinzen alle drei Jahre zu 
einem Genera1capitel zusammentreten. Die centralistischen Orden 
sind meist dahin organisiert, dass für jede Provinz ein Vorsteher 
(Provincial) mit mehreren COl1sultoren oder Definitoren und für alle 
Provinzen ein Vorsteher (General, :Jlagister, :Jiinister), 
eingesetzt ist. Die Vorsteher der alten Orden werden 
dauer, die der 11eueren, wenigstens die niederen, auf Zei~g!2}\'~111t 

~l~~l~nnt. Die Abstimmung bei der Wahl muss geheim erfolg<)!}. 
Im allgemeinen soll der Abt (Guardian) Priester und 25 Jahre alt 
seiTl. In Betreff der Ibtissinnen bestimmt das Tridentiner Concil 
(0; VII. Sess. XXV.): "Abbatissa ..... eligatur non minor annis 
quadraginÜt et quaeocto annis post expressam'·' 

Quoc1 si his qualitatibns non reperiatur 
ex ilfoeIusdem ordinls eligl possit. hoc etiam in-

.. commodüin· süpei'lol'i ql1ielectioni praeest videatur ex iis quae in 
eodem monasterio a111mm trigesimul11 excesserint et quinque saltem 

'annis post profesi'io,vixerint, episcopo vel alio superiore 
consel1tiente eligatur."· besteht. die 

d. h. der~Ii)ilch bleibt immer VOll ihl1::::1·~::'~g·!;'e~"~;:T:ä:::~h'1··Lt·:'eI·~:'::1 
Kloster, bei den neueren Orden darf er innerhalb der Provinz oder 
des Ordensgebietes versetzt werden, bei den der Mission ge,vidmeten 
Orden muss er sich jeder Sendung, wo immerhin, fügen. 

Ein weiterer Unterschied zwischen den Orden ist darin gegeben, 
ob er ein Mendicanten- oder Nichtmendicantenorden ist· letztere 

-,-_&~.,~< .. -.",,, "·-cC"~.'A_ 

habell.die Pl:äellAinenz. Mendicant61lOJ,:den.s.ind: ...... ,~die .. Francü;;c8;n.e:r,l 
Dominicaner, Kapuziner, Augustiner-Eremiten, Serviten". Zwischen 

,;, 
v 
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den JiIendicantenorden ist ,vieder zu unterscheiden, ob das Kloster 
,~~!!l~lmsfähig ist, oder nicht; ~M eigenthumsfähig.§igd<iie 
K!Cis.ter uef']Yanciscaner unc1:Kapnziner 235). 

Die ~Iännerordell 1'I'lu'den fast durchg'ängig von der bischöf
lichen Gewalt eximiert, Iyas Anlass zu yielen Streitigkeiten gab; 
im Tridentiner Concil wurden dieselben dahin g'eschlichtet, dass der 
Bischof Mönche, welche' ausserhalb des Klosters sich vergehen, 
strafen dürfe, l\,e11n der Abt sie zu strafen säumt, und 'dass den 
)~!Topolitel1 GeW?c1t gegeben wurd<).~H1L das Zusammentretend61:: 

_ .. QeneraIc~pTterzu. ·d1j~ge~; ferner ~vnrden der bischöflichen Juris- .. 
diction alle einem Kloster incorporierten und nicht einem Abte 
llullius et cum iurisdictione quasi episcopali untergeordneten Pfarreien 
unterstellt und die. Incorporationen für die Hinkunft untersagt. 

Die Frauenklöster stehen, wenn sie nicht einem :M:ännerkloster 
untergeordnet sind, unter dem Bischofe und empfangen von ihm 
ihren Beichtvater; den ~onnen ist insbesondere die Clausur zur 
Pflicht gemacht; sie sollen das Kloster olme ausdrückliche Erlaubnis 
des Bischofs nur bei offenbarer Gefahr für das Leben (Feuersgefahr, 
ansteckende Krankheit) verlassen. 

§ 155. 

Bildung vou Ordensg·emeilldcn und Errichtung yon Ordenshäusern. 

Ein neuer Orden bedarf der Approbation des Papstes 236). 

Zur Siederlassung' eines· approbierten l\Iendicantenordens an 
einem bestimmten Orte ist die Genehmigung' des Papstes, zur Nieder
lassung anderer Orden' nur die des Bischofs erforderlich; die Ge
l1plul1igung soll aber nHr dann ertheilt werden, wenn kein Privilegium 
eines kirchlichen Institutes entgegensteht und wellll eine genügende 
Anzahl von IvIönchen (regelrnässig minc1estens 12) in anständiger 
\Veise (col11mode )aus den Einkünften des Klosters oder dem yoraus
sichtlicheli~-E{:ti:age c1er Almosen erhalten werden kann; deshalb 
sollen alle kirchlichen, dabei interessiertenAnstalt~l1jW-hOrteund. 
der Umgebung von 4000 Schritten, der Pfarrer, die Einwohner und ----235) C. IU. Conc. Triel. SesB. XXV. Innocenz IV. erklärte, dass alles, was 
die .:lIinoriten besässen, in den Domänen der römischen Kirche mitbegriffen und 
diesen 3Iönchen nur zur Nutzniessung überlassen sei. 

236) Siehe Anmerkung 195. Die dort citierten Stellen, Beschlüsse. de~eop.c 
cilimll generale 1215 und des H. Concils von Lyon 1274, verboten aber~Ül)e~haupt 
die Constituierung neuer Orden; in der Praxis aber wurde aus diesen Verboten 
der Vorbehalt der päpstlichen Genehmigung für neue Orden abgeleitet. 

11* 
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die Nachbarschaft. gehört werden. Allfällige Einsprü6he, .. welche end
g:iltig: '~·~~~"t{~l:~Ol1gre ga ti 0 snp er ne go tiis-epfscoporum 'ei' reg'lllariull1 

.. oder der congregatio rituum entschieden werden, haben iufschiebende 
\Virkung 237). 

Nonnenklöster sollen nur in yolkreichen Städten bestehen 238). 

§ 156. 

Eintritt in einen Orden. 

1. F ä h i g k ei t. Abgesehen VOll dem Mangel delj enigen be
sonderen Eigenschaften, 'welche 1'011 den einzelnen Orden gefordert 
werden, sind im allgemeinen nicht eintrittsfähig' : 

1. 1\'Iänner yor vollendetem 16., ThIädchen yor vollendetem 
können. einem Kloster .allerdings Kinder.. . .i!J:l.er-

geben werden .~~~!.~ill~ dieselbens11äter zum Eintritte in 
das Kloster verbunden; 

2: Personen, die nichihei Gebrauch ihrer Yernunft sind; 
3. confirmierte Bischöfe olme EimYilligung des Papstes; 
4. Personen, die eines Vel'brechens überführt oder verdächtig, 

oder verschuldet oder noch rechnungsl1fiichtig sind. 
II. K 0 yi ci a t. ;Q.ll~'.911 den Eintritt in den Orden und die An

legung des Mönchsge'ivandes erwirbt der EintrE)tendedas priv!l~gillm 
canollis. Im 2\ovizenstande muss er vorläufig ein Jahr unter An
leitung des Novizenmeisters zubringen, nachher muss er in
fa c h e 11 Gelübde ablegen oder austreten Austritte 
darf das Kloster nichts, allsser einer Entschädigung für Kost und 
Kleider amiehmen 240). 

IH. ]Hit Ablegung der eillfachen Gelübde erhält er provisorisch 
die vollen Rechte des ]Hönches; er kann aber noch immer entlassen 
werden. Das einfache Gelübde der Keuschheit begründet nur ein 
Eheverbot, das der Armuth nur eine Yenraltungs-, ni c h teine 
Vermögensunfähigkeit 241). Erst nach einer weiteren Prüfllngszeit von 

23,) In Österreich bedarf die Einführung solcher Orden, ,yelche bisher keine 
Xiederlassung im Staatsgebiete hatten, der Ah. Erlaubnis; die Xeuerrichtung yon 
Häusern der bereits im Staatsgebiete zugelassenen Orden genehmigt der Landes-Chef. 

238) C. Y Cone. Trid. 8ess. XXV: "Curent episcopi et alii superiores, ut 
sanctimoniales monasteria intra urbes yel 
reducantur. " 

239) C. 16 Cone. Trid. 8ess. XXV. Einfache Gelühdewerllen auch .. Y0l! . 

Jenen abgelegt,die sich.dem Dienste des Klosters widmen. Cdü1lati. ~ .Laienhrü.cler)., 
240) C. 16 Conc. Trid. SesB. XXV. und Gehende trifft Anathema. 
241) Dem Candidaten hleiht das 
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z\vei Jahl'en 242) darf zur Aplegung der feierliche,nBelübde geschritten 
\yerden. oYoW:h~ei:/lli eIlt. ftüher,idarf'del' 'Candidat~das 
Kloster beschenken doch 'iverden seine Schenkungen erst durch die 

"-"_"'-,"" >o •• ".~ •• _~ __ "<~_-O_' __ '._,_-""" .'. _ _., - <..J 

~pr?fessio religiosa gütig. 
IV. Die Pl'ofessio religiosa. Feierliche Gelübde können 

n ur in einem vom Papste approbierten Orden abg'elegt werden 248). 

_"~._~""Z"\","""ang hiezu ist verboten, ausser in den gesetzlich bestimmten 
'und bei Franen muss sich' der Bischof persönlich 'oder

auf seine Kosten durch einen Stellvertreter überzeugen, dass die 
El1tschliessung' eine dmchaus freie ist. Ehe~~a,~"ten können ausser 
dem Falle des matrimonium nOll COllSUl11matum und einer \vegen 
G.Ia1i1i:ellsirrung oder Ehebruchs geschiedellBn Ehe nur mit Ein
willigung des anderen Ehegatten die feierlichen Gelübde aplegel1245). 
Eltern, die noch zur Erziehung der Kinder verpflichtet sind, sowie 
Kinder, die ihre Eltern zu unterstützen haben, sollen zur professio 
nicht zugelassen werden 246). 

V. Wirkungen der feiprlichen Gelübde. Der Profess 
erlangt nunmehr definitiv die Ordensrechte, Anspruch auf Unterhalt; 
er \virc1 gTossjährig 2±7) und ist ipso facto dispensiert von dem defectus 
natalinm. Alle früheren Gelübde, mlt ... ~<!ell1 
hältllisse.unvereinbarlich sind. ein Verlöbnis. ein matrimoniulll non 
-Z~;~sUml11atulll \verden aufgelö~t, die von lliill' 111neg'ellabtenKirchen-

ullcfPIFlüia01l ledig. Er wird unfähig zur Ehe und zur Pathen-
._;-,~ .. ".~_.", 

vermögens-, nie 

242) Const. Pius IX. yom 7. :Februar 1862: "Ad universalis ecclesiae regimen", 
213) Geläbde in eiuem nichtapprobiertcn Orden haben, wenn sie auch in 

feierlicher :Form abgelegt werden, ni e die Wirkung der professio l'eligiosa. 
Ehegatten, \yekhe ZUili EintrittE; des and8Ion 'rllEiles in einen Orden 

zustimmen oder sich denselben gefallen lassen müssen, se):l(:m 
consul1l1;11ert ist, zum Eintritte in eiuen Orden zu zwingen; wenn jedoch wegen 
hohen Alters eine geschlechtliche Ausschreitung nicht zu besorgen ist,. genügt die 
Angelobung der Contiucnz yor dem Bischofe. 
, _.. 1st ein Ehegatte olme Zustimmung des anderen Theilg§j,Ii_.(;ibl[)'blQl:den 
getreten, so er von diesem zurückgefordert werden; doell ist ,crieprofessio 

Jür ihn soweitbiiidend,alsdies nnbeschadet der Rechte Dritterdul:chfiihl'bar ist; 
nach Tode des ~llegatt~n .darf er clah.er nicht mehr heü:<1tiOn,.Jf\ersoll sogar 

zurücktreten. 
246) Fngiltig- ist aber die ni eh t, sie ist nur unerlaubt. 
247) Xach österreiehischcn Vorschriften ist die Grossjährigkeit Vorbedingung 

der professio religiosa, nicht aber auch des Eintrittes in einen Orden. Es genügt 
jecloeh zur ProfessleisLung das vollendete 21. Lebensjahr, welill der Profess 
mindestens drei Jahre hereits im Orden war. 
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§ 157. 

lJllg'iltigkeit der Profess. 

Die Giltigkeit der Profei3s kann innerhalb fünf Jahren vom 
Professen oder dessen Eltern, so,vie bei Nonnen auch vom Bischofe, 
bei :l\1öllchen vom Bischofe und Ordensoberen angefochten werden. 
Der klagende Profess darf aber das Kloster bei sonstigem Ver
luste des Klagerechtes nicht verlassen, ehe nicht zwei Urtheile 
auf Ungiltigkeit vorlieg'en. Übel' die Giltigkeit oder Ung,iltigkeit der 
Profess muss ein färmlicher Procesi3 geführt und hiebei ein defeni30r 
votorum bestellt ·werden. Gegen zwei gleichlautende Urtheile auf 
Giltigkeit der Gelübde kann der Profess nicht mehr ordentlicher
weise appellieren; der defensor votorum muss aber selbst noch gegen 
z\vei gleichlautende Urtheile auf Ungiltig'keit appellieren. 

§ 108. 

Austritt und Ausweisung aus einem Orden. 

1. Der Austritt kanll erfolgen: 
1. Auf Grund einer Dispens (Saecularisatio), welche jedoch 

päpstliches Reservat ist und nur selten für alle Gelübde eltheilt 
wird 249). 

2, Durch Erlangnng der Bischofswürde. Hiedurch wird der 
Mönch von den mit dem biRchöflichen Amte ullyereinbarlichen Ge
lübden und der Ordensclisciplin für' die Dauer der Bekleidung dieses 
Amtes frei. 

248) Ist das Kloster selbst yermögensunfähig, so muss über das Vermögen 
des Mönches die Curatel yerhängt werden. Xach österreichisehem Rechte ist noch 
zu bemerken: Der Profess ist yermögensunfähig, er hat keinen Anspruch auf den 
PilichttheiI. Die Errichtung eines fremden Testamentes ist ihm verboten (Hofdecret 
vom 4. September 1771); er kann bei letztwilligen Anordnungen, auf S~hiff
fahrten und in Orten. wo die Pest oder ~ ..... :-... " .. ~LJ;l~,~e.e;!l:.il]~.e .. ßi~[~::1ii§B'1tCßeu, .. _ 
1~ia:;f'z~{1~'~~;~iii(§§:591 u,597 a. b:G. 'ß:); es soll ihm in der Regel keine Vor-

··ffi.;;~as~l;~it;;:Jfgetragen '~'erden (§ 192 a, b. G. B.). 
~49) _UeLJ;J:ste .. ]'JlILeilIilLI;QUsJi}lJ.dig.en.Säcularißatil1ll.l'l:cllJ: .. Jlßl: •• eilles lvLUlu,w"'"_ •.••.•• 

eensef l\Iönches, des königlichen Prinzen und nae~herigenKönigs in.~olen Kasi~~:. .... 
BenedictIX. (1033-1044). In der Regel·erllälraer·lIToücli"Dlöss.:d~ 

~egillill~vlvellaiext§ .. ~!.fui§Il:a·illl(t bleibt an alle hiemit vereinbarlichen Gelübde, 
ins158siinUel:eälidas der Keuschheit, gebunden. Das Ordens.s·ewand darf 
er soll jedoch ein Ordens abzeichen " '. 

167 

3. Durch Übertritt in einen anderen Orden; es ist jedoch nur 
der tbertritt in einen streng'eren Ol'den frei, sonst ist päpstliche 
Er lau hllis 250) erforderlich; _ übrigSE-§J2.1~.~.il1Lder:."Möll{;h~aH-0h~Hl:""R'e'li'tm.~"' 
~_~l.U~Ül,§,.ixiUlJ;l.:.exen-Gi\mb.d.e-Si);W~"~~Gillkdk;.ll~" .. 
J~i~tg.nlüLQ,eS,lJ.e.llelL,Q.l:(Lell~,~ä&st" 

4. Durch Aufhebung (Saecularisatio) oder=,~:Jlli;'Sii;>~l~"lI'~""'~ 
des Ordens. sowie durch Aufhebung des Klosters bei den Orden 
mi t stabili t~s 10 ci. l!j~~Q.!,~d.epßJfJ;rs.oJißll~~i.ll@."y.~fl41ool:t,,a41,~:tasGfllülot41e 
der Keusclllt.eit~,g1ßbundel1; 
-~'If'7Mö~~he 252), die einen trotzigen Sinn an den Tag legen 

und auch durch mindestens einjährige Klosterhaft nicht gebessert 
\verden, können durch gerichtliches, vom Ordensobern unter Bei
ziehung von anderen Ordensmitgliedel'l1 zu fänendes, .. iJl~i~:~~11~jJ.~~.,., 
Drtheil aus dem Orden gestossen werden 253). Hied~l;cIl'v'e~l~t(rer 
)Iönch seine Rechte, bleibt aber an die Gelübcle, insbesondere das 
der Keuschheit und des Gehorsams, gebunden. Gelübde der 

Annuth ist dass er VOl.l ..... ~" .......... '"" .... : ............. ,.; .... :;;; ....... M .. ";.:;.; .... 'A.'.:' .. .. 

~tE~~~lidigst~p 
i!~~~iC;!l~~~,~l~~~lS~ .... eJ; .. ,aber 
bleiben unter der Aufsicht des Klosters und 
slcntl1eic; .. lliSC1lOre .... iillTe;::sfeTir .. Rei.~ig, .. ·g:e\\'grqell, '. kön}1en .. §!<,o, ,yie tle[ 
~~~"o.,.,"" '-=-" ~_ ~ ~--' .• ',.,o-._~""",'-.-,-[_'"~."_~_Nr· _,,~,~ ",."",u';:'-' ,_ ,«'- '"Oe o"~ /" .• "0... 

III das Kloster zurückkehren. 
§ 159. 

Aufhebung der Orden. 
Die Aufhebung der Orden ist ein Resenat des Papstes, dem 

es auch zusteht, _über i~~§~21~~~~::~.!2~,:.-22ie .. 
J\Iönche werden hiednrch.säc:ulari~iert. 
~ " '.' '"'Al;Kild~~~~~~;g~~l~~d~rR~~;l;~~~d~;l:~hder Orden· ein anderer' wird, 
oder Annahme einer fremden.Or.densrege1. seitellli\ Bineso.rdens kann 
nur der Papst gestatten. 

Die Selbstauflösung' eines Ordens hat keine 'Wirkung. 

16Ö: 
Ordensiilmliche Institute: Congregatiouell, Tertiarier, Confraternitäten. 

Die Congregationen sind Yereine von Personen ~Qe
schlechtes, die nach Art der O~'~~1~~ß'el~~~~11~~P._g;~1~1.12!11§il:12!Je.hf)n. Die 

; ~~~~~~~~.~~~~;~~~~~~~~c~:~=~:~~:~~~~~~~~ .• ~nu~I:·~.:Z~u~_"~ 
denKal'thällsern. diese nur zu den Camaldul(;]fs€)rJ:l,lm~Ril.1;l}~~~l'll . 

. '251)' Solcil~' L1:;}gestartllllgen, arlsd~ne~ sich' dann neue Ol:a:ell"'ellE;flcKeTfen, 
kamen mehrfache 1'01', vgI. § 153. 

252) Bei Xonnen ist eine Ausweisung' der Katul' der Sache nach nicht üblich. 
253) Die den 
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J\Iitglieder leg'en nur einfaehe Gelübde, und z\\:ar meist nur' auf eine 
bestimmte Zeit, 1-4 Jahre, ab. Der Hauptz\yeek soleher COll
gregationen ist Erziehung und Krankenpflege. Die Aufna;lllueerfolgt 
regelmässig' nur gegen Bezahlung einer::'l11tgift. Die Congregationen 
sind heueren 1:rsprunges und fortwährend im Zunehmen begriffen. 
Zu erwähnen sind: die ... ©pgliß};heJ;l. FJ:i;iJ!.lElÜl.~~~.±),die.JiHj,l'mlre!'zigen . 
Schwestern 256). ::'IIit dem Austritte eines Mitgliedes entfallen die 

; von den zeitliehen Gelübden dispensiert der Bischof, 
von den auf Lebensdauer gegebenen jedoeh nur der Papst. 

Das Institut der ß~I~El!:t~,aljer ...... [dritter 256) Orden] wurde vom 
lüg. Frallciseus eingefülil.'t'illld vom hlg. Dominieus und anderen 
Ordellsstiftern nachgebildet; die Tertiarier sim1 Pers9ngll,1Y.elcllB, 
olme dem Hegularstande anzugellÖren, naeh einer kirehlich appro
bierten Hegel leben. Sie legen naeh dem Prob\1iahre das Gelübde 
ab, ein enthaltsames, frommes Leben zu führen. Sie bleiben in ihren 
bisherigen Verhältnissen, doeh haben sieh auch Tertiarier zu Ye1'
einigungen zusal1l1l1engethan und bildeten dann eine Abzweigung ihres 
Ordens. 

Confraternitäten sind religiöse Vereine olme Hegel zu bestimmten 
zu begraben", ,,\Vohlthätigkeit zu üben" 

etc. Sie stehen ganz unter der Aufsieht des Bisehofs. 

Das kil'chHche Leben. 

A. Die kirchlichen Sachen. 

§ 161. 

Eilltlleilllug tIer kirchlichen Sachen. 

Die kirchliehen res 
in res saerae, die ent'\yeder geweiht 
in res ecclesiasticae im eng'eren 

. u 

eingetheUt 
25,) werden, uml 

Gestiftet von der Engliind erin 0585 -1645). 
Es gibt drei 

• "">'.,--;" ••...•. ~. 
a) die zuerst, Elisabethinerinnen, 

welche der Regel 
b) die ,"om lüg. Vinc8nz von Paul 1633 gestifteten Schwestern; 
c) die YQll+ 

yon Prämonstratenser-General Elliphanius Lonis erhielten. 
Der z,yeite Orden sind die ::'Ionnen. 

257) Die kirchliche Segnung ist ein Bittgebet in ritueller Form (Kreuzes
zeichen und der Anrufung des ::'Iamens Jesu); sie wird znr wenn 
die Salbung mit Öl oder Chrisam hinzutritt. Consecriert und benediciert werden 
aber nicht nur Sachen, sondern auch Personen: so werden die Bischöfe consecriert, 

Xhte und Xbtissinn8n ben8cliciert. 
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§ 1G2. 

Die geweihten Sachen (rescOllSecratae). 
> '-<::"."", ~,' ~"'~~' " -

1. Die Kire e11. Dieselben waren in alter Zeit sehr einfach; 
seit Constantin jedoeh wurden der Kirche die IÜkll und 
Basiliken (kaiserliehe, zm Versammlung und ~; bhaltung der Geriehte 
bestimmte Gebäude) übergeben, sowie grosse i\eubauten aufgeführt. 

GegemYärtig hängt die Erlaubnis zu einem Kirchenbau yom 
Bischofe ab, der den ::\utzen und die :Xothwendigkeit des Baues 
prüft. Der Bischof legt den Grundstein, der gesegnet wird; die 
Eimveihung geht unter einer feierliehen Messe, wo möglich an einem 
Son11- oder Feiertage vor sieh, der wird ein 

n~~~'if#:" beigelegt PatroeiniUlll das jährliehe 
It~m.gen, die Kfrche geweiht ist. Al1jährlidl wird das 
Andenken an die Kirehemveihe festlieh begangen 258). 

Muss eine Kirehe behufs Vornahme 
,yerden, so bei <Jer 

wenn Entsühnung (reeonciliatio) der Kirehe 
wurde. Als Befiedmng (Pollutio) .. ,bC'1';,,,,,,"",.', ......... . gilt eÜ:.~~J\~~,§;t~ 

oder Excomlllunicierten . .. , ... ,c: .. , .. , ........ ~ ...... , .... -.. 
Iod 

sie dürfen nur für kirchliehe Zwecke verwendet werden) und das 
' .. =yJ..~~b"'''' .. ''''., .. 25 9) . 

2. Die Altäre. Ursprünglich Tisehe mit Linnen bedeekt, naeh 
canonisehen Bestimmungen eine tisehförmige Erhöhung' VOll Stein 
oder JIauerwerk, das eine Yertiefung für Heliquien (§lJ)plllghn1l11.) mit 
einem dieselbe yersehliessenden Stein illg:ill~1l11). enthält.~~'J):?:g:lltäre 

bestehen aus selbstständigen Steinplatten. Die Ellfiveihung ~JI:~s~e!:~~ti22~ 
des Altars tritt ein, wenn er gänzlieh anseinandergefallen, oder 
wenll die obere Steinplatte, die bei stehenden Altären das Heliquiarium 
deekt und bei beweglichen in sieh sehliesst, zerbroehen oder bedeutend 
verletzt ist. Die Entweihung des Altars macht nur u.H';~'>";Y41I,'~\;;'l#;j:~'X;cY 

nieht aber die der Kirehe nothwendig' . 

Kirchweihfest findet in Österreich auf Grund. des.llofdecretes Tom 
:ynd zwar am dritten. SQnntage . im Jllonate 

October statt. 
258) Jlfit der Besserung der Strafrechtspfiege, insbesondere dem Abkommen 

der verstümmelnden Strafen, es im 
Conconlate vom Jahre - zwar allerdings .Form 
(_'\"rt. XV.: es müsse die Immunität der Kirchen werden, als die 
öifentliche Sicherheit und die es gestatten) ~- wieder 

ist aber erfolgte Aufhehung des Concordates zweifellos 



170 

3. u. 4. Kelche und Pa tenen. Diesel})en sbUen aus Gold 
oder 'wenigstens stark yergoldet seüi. , 

6. Der Taufkessel) seit ungefähr d~JahrllUl1derte 
~~~,.""",",#",-:~< . ~ 

an Stelle der früheren Tauf:1mlinl~U getreten. 
6. Die Glock8i~<l~..iJlll!NJ,~e;~ig~J. Sie erhalten bei der Weihe 

(Taufe) den Kamen eines""HeÜigen 261). ]\!&!I9:t~~1.!;llt~lJkÜ:chen soUe:ll:., 
nur eine Glocke haben. 

Diese 
aber hiezu e41~~~~~.J.~~j.%iy,· källll. 

§ 163. 

Die g'esegneten Sachen (res benedictae). 

Die übrigen zum Gottesdienste verwendeten Sachen werden 
gesegnet; die Seg'nung des ~~r:w~stein%~~lel dek~~i!~2?·. 
u,§llell 262), derJ~_r, des T~be~:nakel.~, der 

der Bücher. der Gefässe für das 01 und 
~" 

kirchlichen Verrichtungen bestimmten ,;Kreuze und 
~_t~;'~ '~-:-; des Bischofs) 'der aber einen Clfi!!fte'i!lÜezu 

delegieren 
Die übrigen Segnungen, wie die Einsegnung ,der Ehe." .. ,der 

Todten sind theils in der Befugnis des Pfarrers gelegen,~tJleils, 
wie die Segnung' der Äcker. der Früchte, der \YÖc111lerinn~n:..~.ß~1:g_. 

~ , 

Pfarrer überlassen. 
§ 164. 

Die res ecclesiasticae im engeren Sinne. 

Zu die;:;en gehören: 
1. Gaben, wie die Erstlinge [Pri-

mitien 263)], Sammlungen (z. B. aus Anlass 
von Hochzeiten), des Opferstockes, des Kling'elbeutels. 

2. Di~ .... :'-.': '::,!,~~~_~~:;,en 261). Der Bischof bestimmt, um 
'werden muss. \'{eJJleILJyi,sder.: 

260) So genannt nach Campanien, ,,yo 

< t 431) erfunden wordcn sein sollen. "~, '" . .. 
261) Dieser Gebrauch ist aber nur geduldet, nicht ausdrückhch gebllllgt. 
262) Neben den confcssionellen Beerdigungsstätten (Kirchhöfen, Grüften), 

'welche Kircheneigenthum sind, bestehen in Österreich auch 'lSiJ.jJ."J.!)'~""\;';.M'~~'!'~~~M~';" 
,,'elche die Kirche nur kraft Vereinbarung Bechte ausübt. 

263) Übrigens kommt es bei Errichtung yon Landpfarreien häufig yor, dass 
die Leistung' von Naturalabgaben dauernd Tersprochen wird - .J,.J;tJ.U;:J::r,Un;gJMr~.c.·" 

264) In älterer Zeit brachten die Gläubigen Naturalien ZUlU gemeinsamen 
Opferll1ahle; das nicht '\" erzehrte behielt der Priester; im VIII. Jahrhunderte ent
stand der Brauch, die ::\aturalien durch Geldleistung zu ersetzen. 

l\".ehl'ellde Messen ,gestiftet, so nimmt das hingegebeneC~pital den 
C~~~~akter eines~;~}~J"~. an und das E1Ji~g~llis,bn_ctet-aa~r Mess
stipendium. Keine Kirche darf mehr Messen annehmen, als sie zn 
persolviel'en vermag";._~§.so11 daher in, jederJ3acristei ein doppeltes
Buch aufliegen; in das eine sind die gestifteten Messen (onera:REl~:::,,~ 
p'etlla), in das andere die von Fall zu Fall bestellten Messen (die 
~-iran ualmessen) einzu trag'en. 
~.,-, '~i{"fnte,rli&J iU'1i;.,iM<:~" Diese Früchte sollen dem 
BeneftcIDlnzufallen, vgl. § 139 I. P. 4 und § 67 'l'ext vor Al1m. 58. 

,~.~D~~Jlr::lj,,11,~t,~"~1~); die Stoltax~rdnul1g:n sind in. den 
.einzelnen Ländern sehr verschIeden 265); übrIgens smd vom klrch-
lichen Standpunkte aus die Stolgebül'en nur ~~~1l1E;~~,,7<!J!',~~~1; 
l1ichtsdestowenig'er aber kann deren Leistung, 'wenn hiefür ein alt.er 
Gebrauch besteht, durch Censuren erzwung'en werden. 

6. DieD~~.,~Qj;)3J tel'. Dieselben bilden 
den H;.l;l;illi}~~c~ .. des . I{i,~~S~l~n"Ve.rmögens sind zumUiltel'halte 
kirchlicher Personen (beneftcia) oder zur Erhaltung des baulichen 
Zustandes der Kirellengebäude (fabrica) oder zu sonstigen kirch
lichen Zwecken bestimmt. 

6. (decimae). Unter dem Zehentrechte im allge-
meinen zu verstehen die Befugnis ~iller Person, von Inhabern be-
stimmter Grundstücke das zelllitel entweder ~ner 

'h~,""'·'· '..., 111:11 _er ,.,.". ., 
Früchte iI z;l,lfQxderll. Die Entstehung dieser GerechtIgkeit 
lässt sich 11 'l;r~~;i';i~~;'~n Grund zurückführen; der Lj .. e.!lent 
geruhte auf yersc~iedellen, :I;techtstiteln; es wurde aber allmälig so 
allg'emein übi~"''''~::'.:j{i;''Ch~' ~inen Zehent zuzuwenden, dass die 
wenigen Ausnahmen nicht mehr in Betracht kamen und dass die 
Kirche, absehend von den einzelnen Entstehungsgründen, diese Ab
,gabe unter Hinweis auf das ?lte .T~stament als eine, 

.'C"\*!.,::.,,,,;:,. . ,~':;".h ....... ':.'> ,.,t->' .' ,'~~7-~~~~.;~l~oB;00~";·'-·,,,,> 
Willen Gottes geT)öterle' daistellenKonl1te. Infolge dessen wurden 
auch die in Händen yoIiLaienl)eitil.dHäien Zehnten so betrachtet, 
als ob sie der KJ,rche vorenthalten, ja sogar entrissen worden 
wären und !Las," , " ·l:Um.tex..AlexanderIII. 

~rklärte ~en ~,~~~E~0'0?,~0~60"0,,.~~ll~.~!1,~~:~S a~~~~1~~1~~~~i~t. :N~,glt.~s-
destowenIger aber 'bll.eb der Lawnzehent nebendell~ lnrchlichen. 
Währ~l{d'd~~' franzö~i;'lchen Revolution wUJ:de' der Z~helit 'eiüfach 
1i~~~~; di~sx~~~ftl,rD~~~i;l;~d die Rückvvirkung', dass man 

265) Die österreichischen Stoltaxordnungen stammen noch aus dem vorigen 
Jahrhunderte; sie sind in den einzelnen Kronländern verschieden; übrigens gibt 
es noch Kronländer, in denen keine Taxordnung besteht, sondern die Gebüren in 
der dnrch Gewohnheit f(@etzten Höhe eingehoben werden. 

t-1!k ~~ if~ "--.,.~ 
~~~ -
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an dessen Ablösm1g!gi€llgU1ldiSt er l~eute dm.c.hgängig abg~lÖst 266). ' 

::IIan unterschie'd decimae 1)l'aediales etsan2:uinales~ letztere Percente 
der Thiel'g'e bnrtei~;'~daiie bell' entstaiden' ~uch. d~cima e personales, 

'Xbgabeil~'OJ11 Gewerbe. 

J~ 
§ IG3. ~. 

Die Sacramente. A'_-~ 
A. Allgemeines. ~. ~~'~v 
Xach der Lehre der katholischen Kirche sind die Sacramente 

gewisse, vom Stifter der Kirche 
der 
di~~e 
getheiltwird. 

~.Z;;-Es gibt sieben Sacyamente: ,,(lj~ taufe, die Fir,l1lUl1g, 
- Altarssacrament. die Bu:NB. die letzte Ohflu:c. die Priestehveihe und 

'~ie Eh~~" Von' diesen drttcken die rl'aL1fe'~' die Firmung' und die 
~ (~~jesterweihe der Seele ein una~slöscl~Ü~I~es lVIerkmal ~(character 

indelebilis) ein und dürfen daher nicht mehr oder im ZlveifeJ, ob 
sie ertheilt wurden. nur (vgI. Anm. 15)<':'vfederholt 

u;" Vt~en. Die 'rraufe' und die vermitteln gleichsam eine neue 
Geburt werden deshallLsagrall1e11tSLlJlOrtuOrHm 

vermehren nur die 15el;eits vor-1 ~'enanllt, 
~'At~~l~lc1ene Gnade durch eine neue 
'r....f/~· Znr~&\~,Spendung IT6:~'::~f[lS:~~~~~I~ilj;es 

s. vivorHm. 
l\Iomente 

iec~lerlic!l: . 
'7 1. dIe e: d. 1. das äussere wahrnehmbare Zeichen. 

2. die s.cÜe "Torte; (1e11'81nn (le8 
ausdrücken; 

3. der rechte :1Iinis ter, der Spender des Sacramentes: 
bezvF. an 

des 
elie 

geri 

Dieq __ ~~ 

soweit er willenBfähig 
welche aber nicht deutlich zutage zu treten 

br 
Xichtwiderstreben 

'0111 meist (ansser bei Bewusstlosen) aus dem 
gefolg'ert "yerden. 

In Österreich wnrde der Zehent infolge des Robottpatentes vom 
und (fes Gesefzesvoin4. :lIäi'z 1849 ' 
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einzelnen Sacramellte. 
Die rr a Hf e. Die l\Iaterie ist 1l&LiilJiJili.e.s.1Y.assBl:267

); die 
et filii :3piJjtl:iB. siincti"; 

welcher 
llarochus 

sell)st kann ::\ieillalld:täüfen. 
." lIes Taufäctes soll die Pfarrkirche sein, es sind aber 

Taufen 'auch in anderen Kirchen, in Privatoratorien und selbst im 
Hause erlaubt. Bei der Taufe werdell,l.~y§i269 (spol1sores, 
fideinromissores) zugezogen; dieselben so1rell)'{a,0 en verschiedenen·' '4W' __ ·"· 

k frei von Censuren und überhanpt ,\iirdig sein; f.' 

für dieGl~ubel1sf.estigkeit des Täuflings und ':::-.'::~~~';~~~;". 
seit de~:··T~t:··;:~;~·I{h~dern die}:~~~;!1!~~t~~', 
so1'o'en dass dieselben in der Religion unterrichtet werden. 
O~~eli~relltediese" ,'T erpfl{clihmg llicll( leIsten li.öl1.nen, sind sie von 
der Pathenschaft ausg'eschlossen. 

Die Taufe. abe; n n1' 270) diese bewirkt die Aufnahme in die 
christliche Gemeinschaft, sie befreit von der Erbsünde und anderen 
etwaigen Sünden; 

(§ 187). \ . ..i~~~~~~~~: Taufe ist in gelyissem Sinne g-leichgestellt die 

Sehnsuchtstaufe, l~.i}.l;tisIlluplcfl.all1inis. 
H. Die F i rnl u n' Nach dem Zeugnisse der hlg. Schrift 

die Hände auf und theilten ihnen 
hiedurch den lüg. Geist mit. Dieses hat die Kirche in der Firmnng 
bewahrt. Dieselbe fand ursprünglich sogleich nach der Taufe statt, 
was noch heute in der morgenländischen Kirche üblich ist. - Die 

]\'Illtfjrie des besteht in der '~~~:;;;;~~~~t-:;: 
vollziehenden . die 
~BIg;llote signo cl'ncis chrismate sa}Lltis in nomine 

267) :Für die Giltigkeit der Taufe ist es zwar unwesentlich, 013 der Täufling 
in das ·Wasser untergetaucht 'wird, wie dies in der alten Kirche üblich war, oder 
o h er blos besprengt wird; l~.~11.tli~11 .. ai)~r. i~t ,.dieBen~t~u~~· .. ~~LE?p.fu~:gt. 

268) Bei Gefahr im Verzuge sind die dem Ungetauften Kahestehenden, so 
insbesondere die Geburtshelferinnen und die Eltern, nicht nur herechtigt, sondern 
verpflichtet. die Taufe 

269) Andere etwa sind lediglich Ehrenpatl.:en. 
270) Eine eigenthümliche Schwierigkeit entsteht hiedurch in Osterreich, in 

Betreff der Beurtheilung der Relio'ionseigenschaft (ler Kinder solcher confessionsloser 
(Anm 325) Eltern, welche frÜhe; dem christlichen Glauben angehörten und sich 
weigern, ihre Kinder taufen zu lassen. 
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et Spiritus Sancti Amen"; l\.Iinister ist in der abend-
~-"~'---~Ki~-'''' I~'e"h"'e"'''del~ ~lf~li8r ~iild:el'iiloi:g~nläilcfiscl1e~~d~l:Pi'iester. 

Firmung' wird ein Pathe vom Geschlechte des Fh:iiilli1g's bei-
gezogen, der ähnliche Verpflichtungen übel'llimmt, wie der Tauf
pathe. Die Firmung bezweckt die Stärkung des Glaubens' 

'~_:!i" 
wie die Taufe, da,s .. Ehehindernis 

".- - - ___ "!'"""""""".i-""0<;-'V''''',,-='",,, 

~~::"c.~~s<;j~"c~~:"k'~~;~':~~.§!,~*~;;<kJ:~~."'.:di!J!i:e :Materie dieses Sacramentes. 
(panis triticus) .. ~ll~d Wein)lli.tgt:\yq,s .. 1~asSe.l: •. 

aeii'Elllset~l~llgsworten Christi: ,,,.HQC,,,~e);;tJ:'l!!nL., 
Corpus lHeum et hic est enim calix Sanguinis JUei, noyi etaewni 
testamenti, mysterium fideiqui pro vobis et 1l11l.1tise:ffundetur··.in 
remissionem 'peccatort1m ",:;odurch die Transsubstantiation bewirkt 
wird; Minister ist der Bischof und der Priester. 

Das Sacrament wnrde ursprünglich in btiden Gestalten ge
reicht und ist dies heute noch in der morgenländischen Kirche 
üblich; doch schon in alten Zeiten, insbesondere während der Ve1'

" folgungen und in Krankheiten, wurde häufig auch blos das conse
crierte Brod oder, wie bei neugeborenen Kindern, blos der conse
crierte Wein gegeben. Es entstand allmälig in der abendländischen 
Kirche der Gebrauch, das Sacrament allein in der Gestalt des Brodes 
zu spenden, und es i:\t, kirchliche Lehre, dass dasselbe giltig in 
jeder der bei den Gestalten gereicht wir'd. Hiedurch wird jedoch die 
Gestattung der Reichul1g des Sacramentes in beiden Gestalten nicht 
ausgeschlossen, doch ist dies ein Reservat des Papstes. Der Priester 
communiciert in beiden Gestalten. 

Das Brod konnte ursprünglich jede Gestalt und Grösse haben; 
.später aber wurden wegen der Schwierigkeiten der Vertheilung 
unter eine unbestimmbare Zahl von Communicantell sehr dünne, 
aus ungesäuertem Weizel1teige bereitete kleine, runde Brode einge
führt, die jetzt die Stelle der oblata, dargebrachte Gabe, vertreten. 
Der Empfang soll während der Messe als der gemeinschaftlichen 
Abendmahlsfeier, und zwar gleich nach der Communion des Priesters 
geschehen. Da das Sacrament SChOll in der ältesten Zeit den Kranken 
abgesondert ertheilt und für diese aufbewahrt wurde, kam es auf, 
dass der Empfang von der JHef'se getrennt wurde .. Zum. Empfange 
muss der Einzelne von schwerer Sünde frei sein; 'do~li.4arf<ier 
Priester Unwürdigen, . verlangen, die
seTbe nur dann versagen, wenn es sich um notorische Verbrecher 

halidel t. <l~!ä~r!ig11~~l.I\I~\lli~J1.~.~;c:Ü~q,~g~,~,,~,?:Sa:fLl11~11t...a:~::S,.1V yßly~nll1g 
•• _t::. gereicht. Es ist kirchliche Vorschrift, dass jeder Gläubige 
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im Jahre, und zwar zu Ostern die Communion 

§ 92 g. E.). 
:i\Iaterie 

Die Form 
~~~~~~.":,I'~·'b't,12u"i::Ps·= :'~~e~'t;' . a yinculo excommulliQ:1tionis jn.,.11#1l1:ine'" 

et Spiritus S~11cti imen;;, lUinister ist der Bi.schof 
l:ln(fae~rtest:e~;. Der letztere ist sich zur ~,~l~J}~ti.2n fähIg', er 
l1lu's~jedocl~,um ausser Weise zu absol-

'vieren, die Approbation 'bereits in 
de;':V ~rlei11llng:~eillertJ~lratbenetrCililils"liegt. Der Büsser soll eigent
lich nur bei 8ei11e111 Pfaüer oder ,venigstens bei dem für den Beicht
ort ausdrücklich approbierten Priester beichten; es ist jedoch nach 
helltio'er Praxis die Beichte bei jedem im allgemeinen zum Beichten 
appr~ierten Priester gestattet, aussel' die Beichte würde ausser
halb der Diöcese zu dem Ende vorgenommen, um der strengeren 
Disciplin zu entgehen. 

LTrsprünglich \yar das Bekenntnis, insbesondere 
Sündep, ein ö:ff~ntliches un~ die GenugtJmung', die 
(FI81{tes, Audientes, (}enu~~~tentes, COl1sisf(:'ntes), und zwa:' e~en
fä1IS~6IT'el1trrcl'i"-ei'1olgte, gieng der A15solution voraus; zallll'elche 

regelten die Strafe. ::Uit 
der 

kirchlicher Strafen die Regel. 
und die Ordensäbte sind berechtigt, sich die 

thmmg 
Papst, die Bischöfe 
Absolution ge\visser Sünden vorzubehalten 

aber 
,~"",'11"~~-

( sigillul1l 15e-

wahrt werden: die Verletzung desselben seitens 
ist mit Absetz~Ulg und lebenslänglichem Gefängnisse bedroht,...· """"'''''''''.~-~ 
die weltlichen 

was ihm in der Beichte anvertraut ist, entbunden 271). 

211) In Ö~telTeich bestimmt § 15~,t!~1:"§~~afp,:o~~S~~1·~~I:~!?:_!.?l~Y.~~ .. ,,,.~;.}.~?~" 
R. G. B. ::\1'. 119: "Als Zeugen'aUrTen nicht vernommen werclen ~elstl!che.!ll 
Ansehuno' dessen, ,vas ihnen in der Beichte oder SOllst unter (lem SIegel gelst-

. b • l't ..t . t ' 'd " '1O'j J' edoch 'i 61 des Strafo'esetzes heher Amtsverschw18genlel amel lau "Ul e. 'b' :; ~~,;;:~~~~_"-•. _" 

yom 27. ;lIai 1852, R. G. B. ~r. 117: "Deljenige machtßiSIi.aes,Jroch,·er~:a~hes 
schutdig;-"d:€y'eiuel:rochVerrä therisch e U nternehmll~~g:gd~E,,~ill~'~~~'~~=;'7:~~.~:1,?11::: 

i~ry~'I4~ ~'~~ 
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Der Ort der Beichte ist in der Regel der 'Beichtstuhl. IJe1 
oder die Pfarrerswolmung, bei Kl'~nken . 

u n g. 1disJ~ntft::JllteMaterie dieses Sacra-· 
(Kr~nken-) 01," di~ ~~l;itteib'~r;' 

welche reg·elmässi~',. doch nicllfnotlnvendig an allen' Sinnes~. 
vorgell~~t~vIrd: die Form besteht in den "\:ro~ten .. 
sanct;~~f"3;~~ti~'ne1l1 . et ~,uall1 piissimall1 lllisericordial~' 

illdulgeat tibi Deus .quidquid deliquisti per visum auditum. odoratull1 
g'ustWll tactul11 et incessum )Lm~n," Der Minister '}stam;' Bis~l~ot~~/ 
m:id der Priester, und zwar l'egelmässig', Nothfälle ausg'enommen, 
der parochus proprius, Das Sacrament wird nur Todeskranken und 
•. • ," "~fPlq!:i.~·~$'""'Ii"~';·"'0"-"-7'<;;10,-.:,~.·"g-.<~~.--~ )~ 

zwar 111 derselben Krankheit nur einmal, und g;'iili'aItel'ssch'ivachen 
Greisen ertheilt; der Empfangende soll sich durch Busse vorbereiten 
und das vi~tipjJJ.n reichen lassen; er soll seiner Sinne mächtig 
sein, doch wird das Sacrament augl~:!?,fl~1i!~~~lqs~ll~~§J2~Jl,.~et, .. Wßnn 
vorausgesetzt ,ver den kann, dass der Kranke bei Bewusstsein das 
Sacrament beg'elnt hätte; das Sacrament kann daher Solchen, welche 
ein Verständnis für dasselbe nie hatten, als: Kindern und Blöd

aher 
j;,~;"",~I,!;~~,,:;*~,:~;"~~:;'iJ@,*,1l>M~,klle. Es ist streitig, ob die Materie 

_i~l~:tJ;i:1!!.Cl.a.ll.negul1g oder in Überreichung der auf den 
einzelnen ordo- bezüglichen Gegenstände (Kir:f:hen~chJüssel und 
Glockenseil, Eval1gelienbuch, Exorcismenbuch, Leuchter und Kannen 
- Kelch, Patene, einzelne Theile des priesterlichen Gel'vandes, das [( 
Messgewand) besteht. Die Form liegt im Gebete und der Anrufung 
des hlg. Geistes. Minister ist 

Di Siehe § 

§ 166. 

Die Sacramentaliell. 

Der Unterschied zwischen ihnen und den 
darin, dass sie nicht vom Stifter der Kirche eingesetzt 
sondern 
welche wegen 
heissen. Zu denselben werden die Segnungen, Weihen 257} und Exor-
cjS111en gezählt. <H_"'~~_,,_","" , 

§ 167. 

Der Gottesdienst. 

Der Mittelpunkt des Gottesdienstes ist die lüg. Messe; in 
alter Zeit zerfiel sie in zwei Bestandtheile: in die missa Catechu-
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menorum, zu der auch Ungetaufte zugelassen wurden, und in die 
IDlssa:fidelium; sie wurde abends gefeiert, doch hat sich diese Zeit 
nur mehr für "\Veilmachten erhalten: auch sollte sie nur dann gelesen 
werden. wenll eine hinreichende' Zahl von \orhandell 
war. d;ch ist dies ausser Übung' gekommen, Früher konnten Priester 
an ~inell1 Tage auch mehreremale die Jlilesse lesen, gegenwärtig ist 
dies nur mehr am Weihnachtsabende erlaubt; beiJ?Ii,~stElt:l1lt1,llgel 
aber kann die vom )2ischofe zugelassen werden. Der Ort, 
'''0 die :l\1esse zu ist, r;tdI~"*'belle'cncierte Kirche: zur Feier 
in . einem Privatoratoriulll bedarf es der päpstlichen Erlaubnis. Jeder 
Katholik soll mindestens an den Sonn- und gebotenen Festtagen 

eine l\Iesse hören. 
Ausser der j}lesse gehören noch zum Gottesdienste öffentliche 

Gebete, der Segen mit dem Allerheiligsten, öffentliche Verehrungen 

der Heiligen ek. 

§ 168. 

Das Begräbnis. 

Im allgemeinen soll jeder in seiner Pfarre begraben werden; 
doch ist dieser Grundsatz eingeschränkt durch die Freiheit der 
Wahl (sepultura electa), durch Privilegien auf Beisetzung' h~ der 
Familiengruft, und endlich öfter durch die Unzulässigkeit der Uber
fülmlng der Leiche eines auswärts V erstorbenen."pur~l~, .. ~1~.~.~S?J:'~2,u~g 

aber der Pfarrer in seillen Ansprüchen auf 
verkürzt. werde~l,sie entgeht ihm . daher nur 

aUf ausvvärtige besteht oder 

wenn diese nur aus dem Grunde erfolgte, 
. ., in jedem anderen 

dessen was der aus-
~~;.:: •••..• ; •.•.•• ..1 .•. " ..... ; •••••. ;.; ... < .... 
~ wurde. Für die Durch-

~..;~~ soll keine Gebür begehrt 

werden. 
Anspruch auf ein kirchliches Begräbnis hat jeder Katholik, 

der in kirchlicher Gemeinschaft gestorben ist; Excommunicierte, 
Hiiretiker, Schismatiker, Ungetaufte, Selbstmörder, Duellanten und 
notorische Sünder haben keinen Anspruch auf ein Begräbnis in 
einem kirchlichen Friedhofe 272). 

272) Keuere Gesetzgebungen fordern, dass alle Todten auf Friedhöfen begraben 
werden, und legen daher (len Religionsgemeillde~ auf, die Bestattung Fremder 
auf ihren Friedhöfen zu dulden: so bestimmt in Osterreich Art. 12 des Gesetzes 

B. 'N'r. 49: "Keine Religionsgemeinde kann der Leiche 
~;;_""' ... 0;";';;"+';;j' 

1I1ahHSCJlE,Ul-i\.lpeulJurg. Gl'lllldriss d. kath. Kirchenrechtes. 12 



leisten. Daher ist 
und ein in Irrtlmm 

gegründeter Furcht abgelegter Eid ungiltig. 
3. Iustitia in obiecto. Zum Eide soll nur dann gegriffen 

eine JJHolll.Ctll 

oder in 

die Wahrhaftigkeit einer Aussao'e nur t '.d_A /.. .~urc~ den Eid erreicht werden kann. '" 
~ II~ Betreff der Eidesformel haben die Übungen gewechselt : 

ntllCh wal' aber immer die Ausserdem war 
~ es .g~e uchlich, ZU" bei den undaüch1:J_E!L_d~ll 

~~~hg~ll .. unter Bel' des Evangelienbuches oder der Reliquien 
zu scEworen. Als später in Deutschland eine für Katholiken und 
Protestanten gleich alTWel1dbare ]'o1'me1 nöthig wurde, erhielt das 

den Auftrag, den Eid auf Gott 

:Thfan llennt diese 
darauf an, ob das Recht 
wie für den gerichtlichen 

muss die einfache Formel. "Ich scInvöre bei Gott" oder die Lnter
schreibung der Eidesformel als genügend erachtet werden. Bei feier-

ein~s ihr nicht Angehörigen die anständige Beerdigung auf ihrem Friedhofe nr
weIgern, wenn: 

l.~l'LJ3jch ,Jll}LcliRJ3estattung in, einem FamilienoTabehandelt: 
. 2. da, wo der Todesfall eintrat oder die Lei~l~~bgefunden' wa;'d im Um-

kreIS de" Ort"""'" '".1 . f" G . . ' ~" ,,,,~lelJ.ill,~,ßln ur. .8nossen der Ruche oder Beligiollsgenoßs.8nscliaft 
des '\ erstorbenen bestilllmter Friedhof sich nicht befindet." '. 
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lichen Eidesformeln ersetzt die Lnterschrift den Eid nur für Taube 
und Stumme. Die..::..'\1:LL§1§11.l.!lg. durch einen lUand iilt~r ist beim~~:ßlilllt;, 
11Ü:A.8idß, und 'wenn der Pl'ocessgegner eill,,~g1'~'auch bei aircrei~il 
g~dchtlichen Eiden, sowie beim Lehenseide Eine Ver: 
sicherung an Eidesstatt muss besonders ~ beurtheilt werden, doch 
haben sie manche Iyeltliche Gesetzgebung'en, insbesondere beim 
promissorischen Eide, der Ableistung des Eides gleichgestellt. 

Die \Yirkung des iuramentum assertorium besteht darin, dass 
die ausgesagte 'rhatsache bis zum Beweise des Meineides als vmhr ~ ~ 
angenommen wird; l\in~i?l~ch des iuramentum )l'omiss rium stellt~ ~. 
das cal~onisehe. Recht den Grundsatz auf, dass . , A'~1" 
welch~;"'i~i~I~r~'~n an sich v81;;;::ei::rlichem oder rechtswidrig'em Inhalt, /~('ßir. 

nach' wären, alslYirk-...;.;:1("~ 

/;~'~'~~'0,s~~x~0~~d0eGs;s~"e~I~1~Vfo~~fth~1 ~~. 
DIeser 
decten § 240). 
mit Stillsclnyei 
o er s ISS rauc 1 

Wirkungskreis des forum conscientiae nicht tberdies 
gegen weltliche Gerichte, welche wissentlich giltige Eide nicht be
achten würden, wegen der darin liegenden Begünstigung des Eid-
bruches mit Censuren eingeschritten werden. 

Die Frage, ob ein promissorischer Eid giltig sei, darf der 
Schwörende, ausseI' bei einer Zusage zu gröberen 'Verbrechen, nicht 
selbst entscheiden, da er in eigener Sache nicht richten soll, son-
dern es muss die um die itwirkuno' an 'eo'an 'eu ·werden. 
Deren Thätigke sein: es 
kann der Eid o~gez?'111t\"Slr!1Qn 

es kann von dem Schwörenden die Er
füllung und dann vom anderen Contrahenten die Restitution gefordert 
werden. Insbesondere darf der el'Z'wungene Eid ohne Relaxatioll 
nicht unerfüllt gelassen werden. 

§ 170. 

Das Geliihde. 

gegebenes "'e1'S rechen zu 
deren'Er 1111 wo 1 -

bez\\,. Ausführung (de meliori 

12* 
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1. das 1'0 

der professio 1'e1 
faches; 

2. 

Z. B. 

der GelÜbde ist erfon1erlicb: Freiheit des 
Willens und IVIög;lichkeit der VerfÜgung~ Über seine Person, bezw. 

sein VermÖgen. Die ErfÜllung persönlicher GelÜbde wird durch 

die licher G.elÜbde im ~,;';'i,ji<~:;;;':i,;;";",~i,~;;;"";;~;i,':'o, 
.e aarf durch ein 

kann aber auch die sonstig'e Umwandlung desselben 
Loskauf: redemptio voti) gestattet werden und es kann gänzlich 
nachgesehen werden. Die Xachsicht 

-,.,~.",,~. 

fa' GelÜbde,a11!.1epeJ1i3zilit und von 
en~"':~m Gelübde derI\::eusyhheit, del'\Vallfahrt nach Rom, 

nach St. J acob-"Ci~"c~il~postella, sowie llach dem 'hlg,. ist 
'-eilY-R,esei'Viltdes Papstes; VOll den übrigen Gelübden dispensiert der 
Bis~h~f,~s' sind aber auch mehrere Orden privilegiert, bis zn einer 
ge'wissen Grenze im Beichtstuhle zu dispensieren. 

§ 171. 

nuus und Liturgie. 

Es bestehen innerhalb der Kirche Ver-
schiedenheiten der 
der ~~~~-=-~~~~.,,~~~~.-

Inbegriff dieser Verschiedenheiten in einem Lande oder Volke wird, 
insoferne sie rechtlich bestehen, Ritus genannt. Solche Riten kennt 
die katholische Kirche ausser dem lateinischen sechs: den griechi-

273) Das Schisma der griechisch·orientalischen Kirche '\vird auf Photins 
und Cerularius erster Staatssecretär des 
und bestieg naeh 
stantinopel, nachdem er in fünf Tagen alle erforderlichen 'Weihen erhalten hatte. 
von Rom, nicht anerkannt, wandte er sich gegen den päpstlichen Stuhl; nach 
seinem Tode (886) wurde aber die Einheit mit Rom wieder hergestellt, bis der 
Patriarch in Streit mit Rom gerieth und am 16. Juli 1054 
durch die in Constantinopel feierlich excommuniciert wurde, 
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U1}garn,.meItal(}g~'a~91 Ul~~ die Graecomelchiten unter dem Pa
thal:cllen von Al1tiochia folgen, dEm armenisc)}6:11~.. 4~1}nlarolJü~sQhell, 

i'lf;ßiltelJ·>~tmCt·{ten koptischen. 
"\Vo in einem Lande mehrere Riten 

wie z. B. in Galizien, unterstehen elie Gläubigen lediglich der Juris~ 
dictioll des Clerus ibres Ritus. Der tbergang VOll einem Ritus zum 
andern ist an die päpstliche Bewilligung gebunden. Abändenmg'8n 
im Ritus sind nur mit päpstlicher Genehmigung zulässig 275). 

Der lateinische (römisch-katholische) Ritus ist in dem .:':!:':.!'~':'=::' 
POlltificale. Rituale. Breviarium ROmalllllll und dem Caeremoniale 
EP'is'ZoP~-1:~1~1 ---e;~thalten. Neben der römischen Art der FeIer der 

worauf er \'on Rom abfieL Seinem Beis]liele folgten soitonn die meisten oricnta
lü:chen Bis~höfe und die russische Kirche. Auf dem Concile zu Florenz 
1439) kam eine Einigung der griechischen mit der römischen Kirche zustande. 

Der Streitpunkte 'waren Yier: 
1. Vom Ausgange des hlg. Geistes. Das katholische Glauhenshekenntnis 

lautet: "qui ex Patre Filioque procedit", im griechischen fehlte der Zusatz: 
"Filioque". Die Griechen anerkannten als einen auch yon ihnen festgehaltenen 
Glaubenssatz. dass Ller lüg'. Geist vom Vater un d Sohne ausgehe und sie liess8n 
sich, jedoch ~ur aus Zwe~kmiissigkeitsgründen, herbei, den Zusatz in das Symbol 
aufzunehmen. 'Übrigens ist es der katholischen Kirche nnr um den Glauben, nicht 
um die :Form zu tllUn, (laher gestattete sie den griechisch· katholischen Romänen, 
den Zusatz im Symbol wegzulassen. 

ungesäuerten Brote in der hlg. 
fermentato 

Christi yeraciter 
'3.und4. Beide wurden anerkannt. 

Die Vereinbarungen unter~chrieb auch der jletropolit Russlands, Isidor; 
allein Llie Einigung war nicht von Dauer; die griechische Kirche fiel in das 
Schisma zurück und der Jlietropolit Isidor, welcher in Jlloskau die Union durch· 
führen ,"0 Ilte , konnte nur durch die :Flucht dem verbrennungstode als Ketzer 

in Russlaml entgehen. Im .T ahre TJ;,::;;;~_,,,"~S0J,f~,t.\;';K':,,-,;:,.1.t;.v,~,.-'''J,.'':,*:\ "'b\o.".l~X;.~~"",!,,!;;~.;;;,; 
wurde aber im Diöcese 

unterworfen. Der Gegensatz zwischen den 
hat sich zu einem politischen Gegensatze 

(Chelm) der russischen Staatskirche 
unierten und nichtunierten Slaven 
zwischen Österreich-Ungarn und Russland zugespitzt. 

274) In Üsterreich sind nur in Galizien ungefähr 20.000-30.000 Anhänger 
des arme;i~~hen Ritus, an deren Spitze der armenisch·katholische Erzbischof in 

stBJlt. 
275) Über die Verbindlichkeit des kirchlichen Ritus bestimmt das Triden

tiner COllcil im Can. 13, Sess. VII de san·am.: "Si dixerit, receptos et appro
batos ecclesiae catholicae ritus in solemni sacramentorulll admillistratione adhiberi 
eonsuetos aut contemni aut sine pecc:1to a ministris pro libitn amitti aut in llO'\"08 

alios ]ler quemcunque ecclesiarnm ]lastorem mutari posse, anathema sit." 
27G) Diese liturgischen Bücher müssen nach der Bulle 

in ecclesia (: Y01U 10. 
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lüg. :;Uesse elltstan~ im oberen Italien die m~ilälldische. v\Telche: 
auf d.en hlg. :~mbr~sms z~rückgeführt wird, und. Im sÜdliche;l GaIlien" 
und 111 Spamen dIe gotlllsche oder mozarabische Liturg'ie. P' ~ v 
(1566 r~ \ b 1 +:11 ' 11b \. .'~ ~ 0 i 2) a er Jela 1, dass das römische Messbuch, welches. 
UlILet' Ihm neu zusa~llll1engestellt 'worden war, überall eiinreführt 
werden sollt~, wo sich die Kirche nicht etwa schon mehr als über 
20? Jahre emes von der römisch611 Kirche gutgeheissenen .Missale 
bed16nt habe. Infolge dessen wurde die :\nw elldllllg' de" '1" d' h 

• • '" • ~" u I 111al an ISC en 
LIturgIe auf elmge Kirchen in lVlailand und die der mozarahischen. 
auf einige Kirchen in Spanien 277) eingeschränkt. 

IX. Das Eherecht. 

A. Das Wesen der Ehe. 

§ 172. 

Begriff der Ehe. 

Die Kirche versteht unter Ehe die Verhindung ein es :Mannes 
mit einem "Weibe 2(8) zum Zwecke der ungetheilten Lehens
gemeinschaft 2(9). Dass diese Gemeinschaft aber wirklich hestehe, 
ist nicht erforderlich 280). 

Hofbuchdrucker gedruckt;~~er, ,;::~~1l.~1l1~;·:;,~rtsgei!rllckt, mit der BescheillignnQ' 
..,~es ?ruck?,r!e~;'ersel:~ll sein, dass sie mit dem Vaticanisch~~ 

~eTl1:Vh!reüherelUstllllll1el1. Znsätze, ,~~nderungen und' Auslassuno'en sind l;it d~r 
Strafe der Excommuniclltion,SUsjl811Sioll unddes Interdictes bedroht. . 

277) Die lllozarabische Litnrgie findet sich mehr in sechs 
Toledo und zu 

. '" :'~'~"~":'~'~~"'"*t,"~:!j:~~~"4'~!!.'4,\!)~';\ .• !.I1l\l.-XJl.J1.{!.Q.j))J,Q.",., •• , ...•• 
2:8) Conc. Trid. 24 c. 2 de sacr. matr.: "Si quis dixerit. lieere Christianio. 

jllures Slll1ul habere uxores et hoc nnlla lege divina esse jlrohibitllJ~' anath 't ,; 
2i9) D' R" I fi . . ema SI . 
. le. Ol~er (e lllerten: "Nuptiae sunt eoniunetio maris et feminae e":' 

cons~rtnlln OllllllS vltae, divilli et humani iuris cOlllll1unicatio. "Das ästen. a. h. G Bl. 
sagt Im ~4~: ,:In dem~hever~rage erklären zwei Personen verschiedenen Geschlechte~ 
ges~tzllla~slg Ihr~n. \'\ Illen, 111 .unzertrennl~c:ler Gemeinschaft zn leben, Kinder Zll 
zeub en, SIe zu el ZIehen und SICh gegenseItIgen Beistand zu leisten" 

Die Am;eisung (Anm. 285) definierte: "Die Ehe ist eine Verbindung zwischen 
Jllann und \Velb, welche nach Gottes Willen zur Fortjlflanzung des menschlichen. 
Geschlechtes und wechselseitiger UnterstützunO' geordnet i,t S h b' 'lu' , B . '" , ,. c on el I em 
ersten ~glllne war sie als unauflöslich eingesetzt und empfieng zu ihrer Richt-. 
schnur dIe Jllalmung, dass die Gatten Zwei in Einem Fleische seien: Chr' t, , 
der Herr aber hat sie zu ihrer ursjlrüng'lichen \Vürde zuril'cko'efu"111't u d' ~s ,1,; 
, '. '" n zu elllem. Sacramente aes neuen Bundes erhoben." 

280) \Vesentlich zur Ehe ist nur der '''lilIe el1ell'cl1 ' 'b' d 
. n . , zu vel III en; es, 

be:te~t dann ellle Ehe, wenn auch die Ehegatten nie zusammen lebten, so z. B 
hel elller Ehe nnt:r Abwesenden, oder wenn die Gatten n ach Schlie~sun' deI: 
Ehe EnthaltsamkeIt geloben. g 
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§ 173. 

Die Ehe als Sacramellt. 

Das Tridentiner Concil erklärte in der 24, Sitzung: "Si quis 
clixerit, matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis 
evangelicae sacramentis a Christo Domino institutum: anathema sit." 

,Ver der :Minister des Sacramentes sei und worin die Materie 
und Form desselben bestelle, darüber walten zwei JYleinung'en ob; 
die eine sieht die Eheg'atten als JYlillister, deren Körper als Materie 
und den Ehevertrag als Form an, die andere behauptet, der Priester 
sei der Minister, die Körper der Contrahenten die materia remota, 
der Ehevertrag die materia proxima, die Entgegennahme des Con
senses seitens des Priesters die Form. Benedict XIV. warnte, hier
über etwas Bestimmtes zu sagen, ehe die Kirche hierüber entschieden 
habe. Dies ist noch nicht g'eschehen. Der erste, der die zweite 
:JIeinung mit Erfolg vertrat, war l\lelchior Canus [-:- 1560J 281). 

Die als Sacrament abgeschlossene Ehe ist ein matrimonium 
ratum et verul1l, jede andere Ehe ein matrimonium legitimum. 

Das g'eschlechtliche Zusammenlehen olme Eheverband ist "Con
cubinatns" Sünde und verboten. 

§ 174. 

Die Unallflöslichkeit der Ehe. 

l\ach der Lehre der katholischen Kirche ist die Eheunauf
löslich, sohald sie consummiert ist 282); tritt jedoch ein verheirateter 

281) Canus stellte seine Ansicht vorzugsweise gegen Luther und Calvin auf, 
welche die Ehe als ein "weltlich Ding" erklärt hatten. 

282) Diese Lehre beruht auf der lüg. Schrift: "Hoc lllmc os ex ossibus meis 
et caro de carne mea, quamobrem relinquet hOHlO patrem Sllum et matrem et 
adhaerebit uxori suae et erunt dllO in carne uno." "Itaque iam non mnt duo, 
sed uno caro." "Quod ergo Deus coniunxit homo non separet." 

Auch im österreichischen Eherechte ist die Unauflöslichkeit der Ehe der 
Katholiken anerkannt: a. b. G. B. § 111: "Das Band einer giltigen Ehe kann 
zwischen katholischen Personen nur durch den Tod des einen Ehegatten getrennt 
werden. Eben so unauflöslich ist das Band der Ehe, wenn auch nur Ein Theil 
schon zur Zeit der geschlossenen Ehe der katholischen Religion zugethan war." 
Hieher gehört auch das sogenannte Ehehindernis des KatholicislllUS, nach welchem 
getrennte akatholische Personen sich bei Lebzeiten des getrennten Geg'entheiles 
nur mit akatholischen Personen verehelichen dürfen; es kann daher eine katholische 
Person mit einer getrennten akatholischen bei Lebzeiten des getrennten Gegen
theiles, wie auch eine bei Eingehung der Ehe akatholische, später zur katholischen 
Religion übergetretene, von ihrem akatholischen Gatten getrennte Person bei Leb
zeiten desselben keine giltige Ehe eingehen (Hofdecret vom 26. Angust 1814, 
::'{r. 1099 und vom 17. Juli 1835, Xl'. 61 J. G. S.). 
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Ungläubiger zum Clu'istenthum über, so. darf er sich wieder ver
heiraten, wenn der zurückbleibende Ehegatte sich' v~n ihm scheidet 
oder ihn an der Ausübung des Bekenntnisses hindert 283); es muss 
jedoch diesbezüglich an den Ungläubigen eine Interpellation gestellt 
werden, yon der aber der Papst dispensieren kann, Tritt ein mit 
mehreren Frauen Yerheirateter über, so behält er in der Regel 
seine erste, ihm rechtmässig angetraute Frau; bleibt diese aber 
ungläubig und vi'ird eine andere Christil1, so hat er die Ehe mit 
dieser fortzusetzen, 

Das matrimoniul11 ratum non COl1SUmmatlUll wird durch den 
Eintritt eines der beiden Theile in einen yom Papste approbierten 
religiösen Orden gelöst 284); zögert derselbe mit dem Eintritte. so 
kann er durch Censurell zu einer Erklärung angehalten werden; ob 
er die Ehe consummieren oder die professio religiosa ablegen will. 
Ferner kann ein matrimonium r. n. c, durch Dispens des Papstes 
gelöst werden, Ein matrimonium cOl1sUll1matulll aber wird weder 
durch. die professio relig-iosa, noch überhaupt nach dem geltenden 
Rechte durch ein später entstandenes Ehehindernis gelöst. 

§ 1i5. 

Die COllilletellz der KircJlC zur Ehegesetzgelmllg, 

Das Tridentiner COllcH erklärte in der 24. Sitzung c, 4 de 
sacr. matr.: "Si dixerit ecclesiall1 non potuisse (jol1stitw::re 

. ill1pedill1enta matrimonü dirimentia vel in constituendi~ errasse: 
anathema sit." C. 12: "Si fluis dixerit, causas matrimoniales non 
spectare ad indices ecclesiasticos: anathema sit," Die Kirche nimmt 
somit die Ehegesetzgebung und die EntSCheidung' in den Ehe
angelegenheit.en, mit Ausnahme der rein vermögens;echtlichen 'Nir-
kungen der für sich in Anspruch 

283) Dies beruht auf dem AUSSIJl'Uche des AllosteIs Paulus 1 Cor, 7. J 5: "So 
aber der Ungläubige sich scheidet, so lass ihn sich scheiden. Es ist d~r Bn;der 
oder die Schwester nicht gefangen in solchen Fällen." 

Conc. Trid. XXIV c. 6 de sacr. matr.: "Si guis dixerit. matrimonium 
ratnm non COnSUllllnatnm per solemnem religionis professionem alt~rius conilJO'um 
non dirimi: anathema sit." Durch Ablegung der einfachen Gelübde wird. aber" ein 
m. 1'. 11, c. niel1t au~g'elöst, auch nicht bei den Jesuiten. Das österreichische Ehe
recht kennt kein en Trennungsgrund einer }i;he, bei (leren Eingehnng auch nur 
ein Theil katholisch war, ausseI' den Tod i es wird daher llach östel;'eichischem 
Eherechte ein matrimonium durch den Eintritt eines der beiden Theilc oder beider 
Theile in einect Orden nich t gelöst. 

285) Allerdings 'wird dieser Anspruch Yon der weltlichen Gesetzo'ebuno' mei-t 
nicht beachtet. In Österreich hat das Josephinische Ehepatent vom 16~ Jänn~r 178'3 
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die Ehesachen als in die staatliche Gesetzg'ebung fallelld erklärt und dieser Stand
nUl1kt ,nmle n ieh t mehr aufgegeben. Es ,yurde zwar das Eherecht des a. b. G. B., 
~yelches an Stelle des J osephinischen Ehellatelltcs und der Kachtrag'sverordnullgen 
o'etreten ,yar. für die Katholiken durch Art. X des Concordates ,-om Jahre 1855 
:ufo'ehoben, ~ber nicht von den kirchlichen, sondern VOll den staatlichen Behörden 
dur~h das ~it dem kais8l'I. Patente vom 8. Octoher 1856, R. G. B. Kr. 185 kund
gemachte Gesetz über die Ehen. der Katholiken und die demseihen beigegebe~e 
"Anweisung für die geistlichen Gerichte in Betreff der Ehesachen". ersetzt, JlIlt 
dem Gesetze "om 25. JlIai 1868, R. G. B. Xr. 47 ,Huden die Bestnnmungen des 
a. b. G. B. wieder hergestellt und weitere nachstehende Anord1ll1l1gen getroffen: 

A.rtikel Ir. 
"Wenn eineT der nach den Vorschriften des a, b. G. B. zum Aufgebote der 

Ehe berufenen Seelsorger die Vornahme des Aufgebotes oder einer yon den zur 
Ento'eg'ennahme der feierlichen Erklärung' der Einwilligung berufenen Seelsorgern, 
welclle~ von den Brautleuten deshalb angegangen wurde, die vornahme des Auf
gebotes oder die Entgeg'cnnahme der feierlichen Erklärung der Einwilligung zur 
Ehe ans einem durch die Gesetzgebung des Staates nicht anerkannten Hinderungs
grunde verweigert, so steht es den Brautleuten frei, das Aufg'ebot ihrer, Eh~ ~urch 
die weltliehe Behörde zu yeranlassen und die feierliche Erklärung der Emwllhgung 
zur Ehe yor dieser Behörde 8.bzngeben. 

Rücksichtlich dieser den Ehewerbom aller Confessienen gestatteten eventuellen 
EheschliessunQ: vor der weltlichen Behörde gelten die Vorschriften des zweiten 
Ha uptstückes ~ des a. b, G. B. mit den nachstehenden Abänderungen: 

§ L 
Als die zur vornahme des A.ufgebotes und zur Entgegennahme der feier

lichen Erklärung der Einwilligung' berufene \veltliche Behörde hat d_i::,Jr:,_l~J?::ll~_ / 
in jenen Städten aber, welche eigene Gemeindestatute 

mit der politischen Amtsführung betraute Gemeindehehörde einzu- .' 
treten, und es wird diejenige politische B~ezirks-(G_emeinde-)Behörde hi~zu als 
competent anzusehen sein, in deren Amtsbezirk der die Eheschliessung verweIgernde 
Seelsorger seinen Amtssitz hat. 

§ 2. 
Um das Anfgehot und die Eheschliessung bei der ,,-eltlichen Behörde ver

langen zu können, haben die Ehewerber vor dieser Behörde die 'Weigernng des 
cOYllpetenteu ent\\edel' durch ein schriftliches Zougnis desselben oder 
durch die Aussage yon zwei im Amtshezirke wohnenden eigenberechtigten J\Iännern 
nachzuweisen. 

'\Vird ein solcher Beweis nic'ht erbracht, so liegt es politischen Behörde 
ob, an den betreffenden Seelsorg'er eine Aufforderung' des Inhaltes zu richten, dass 
de;'selbe das Anfgehot vornehmen und hezw. die Erklärung der Einwilligung zur 
Ehe entgegennehmen oder mitte1st ämtlichel' Zuschrift die entgegenstehenden 
Hindernisse anzeig'en wolle. 

Erfolgt hierauf aus Gründen, welche in den Staatsgesetzen nicht enthalten 
sind, oder ~lllle Angabe von Gründen eine ablehnende Antwort des Seelsorgers, 
oder o'eht innerhalb eines Zeitraumes von längstens acht 'Tagen, in welche die 

b • . 

Tage des Postenlaufes nicht einzurechnen sind, keine Antwort ein, so hat dIe 
politische Behörde nach Beibringnng der durch die vorschriften des a. b, G. B. 
sammt Nachtrags- Verordnungen yorgeschriehenen Ausweise und Behelfe das Auf
gebot und den Eheschliessungsact sofort vorzunehmen. 



186 

§ 3. 
ABe Functionen und Entscheidungen, 'welche nach den Vorschriften des; 

zweiten Hauptstückes des a. b. G. B. sammt Xachtrags-Yerordnungen dem Seel
sOl'ger übertragen sind, stehen im Falle einer Eheschliessuug 1'01' der weltEchen 
Behörde der competenten politischen Bezirks-(Gemeinde-)Behörde zu: 

§ 4. 
Gegen Entscheidungen der politischen Bezirks-(Gemeinde-)Behörde in Ehe

sachen steht den Ehewerbern das Recht des Recurses an die k. k. politische 
Landesstelle und gegen die Entscheidungen dieser letzteren das Recht des Re
curses an das k. k. JlIinisteriulll des Innern offen, ohne dass der RecHrs an e.ine 
bestimmte Frist gehunden oder durch gleichlautende Entscheidungen der beiden 
unteren Instanzen ausgeschlossen ist. 

§ 5. 
Das Aufgebot einer yor der 'weltlichen Behörde ahzuschliessenden Ehe ist 

von diesel' Behörde durch öffentlichen Anschlag sowohl an der eig'enen ämtlichen 
Kundmachungstafel, al;-al1cll~lm~'lleql;1~itToll~;ege"dll1"cli öffentIicllen AIischlag bEI" 
dem Gemeindeamte des 'Wohnortes eines jeden der Brautleute vorzunehmen. 

Wenn bei einer k. k. politischen Bezirkshehörde regelmässig Amtstage 
abgehalten "erden, so hat das Aufgebot auch mündlich an einem oder mehreren 
Amtstagen zn erfolgen. Zur Giltigkeit der Ehe wird jedoch nur die vornahme· 
des schriftlichen Aufgebotes mitte1st Anschlages erfordert. 

Der das Aufgebot enthaltende Anschlag soll durch drei 'Nochen an der 
Kundmachungstafel der politischen Behörde und der betreffenden Gemeindeämter 
aftigiert bleiben, beyor zur Eheschliessung geschritten werden kann. 

Aus wichtigen Gründen kann die k. k. politische Landesstelle diesen Auf
gebotstermin verkürzen und unter dringenden 'Gmständen das Aufgebot auch ganz 
nachsehen. Die Aufgebotsnachsicht wegen bestätigter naher Todesgefahr kann 
gegen das im § 86 des a. b. G. B. vorgesehene eidliche Gelöbnis der Brautleute 
auch von der politischen Bezirks-(Gemeinde-)Behörde ertheilt werden. 

§ 6. 
Die Requisition und Delegation einer anderen Bezirks-(Gemeinde-)Behörde' 

zur Entgegennahme der feierlichen Erklärung der Einwilligung kann über An
suchen der Brautleute von Seite der competenten politischen Bezirks-(Gemeinde-) 
Behörde nach den im a. b. G. B. (§§ 81 und 82) für Pfarrämter bestehenden 
Yorschriften geschehen. 

§ 7. 
Die feierliche Erklärung der Einwilligung zur Ehe muss 1'01' dem Vorsteher 

eIer politischen Bezirks-(Gemeiude-)Behörde oder 1'01' einem StellYertreter des 
YOl'stehers in Gegenwart zweier Zeugen und eines beeideten Schriftführers ab
gegeben werden. 

§ 8. 
Üher den Act der Eheschliessung' ist ein Protokoll aufzunehmen und sowohl 

von den Brautleuten als yon den Zeugen und den beiden Amtspersonen zu unter
zeichuen. 

§ 9. 
Die politische Bezirks-(Gemeinde-)Behörde führt über die bei derselben 

yorgekommenen Aufgebote und Eheschliessungen das Anfgebotsbuch und das 
Eheregister, und fertigt aus diesen Registern über Ansuchen ämtliche Zeugnisse 
ans, welche die geschehene Yerkündignng und bezw. Eheschliessung' mit der Beweis
kraft öffentlicher Urkunden darthuu. 
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B. Das Verlöbnis. 

§ 176. 

:Begriff des Verlöbnisses. 

Da" Yerlöbnis ist ein Vertrag zwischen z,yei Personen, ver~ 
:s . 086)' EI 

schiedellen Geschlechtes des Inhalts, dass dIeselben - ~ eme le 
eino'ehen werden: sponsalia de futuro 287). 

" Die Verlöbnisse werden eingetheilt in: 
1. Sponsalia simplicia et qualificata, .je nachdem. si~ 

einfach abo'eschlossell oder bestärkt werden. DIe Setzung emeI 
Convention~lstrafe für den Fall der Kichteingehung der Ehe hat 

~~~MWhl@~ . 
2. S P 0 11 S a I i a pub I i ca e t p ri v ~ ta e t c l.a n des t III a, 

je nachdem die Verlöbnisse in fade ec~leslae, vor elller Behörde, 
vor hiezu gebetenen Zeugen oder sonst In solenner Form, oder blos 
im Fanülienkreise, oder geheim abgeschlossen werden. . f 

3. SponsaÜa pura et conditionalia, je.nachdem.~lß' 
Verlöbnisse ohne oder unter ::\ebenbestimmung'en ((lIes, condltlO) 

allgeschlossen werden. . ' 
Zur . Giltigkeit eines Yerlöbmsses Ist erforderlich: 

Ein solches Amtszeugnis über den vorgenommenen .Act der Ehescl~liess:mg: 
hat die politische Bezirks-(Gemeinde-)Behörde den ordentlIchen Seelsorgelll beIdeI 

Brautleute von amtswegen zu übersenden. 
§ 10. 

,lt f" d' 01' der Rücksichtlich der Scheidung und Trennung der Ehe ge en Ul le v 
, ltf ehen Behörde geschlossenen Ehen gleichfalls die Bestimmungen des a. b. ~. B., 

\\ e I . F' d' nischen Bezlrks-
wohei die den Seelsorgern zugewIesenen unctronen el pO.I . 
(Gemeinc1e-)Behörde obliegen, in deren Sprengel sich der AmtssItz des zu d18sen 

Functionen gesetzlich berufenen Seelsorgers befindet. 
§ 11. 

Es bleibt den Eheleuten, welche ihre Ehe vor d~r w~ltlic:len B~hörd.e ab:, 
'eschlossen hahen, unbenommen, nachträglich auch dIe klrcl:l!che ~lllSe~llullg 

rhrer Ehe von einem der Seelsorger jener Confession, welcher elll Thel! deI Ehe-

leute angehört, zu erwirken. . ' ~ . ht· e" 
286) Ein einseitiges Eheversprechen kennt das ~anolUs:he Re"ht lUC ""~ 

I ··tte daher nm rechtliche 'Virlmng', wenn es durch EId hestarkt ,:urde u.nd wale 
~:nn nach dem Rechte des Eides zu beurtheilen. Ob es b~rg:;rltche. WI~kunge!1 
hat richtet sich nach der betreffenden Staatsgesetzgebung : III Os:errel::,h I:t nach 

, 0- 'l\,r • 18-') R G B ~r 11/ die ver-§ 506 des allgem. Strafgesetzes vom ;:;1. l'tal 0:'.' • x'.. . ~ . ,. . 

führung und Entelll"ung einer Person unter der lUcht erfllllten. Zu,;age deI Ehe 
als Übertretung zu bestrafen und die verführte Person hat uherdles nach § 1328 

des a. b. G. B. besondere Entschädigungsansprüche. . . 
t · ,~, .. ] t der Absicht, sogleich 

2S7) Gegensatz: Sponsalia de praesen I, v er,o }JlIS llll 

die Ehe zu vollziehen. Ygl. § 201. 
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1. Vertragsfähigkeit derColltrahenten; Personen. die des Ver
llunftgebl'auches beraubt sind, Kinder unter sieben .Jahren können 
sich nicht verloben; auch Eltem können nur Kinder über sieben 
Jahre, und zwar nur bei Nichtwiderspruch derselben verlohen, Stell
vertretung ist gestattet, doch fordert die Praxis hiezu eine Special
vollmacht. 

2. }Iangel solcher Ehehindernisse zwischen den Contrahenten. 
die nicht Y011 selbst weg'fallen oder dlll'cll deren Will eu beseitigt 
werden können, 

3. Wirklichkeit und Freiheit des ViillenOi, 
4, Gehörige Erklärung. Eine Form hiefü.T ist nicht 1'01'

g'eschrieben. 

9 177. 

'Wirkung'eu des YerWlmisses 285). 

Das Verlöbnis begründet die Pflicht zur 1'reue und zur Ein
haltung des Versprechens. Der sich weig'el'llde Theil kann durch 
Censuren zur Abschliessung der Ehe (sog. Zwangstrauung) ange
halten werden; ein ZVl'ang hi ezu aber ist nicht denkbar. weil die 
Ehe auf den Willen des Contrahenten gestellt ist, der d~rch keine 
Form ersetzt \verden kann. 

Ferner begTündet das Verlöbnis geg'enüber den Verwandten des 
ersten Grades des Verlobten ein Ehehindernis (§ 190), anderen Per
sonen gegenüber ein Eheverbot. Auch darf sich der Verlobte nicht 
:vv'eiter verloben. 

Der Rücktritt vom Verlöbllisse begründet einen Anspruch auf 
Schadloshaltung, keinesfalls aber eine Verbindlichkeit zur Zahlung' 
einer für den Fall des Rücktrittes bedungenen Strafe. 

enthalten: 
Österreichische ~VOCHHH> in dieser Hinsicht sind im a, b. G. B. 

§ 45: "Ein Ehev81'1öbnis oder ein yorläufiges Versprechen, sieh zu ehe
lichen, unter was für 'Cmständen oder Bedingungen es gegeben oder erhalten 
worden, zieht keine rechtliche Verbindiichkeit nach zur Schliessung 
der Ehe selbst noch zur Leistnng desjenigen, was auf den Fall des Rücktrittes 
bedungen ist." 

§ 46: ,,='Im bleibt dem Theile, von dessen Seite keine g'egTündete Ursache 
zum Rücktritte entstandeu ist, der Anspruch auf den Ers;tz~ des ,Yirklichen 
Schadens yorbohalten, welchen er aus diesem Rücktritte zn leiden beweisen kanu" 

§ 47: " ... ,Veull ein yerlobt~r 'fheil den andern, oder auch ein dritt~r 
dem einen oder andern Theile in Rücksicht auf die kiinftige Ehe etwas zusichert 
oder schenket, so kann, wenn die Ehe ohne Verschulden des Gesehenkg'ebers 
uicht erfolgt, die Schenkung widerrufen 'werden." ~ 

Siehe auch Amn. 286. 
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§ 178. 

A.ufhebung der VerHllmisse, 

Yerlöbnisse werden aufgehoben: 
1. durch Einyerständnis beider Theile (mutuus dissensus); 
2. durch Eintritt in einen vom Papste approbierten Orden; 
3. durch Rücktritt eines mündig Gewordellen; 
4. durch Entstehung eines Ehehindernisses: 
5. durch richterliches Urtheil. Insbesondere kann auf Auf

hebullQ.' desVel'löb'nisses geklagt werden weg'en Treubruch, der auch 
schon c1Jei anderweitiger Verlobung vorliegt; es genügt aber über
haupt die Geltendmachlmg solcher nova, von denen glaubhaft ge
macht werden kann, dass das Vel'löbnis bei Y oraussicht ihres Ein
trittes nicht abgeschlossen won1en wäre und dass sich infolge der
selben eine glückliche Ehe nicht erwarten lässt. 

C. Ehehindernisse. 

1. Allgemeines, 

§ 179. 
ßeg-riff der Ehehindernisse. 

Eine Ehe ist nur dann vorhanden, 'wenn die Contrahenten zur 
Eingehnng derselben fähig waren, der Ehevertrag- im 'Villen ~er

selben gelegen war und die gehörig'e Form eingeha~tell worden 1st, 
Umstände, ,yelche das Zustandekommen der Ehe hmdern, werden 
Ehehindel:nisse. solche. welche eine Ehe unerlaubt, '\-venn auch nicht 
ungiltig mache~l, Ehe;erbote 289) genannt. Die }~hehi,ndernisse sind 
daher in der absoluten oder relativen Eheunfülllg'kmt der Contra
henten. im Abg'ang der Wirklichkeit oder Freiheit des Willens der
selben' oder endlich im lVIangel der wesentlichen Förmlichkeiten 
beoTünc1et: sie müssen zur Zeit der Eil1g'ehul1g' der Bhe vorhanden 
sehl: ein Umstand, der zwar an sich ein Ehehindernis wäre, aber 
erst nach dem Abschluss der Ehe eintritt" macht die Ehe nach dem 
jetzt geltenden Rechte nichtungiltig. Hievon ist aber jene Schein-

289) Ehehindernisse und Eheverbote werden in der canol1ischen Rechtss~racl~e. 
impedimenta, und zwar erstere dirimentia, letztere impedientia oder IJrolnbentla 
genannt. Die Benennung "clirimentia" ist darauf zurückzuführen, dass nach 
früherem Rechte die Ehen bei Entstehung eines Ehehindernisses während der Ehe 
(z, B. der :\Iann beschlief die Schwester seiner Frau) getrennt werden ko~nt~n; 
die Bezeichnung ist aber vom Standpunkte des jetzigen Rechtes sprachunl'lchtlg, 
denn die Ehehindernisse müssen y 0 r, bez\v. bei Eing'ehung' der Ehe yorhanden 
sein und hindern daher deren ZustandekommeIl : eine trotz eines Ehehindernisses 
abgeschlossene Ehe wird nicht getrennt ~ denn sie hat nie bestanden -
sondem für ungiltig erklärt. 
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ehe ~Putativehe) zn unterscheiden, in welcher ein Ehe.hindemis z\var 
·vorlIegt, aber den Contrahenten oder wenigstens einem der beiden 
ull:Jekannt war und ist; eine solche Ehe wird, insofel'lle den Eheo'atten 
kem ~~L:~mis ~r Las~ fällt (siehe § 200, P. 2) in den Wid;mgell 
der ,;lrkllchen ßhe gleIchgestellt und gelten die Kinder für ehelich 290). 

§ 180. 
Eintheilung der Ehehindernisse. 

Die Ehehindernisse werden eing'etheilt in: 
. . 1. ~l~~e.di~lenta divini et humani sive ecclesiastici· 
llU: 1 s. DIVlill lUrlS sind das i. ligaminis und das i. consanguinitatis 
zVI'ls,chen Ascendenten und Descendenten und z,Yischen Geschwistern. 

. 2. Im p e d i III e n t a dis p e n s abi li a e t i 11 dis p e n s abi li a. 
I~(hspensabel sind die Ehehindernisse divini iuris, sowie das Ehehinder
n~s der geschlT~chtlichen Unfähigkeit und diejenigen Ehehindernisse. 
\\ elche den "111en der Contrahenten betreffen iure naturali' nac1~ 
der Prax!s wird nicht dispensiert yom impedim~ntum affinitati~ pr~mi 
gra~us. Imeae rectae und vomimpedimentum criminis ex occisione 
conmgls.?Um adulterio ; nur ausnahmsweise, insoferne es sich um ein
zelne Falle handelt: vom i. disparitatis cultus. 

3. Impediment-a publici oüer privati iuris, je nach
dem das :erfal~ren wegen Ungiltigkeitserklärung der Ehe von amts-
'iyegell emzul61ten ist oder nur über Verlapgel1 des Vel'let t . 

• 1 • • • " \ ,,zen em -
g:.teItet werden darf. Impedullenta privati iuris sind das Ehehinder-
111S der geschlechtlichen Unfähigkeit mit Ausnahme der Ul1fähiO'keit 
der Geschlechtsunreifen und der Verschnittenen ,"eI elle e' .. ~ t " I }'. . ' ., 111 011e11-
llC les -,hehmderms begründet, ferner die Ehehindernisse weO'en 
Abg~l1ges .der Wirklichkeit und Freiheit des Willens, ausgenollln~en 
das Impedullentum raptus, das öffentlich ist. 

4. Impedimenta publica, manifesta et occulta. 
II. Ehehindel'llisse wegen Unfähigkeit (le1' Contrahenten. 

a) Absolute Unfähigkeit. 

§ 18l. 
Das Ehehindernis der T erscItiedenlleit des Religionsbekenntuisses (i. dis

paritatis cultus). 
· Auf Grund von Beschlüssen von Particularconcilien hildete 

swh gewohnheitsrechtlich der allo'emein g'iltige Rechtssat d N EI . 1 /:) z, as::; 
· 1611 ZWISC le11 Getauften und Ungetauften ungiltig sind 291). 

,290! Auch in Ö.sterreich sind Kinder, die aus eiuer ungiltigen Ehe erzeuot 
wQlden ~md, als ehelIche anzusehen, wenn das Ehehindernis in der Folg'e geh J '" 

worden l~t ode:' wenn wenigstens Einem ihrer Eltern die schuldlose r;~wisse:::;~ 
des Ehehmdermsses zu statten kommt (I:! 160 n b G B d .lIi Y' ., . 
1858, R. G. B. NI'. 29). v <t.. T. • un '. '. ,om 0, JUlll 
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YOll diesem Ehehindernisse ,vird in einzelnen Fällen nur selten 
dispensiert, ,yoh1 aber allgemein bei Bekehrung eines ganzen Ilandes 

Dder Y olkes. 

§ 182. 

Das Ehehimlernis der höheren 'Weillen (i. ordinis). 

In der Schrift ist die Ehe der Priester nicht untersagt. Petrus 
'\var verheiratet und der Apostel Paulus sagt: "Der Bischof sei 
eines ,Veibes Mann." Demungeachtet hat sich aber insbesondere im 
Wetteifer mit dem Mönchsleben das impedil1lentum ordinis gebildet, 
nach welchem die in sacro ordine Stehenden keine giltige Ehe ein
gehen können. Hieb ei bestehen aber zwischen der l1lorg'en- und 

abendländischen Kirche Unterschiede: 
a) In der morgenländischen Kirche dürfen die l\Iinoristen heiraten: 

in der abendländischen Kirche werden sie mit dem Verluste 
ihres Beneficiul1ls hestraft, ohgleich es immerhin dem Bisehofe 
erlaubt ist, die officia minora mangels Leüiger von Yer-

heirateten versehen zn lassen. 
b) In der morgenländischen Kirche dürfen die Majoristen die 

Ehe fortsetzen, was in der abendländischen Kirche nicht er-

laubt ist. 
In der morgenländischen Kirche findet sich die Ungiitigkeit 

der Priesterehe bereits in der Justinianischen Gesetzgebung ausge
sprochen und \yurde in der Nachtragssynode zum dritten Concil VOll 

Constantinopel, der sog. Trullanischen (VOll Trulla, Kirchenkuppel) 
Synode vom Jahre 692 recipiert; im Abendlande aber war die Ent
wickelung des Ehehindernisses eine langsamere. Zuerst war es üie 
Synode von Elvira 306, welche sich mit dem Cölibate der Priester 
beschäftigte, olme jedoch mit einem Yerbote vorzugehen, sie sprach 
lediglich aus, dass verheiratete Priester sich des Umganges mit ihren 
Frauen enthalten sonten. Nikolaus H. verhot auf der römischen 
Synode 1059 bei verheirateten Priestern die Messe zu hören, Gregor VII. 
dehnte dies dahin aus, dass von verheirateten Priestern keine Func
tionen angenommen werden sollen. Dieses Verbot hatte in Deutsch-

291) Ein ähnliches Ehehindernis besteht auch in Österreich nach § 64 des 
a. b. G. B.: "Eheverträge zwischen Christen und Personen, welche sich nicht ZlU' 

christlichen Religion bekennen, können nicht giltig eingegangen werden." Dieses 
Ehehindernis ist jedoch nicht identisch mit dem impedimentnm disparitatis cultus, 
weil Christ und Getaufter wohl nach Kirchenrecht, nicht aber nach österreichischem 
Staatsrecht identisch ist. Es könnte daher z. B. ein zum Judenthulll übergetretener 
Getaufter nach österreichischem Eherechte eine Jüdin heiraten, während ihm nach 

Kirchenrecht das i. d. c. entgegenstünde. 
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land znr Folge, dass viele verheiratete Priester ihrer Beneficien 
beraubt wurden, wenn sie nicht ihre Ehefrauen verstiessen. \Vegen 
der hiedurch entstandenen Zerrüttung zahlreicher Familien wird 
Gregor VII. häUfig als Urheber des i. o. angesehen, was jedoch 
nicht richtig' ist. Erst auf der ersten Lateranensischen Synode 1123 
wmete bestimmt, dass die Priesterehen zu trennen seien und die 
Ungiltigkeit der Priesterehen sprach erst das zweite Lateranen
sische Concil1l39 aus, was sohin das Tridentiner Concil bestätigte 292). 

Es i,vurde übrig'ens von diesem Ehehindernisse für ganze Länder 
dispensiert, so hat Julius III. für die während der vorhergehenden 
protestantischen Regierung abgefallenen Priester in England zur 

,Zeit Maria der Katholischen ~llld Pius VII. für diejenigen Geistlichen, 
welche sich während der Revolution in Frankreich verheiratet 
hatten, Dispensation gegeben. 

§ 183. 
Das EhellhHlernis des Ordensgelübdes (i. professiouis religiosae). 

In denselben Gesetzen, in welchen die Ungiltigkeit der Priester
ehen ausgesprochen wurde, 'wurde auch die Ungiltigkeit der Mönch:,j
ehen normiert ~92). Das Ehehindernis besteht aber nur für die vota 
solemnia, ni c h t für die einfachen Gelübde: jedoch sind durch ein 
Privileg Gregors XIII. die einfachen Gelübde der Jesuiten der pro
fessio religiosa in Hinsicht auf die Begründung des in Rede stehenden' 
Ehehindernisses gleichgestellt worden. 

§ 184. 
Das Ehehindernis wegen Ehebundes (i. ligaminis). 

Voranssetzung ist der Bestand einer gütigen Ehe. Dieses Ehe
hindernis gilt auch für die Ungetauften 293), Vgl. auch § 174. 

292) In Österreich bestimmt § 1:)3 des a. h. G. B.: "Geistliche, welche schon 
höhere 'Veihen empfangen, wie auch ürdenspersonen von beiden Geschlechtern. 
welche feierliche Gelübde der Ehelosigkeit abgelegt haben, können keine giltige~ 
Eheverträge schliessen." Es wurde zwar aus Art. 5 .des Gesetzes vom 25. Mai 1868. 
R. G. B. Xr. 49, welcher bestimmt: "Durch die Religionsverändenmg gehen all~ 
genossenschaftlichen Rechte der verlassenen Kirche oder Religionsgesellschaft an 
den Ausgetretenen ebenso wie die Ansprüche dieses an jene verloren" gefolgert, 
dass das Ehehindernis aus dem § 63 des a. b. G. B. durch den Austritt eines 
.ThIajoristeu oder ~Iönches aus der katholischen Kirche erlösche: diese Rechts
anschauung wurde jedoch vom ohersten Gerichtshofe verworfen. ' 

293) In Österreich bestimmt § 62 des a. b. G. B.: "Ein JI![anll darf nur mit 
Einem 'Weibe, und ein \Veib darf nur mit Einem JlIanne zu gleicher Zeit ver
mählet sein. 'Ver schon verehelicht war und sich wieder verehelichen will. muss 
die erfolgte Trennung, das ist die gänzliche Auflösung des :BJhebandes recht~ässig 
beweisen. " 
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Das Ehehindernis der geschlechtlichen Unfähigkeit. 

Dieses Ehehindernis kann in der Unreife des .Altpl'sbestehen 
(impedimentum aetatis), wobei in Reception des späteren römischen 
Rechtes für Knaben das erreichte 14., für Jilädchel1 das erreichte 
12. Lebensjahr als das Alter eIer Geschlechtsreife ang'eno11lmen wird; 
eine in ji;\ngerel1 Jahren abgeschlossene Ehe ist daher ungiltig, es 
wäre denn. dass in derselben der Beischlaf vollzogen wurde 294). 

Dies~s Ehehindernis kann aber auch in einer Entmannung 
(Verschnittene, Castraten, Eunuchen) seine Ursache haben (impedi

mentum impotentiae). 
In beiden Fällen ist das Ehehindernis ein öffentliches und 

absolutes. Endlich kann die Lufähigkeit zur geschlechtlichen Bei
wohnung (n ur um diese, 11 i ch t etlva um die Unfähigkeit zur Kinder
erzeugung handelt es sich) [impedimentum impotentiae] 295) auf anderen 
Gründen als: unüberwindlicher Abneigung (frigidi), besond,erem 
Körperb~u Krankheitsfolg'en etc., beruhen. Dieses Ehehindernis kanu 
auch blos l:elativ sein; zum Bestande desselben ist erforderlich, dass 
die impotentia antecedens und incurabilis (perpetua) sei; g:leichgil~i.g 
ist es. ob die Contrahenten darum wussten oder nicht. Als lllcurabllis 
in re~htlichel11 Sinne gilt die Impotenz auch dann, wellli sie nur 
durch einen lebensgefährlichen Eingriff beseitigt werden kann:. anderer
seits ist es bei einer durch sonstige ärztliche Behandlung 
seitigenden Impotenz Pflicht, sich derselben zu 

stellt ~ich hiebei die Impotenz 
di~ Ehe sofort zu annullieren; 

dass für die 

~mpotenz ~!i!!IIfIi!fI.kZ 
müssen 
Verwandte oder Freunde als 

beschwören 

294) In Österreich bestimmt § 48 des a. b. G. B.: "Rasende, Wahnsinnige, 
Blödsinnige und Unmündige sind aussel' Stande, einen giltigeu Ehevertrag zu 

errichten:" 
293) In Österreich bestimmt § 60 des a. b. G. B.:. "Da~ immerwährende 

Unvermögen, die eheliche Pflicht zu leisten, ist ein EhehlJ1~erlllS, we.n~ es schon 
zur Zeit des geschlossenen Ehevertrages vorhanden war. Em blos ZeItlIches oder 
ein erst während der Ehe zugestossenes, selbst unheilbares, Unvermögen kann das 

Band der Ehe nicht auflösen." 
J\Ialil-Schem.Alpellburg, Grundriss (1. kath. Kirchenrechtes. 13 
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I~l Ermangelung VOll sieben Zeugen sollen zwei genügen. \Venn aber 
dIe Sachverständio'en erklären ein 
Z11~"~~li~~ll (~ibi l~;n liqUel~e),' dalln~=;;~jl:i[;;;~~;;;;, 
Jahre miteinander verbunden bleiben [experimentum cohabitationis 
triennalis J 296), eine Frist, die nach Umständen abgekürzt odel' ver
längert Iyerdell kann. Ist die Frist fruchtlos abgelaufen. so soll die 
Ehe annulliert ,,-erden, nachdem TheiL ~nd Ein-

die der Ehe eidlfclfbe-

Bez~glic.h der Hermaphroditen ist zn bemerken, dass es Per
sonell, dIe sIch geschlechtlich mit Mann und Frau vermischen 
können, lli eh t gibt; auch die Hermaphroditen haben nur ei II Ge
schlecht und nur An sät z e zum anderen Geschlechte. Dieselben 
,verden zm' Ehe zUQ.·elassen doch ist deren rorhergehende är~tliche 
Untersuchumr Q.·eboten ' 

~ ~ . 

b) Relative Unfähigkeit. 

§ 18G. 

Das Ehehindernis der Ulutsyennmdtsclmft COllSfrllguinitatis). 

Bereits im römischen Rechte ist ungiltig' eine Ehe zwischen 
Ascendenten, Descendenten und Gesclnvistern. Die Ehe zwischen 
Geschwisterkindern wal' zwar zur Zeit der Republik erlaubt. wurde 
aber zur Kaiser;;-;eit yerboten. . , 

Die Kirche hielt sich zunächst an die Bestimmungen des römischen 
Rechtes, nur dehnte sie dieselbe allmählich bis zum sechsten Grade 
aus l:nd untersag.te dann die Ehen z\vlschen Y 8rwandten überhaupt, 
wobeI auch der SIebente Grad noch als \'erwandtschaft g·alt. Hiebei 
nahm die Kirche statt der Zählung, we1r.he a 11 e Zeu
gungen zählt, die germanische Zählung an, auf welcher blos die 
Zeugul1i;\'en bis zum gemeinschaftlichen Stammvater und bei ungleicher 
Zahl dIe grössere Zahl g'ezählt werden 297). Einen Versuch. die 
r~mische Zählung der Berechnung bei <lem i. c. zugrunde zu iegen, 
WIes Alexander Ir. (1061-1073) auf Grund des Beschlusses eines 
im Lateran gehaltenen Concils zurück. Das diesbezilg'liche, zwar 
nu~~~~ Bischöfe, Geistlichen und Richter in Italien gerichtete 

29G) In Österrei0h genügt ein 
Eid gefordert (§§ 100 und 101 a. b. G. B.). 

Zusammenleben und wird kein 

297) B. 13 

l\ bp OlL 
! 

c6 

a ist zn b nach römischer Zählung im zweiten, zn c 
im dritten Grade wrwandt, nach canonischer Zählung 
aber zu L, im ersten und zn c im zweiten Grade. 
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päpstliche Schreiben 'wurde in das Decret Gratians aufgenommen 
und erlangte durch den Einfluss (les Decretes auch in Deutschland 
Geltung. 

Das Ehehindernis konnte aber in dieser nicht 
durcho'eführt werden und wurde von Innocenz l'{. auf dem conciliul1l 
gener~le 1215 auf den vierten Grad cal10nischer Zählung beschränkt 298). 

Ob die Yenvandtschaft eine eheliche oder aussereheliche seL be
grümlet keinen Unterschied 299). 

§ 187. 

Das Ehehindernis der g'eistlichen Verwandtschaft Ci. cog'uationis spiritualisJ 300) 

Das Verhältnis des Taufenden und des Pathen zu dem Täufling 
~'irt1 als Nachbildung des elterlichen Verhältnisses aufgefasst. Zuerst 
empfieng' die früher nur durch die Sitte geheiligte AUffassung. unter 
.Justinian auch die gesetzliche Bestätigung 301). In der abendländlschen 
Kirche vmrde das Ehehindernis der geistigen Verwandtschaft auch 
auf die Firmung und auf die Verwandten des Pathen und Täuflings, 
sowie dessen Eltern, ja auch auf den Fall ausg'edehnt, dass z\vei 
Täuflinge oder Firmlinge denselben Pathen hatten. Das Tridentiner 
COllcH beschränkte dieses Ehehindernis dahin, dass es ledig'lich 
zwischen dem Spender des Sacramentes und dem Pathen eine1'- und 
dem Täufling', bezw. Firmling und dessen Eltern andererseits be
stehe 302). Voraussetzung des Hindernisses ist, dass die Taufe, bezw. 
Firmung gütig ,yar; bei Stellvertretung in der Pathenschaft entsteht 
es für den Vertretenen, nicht für den Vertreter 

298) Cap. Non debet X. de cons. et aff. 4, 14: "Prohibitio quoqne copulae 
coning:alis quartum cOllsuanguinitatls et affinitatis gradum non excedat." Hieran 
knüpft sich die Streitfrage, ob eine Ehe zIvisehen Ascendenten und Descemlenten 
im fünften Grade erlaubt sei. 

299) In Österreich bestimmt § 65 des a. b. G. B.: "Z\\-ischell Verwandten in 
auf- und absteigender Linie, zwischen '1'011- und halhhürtigen Geschwistern, zwischen 
Gesch\visterkindern, wie auch mit den Geschwistern der Eltern, nämlich mit dem 
Oheim und der llIuhme väterlicher und mütterlicher Seite kann keine giltige Ehe 
geschlossen werden, es mag die Yerwandtschaft auf ehelicher oder ullehelicher 
·G ehurt beruhen." 

300) Dieses Ehehindernis ist dem östelTeichischen Eherechte unbekannt. 
301) L. 26, § 2, Cod. de nupt. 5, 4: "Ex persona omnimodo ad nnptias 

yenire prohihenda, quam aliquis a sacrosancto suscepit bartismate, cnm nihil 
alind sie indncel'e rotest paternam adfectionem et iustam nurtiarum prohibitionem, 
quam 1miusmodi nexus, 110r quem deo mediante animae eorum copulatae sunt". 

30~) Ob der Vater eines ausserehelichen Kindes die J\lutter ehelichen dürfe, 
wen11 er demseihen die Xothtaufe gegeben hat, ist frag'lieh; gewöhnlich wird die 
Frage hejaht, indem behauptet wird, das gesetzliche Verbot treffe mu' die feier
liche Taufe. 

13* 
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§ 188. 
Das EllehiIHlernis der gesetzlichen Yerwamltschaft [i. cognationis legalis] 803). 

.. Dies:s Ehehindern~s wur~e ganz aus dem Justinianischen Rechte 
reclpwrt: 1st dort nur eme Folge der arrogatio et adoptio plel1a und 
kann daher nur angewendet 'werden, insoferne die Annahme an' 
Kindesstatt solche Folgen hervorbringt, wie sie zur Zeit des Justi
llümischell Rechtes hiedurch begründet wurden 804). 

::\ach den Bestimmungen des römischen Recht~s darf die Adoptiv
tochter \vedel' den Adoptiyvater, noch dessen agnatischell Bmder oder 
agnatischen Obein:, der Acloptivsohn weder desAdoptivvaters agnatische 
?I~ntter no~h ~gnatl~che Schwesternoch agnatische JHuhme und überhaupt 
em Adoptlvkll1d kellle Person, die mit ihr unter derselben väterliche 
Gevvalt st:ht, elleli~hen. Das Ehehindernis dauert nach Aufhebung 
des Adoptrvverhaltmsses nur gegenüber dem Adoptivvater fort. 

§ 189. 

Das Ellellinderllis ,lcr Schwägerschaft (i. aflillitatis). 

. In Al:lehnung an das mosaische und römische Recht entwickelte 
~lch auch ,1m . ca:lOnischen, Rech~e das Ehehindernis der Schwäger
:,;cI~aft., H.16b61 'waltete, (he Auffa~sung ob, dass durch die copula 
call1alIs eme Blutvenmschung zWIschen den Concumbenten eintrete 
~]d. das~ daher jed61~ derselben zu den Yerwamlten des anderen 
Ihe~les 111 dasselbe "\ ervvandtschaftsverhältnis trete, in dem dieser 
Thell .stand .. B~gründet wurde daher die affinitas durch die copula 
carn~hs, glelChvlel ob in oder ausser der Ehe, nicht durch die Ehe 
a:l sl:h, wenn auch wegen der in der Ehe regelmässig stattfindenden 
V ~rn:lschull~ angenommen werden durfte, dass infolge der Ehe reg'eJ
maSSIg das 1. a. entstehe. 

Zu der affi~itas primi generis, welche zwischen den Bluts'
verwandten des e111en Ehegatten und dem andern Eheg'atten be t I t 
ka I" ffi ' ~ seI , 

111 noc 1 eme a mtas secundi generis zwischen dem einen El1e~ 
gatten und den Affinen des andern und endlich noch eine affini~as 

303) Dieses Ehehindernis ist dem österreichischen Eherechte unbek 1 t 
304' Es mu"s 1 f r 1 aun , 

•• )' u, a~, rag ,IC 1 erscheinen, ob dieses Ehehindernis selbst nach 
eanolllschem Rechte III OsterreIch besteht. Xach § 182 de b G B' - ,. . " ;,' . s a. , , ,Ist namhch 
eme "e~enthch rechtlIche Folge der Annahme an TTindes t tt . d' d ' , _ ,n.. S .a nllI le. ass dIe 
a~genommene P:rson den J';amen des \Vahlvaters oder den Geschlechtsnamen der 
V;' ahlmutter erhalt, und wenn auch nach S 18'"' d' u"r t 

G It 
_ ' ~ '::> le 'oer ragnng der väterlichen 

ewa ' an den v\'u.hlvater zulä'sio' 'ot d kt '1 .. d'" " ' b b , so ee -, SlC 1 selbst. wenn dies g'e"chehen 
:e osterrelChlsche väterliche Gewalt nicht mit der patria' IJote'"as de:: J' "' ' ' 

mochen Rechtes d " b 'L , USLtma-
o. • un es Ist Ü erdies dem österreicbischen Rechte der Be ,·'ff d . 

AgnatIOn fremd. gn er 
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tertii generis z'wischen dem einen Ehegatten und den Affinen secundi 
o'eneris des andern 305), Jede Affinität begründete ein Ehehindernis 
<:) , 

bis zum siebenteil Grade. Innocenz III hob jedoch auf dem concilium 
generale 1215 das Ehehindernis der affinitas secuncli et tertii generis 
auf und beschränkte das cler affinitas primi generis auf den vierten 
Grad; das Tridentiner Concil beschränkte endlich das impedimentum, 
quod propter affinitatem ex fornicatione contradam inducitur, auf 

den zweiten Grad 306). 

§ 190. 

Das Ehehindernis der öffentlichen Ehrbarkeit (i, publicae honestatis). 

1. Im römischen Rechte ,yar aus Gründen der honestas publica 
die Ehe zwischen Sohn und Braut des Vaters und umgekehrt: 
Bräutig'am und Mutter der Braut untersagt. Geleitet durch dieses 
Verbot nnd die höhere kirchliche Bedeutung der Sponsalien, deren 
Unterscheidung von der Ehe überdies nicht ganz klargestellt war 
(§ 201), nahm das Kirchenrecht eine nachgebildete Schwägerschaft, 
Quasi affinitas, zwischen dem Einen Verlobten und den Bluts
verwandten des anderen an und legte derselben die 'Wirkung eines 
Ehehindernisses, und zwar bis zum siebenten Grade der Venvandt
schaft bei. Nachdem dasselbe bereits von Innocenz IH, auf den 
vierten Grad zurückgeführt war, bestimmte das rrridentiner Concil 
in der 24. Sitzung' C. 3 de 1'ef. matl'.: "Publicae honestatis impedi
mentum, ubi spol1salia quacunque ratione valida non erunt, sancta 
synodus prorsus tollit. ,Dbi autem valida fuerint, primum gradum 

non excedant·' B07). 

H, Infolge des matrimollium ratum non consummatulll entsteht 
zwar wegen des :Mangels der copula carnalis keine Affinität 308), 

wohl aber Quasi-Affinität zwischen dem einen Theile und den Bluts
verwandten des andern und in ähnlicher 'ilVeise wird auch eine Ul1-

giltige Ehe beurtheilt, wenn die Ung·iltigkeit auf einem anderen 

/1 1I ~ A ist affinis priI::i generis der C, secundi g, 
O~o 6~ö 0 ___ 0 0 der E und tertll g, der G, 

305) B. 

ABoDEFG 

306) Das Ehehindernis der Schwägerschaft erstreckt sich in Österreich (§ 66 
a, b. G. B.) gleich dem der Verwandtschaft nur auf den zweiten Grad canonischer 
Zählung und wird durch aussereheliche Beiwohnung' nicht begründet, 

307) Das i. p, h, ist im österreichischen Eherechte unbekannt, 
308) Nach österreichischem Rechte entsteht durch jede giltige Ehe mit 

deren Abschluss Schwägerschaft, gleichviel ob die Ehe vollzogen wurde oder nicht, 
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Grunde, als dem Willensmangel der Parteien. beruht. Heide Ver
hältnisse begründen somit . das impedimentm{l publicae hOllestatis 
wobei für dasselbe, da es vom Tridentiner Kirchenrath nicht berührt 
wurde, die vortridentinischen Vorschriften g'elten. Es reicht daher 
bis zum vierten Grad. ~ 

§ 191. 
Das Ehehindernis (les gualiticierten Ehebruches (i. adlilterii, auch criminis). 

Das römische Recht untersagte die Ehe des lHannes mit deT
jellig'en Ehefrau, mit der er Ehebruch getrieben; das canonische 
B:echt dehnte dieses Verbot auch auf den Ehemann aus, welcher 
(he Ehe gebrochen hatte. Es wurde aber die demnach geschlossene 
E.he nicht als nichtig angesehen, sondern der Bischof gestattete 
dieselbe, nachdem die Ehebrecher Busse gethan hatten. ::'\ur in dem 
Falle ,ymde eine Ehe nicht erlaubt, wenn die Ehebrecher sich die 
Ehe versprochen 0 der dem Ehegatten nach dem Leben O'estrebt 
hatten. Auf diese \Veise wurde das i. a. ausgebildet und best:ht nach 
dem geltenden Rechte zwischen den Ehebrechern in z IV e i Fällen: 

1. wenll das Versprechen der Ehe auf den Todesfall des un
schul;ligen ~~tten 3,bgegeben oder die wirkliche ~o\bschliessung der 
Ehe III gehonger Form versucht worden ist· , 

2. wenn auch nur Ein 'Iheil mit odAl' ohne \Vissen des andern. 
und zwar (nach der gemeinen Meinung) mit Erfolg dem llnschui~ 
digen Ehegatten nach dem Leben gestellt hat. 

Der Ehebruch und die Qualificierung desselben müssen während 
einer und derselben Ehe geschehen sein 009). 

§ 192. 

Das Ehebindernis des Gattenmordes (i. criminis). 

Zum Bestande dieses Ehehindernisses ist erfurderlich: 
1. dass z\yei Personen verschiedenen Geschlechtes sich zur 

Ermordung des Ehegatten des Einen einverstel1el1: 
2. dass die Tödtung wirklich erfolgt ist, glei~l1Viel, ob durch 

Einen oder Beide; 
3. (nach der gemeinen iUeinlll1g), dass wenigstens Ein Theil 

hiebei die Absicht auf die künftige Ehe mit seillem :M:itschuldio'en 
hatte 310). '" 

309) In Österreich bestimmt § 68 des a. h. G. B.: "Eine Ehe zwischen zwei 
Personen, die miteinander einen Ehebruch begangen haben, ist ungiltig. Der Elre
bruch muss aber 1'01' der geschlossenen Ehe bewiesen sein." 

310) In Österreich bestimmt § 68 des a. h. G. B.: ,,'iVenn zwei Personen, 
auch olme vorhergegangenen Ehebruch, sich zu ehelichen versprochen haben und 
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§ 193. 

L'ntersagung der Ehe (inter dictum ecelesiae). 

\Yenn der Papst das Eingehen einer beabsichtigten Ehe, und 
z\yal' ausclrücklich mit dem untersagt, dass die gegen sein Ver bot 
abg'eschlossene Ehe nichtig sein solle, so kann die untersagte Ehe 
auf die Dauer des Verbotes nicht giltig zustande kommen. 

Olme die envähnte Clausel begr'lll{det das interdictUl11 ecclesiae 
lediglich ein Eheverbot. Ehehindernde Wirkung hat nur ein Verbot 
des ~Papstes, \yeil dieser a 11 ein befugt ist, Ehehindernisse auf-

zustellen. 
IH. EhehilliIemisse wegen Abganges äer Wirklichkeit oäer Freiheit äes Willens. 

a) Abgang der Wirklichkeit des Willens. 

§ 194. 

Willensuufähigkeit. 

\Villens- und daher zur Eheschliessung ullfähig sind: 
1. KÜHler unter siebell Jahren [infantes] 294) ; 

2. Personen, die sich im Zustande der Bewusstlosigkeit (Voll-
trunkenheit, Somnambulismus, Suggestion) befinden 311) ; 

3. \Valm- und Blöd.sinnige [impedimentul1l amentiaej294), aus
genommen in lichten Zwischenräumen (lucidis intervallis); Personen 
jedoch, die nur an fixen Ideen leiden, können eine Ehe· schliessen, 
wenn dies mit ihrer Idee in keinem Zusammenhange steht. 

§ 195. 

Irrtlnnn (1. erroris.) 

Der Irrthum wird nnr so weit anerkannt, als er sich in der 
Person (erro1' in persona) oder im Stande (jedoch nur bezüglich der 
Freiheit) [error in conditioneJ des al1dern Contrahenten ereignet. 

J edel' andere Intlmm (erro1' qualitatis) hindert nicht die Gütig
keit der Ehe, es wäre denn, dass durch den IrrtllUl11 in der Eigen
schaft in der Person geirrt \yorden wäre [error qualitatis in per-

sonam redundans] 31~). 
wenn. um die Absicht zu erreichen, auch nur Eine yon ihnen dem Gatten, der 
ihrer 'Ehe im \lVege stand, nach dem Leben gestellt hat, so kann zwischen den
selben auch dann, wenn der ]\ford nicht wirklich vollbracht worden ist, eine 

o'iltio'e Ehe nicht Q,'eschlossen werden." 
b '" ~.. d b G B D' S' 

311) Dies gilt auch in Osterreich nach § 869 es a. . . .: " le 'lll-

willigUllg in einen Vertrag muss frei, ernstlich, bestimmt und verständlich erklärt 

werden." 
312) In Österreich lauten die diesbezüglichen Bestimmung'en des a. b. G: ~. : 
S 57: .. Ein Inthulll macht clie Einwilligung in die Ehe nur daun ungJlttg, 

wenn e:' in cl~r Person des künftigen vorgegangen ist." 
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Die Entstehung des impedimentulll erroris in persona hängt 
mit der Zulassung der Stellvertretung zusammell. 

§ 196. 

Ausfall der Bedingung Ci. llencientis cOllditionis allllositaeJ313). 

Die Beisetzung einer Bedingung' ·widerstreitet zwar dem natür
lichen Begriffe der Ehe, denn die Neigung kann nicht yon einem 
zukünftigen Umstande abhängig gemacht werden; nichtsdestoweniger 
·wurde die Abschliessung einer Ehe unter Bedingungen für zulässig 
erklärt, und z"\yar lässt sich dies theils auf das Decret Gratians 
zurückführen, welches diH Bedingung des tbertrittes zum Christen
thume kennt, theils auf die Rücksichtnahme für Deutschland, 1'1'0 

die Ehen durch die Eltern vermittelt wurden und daher Ehen gegen 
den ·Willen der Eltern im Widerspruche zur kirchlichen Auffassung 
für ungiltig g'alten. Die Beisetzung der Bedingung der elterlichen 
Zustimmung bot das Mittel, die widerstreitenden Grundsätze zu 
versöhnen. 

Es ist bezüglich der Bedingungen i\achstehendes zu bemerken: 
1. Bedingungen gegen die drei bona matrill1onii: nämlich gegen 

die fides (z. B.: quaestu adulterandam te die 
proles (z. B.: "si generationem 'pr~olis evites"), des sacramelltum 
(z. B.: "donec inveniam aliall1 hOllore ve] facultatibus ditiorem") 
machen die Ehe u n gütig. 

:3. Die conditiones impossibiles gelten als nicht beigesetzt 
elJenso die conditiones turpes, insoferne sie nicht unter 1 fallen. 

3. Resolutivbedingungen verstossen gegen das sacramentUll1 
und machen daher die Ehe ung'iltig. 

4. Bei Beisetzung einer conditio in praesens vel in praeteritum 
collata ist es von Anfang ob die Ehe zustande gekommen 
oder nicht, wenn diese 'l'hatsache auch den Contrahenten einst
vi'eilen unbekannt ist (plus est in re quam in existimatione mentis). 

5. Die Beisetzung' einer Suspensivbedingung macht die Ent
stehung' der Ehe yon dem Eintritte oder Ausfall der Bedingung 
abhängig. Die copula camalis gilt als Verzicht auf die Bedingung'. 
Die Erfüllung einer Potestativbedingung ist moralische Pfiicht der 

§ 58: ""Venn ein Ehemann seine Gattin nach der Ehelichung bereits VOll 
einem Andem geschwängert findet, kann er ausseI' dem im § 120 (siehe Anlll. 329) 
bestimmten :Falle fordern, dass die Ehe als ungiltig erklärt werde." 

§ 59: "Alle übrigen Irrthümer der Ehegatten. sowie auch ihre getäuschten 
Erwartungen· der vorausgesetzten oder anch verabredeten Bedingnngen stehen der 
Giltigkeit des Eheyertrages nicht entgegen." 

313) Im österreichischen Eherechte nicht anerkannt. 
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COI1Q]it~1'011e ist die Eiw:yehung einer anderen Contrahentell. Pendente - D 

Ehe nicht gestattet. 
.. ])eim Consense selbst R:esetzt ·werden, Die Bedingungen mussen . . ',', 

da sie diesen modificieren und ",\yeil dIe yorhenge StellUng~m:1 
BedinO'ung es zweifelhaft lässt, ob dieselbe im Momente ~er Con"en:s-

t:l 'TTOll c ~ de'-' p. 'teier geleo'en ist. Bedmgten Ehen erkliirmw: noch ll11 "\ \ 111\:)11 ~I 31 . 1 ':' • " 1 " 

darf der-Pfarrer bei sonstiger Strafe nur nnt Erlaubms des Bl:scüof:s 

assistieren. 
§ 197. 

Physische Gewalt (i. yis absolutae). 

Der physisCh~ Zwang schliesst den Willen yollk,omm~~l .a~~, 
es kann daher yon dem zum Zustandekommen einer 1,,11e notlllgell 

Consense nicht die Rede sein 311). 
b) Abgang der Freiheit des Willens. 

§ 198. 

GegTiindete Furcht (i. "'fis ac metus). 
. l' '\. t zwar der ·Wille 

Bai psvchischem Zwange (VlS compu Slva; 1.S ., 
.J. " J Tl) aDer der 

t' (11'e E'heschlie"sung vorhanden (Coactus, tamen "'\ 0 Ul , 
an . ,~- ~ . . F ,'heit der Ent-
hiednrch geübte unerlaubte Emfiuss auf ~ ~le le~ ~.. ~, 
schliessung hat zur Folge, dass die E.lle [l:lCht, Wie beTI. a~ldel el~ 
Verträgen, anfechtbar BH), sondern W18 benn. letzten ~\ l~lea] ~1l1 
'"lt' g i~t Der klagende Theilmuss jedoch erweIsen das;" dIe ~Ul cIlt 

gl 1 .. ;". ., ' 1 dass sie aus einer widerrechtlIchen 
geoTundet ival, a. l.. .' , . EI 
Dl~11lll1g eines bedeutenden Übels für sich oder semete1'n 
entstand dessen wirkliche Ausführung der Bedrohte annehmen :\.~nl1te 

" 'd-"l dl'e E;ng'ehung' der Ehe abwenden koünte. und aas er nu I Ul C 1 1. • .L d 
Der mehlS reverentia1is gegenüber den Elter!l begründet 1ll cIn as 

i. v. a. 111. J15). 

§ 199. 
EntnilmUlg' (i. raptus). 

I d' Gesetzgebmu! der römischen christlichen Kaiser w.ar 
. "Dl

n 
eI. 1 dem FI~tführer und der Entführten untersagt; 1m 

dIe r~ 1e ZIYlSC lell '-' R 1 t das' 
Abendlande war es aber bis zum VIII. J alll'hunderte ec 1 ens, :s 

314) Die Anfechtbarkeit würde wegen der Una.uflöslichkeit der Ehe für den 
. '. . 1'1' auf Scheidung berrrunde11. 

Bedrohten ledlghch ellle \. ag.e .• - b'" G B' Die EinwilliO'ung zur 
315) In Österreich bestImmt § 58 des a. . . .. " ~. . 

. .. , sie durch eine gegründete Furcht eIzwllllgen 
Ehe 1st ohne Rechtskraft, "enn d r Grässe und vVahrscheill-

d . tOb d' e Furcht O'egründet war. muss aus e 
,:or e.n 18·. G f 1

1
. . "au: der Leibe'. l;nd Gelllüthsheschaffenheit der bedrohten 

hchkelt der e all UHu 0 c 

Person benrtheÜt werden." 
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den Entführer eine Busse traf, die Ehe· aber dann erlaubt war, 
wenn die Person, in deren mundium die Entführte stand, in elie 
Ehe eingewilligt hatte. Dieser Grundsatz erhielt si(;h nach mancherlei 
Schwankungen auch im Decret Gratialls. Es wurde jedoch seit dem 
Zurücktreten der ~\nschauung, dass zur Giltigkeit einer Ehe der 
Consens der Eltern erforderlich sei, das ehetrennende Moment der 
Entführung' im Delicte selbst gefunden und Innocenz IH. erklärte 
die Ehe zwischen Entführer und der Entführten für giltig, wenn 
die letztere frei consentiere. Das Tridentiner Concil bestimmte in 
der 24. Sitzung im cap. VI. des decr. de ref. matl': "Decernit sancta 
synodlls inter raptorem et raptam, quamdiu ipsa in potestate raptoris 
manserit, nullum posse consistere matrimonium. Ql10d si rapta a 
raptore separata et in loco tuto et libero constituta illnm in virnm 
habere consenserit, eam raptor in uxorem habeat. " 

Die Entführung kann nur an einer Frauensperson geschehen; 
sie setzt Gewalt voraus. Ivobei es aber fdeicha'iltio' ist. ob die 

J • '-' Cl Ü I 

Person von einem Orte gewaltsam weggeführt oder an einem Orte 
wider ihren Willen festgehalten vvird; das i. r. ist aber nur dann 
vorhanden, ,ve1111 die Entführung zum Zwecke der YerehelicllUng, 
nicht wenn sie in anderer Absicht (z. B. zum Zwecke des stuprum) 
geschah 816). 

IV. Ehehindel'lliss8 wegen Abg'anges eler wesentlichen Förmlichkeiten. 

§ 200. 

Die der Ehescllliessnng' Torausg'ellenden Acte. 

1. Das B rau tex a me 11. So bald zwei Personen beabsichtigen, 
eine Ehe zu schliessen, haben sie sich vor dem parochus proprius 
zu stellen. Dieser muss nachforschen, ob kein Ehehindernis vorliege 
und ob die Brautleute in der Religion hinreichend unterrichtet sind. 
Erforderlichen Falles ist die Ehe, bezw. das Aufgebot aufzuschieben. 

2. Das Auf ge bot. Dasseibe verdankt seine Entstehung der 
in Frankreich üblich gewordenen Gewohnheit. die Ehen vor der 
Abschliessung bekanntzumachen. Innocenz III. 'führte im Concilium 
g'enerale 1215 allgemein das Aufgebot ein und dies wurde vom 
Tridentiner Kirchenrathe wiederholt. Vorzunehmen ist das AufQ'ebot 
1'011 dem parochus proprius jedes der beiden Brautleute; als par~'chus 
proprius gilt der Pfarrer jenes Ortes) in welchem die Verlobten illl' 

316) In Österreich bestimmt § 56 des a. b. G. B.: .. Die EinwiIlio'uno' zur .) .~ 0 

Ehe ist ungiltig, wenn sie yon einer entführten und noch nicht in ihre Freiheit 
versetzten PerBon gegeben worden." 
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DomiciJ oder Quasidomicil haben·3l7). \Yird das Aufgebot in ver~ 
schiedenen Pfarrbezirken vorgenommen, so darf der Pfarrer, welcher 
traut. die rrrauung nicht vornehmen, ehe er nicht die Bestätigung 
über' die erfolgte Yerkündigung, den sog. L e d i g schein, hat. Das 
Aufo'ebot erscheint an c11'ei aufeinanderfolgenden Sonn- und Fest
tag;1, und zwar regelmässig während der :l\Iesse. In demselben sind 
'1'01'- uncl Zuname, Geburtsort, Stand und 'vVohnort der Brautleute, 
mit der Erinnerung' zu verkünden, dass jedermann, dem ein Hinder
nis der Ehe bekannt ist, selbes anzeigen solle 318). Kränkende Zu
sätze oder Bezeichnungen sind zu vermeiden. Einen rrag nach dem 
letzten Aufg:ebote darf die Ehe erfolgen; wird sie aber binnen zwei 
JIOnate1l 319) nicht abgeschlossen, so muss das Aufgebot erneuert 

werden. 
Die Unterlassung des Aufgebotes macht aber die Ehe nicht 

nichtig, sondern nur unerlaubt 320); der sclmldtragende Pfarrer 
\vird auf drei Jahre suspendi ert, die Eheleute ,\'erden des Rechtes 
verlustig, um Dispensation yon Ehehindernissen nachzusuchen, und 
ihre Kinder g'elten selbst dann als illegetim, wenn eine Putativehe 
vorlag. Es k;nn aber Nachsicht von einem oder selbst allen. Auf
geboten ertheilt werden 321), wenn hiefür wichtige Gründe vOl'hegen 
(vgl. § 216). Das Tridentiner Concil hat diese ~achsichtstheilnng 

31,) In Österreich bestimmt § 72 des a. b. G. B.l ,;Wenn die Verlobten 
oder Eines yon ihnen in dem Pfarrbezirke, in welchem die Ehe geschlossen wer~ 
den soll. noch nicht durch sechs 'IVochen wohnhaft sind, so ist das Aufg'ebot auch 
an ihrel~ Aufenthaltsorte, wo sie länger als die eben bestimmte Zeit gewohnt 
haben vorznnehmen oder eHe Verlobten müssen ihren 'IVohnsitz an dem Orte, 
wo si~ sich befinden, durch sechs \Vochen fortsetzen, damit eHe Verkündigung 

ihrer Ehe dort hinreichend sei." 
, Ebenso in Österreich: § 71 des a. b. G. B. Es ist jedoch nicht gefor-

dert. dass das Aufgebot während der ::Ifesse (wovon ührigens mit Erlaubnis eles 
Bischofs abgesehen werden kann), sondern blos, dass es "an die gewöhn1iche 

Kirchen versammlung" geschehe. 
3lS) In Österreich dauert nach § 73 des a. b. G. B. die Wirkung des" Auf-

gebotes durch sechs illonate. Die zwei J\Ionate beruhen übrigens nur aut der 

Praxis der römischen Curie. 
320) Anders in Österreich, ,vo nach § 74 des a. b. G. B. zur Giltigkeit der 

Ehe ein einmalig'es Aufgebot erfordert wird. . _ . 
321) In Österreich ertheilt für den staatlichen Bereich die NachSiCht V?ll 

der zweiten und dritten Verkündigung die politische Behörde erster Instanz; dJe
selbe Behörde und jede Orts obrigkeit kann aber auch unter elril1gellllen Umständen, 
und wenn eine bestätigte nahe Todesgefahr keinen Verzug gestattet, das Auf
o'ebot o'änzlich nachsehen, (loch müssen ilie Verlobten eidlich betheue1'll, dass 
b b • b . "0 8- 1 86 
ihnen kein ihrer Ehe entgegenstehendes Hillderllls ekannt sei <':;;J une 
a. b. G. B. und § 1 des Gesetzes vom 4. Juli 18i2 R. G. B. ::\1'. 111). 
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,,~pnldentiae et iudido ordinarii" überlassen; -ror der gänzlichen 
Nachsicht ist ein iuramentul11 de statu libero abzulegen. Eine in 
Tridentinischer Form ohne vorheriges Aufg;ebot abges~hlosselle Ehe 
wird eine Gmvissensehe (matrimoninm conscientiae) genannt: die 
Gewissensehen werden in ein geheimes Trauungsbuch eingetragen. 

3. Der 'l'ridentiner Kirchenrath ermahnte die Brautleute .. ut 
antequam contrahant vel saltem triduo ante consummaüonem ~ua 
peccata diligenter confiteantur et arl sanctissimam eucharistiae sacra
mentum pie accedallt." 

§ 201. 

Die Ehescllliessling nach Tortridentinischer Form. 

, .Bis zum ConcH von Trient blieb, soweit die Giltigkeit der 
Ehe 111 Frage kam, der Grundsatz des römischen Rechtes. dass die 
Ehe durch den biossen Consens geschlossen werde, in allgemeiner 
G:eltu~g. Es wurde zwar allerdings nicht nm üblich, sondern sogar 
kn'chIlch vorgeschrieben, dass die Ehe COl'am ecclesia. in facie 
ecclesiae abgeschlossen werden sollte. Dies fand so statt'. dass den 
Verlobten 'Yährend der Messe der Segen der Kirche erth'eilt 'wurde. 
jedoch galt dieser Segen weder jemals für den eigentlichen Ab~ 
schlussact, noch für die Form der Ehe. \Venn der Cousens in 
\Vorten gegeben war, 'welche ihn als einen gegenwärtigen erscheinen 
liessen (accipio te maritum), so v;rar sofort eine wirkliche Ehe vor
handen: während ein auf die Zukunft gerichteter Consens (accipiam 
te mantum) zwar nur ein Verlöbnis begründete, jedoch so. dass 
dasselbe ohne neu~rliche Oonsens81'klärung, durch jede Ha~dlung, 
aus welcher auf dIe nunmehrige Abschliessung der Ehe gefolgert 
werden konnte, so insbesondere durch die copula carnalis. in eine 
'wirkliche Ehe ühergiellg. ' 

§ 202. 

Die Tridentinische Form der ElleschUessullg. 

Das Tridentiner Concil bestimmte in Betreff der Form der 
Eheschliessul1g' in der 24. Sitzung im cap. 1 des deer. de ref. matr,. 
dass nach dem Aufgebote: "ad celebrationem matrimonii in faci~ 
ecclesiae procedatur, uhi parocllus viro et muliere interrogatis et 
e?nlm mutuo consensu intellecto vel dicat: "Ego vos in matrimo
mum coniungo in nomine Patris et :Filii et Spiritus sancti vel alias 
utatur verbis iuxta receptum uniuscuiusque proyinciae ritum 
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Qui aliter, quam praesente parocho vel alio sa~erdote. de ipsü:s 
paroehi sen ordinal'ii licentia et dnobus vel tribus testlb~s matn
monium contrahere attentabunt, eos sancta sYllodus ad SIC contra
hendum omnino inhabiles reddit et huismoüi contractus irritos et 
l1ullos esse decernit .... Decernit insuper, lmiusmodi decretum in 
unaquaque parochia SUUlll roblir post triginta dies habere incip~at a 
die primae publicationis in eadem parochia factae lllullerandos.·· Zu 
diesen Tridentinisehen Bestimmungen ist Nachstehendes zu bemerken: 

Zur Trauung berechtigt ist der parochus proprius, bei Vaganten 
der parochus des Aufenthaltsortes. Wesentlich ist, dass der Pfarr~r 
seine Jnrisdictionsrechte habe - er kann daher selbst excommUl1l- f 

ciert sein, nur darf er nicht a?g:set~t und nic~it einn~al s~s!:.~!1-~t 
sein _ umvesentlich ob er PnesLer 1st oder l1lcht. DIe Trauung 1st 
ein Act der Jurisdiction, nicht der Weihe gewalt. Es genügt die 
passi\:e, welln auch erzwungene Assistenz des Pfarrers, doch .. musS 
er in der Lage sein, die Oonsenserklärung vernehmen zu kOl~nen. 
Nach der Praxis kann yon der Geg'enwart des Pfarrers - lllch t 
aber der Zeugen - dann abgesehen werden, ,ven11 in dem Trauungs
orte oder in der Gegend kein katholischer Pfarrer ist oder derselbe 
nur unter Gefahr für Leben und Freiheit um seine Assistenz an-

gegangeJl werden könnte. . . ' 
In Betreff der Eigenschaften der Zeugen 1st l1lchts vorge-

schrieben, es können daher auch :Frauen, Häretiker, Ung'etaufte7 

Yerbrecher. überhaupt alle zum Zeugnis natürlich fähigen Per:-onen 
Zeugen sei~l. In Betreff der Form der Consenserklärung i~t nichts 
YOrj'."eschrieben 822). In der Praxis richtet der Pfarrer an dIe Braut-

- '322) In Österreich findet die Trauung der christlieh8n Religionsgenoss~n 
gleichfalls vor dem Pfarrer eines ael' beiden Theile oder dessen Stellvertr~ter l,n 
Geo'enwart z'IYeier Zeug'en statt. Ist die Ehe gemischt, so steht den Parteten (he 
IV ~l-ll des Seelsorgers f;ei und es ist ihnen überdies unbenommen, die kirchiiche Ein
seo'nuno' der Ehe bei dem andern Seelsorg'er zu erwirken (§ 75 a. b. G. B. uUll 
Al;. rtnnd UI des Gesetzes yom 31. Dec. 1868, R. G. B. :\r. 4 ex 18(9). 

Ferner bestimmt das a. b. G. B.: 
§ 80: "Zu einem dauerhaften Beweise des geschlossenen ~hevertrages sind 

die Pfarrvorsteher verbunden, denselhen in das besonders dazu bestmllnte Trauungs
lJuch einzutragen, Es mn;;8 der vor- und Familienname, das A~ter, die 'Vohn~ng, 
sowie auch der Stand der Ehegatten mit der Bemerkung, ob S18 schon verehhcht 
waren oder nicht, der Vor- und Familienname, dann der Stand ihrer Eltern u~d 
der Zeugen, ferner der Tag, an welchem die Ehe geschlossen worden, emU.iCh 
auch der :Xame des Seelsorgers, vor welchem die Einwilligllllg erklärt worden 1st, 
deutlich angeführt und die Urkunden, wodurch die vorgekommenen Anstände 

gehoben 'worden, angedeutet werden." 
§ 81: "Soll die Ehe an einem dritten Orte, dem keine der ;-erlobten Per-

sonen eingepfarret ist, geschlossen werden, so muss der ordentliche Seelsorger 
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leute die Frage um deren Einwilligung. Stellverhetullg III der C011-
sens erklärung ist zulässig, der Stellvertreter bedarf eines Special
mandates ; er ist jedoch nur "Vertreter in der Erklärung (nuntius) nich t 
im Willen. Eine Ehe kommt daher 11 ich t zustande, wenn der ,Yille 
des Vertretenen im Momente der Consenserklänmg nicht mehr vor
handen ist, gleichviel ob dies dem Vertreter bekannt war oder nicht 323). 

,Vo das Reform decret des Tridentiner C011cils 11 i c 11 t publi
ciert wurde, reicht der einfache COl1sens der Ehegatten (die 1'01'
tridentinische Form) zur Giltigkeit der Ehe aus; wo das Decret 
aber publiciert 'wurde, sind alle Ehen der Getauften, welche nicht 
'101' dem katholischen Pfarrer, falls ein solcher zu haben ist, ab
geschlossen worden, schlechthin ni eh ti g (impedimentum clandesti
nitatis). Schwierigkeiten ergaben sich hieraus für jene Länder, 
in welchen die Bevölkerung nach Publicierung des Tridentiner 
Decretes theÜweise protestantisch wurde, in Betreff jener Ehen, die 
vor dem protestantischen Pfarrer oder vor der ,veltlichen Obrigkeit 
abgeschlossen wurden. In dieser Hinsicht erliess aber Benedict XIV. 
am 4. N ovom bel' 1741, allerdings aber nur für die Kiederlande, 
eine Declaration, mit 'welcher erklärt wurde, dass bei Beurtheilung 
der Giltigkeit der protestantischen und gemischten Ehen, jedoch 
nur dieser, dayon abzusehen sei, ob dieselben in tridentinischer 
Form eingegangen wurden. Diese Declaration wmde später theils 
auf andere Länder, in denen Protestanten sesshaft sind, ausgedehnt, 
theils wurden für solche Länder Bestimmungen nach deren Vorbilde 
getroffen, so für Ungarn am 30. April 1841 und für die L~lnder 
Österreich;;; am 22. J\fai 1841. 

gleich bei der Ausfertigung der Urkunde, wodurch er einen andern zu seinem 
Stellyertreter benennt, diesen Umstand mit Benenllung des Ortes, wo und. vor 
welchem Seelsorger die Ehe geschlossen werden soll, in d.as Trauungsbuch seiner 
Pfarre eintragen." 

§ 82: "Der Seelsorger des Ortes, ,1"0 die Ehe eingegangen ,rird, 111USS die 
geschehene Abschliessung der Ehe in das Trauungsbuch seiner Pfarre mit dem 
Beisatze: von welchem Pfarrer er zum Stellvertreter ernannt wordeu, ebenfalls 
eintragen und die Abschliessung der Ehe dem Pfarrer, von welchem er berechtigt 
"'orden ist, binnen acht Tagen anzeigen." 

323) Die Stellyertretung ist auch in Österreich zulässig, und zwar bestimmt 
§ 76 des a. b. G. B.: "Die Erklärung' der Eimyilligung zur Ehe kann mitteist 
eines Bevollmächtigten geschehen; doch muss hiezu d.ie Bewilligung der Landes
stelle erwirkt und in der Vollmacht die Person, mit welcher eHe Ehe einzugehen 
ist, hestimmt werden. Die ohne eine solche besondere Vollmacht geschlossene 
Ehe ist ungiltig·. Ist die Vollmacht yor der abgeschlossenen Ehe widerrufen 
worden, so ist zwar die Ehe ungiltig, aber der Jllachtgeber für den durch seinen 
'YViderruf yerursachten Schaden yerantwortlich." 
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§ 203. 

Die Eillseg'lluug der Ehe. 

Die Benedietio nuptialis wird während der Br:utl~e:)s~8 ~: 
theilt: diese darf aber während der gesehlossel1en ZelL ~~ - ) 
und ;n o'e\vissen Tagen \\ährend der freien Zeit, so a:'l d~n S01111-
und o'eb~tenen Festtagen, ni6ht celebriert werde:l. Fur em: E~le, 
welche während dieser Zeit abgeschlossen wurde, 1st .dahe;>. dIe Ell1-
segnung nachzuholen. Yor der Einsegnung sollen SIch me Gatten 

der consummatio lllatrimonii enthalten. _. . 
Die Benediction wird nicht ertheilt den Vi/ltwen (Jedoch nach 

dem Gebrauche mancher Diöcesen auch nicht den Witvvern), wenll 
die erste Ehe bereits eingesegnet ,var. 

§ 20-±. 

Die weltliche :Form der Ehescllliessung. 

Keben der kirchlichen Form, welche aber allerdings für die 
Kirche die allein massgebende ist, haben auch die welt1ich~n Gesetz
o'ebuno'en Formen für die Eheschliessung festgesetzt, bel welc:len 
keine °:l\Iitwirkung der Kirche stattfindet. Eine solche Ehe h.elsst 
eine bürgerliche Ehe (matrimonium civile). Das Yat:rlal~d dl~ser 
Ehe ist Frankreich, wo sie 1792 eingeführt wmde. DIe burgerhche 
Ehe in jenen Ländern, wo das Tridel1tin~r D:cret }\:>l~nd~emach~ 
wurde und ein katholischer Pfarrer zu haben 1st, 'i'llI U ,on dei 
Kirche. insoferne nicht Ausnahmsbestimmungen (§ 202 a .. E.) zu
treffen: als COl1cubinat betrachtet 324). Die Civilehe kann sem: 

1. Eine obligatorische, wellll die Staatsgesetzgebung die 
Giltigkeit der Ehe von dem Abschlusse in bÜl'gerlic~ler Form .ab
hängig macht. Die obligatorische Civilehe best~ht :n Franl~~Bl;h_: 
Belgien, Holland, der Schweiz, Deut~?hlalld und 1m emen Theu ael 
sogenannten Confessionslosen 325) in Osterreich ; 

324) So wurde die Ehe Kapoleons I. mi~ Jose~h~n~ ~:a:~harnais, ,"\,~elche_ i~ 
Paris hii.rgerlich abgeschlossen worden war, fur ungJltlg eIklart, da deI ]\;~ch" CL 

nicht erbl:;'cht wurde, dass ein katholischer Pfarrer zur Zeit der ~heschhessung 
nicht zU hahen gewesen sei. Allerdings liess sich :\apoleon, ullll1lttelhar ehe er 
Kaiser wurde, mit Josejlhine auch kirchlich trauen,' ah.er ~11l1e Zeugen ~llld .. so 
konnte das impedimentmll clandestinitatis durch dIe kIrchlIche Trauung lllcht 

geheilt werden. . ' . '. . ,. .. ..' ~1' >. 
325) Der Begriff der ConfeSSlOnsloslgkelt 1st III lbten elb,! em cloppeltel. 

Confessionslos sind nämlich: _ 
1. Jene. welche aus einer Kirche oder Religionsgeselischaft austreten, ohne 

zu einer ande~'en Kirche oder Religionsgesellschaft überzutreten. Denselben steht 
nach der Praxis bei Eingehung der Ehe mit eine1l1 ::'\ichtchristen das Ehehindernis 



208 

2. eme fac ul ta ti v e, bei welcher deil Contrahenten'" die 'Valt! 
zwischen kirchlicher odi3r weltlicher Form freig"estellt ist. Die 
facultative Civilehe besteht in Eng"land und Xordamerika; 

des § 64 des a. b. G. B. (Anm.291) nicht entgegen. Xach § 1 des Gesetzes vom 
9. April 1870, R. G. B. Nr. 51, findet rücksichtlich des Aufgebotes, der Ehe
schliessung und der ihr gegenüberstehenden Hindernisse, ferner der Eintragungen 
in das Ehereg'ister, der Ausfertigung amtlicher Zeugnisse aus cliesern Register 
und der Versöhnungs\"ersuche vor gerichtlichen Ehescheidungen der Art. II cles 
Gesetzes vom 25. Jllai 1868, R. G. B. Xl'. 47 (Anm. 285), und das Gesetz vorn 
31. December 1868, R. G. B. Xl'. 3 ex 1869 (Anm. 334) sinngemässe Anwendung. 
Nach § 2 desselben Gesetzes sind diese Personen bimichtlich der Trennbarkeit 
der Eben den nichtkatholischen christlichen Religionsverwandten gleichzuhalten. 

2. Jene, welche einer gesetzlich nichtanerkannten Kirche od.er Religions
gesellschaft angehören, Die in Österreich gesetzlich anerkannt811 Kirchen und 
Religionsgesellschafteu sind: die katholische cles römischen, griechischen und 
armenischen Ritus, die altkatholische, die griechisch nichtunierte (griechisch- und 
armenisch-orientalische), die evangelische des augshnrgischen und helvetischen 
Bekenntnisses, die evangelische Brüderkirche (Herrenhuter-Brüderkirche) und die 
jüdische. i\icht anerkannt ist z.· B. die anglicanische Kirche. Es ist aher de~ 
Mitgliedern bestehender, wenn auch gesetzlich nicht anerkannter Religionsgesell
schaften nicht verwehrt, sich vor dem Pfarrer eines verwandten Religions
bekenntnisses zu verehelichen. Den Vorgang bei Anerkennung von Religions
gesellschaften regelt das Gesetz YOlll 20. Jllai 1874, R. G. B. ::\l'. 68, und zwar 
bestimmen: 

§ 1: "Den Anhängern eines bisher gesetzlich nicht anerkannten Religions
bekenntnisses wird die Anerkennung unter nachfolgenden Voraussetzungen el'theilt: 

1. dass ihre Religionslehre, ihr Gottesdienst, ihre Verfassung, sowie die 
gewählte Benennung nichts Gesetzwidriges oder sittlich Anstössiges enthält; 

2. dass die Errichtung und der Bestand wenigstens Einer Cultusgemeinde 
gesichert ist." 

§ 2: "Ist den Voraussetzungen des § 1 genügt, so wir cl die Anerkennuug 
-rom Cultusminister ausgesprochen. Durch diese Anerkennung wird die Religions
gesellschaft aller jener Rechte theilhaftig, welche nach den Staatsgesetzen den 
gesetzlich anerkanuten Kirchen und Religionsgesellschaften zukommen." 

§ 3: "Die Erfordernisse der Zugehörigkeit und d.ie Art des Beitrittes zu 
einer anerkannten Religionsgesellschaft v,~erdell (huch deren Verfassung bestimnlt." 

Das Verfahren bei dem Übertritt aus einer Kirche oder Religionsgesellschart 
zu einer anderen und sinngemäss auch bei dem einfachen Austritte, dessen Zn
lässigkeit im Art. 14 des Sr. G. G. vom 21. December 1867, R. G. B. i\I. 142 
(Anm. 130) begründet ist, orclnet der II. Abschnitt des Gesetzes vom 25. JlIai 1868, 
R. G, B. i\l'. 49: 

Art. 4: "Xach yollendetem 14. Lebensjahre hat Jedermann ohne Unterschied 
des Geschlechtes die freie 'Wahl des Religionsbekenutnisses nach seiner eigenen 
tberzengung und ist in dieser freien vYahl nöthigenfalls von der Behörde zu 
schützen. Derselbe darf si.ch jedoch zur Zeit der Wahl nicht in einem Geistes
oeler (Temüthzustande befinden, welcher die eigene freie Überzeugung a.usschliesst." 

Art. 6.: "Damit jedoch der Austritt aus einer Kirche oder Religions
genossenschaft seine gesetzliche IYirkuug habe, muss der Austretende (lenselben 
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3. die ::\othcivilehe. Dieselbe findet nur dann statt, \,~ellll 
die Kirche aus einem gesetziich l1ic~t al1erk~nnt~n G~"u~de :h1'e 
:MitwirkllIlg zur Eheschliessung venvmgert. DleselDe ;,setzt emen 
Conflict zwischen Kirchen- und Staatsge,yalt voraus. 

11 urin Österreich 285). 

D. Eheverbote, 

§ 205, 

Das Yerlöbnis. 

Siehe § 177: Abs, 2. 

§ 206. 

Das einfache Gelübde. 

. f 1 G l"bde des~ell Erfü1luno' mit dem Ehestande J eaes e111 ac le e u , :,. '0 .' " b-
_ ~ . b '1' 1 . t beoTündet. auch wenn es 111 eDlem Orden Ca nn-vel'elll al lC 1 IS, . "". . . d . Elle . 1 ~ 1 Q3) abgeleot "\1'11" em . 

o'esehen vom Jesuitenorden, Sie 1e 'ci u - 0. . • '. 0 'd 
~erbot. so insbesondere das Gelübde der KeuschheIt, m elllell 1 en 

einznt{"eten, die höheren \Veillen zu empfangen. 

§ 207. 
mixtae 

Die Kirche verbietet zwar nicht die Ehe ~ z\Y.is~hel1.K~th~li,:~el1 
nnll christlichen Akatholiken bei Straf~ der Dn~ÜtIg!{el~ Cl~I, Ellde, 

. b'll; 't nl'e Es machte SIch der Grunüsatz gelten, aber sie mISS 1 ig· ~._~_ 

dass zu 
Ehe, mn sie erlaubt zu machen, 

f 1 I, 11' seI' Diese vi'urde anfänglich nur n er on er lC ,~ .' . 
de" protestantische Theil eine förmlIche abmratlO 

w:nn.. L d d' Erziehung der Kinder im katholischen 
haeresis leIstete U11 eIe "L ." 

Es -I"urde Jiedoch später nur mehr dH~ letztele 
Glauben versprach, 
._~ ~ :--:-~. 1 ~".' . '1., ,velchG dem Vorsteher on er Seelsorger cler v~r
cler polItIschen BenOIae ~n~lll8lJ, 1 ft d' Anzeio'e übermittelt. Den Eintntt 

.' h d P 1 o'lOn-geno""8nsc la le ~'i e 
!asse.nen I\.1rc '~1 ~t e~{jl~:l:: 00.:1' Reli;ionsgenossenschaft muss (leI' Eintretende dem 
in dIe nenge\\ ale .. r 1 "kl'" " 
betreffenden Vorsteher oder Se~ls?rger ~e:'son tiC 

.1, :~t ~:;i:nGeno"sen einer ancleren 
~~rt. 7: ist RelIglOnspar el un e~ ,ab , " • 

d I' t um tbergano'e zu bestullmen.· 
durch Z\\~ang ? er .JI.S z .... . e . 1" 0' f das Religionsbekenlltnis der 

326) In üsterreich bestlmnlt III BeZle .l,nb a_u 
. '. ~ "r . 1868 R. G. B. -:\r. 49: 

Kmder d~S ~es~~ ~~:~ ~~~l~~~n eh~lichen gleichgehaltene Kind.er folgen, sofern~ 
Alt. 1. " 18. '.. 0...., der Relio'iou Ihrer Eltern. BeI 

heide Eltern demselben Be~8nntll;,se ;janeeRhol~e~. 'k' Va~er". die Töchter der 
. Eh f lo'en d'o Sohne "ere IglüH • b ., 

gennschten eu 0 b ~v ~ .. ,. EI . "ten vor oder nach Abschluss der 
.' , 'l"t· Doch konnen me legal 

RehglOn (ler "\ Ue er. ' . k h te Verhältnis stattfinden solle, 
,- t -"e<t"etzen da", (las umge e I 

Ehe durch yer rag 1 w,· '.. V' .,' t" cl.' alle (ler JlIuttel' folgen sollen. 
"1 K d ' der Reho'lOll des va el, 0 e, . 

oder dass llcl e 111 BI . b • " d' Jl1 tter Im Falle keine (ler obigen 
Uneheliehe Kincler folgen cler RelIgIOn el u . 

3Iahl-Schedk\lpenbnrg, Grundriss d. kath. Kirchenrechtes, 
14 
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Forderung aufrecht erhalten.- .Wo aber diese nicht durchzusetzen 
vvar, wurde die passive Assistenz (d. h. die Entgegennahme des 
Consenses in der Amtskanzlei, wobei der Pfarrer in einfacher priester
licher Kleidung mit der Stola erscheint, jede Ansprache und die 
kirchlichen Ceremonien unterlässt) gestattet, so in Österreich-Ungarn. 
Der gegenwärtige Rechtszustand ist nun in den meisten Ländern 
folgender: ·Wird von beiden Brautleuten die förmliche Erklärung' 
abgegeben, die Kinder im katholischen Glallben zu erziehen. so 
wird die Ehe unter denselben Feierlichkeiten, wie eine rein k~tho
lische, abgeschlossen, doch findet keine Brautmesse statt. \Yeigern 
sich die Brautleute, die Erziehung ihrer Kinder im katholischen 
Glauben zu versprechen, so ·wird nur passive Assistenz geleistet. 

Das Recht, vom impedimentum mixtae relig'ionis zu dispensieren. 
wird nach der jetzt üblichen Praxis den Bischöfen in den Quinquenl1al~ 
facultäten eingeräumt. 

§ 208. 

Sonstige kircllUche Ehe1"erhote. 

I. Beim .Mangel des Consenses der Eltern soll eine Ehe nicht 
zugelassen werden; der :Mal1gel begründet aber ledildich ein Ehe
verbot und kein Ehehindernis 327) und kann überdi~s durch den 
Consens des kirchlichen Richters beseitigt werden. 

Bestimmungen platzgreift, hat d81jenige, welchem das Recht deI' Erziehun2' 
bezüglich eines Kindes zusteht, das Relig'ionsbekenntnis für solches zu bestimme; 
Reverse an Vorsteher oder Diener einer Kirche oder Religionsgenossenschaft, oder 
an andere Personen über das Religionsbekenntnis, in welchem Kinder erzogen und 
unterrichtet ","erden soHen, sind wirkungslos." 

Art. 2.: "Das nach dem vorhergehenden Artikel für eili Kind bestimmte 
ReligionslJekelll1tnis daTE in der so laJJge llicht -verändert \yerdCll, bis das~ 
selbe aus eigener freier \Vahl eine solche Veräl\dernng yornimmt. Es können 
jedoch Eltern, welche nach Art. 1 das Religionsbekenntnis der Kinder yertrags
mässig zu bestimmen berechtigt sind, dasselbe bezüglkh jener Kinder ändern, 
welche noch nicht das siebente Lebensjahr zurückgelegt haben, Im Falle eines 
Religionswechsels eines oder beider Eltel'lltheile, hezw. der unehelichen nlutter. 
sind jedoch die vorhandenen Kinder, welche das siebente Lebensjahr noch nicht 
vollendet hauen, in Betreff des Religionsbekenntnisses ohne Rücksicht auf einen 
1'01' dem HeligiolJswechsel abgeschlossenen Vertrag so zu behandeln. als wären 
sie erst nach dem Religionswechsel der Eltern, bezw. der uneheli~hen nIntter 
geboren ,,'orden.\Yird ein Kind vor zurückgelegtem siebenten Jahre legitimiert 
so ist es in .Betreff des Religionsbekenntnisses nach Art. 1 zn behandeln." ' 

327) In diesiilil'" Hinsicht sagt das Tridentiner Condl in Cap. 1 des Refor
mationsclecretes: "lure damnandi sunt iUi, qui falso affirmant, matrimonia a filiis 
f~milias sine consensu parentum contraeta irrita esse." In Österreich sind jedoch 
mchtsdestoweniger nfinderjährige oder auch Volljährige, welche ans was immer 
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H. Ehegatten, wegen deren Ehe ein Nichtigkeitsprocess an
hängig ist, dürfen sich nicht früher verehelichen, ehe nicht die Un
giltigkeit ihrer Ehe durch ein endgiltiges Urtheil festgestellt ist. 

IU. JYIit Excommunicierten sollen Ehen nicht 
werden, da denselben die Theilnahme an den Sacramenten der 

Lebenden versagt ist. . 
IV. 'Venn ein kirchliches Verbot (interdictul11 ecclesiae) wider 

die Abschliessung einer bestimmten Ehe ergangen ist, so ist die. 
Abschliessung der Ehe während der Dauer des Verbotes unerlaubt, 
unter Umständen (siehe § 193) selbst ungiltig. 

V. In gelvissem Sinne gehört die Anordnung des Tridentiner 
Kirchenrathes hieher. durch -welche Hochzeitsfeierlichkeiten während 
der geschlossenen Z~it, d. i. vom Beginne des Adventes bis ein
schliesslich des Festes der Epiphanie und von Aschermittwoch bis 
zur Osteroctav, verboten vvurden, welches Verbot die Praxis auch 
auf eHe Consumtion der Ehe ausgeclehnt hat. 

§ 209. 

Staatlielle Ehl.werhote. 

Die Kirche verhält den staatlichen Eheverboten gegenüber 
so. dass sie dieselben wenigstens in der Praxis anerkennt, doch 
wird ein staatliches Ehehindernis, das im canonischen Rechte nicht 
gegründet ist, nur als Eheverbot aufgefasst 328). Solche staa~liche 
Eheverbote gründen sich auf die Wehrpfticht oder andere DIenst
verhältnisse oder sonstige Umstände 329). 

für Gründen für sich allein keine giltige Verbindlichkeit eingehen können, unfähig, 
ohne Einwilligung ihres ehelichen Vaters, bezw. der Vormundschaft, s~ch g:iltig' zu 
yerehelichen. Gegen die. Versagung der Einwilligung kann aber dre Hilfe des 
Drdentlichen Richters angesucht ,yerden (§§ 49-52 des a. b. G. B.). 

328) Solche Ehehindernisse sind in Österreich der Irrthum in Betreff der 
Schwangerschaft (Anm. 312), der :illangel des Aufgellotes, der elterlichen oder 
vormundschaftlichen Zustimmung und wohl theilweise auch das Ehehindernis nach 
§ 64 des a. b. G. B. (Anm. 291), ferner des Ehebruches und des Gattenmordes. 

32") So bestimmt in Österreich der § 50 des Gesetzes vom 11. April 1889, 
R. G. B.' Kr. 41: "Die Yereheliclmng' vor dem Eintritte in das stellungspflichtige 
Alter und vor dem Austritte aus der dritten Altersclasse ist nicht gestattet," 

ferner das a. b. G. B.: 
'" 78: . .-Wenn Verlobte das sclll'iftliche Zeugnis von der vollzogenen ordent-

lichen ~Terkün'digung, oder wenn ·Wehrpflichtige oder Jl1ind~ljähr~ge o.d~r solche 
Volljährige, welche aus was immer für Gründen für sich allem kel~le gütige :~r
bindlichkeit eingehen können, die zu ihrer Verehelichung erforderliche ~rlauonrs, 
wenn ferner diejenigen, deren Volljälll'igkeit nicht offenha.r al:l T~ge liegt, .den 
Taufschein oder das schriftliche Zeugnis ihrer Volljähngkelt lllcht yorwelsen 
können, oder wenn ein anderes Ehehindernis rege gemacht wird, so ist es dem 

14* 
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E. Hebung der Ehel1inder'niS,se. ' 

S 210. 
Hebung (I er llrimten Ehehindernisse. 

nas l}p'vate' l' 
1 ~ c. 1: d < Ill1peeümentum impotentiae kann "1 D ," • ' • 

c,ehoben \wTden: die übrio' ,', ' , uDvlllaupt lUcht 
und es handelt siCh hieb ,o~n, :)ll\ aten .Ehelnndernisse sind behebbqr 

. er c allem. ob dIe Ehe aus"e"'halb J • 

halb des Geltungsgebietes des T" 1; , " ~~ 1 ,ouer llmer-
abg'eschlossen '\vurde' 1lll er~L n~ e~llLmSGhen ReformatlOl1sc1ecretes 
Eh~, im zweiteIl F 1'1 ~ " ;;Leu a~ e gellügt die Fortsetzung 'der 

. " - a e alJer nur wenn da~ El l' 1 ' 
geblieben iC'.t, ü::t eN 0"11"' Ll' l' . 0; 1e une erms geheim 

, ~,c':O< ene lC L so muss d' C' _ , 
trIdentinischer Fo' '_ 1 l' ~ le oll~enserneuernng III 

1m geo;c.1enen, ,vol)ei iedo I, -\ f' " ~~ 
g'ang genommen 'wird, v Cl '\ om .. u gelJote 'bu-

S 21l. 

, 1 He lHlllg' der öffentlichen Ehehindernisse. 
DIeselbe kannllur im \VeO'e der Di' ~p'. 

sabel sind die ill1IJee'ill1el1t' a 1,.e: " , spen:s",tloh geschehen, Indispell-
u , ( 1\ Hll lUns und "p'o t1' I ' . 

der Geschlechtsunfähio'j-el't D" D' .. 0 Leu, IC 1e Eheluuderms 
b'- , Ie lspens selb't ka' ertheilt wep (" en cl ' . 1 " . ~ ::;, ül1 nur vom Papste 

.t l ) ei lee och bezuO'hch der 1" fi 
DislJensfälle "0 c ' '" lau ger yorkommenden 

, ) - II'eiten . _ ' 
entfernteren Venval1C'tsclla~t- d"S' I " lllipedllnentum aus 

, , .l I~- Ul1 ,c HI'ao'e1'sc1 ft 'd ' , 
spintualis et publicae llO""'st ", d' B": "., ~a ,Sgi a e11, cognaüol1ls 
- ' ", Ü~C allS, le lschofe 111 cl Q' 
:tacl1ltäten zur Dispens8'the 'I : .0,,", _ en ,umquel1l1al-

L. ~ ung elll1achtlgt. Der Papst übt 
, " durch d18 "oatarie (e; ' '', ; '. , 

(9 1431 III gevdsRen Fäll' l' ~ ehe POlLtentlane 
" ,;' " " en aue 1 (lurch die C 0" 0" ' • 

SlÜOl1lS und bezüo'lich d "x I ' , ~ ,Ol1ö leb atlO InqUl-
,"'1','.~ , "b ' e1.t ac ISlcnt vom .t:heyerbote deN' 

I v,lglOlll" durch elle COngTeO"aÜO "Fper . 0; 1. 
(§ Kr, U b ~ " - ecclesiae extraordinal'iis 

da blos eine 
'währt wird, 

in 
S 1 l:la~rilll,oniis, obgleich sie auch im letzteren Falle 
'I C lCmel1e besteht, ge'\vissennassen vor der Elle ' . 

11 Beh , ff' d C" " L ge-
, '.t e ,er onsenserneueruno' o'plter 

WIe Hebuno' P " b. Cl' .' 1 
------, ' b llvatehehmdermsse, 
ve''''''"l.(el' bel schwerer Strafe "erboten die T' , 
lohten die nothwelllliQ'en ' lauung vorzunehmen, bis die Ver-

S 120: ,,\Ven~ eine Ehe "U"j" ,," und, alle Amtände behoben haben," 
y , L unollttg- e"k'art 't "laHnes Tod w'"d ,,-. ":," " , ge rennt oder dnrch de, 
• , ' '" '. II , :;0 j;ann dIe :Frau, wen ,,' , ... 
\~l lind Entbllldllng-, nnll wenn über ihr ,," ,', , "n cl,e , ll!C!1t 
mein ,"or Ablauf de, 'e"h 't JlT e "dm angehchaft em Z\yeifel 
"Die 1" ,,', v

G
' en Lonates zn einer neuen Ehe schl'et't'Pll" 

" C ip,e, e'et-' [" 1 J ' -, (S 121: 
nach c,.. "zes li 20 ZIeht nicht dis rnul']t'lo'j-Pj't 

u '" ,,'.. der Ehe 
In Tirol 

Vel'elle" ] 1 . Personen minderen StallC'tp, l'Je rl j'j'I'r'p'n ' lJC.lUng' (pr Be ']1' -- ,U -- zu ihre" 
"~ '1'1 Igung Ihrer H eimat8 g-emeillCle, " 
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§ 212. 
Dispensationsg-ründe. 

Die Yrichtigsten Grüncle zur Erreichung einer Dispensation 
sind, und zwar zunächst: 

a) Die causae honestae: 
1. lleliculum perversionis, Gefahr des Abfallells von Glauben; 
2, matrimonium bona fio.e contractul11; 
3, periculum perseyerantiae in cOllcubinatu, insbesondere bei 

einer Oivilehe; 
4, praerogaüra principalis "ei regiae dignitatis; 
5, consenatio familiae illustris et divitiarnm in eadem familia; 
6, bonum llacis; 
7, excellelltia meritorum; 
8, angustia Iod (gelvölmlich unter 300 Feuerstellen), incom

lletentia dotis; aetas superadulta (über 25 .Jahre); necessitas auxilii; 
vidua filiis gravata, 

b) Die causae infamantes: 
9, infamia nmlieris, \yenn auf der Braut der Yerdacht eines 

schlechten Lebenswanclels ruht: 
10. copula carnalis: Sehwang'erschaft, 
Es ist jedoch dem Papste unbeilOmmen, aus anderen Gründen 

als den herkömmlichen zn dispensieren: eine solche Dispens wird 
sine causa genannt, 

§ 213, 

Formen der Disjlensertlleihmg, 

Die Datarie ertheilt Dispensen nur pro foro externo, und zwar: 
1. in fOrlna pro llobilibus für vornehme und reiche Bittsteller 

geg'ell hohe Taxen, hiebei wird der Dispensationsgrund nicht an
gegeben; 

2, in forum communi für den Mittelstand gegen mässige TaXe1L 
jedoeh nur bei einer Dispensation ex causa honesta:, 

3, in forma paup81'um für den Mittelstand bei einer Dispen
sation ex causa infamanti, wg1)ei ein Strafgekl (componenda,),ein

und für solche, welche blos von ihrer Arbeit lehen, 
wobei eine kleine Gebür nur danll gefOl'dert wird, wenn sie sine 
gravamil1e entrichtet 'werden kann. 

Die Pönitentiarie, Iyelche die Dispensen pro foro intel'l1o, und 
ZiVal' immer unentgeltlich ertheilt, gibt den Dispensatiol1sgrund 
immer an. 
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§ 214. 

Die Dispensntiollsgesuehe. 

Die Gesuche um eine Dis )e'1S ' , 
wirklichen Xamen der Parteien I a1 p~ pp~o. ~Ol 0 externo müssen den 
h I · 1.' , vS lauers und der D'" a tell, !Je1 Gesuchen um ein D·· lOcese ent:-

. e Ispens pro foro . t d 
gIerte Xamen o'ebraucht we"d J d m erno ürfen llll-
bezeidmen, \Vi~'d un' D1·sn e· 1

1 

en. f~ es E~ehindernis ist g ena u zu 
'. • 'F 1S llrO 01'0 e t ' . 

WIe bel den öff"ntlich bokal t - x emo et pro foro mtemo 
, v v III en causae infam t " 
Ist im letzteren Ges'd1e '1 I' an es, angesucht. so 
" 1 . . dG , we cles Immer an d' p'" .,' 

llC ltet sem muss des G h Ie omtentlane o'e-
fü7. ",.... ' esuc es pro foro exte' " '" 

r dIe DIspens ano'eführten G ,", d" ,.1ll0 zu erwahnen. Die 
1 ° IUlI emussen Iyal . 

auc 1 nichts IVesentlich"'s v-e' I ' . ' 11' sem und es darf 
d·.. v ISC1Wleo'en werden' . D' 

1e Grunde der Dispensation 'bt'" . - '. ,eme Ispens, welche 
. ] angl. Ist Ullo'ilt'o,. d' 

mClt zutreffen: eben<:o . t· '. '" .Lo , lIenn lese Gründe 
• 0. 1S ell1e erschlichene Dispens ungiltig. 

§ 215. 

. Disllensati() ex radice matrimonii. 

DIese Dispens kann nUl' vom Pa Nt" 
d.ie Wirkung, dass die Ehe rechtlich p:,; e 1 ertheilt ,;erde.n und l1at 

,Sle zur Zeit der Consens61'klärull 0' g'lt.' s,o ~u beurthellen 1st, als ob 
. C . " I ·10 ell10'e O'angen d ellle . ollsenserneueruno' ent:f'llt -S,o. b '" ,~ Wor en wäre; 

wendet, wo es sich uno} N, T' Ja. h' 18 Wl~'d hauptSäChlich da ano'e-
, ~ ac lSIC t der tl' d t;· ~ I '" 

oder 'vo die kirchlichell p,'" " " 1 en 1lIbC le11 Form handelt 
. tmclplen 11l de" t tl' 

g-ebull!:r 'Vlederhe1'o'estellt, 'd' . . I S aa . lchenEheg'esetz_ 
~ b . ,vel en' so 1st d' d 1 . 

als eine dispensatio in rad;ct . .. ,e ec aratlO Beneclicts XIV. 
die während der Revoll~' e l~a ~'lm.ollll anzusehen, so hat Pius VII. 
P . ll ulOnszelt III Frankpe i I 1 

nesterehen und Pius . 0" , ~ .cC 1 a,Jgeschlossenen 
'1 m sterrelch llacl d AJ GOllcordates 1856 die ri '] , cl ... I e111 L'i Jschlusse 

Vianen der fruhe'~ G 
verschiedenen kirchIichi:.n Rh CI , • • 1 eIl esetzgebung unter 

E u t uellllssen elllgeo'ang'ene Eh ", 
"s kanu sich aber auch d h b 11 en valIdIert. 

F 1'1' -. - . arum andeln für e1' . 1 

a ellle dlspensatio in radice n ,', ..' . 11ell e1l1zemen 
sondere bei einer Putativ h . latI,üllollll zn erWIrken, so 

. ,e e. \\enn S18 aufG' d ' 
bIschöflichen DislJenc< el'110' .' lUn elller fehlerhaften 

" ",ega1lo'en Iyurd d 
um das Ehehindernis nicht ~.b .• .e, 0 er welln beide 

D ' . \\ISSen 111 Ivelchem F 11 ' 
um Ispens ansuchen ka d' i a e Gm Dritter 
Eh . J nn. 0 er 'wenn zwar de' . "'h' 

ehmdernis Iveiss den a~d _ r1'h" < I eme 1. eIl um 
b" t' ' eIn e11 aber vor 'eang's 19ung bewahren will cl, .. 

. 1 . 0 eI wenn "'llle C lllC lt Iyohl thunlich ode' ' d v onsellserlleuernllO' 
, . I aus em Grunde l' '1 t 1 ... b 

scl1emt. weil eillTheil b "t ,. . HC 1· 111e Ir moghch e1'-
L el81S Oestorben l"t "1 d egitimation der Kinde' . D.· ::i , "Iya Iren Ivegen 

- 1 eme lspells erforderlich eI'scheint. 

j 
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Voraussetzung' diesel' Dispensation ist, dass kein gegen den 
Bestand der Ehe gerichteter Willensact der Ehetheile nachweislich 
erscheint, 

~ 216. 

Die Dispensation nach osterreichischem Rechte. 

\Vegen Nachsicht yon dem zweiten nnd dritten Aufgebote, 
sowie unter Umständen VOll jedem Aufg'ebote siehe Anm. 321. 

Im übrigen bestimmt das a. b. G. B.: 

§ 83: "Aus wichtigen Gründen kanll die '?\achsicht von Ehe
hindernissen bei der Landesstelle angesuchet werden." 

§ 84: "Vor Abschliessung der Ehe ist die Nachsicht über Ehe
hindernisse VOll den Parteien selbst und unter eig~ll611l, Namen an
zmmchen. 

\Venn sich aber nach SChOll geschlossener Ehe ein vorher un
bekanntes auflösliches Hindernis äussern sollte, können sich die 
Parteien aucl1.. durch ihre Seelsorger und mit Verschweigung ihres 
Namens an die Landesstel1e um Nachsicht wenden." 

§ 87: "Die Nachsicht von allen drei Verkündigungen ist gegen 
~iblegung des envälmten Eides auch dann zu ertheilen, wenn zwei 
Personen getraut werden wollen, von denen schon vorhin allgemein 
vermuthet ,yard, dass sie miteinander verehelicht seien, In diesem 
Falle kann bei der Landesstelle Kachsicht von dem Seelsorg'er mit 
Versch\veignng' der Namen der Parteien angesucht werden." 

§ 88: ""Venn von einem bei Schliessung der Ehe bestandenen 
Hindernisse die Nachsicht ertheilt \yird, muss, ohne \Viederholung' 
des Aufgebotes; abermals die Einwillig'ung vor dem Seelsorger und 
zwei vertrauten Zeug'en erklärt und die feierliche Handlung in dem 
Trauungsbuche angemerkt werden. Ist diese Vorschrift beobachtet 
worden, so ist eine solche Ehe so zu betrachten) als \,."äre sie ur
sprünglich giltig geschlossen worden." 

W elche Ehehindernisse inclispensabel sind, ist gesetzlich nicht 
bestimmt; die Praxis stimmt im allgemeinen mit der Kirche über
ein: eine Nachsicht von privaten Hindernissen, zn welchen nach 
österreichischem R,echte das Ehehindernis der Geschlechtsunfähig
keit der Gänze nach gehört, braucht, nicht angesucht zu werden, 
da auch nach österreichischem Rechte bei diesen Ehehindernissen 
nicht von amts wegen vorgegangen 'werden darf. 
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F. Wirkungen, der Ehe. 

§ 217. 

. Hinsichtlich der Eheo'aUel 
.. .DIe Ehegatten treten zu einander "h d i,~ Y ". • 

stancllgsten Lebensgemeinschaft.· 11" ~"" elhaltms der voll-
, - . SIe so en ']'I <:cl' u d B 't . 

sam haben und die Frau theilt' d N ~ 1 n et gemein-
,YOvnn nur die soo" moro'allatl' ~ 1 enElha~llen und Stand des 11a11nes. 

b b' "'CLle e 330) e' A ' 
Aus der ehelichen -r:-el'b;l cl llle usnahme macht 

\ 11 uno' entsteh~ d; Y , .G' • 

gatten zur Treue '1 lId dl'e TT b .. l' L Le j elpillchtung der Ehe-, 
. 'L,:l1moo' Ichk' L 'j 1 " 

!Imgabe an andere Personen. Die 'y ~lL ~ e1 a~l )tel, ges~hlechtlicher 
1st aber auch SChOll d"' b" eIleLzung deI ehelIchen Treue 
'. arm egrundet. da"~ ." G 

dIe LeIstmw der ehelich p.j:j' l ' ,:-' ew Tatte dem andern 
. b - en ulC lt ohnA O'e ", d n .. 

weigert; es hat dahe" 1 ~ . J l:O nugen e uTunde ve1'-
. I (a~ von elllem Fheg' tt . " 

Keuschheitso'elübde d d ' .,-, a en ems61üg' abo'elegtR 
b -, em an elll Thelle geo' "b ,945\ . }' ~ ~ 

Durch den Ehebruch verliert d "!'.: b
en

.
u 

eI - ! keme 'hrkullg. 
eheliche Pflicht zu fordern. 6l ucllUldlge Thell das Recht, die 

-, ," Der 1I~nn bestimmt den \VoImsitz un ' " . 
Glunde \'o1'11eo'en VOll d lb d daJf, \\ en11 ausreIchende 

b " emse en auch lä ' , Z' 
der Frau ist es aber olme Z j.' l1gel e "mt fern bleiben; 
. h . USLmUl1UnO' des n1'a - . 1 ' 

SIe für kürzere oder 1." , , f7'~ t) ,·~.cl nnes l1lC lt gestattet. 
. angele ""eH aus de" H . ", 

. Die aus den Ehepactel1 sich er 'e I I mma~ zu entfernen, 
Wirkungen reo'e1t das 1)11'1" l' I g be_Iden vermogensrechtlichen 

b
i 

• 'e gericle Recht. 

§ 218. 

. , IHnsiclltlich der Kinder. 

. Es gIlt der römisch rechtliche Grund« 
nuptlae demonstrant" sei" ~atz "Pater est quem 

Q , , 11eU1 ganzen Umfange nach 
'. 030) Die morganatische Ehe (EI ,T 

gIltlge Ehe; sie unterscheidet q' _,' ' 1e deI V ornehm8n) ist eine yollkommen 
:F . .,hAI von den an(!e"c E' 

rau Ihren Kamen und "t I J h" . ,', 11 ~llell nnr dass die 
natische Ehe ist nill' ,', 't'J 'lande le, alt: dIe Rinder folgen der Frau 

.il~l 0 le ('rn 'ouve ," F .. ' Die lllorga-
331) In Österreich b -t"'" lanel'" amilIen gestattet, 

e~ wuut das a, b G B ' 
§ 138: "Für diejenigen Kinder ,,'p' ," , 

schlossener Ehe oder im zehnten "1 t' .\ 8_C1l8 1m sIebenten JIonate nach 0'e-
d ) .ll ona e pntweder ) d' '" 

o er naC1 gänzlicher Auflösung de~ I 1':1 ,naCl em TodG des Jlanlles 
werden, streitet die Vermuthuno' dD~' 8

j
18,lc,18n Bandes von der Gattin g'ehoren 

§ lö8' ,V . ,'" vl e 1811c11en Geburt." ~ 
. '" enn em llIann behauptet cl " '" . 

des gesetzlIchen Zeitraumes Q'ebol"'es F' d' alS", e111 \ on semer Gattin innerhalb 
h l' 'j b li l."m lllCl e da" '. , 

e. e W 18 Geburt des Kindes läno-,tpns J' d ~ "S8IllIge seI, so muss er die 
1'1 't ',. c" ~ )Jnnell re' :lIonat h 

Cll )estreiten oder o'eg'cn d ' T' .. " " ell nac 1 erhaltener Xach-
t lJ d " ~ en zU! \' erthcldwUllo' d ) .. 

seen en CUl'ator die lJnffiö o']{ ,) k "d ': b er e 1e11c118n Gehurt aufzn-
". d . "' "C 1 eH er yon 1 hn erf I t z 
~7" e er Gm Yon der JlIutter h~gang'ener Eh 1 . 1 • "" , 0 g en ',eugung beweisen. 
lund unelielich sei j-.','nl1en f" ~ I .8Jll.ch, Hoch Ihre Behaulltung' das Q l'h" 

, , h _ ,ur SIC 1 allem ,"' u, , 
Gehurt entziehen." - ehe Rechte der ehelichen 

2li 

Die 1'01' der Ehe erzeugten Kinder ,>yerden durch die Ehe 
(matrimonium subsequens ) danll legitimiert, ,\'enn z\\-ischen den Con
cumbenten zur Zeit der Erzeugung kein Ehehindernis' bestand 332). 

G. Die Scheidung von Tisch und Bett (Separatio quoad thorum et 
mensam). 

§ 219. 
Eig'enmäelltige Sel1ei<hmg. 

Die Scheidung im g'egenseitigen EinYf:rständnisse olme Da
ziYischenkunft der kirchlichen Behörden steht den Eheg'atten nur 
frei) damit beide die professio religiosa ablegen, oder der :l\Ianll die 
höheren '\Yeihen empfange und die Frau 2\olme ,yerde. tbdg'ens 
ist unter besonderen Yorsichten 2,H) auch der einseitige Eintritt in 
einen Orden oder in den Priesterstand zulässig. 

§ 220. 
Die Selteidullg' unter kirchlicher .A.utoritl1t 3S3). 

Derselben muss unter allen Umständen ein dreimaliger Ver
söhnungsyersnch vor dem Pfarrer 33±) yorausgehen; die Ehegatten 

§ 159: "Stirbt der ]lIann yor dem ihm zur Bestreitnng der ehelichen Gelllllt 
yerwilligteu Zeitraume, so können auch die Erben, denen ein Abbruch an ihren 
Rechten geschähe, innerhalb drei JIlonaten ,nach dem Tode des Mannes aus dem 
angeführten Grunde eHe eheliche Geburt eines solchen Kindes bestreiten," 

332) In Österreich bestimmt § H11 des a. b. G. B.: "Kinder, ,yelche ausser 
der Ehe geboren und durch die nachher erfolgte Verehelichung ihrer Eltern in 
eUe Familie eingetreten siud, ,,'erden, sowie ihre :\achkollllllenschaft, unter die 
ehelich erzeugten gerechnet." 

333) :\ach üsterreichischem Rechte ist die Scheidung vom Richter amzu
sprechen; sie kann entweder mit oder olme Einverständnis erfolgen; im ersteren 
Falle ist sie olme weiteres zu bewilligen, im z\yeiten Falle bedarf es eines Pro
cesses, ,Yichtige Gründe, ans denen auf die Scheidung' erkannt werden kaun, sü}d 
:na~h § 109 de." <1, 11. G. B,: .,\VenJl der Geklagte eines Ehebruches oder eines 
Verbrechens schuldig erklärt worden ist; wenn er den klagenden Ehegatten bOb

baft yerlassen oder einen unordentlichen Lebenswandel. geführt hat ,yodurch ein 
beträchtlicher Theil deo Vermögens des klagelllleJl Ehegatten oder die g'uten 
Sitten (ler :Familie in Gefahr gesetzt wGrden; ferner dem Leben oder der Gesund
heit gefährliche ~ achstellungeIl ; schwere llIisshandlungen oder nach dem Verhält· 
nisse der Personen sehr empfindliche, wiederholte Kränkungen; anhaltende, mit 
Gefahr der Ansteckung yerbUlldene Leibesgehl'echen." ::'\ach § 110 des a. b, G. B. 
steht es geschiedenen Ehegatten frei, sich wieeler zu yereinigen, doch muss die 
Vereinigung bei dem ordentlichen Gerichte angezeigt werden. 

33t) :::\ach österreichischem Rechte ist es lIen Eheg'atten fl'eigestellt, ihren 
Entschluss zur Scheidung dem Pfarrer oder dem Richter zu eröffnen. Die '\-e1'
söhnullgSyersuche sind im ersten Falle yon dem Pfarrer, im zweiten Falle yon 
dem Richter yorzllnehmen. 

(§ 104 a. b. G. B. und Gesetz "om '31. December 1868. R G. B, ::\r. 3 
es 18ß9.) 
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dürfen die Gemeinschaft vor dem Scheidungsel~kenlltnisse olme aus~ 
drückliche Bewilligung der kirchlichen Behörde nicht aufheben. 

Die Scheidung if1t eine perpetua, wenll ein Ehebruch vorliegt; 
doch ist das Recht auf die Klage nicht begründet, welln der andere 
Theil den Ehebruch gestattet oder durch sein V erschulden herbei~ 
geführt hat, und geht verloren durch den Ehebruch des anderen 
Theiles, ferner durch Verzeihung, ,,,,elche insbesondere in der Fort
setzung der Ehe liegt; die separatio perpetua hindert aber die 
\Viedervereinigung nicht und darf dieselbe von dem unschuldigen 
Theile jederzeit gefordert ,,,erden. .Macht sich aber auch q.ieser 
eines Ehebruches schuldig, so ist auf die Wiedervereinigung von 
amtswegen zu dringen, 

Wenn andere Gründe vorliegen, welche die Scheidung räth
lich machen, so ist nur auf eine separatio temporalis zu erkennen; 
es steht aber auch in diesem Falle den Gatten die \Viedervereini
gnng jederzeit fi"ei. 

H. Die Nichtigkeitserklärung der Ehen, 

§ 221. 

Das ~i.chtigkeitsverfahrell, 

Eine unter einem Ehehindernisse abgeschlossene Ehe ist 
nichtig; die Ehegatten können aber nicht selbst hierüber erkennen, 
sondern müssen das kirchliche Urtheil hierüber ablvarten und 
(lüffen vor Fällung desselben nicht die Gemeinschaft aufheben, 

Bei den Privatehehindernissen hat n ur der unschuldige Ehe
gatte das unvererbliche Recht, auf Ungiltigkeit der Ehe zn klagen; 
bei öffentlichen Ehehindernissen kann jeder Dritte klag'en, doch 
wird zurückgewiesen, wer erweislich blos wegen zeitlichen Gewinnes 
klagt oder bei Geleg'enheit des Aufgebotes trotz Wissens um das 
Ehehindernis geschwiegen hat, Tritt kein Kläger auf, so kann auch 
yon amtswegen eingeschritten werden. 

Im Eheprocesse ist nach eiller Oonstitution Benedicts XIV. 
ein eigener defensor matrimonii aufzustellen; der accusator verliert 
jedes weitere Bestreitungsrecht, sobald zwei Urtheile auf Giltigkeit 
yorliegen: der defensor darf sich bei Einem Urtheile auf Ungiltig
keit nicht beruhigen und kann selbst geg'en zwei Urtheile auf Un
giltigkeit appellieren, es wird sich daher die Nothvl'elldigkeit der 
Schafümg einer vierten Instanz ergehen: 

I, wenn die Unheile der ersten und zweiten Instanz auf Un
giltigkeit lauten, der defensor appelliert hat, das Drtlleil der dritten 
Instanz auf Gütig'keit lautet und nur mehr der accusator appelliert; 1 

i 
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.,. , d" dritten Instanz auf Ungiltigkeit 
2 're1111 dal' UnheIl er ' - G 'lt' 1 't kIlt 

' \ > - T~ ·1 '10 auf Tl Ig,-el er~an 

1 't 1·11 ".'nem der yorhergehenden L 1't 161 v aute" vI , 

d 't lllld der defemlOr appelhert. '. . wor en 1S ' aass 1ll 

F " ,'st bezüo'lich des Verfahrens zu . . eIneli" 'I ''t'onsmaxmle 
d lb ' icht die verhand1ungs-, sondern ehe nqUlSI 1 .' 11 

emse eüll . f 1 lldern materIe e 
'1 d d SN es sich hiebei nicht um orma e, so , B' '~ gl t un ,a ~ " ' ol"nNlges ewel;,;-

" 'lt· R'l' Geständms 1st ke111 zuveLa;";,, , 
\Yahrhelt hanue" . I L .' • , f'" d' Gi1tio'keit der Ehe. 

-',~ Pro' streltet 11l1mBI m 1e , ' v , 
mittel; dIe v el'l1lUunu 1::, .' 'lb" las Endurthell 

. "\,. erfahrens Ja se st wenn c 
Während des ganzen, . 'T "k' "ndl' o"lng cless;elben ist dahin zu 

• 0" llt . t b' s zur ,e1 u b l ' , " 
bermts geta, IS, '.' , b 1 bel wird 336) Das Urtheil aul 
wirken, dass das Ehehmderms ,e l~ 1 ,~". 

T •• ' 1 't d ' Ehe erwachst me III Rechtslüaft, lhlg'lltlg ,-eI, er 

X, Die kirchliche Gerichtsbarkeit. 
A, Die kirchliche Strafgericll.tsbarkeit. 

§ 222, 

All'"cmeillcS. 
,7' ,'" Staate nicht anerkannt war, blie1) 

So lange dIe lurche vom >\' ······"1 1 "St "afen 
, ' .'", Gesetze auf die Verhängung so c 181 1, 

sie bel Verletzung, ÜU81 cl; \.ner1-8nlluno' auszuführen HU-

I " 1 t d' e ~le auch olme Lese ~ "'" . 1 besc lran '-, 1,;:; l' 1 d' 'Tel"Saguno' der TheÜna 111le 
D 1· '1 ört nament lC 1 le \ b' , 

stande war. a 11n ge 1. " "' ocler o'erino'erem Umfange bIS 
an den religiösen ~LI"cten m grossele~~, 1 Bei elen Kirchenbeamten 
zum gänzlichen Ausschluss aus der lrc 1e. ;rt der ~nerkennung' 

, 'St" f 'U 1 in der Absetzung, .1. 1 . ~ - ..... 
bot SIch em ~ Ia m: e .. d"t sich dieser Zustand zu 

.. 1 . "" rchen Staate an 61 e , der IürCle llU 10m;:;' '1· e vor über LaIen 
1b . d' Kirche konnte nac 1 WI .. 

Gunsten derse en, 16 ", d' se zoo'en jetzt aber 11161St 
1 , 11' 1 Strafen verhangen. 1e c < 

zwar nur urc 1 IC 1e - ,';' U-"'b' d' e Oleriker hingegen 
1 

nach sren, er I .' ... It 
aucl we -
urtheilte Bischof, nur bei groben 

liclle, Ricl1ier. wenn er ang'eI;Ulfel~ .Wl~d:~l1dere seit Pseudoisidor an-
Im Abendlande "\vurde a }edr lIlOS T e, '1 e" lllP' vor die geistlichen 

d ~ d'e Criminalfälle er lerH. I ~... .. , ... , 1 
erkannt, a::--s 1 . , . Itl' 1 B'cl1ter das vom gmsthclen 

1" t \YObel der "\'\Te lC 1e :ü , 
Gerichte ge loren, T ' 'I "1 ' er auf Grund desselben 
Gerichte verhängte Urthell Vol Zle 1en ou ". " ' 

, "b" 'n·rao'e deI Par t81en '1 ,'me wll'cl nur u e. ""'" l ,., 
335) ;\ ach der Verhan(, ungSll1aXI , ' , ' • amtsweo'en verfahren, 

1, der InqUlsltlOnsmaXlll1e ,on b d' 
und innerhalb derselben, nac" ,T ,'lt' 'k 't' oerl-Iäruno' einer Ehe durch le 

" '1 folot dIe 1: ng l Ig el" '" d 
336) In OsterrelCl er co , 'd ° canoni,che Yerfahren un 

T Tl' ',t ein ähnlIches WJe a,.. , 
Gerichte' das y erta II en I" . . .te In 'tanz Eine I'on elllem , . ·'t . o'ibt es kellle I'lei , ' 
o'elten dieselben Grundsa ze, mn '" ,', . ,. 1 t' O' abo'eschlossene Ehe kann I'on 
b , ,.,' ,pft 'befohlenen elgenmaC 1 I", " , V '_ 
l\ImrlerJalmgen odel ege, ". "0 'ano'p die I'äterliche Gewalt, ]}ez\\, 01 
dem Vater, bezw, Vorlllund, Jedoch llltl " H e~ , 

nlUJ1(tschaft rlanert, angefochten werden, 
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yorgehen musste, iyellll er darum angegangen Iyurde, Dies geschah 
immer. wenn die Strafe .an Leib und Lebengieng, wobei aber die 
Kirche b10s das Schuldig aussprach, den Clerikel' clegrac1ier~~lliict 
ihn Iyeltlichen Gelyalt übergab mit der Bitte, sei.nes 
LeoenszLl schonen: Das weltliche Gericht nahm sohin keine ,veitere 
Cntersuchung mehr vor, sondern sprach lediglich auf Grund des 
icG:Chlichen 'Crtheiles die Strafe a~lS und yollzog sie, Daneben zogen 
die geistlichen Gerichte auch die Strafge,valt über Laien an sich, 
und z,yar dl~EE1Lc1ie Se~ldgerichte in leichteren '\~ ergehen -weltlicher 
oder kirchlicher ~atur und in allen rein kirchlichen Verbrechen 

Bei den delicta mixti fori: Sacrilegium, 
:liIeineid, Gotteslästerung, Ehebiuch, Sodomie, Concubil1at und 

\Yuchei:eIl.fschied dIe Prävention, 
_",-,0._ ,~' _. - -< :~ 

-:\Iit der Ausbildung der -weltlichen Strafgerichtsbarkeit und ins
besondere infolg;eclE~i'Reföl'rnatiollwt1TdedieStrafgewalt. der Kirche 
immer mehl' ·lJesCIll'ällkt, so jetzfnur mehr in rein kirch
lichen Sachen urtheilt uliaillü;ülelü'g'eistlicIie .strafen yerhäl1gen 
ll:aril1:sellJst dieStrafge,yalt über Cleriker ist regelmässig auf geistliche 
Strafen beschränkt. sie nieht rein disciplinärer ::\atnr ist. 

1. Die kirohlichen Strafen. 

§ 223, 
Eintheihmg, 

Die Strafen \,,'erden in Absicht auf das Yorherrschen des 
Zweckes eingetheilt in: 

1. P08nae medicinales (Censurae), Strafen, welche gegen den 
contumax .. erhängt sverden, um seine Besserung herbeizuführen und 
seinen Trotz zu brechen, Sie sind ent-weder dem Richter überlassen 
(censmae ab homine) oder für bestimmte Fälle a iure) 
angedroht, und z'ryar theils so, sie 'Ion selbst eintreten, wobei 
etnallfäIliges richterliches nur decla1'atorische Bedeu-
tung (censurae latae sententiae), thei1s so, dass sie nur mit 

yerhängt ,vel'den können ferendae 
2, Poenae -dndicatiyae: heLdiesell Strafen herrscht die Ver-

geltung 1'01', ,.'I!,'_,",c''1"Yf" 

Die poenae 
n-literreicht werdml soll. 

undCleiikei; (coIUllllmes) 
letzteren bestimmt (particulares). oder nur für die 

I, Die Poenae medicinales, 

§ 224, 
Die Excommullicatioll. 

Die Excommunication zerfällt nach ihrer '\Virkung in die ex
communicatio maior (grosser Bann) und minol' (kleiner Bann). Die 
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I~" ",11 ,~ 

, I) ecllt' e 01111e allS der urcne, S~_O"L . 1 l' bestlllunte ", , -
letztere entz1e 1t ml l' 1 -1; m\ pilnahme an den SaC1'amenten und 

11' n~en nament'lc 1 Üle _I. L 1~' 1 ausZUSC 1 le:o:o, -, " nT ahFähio'lreit zu den urc 1e11-
, G 1e auch dIe passl\e \\ 1 c '-

'ans chesem rU11e '1 1 -tet aber die \usstossung al.ls der 
D' "11m malOT üec eIL" -

ämtern, le exco. '" ,,~'n 'erhänot heisst sie: Anathema, 
T' " -d nI'e in fGlerhcher \\ Gl:oe"\ ' c' -I\.lrche: W11 " . - l -

Ihre \Yirkullgen sind: , '~ _ orare. 'laIe, com-
. 1 licierte IQt zu meluell 

1. Der Excommhl 
l '~den gesetzlichen Ausnahmsfällen 

, • 'a neo'at'll') anSSGl III r' 1 
munlO, llleh::i ,°

1 
c '~'O'llol'ata necesse), Xach älterem \.11'C1en-

T~ '1 l' Imnll e 1'e" 1,., ", . ' "on (u tl 8, ex; , ':' em Excommunicierten umgleng, Y 

1 , fi 1 J' edel' dpr llllL em l' 1 '1 Tec Ite e ,v , reife1 -welche diesbezüg 1C 1 Vle e 
, d B' 1 Die GeWlssenszI , "", 

selbst III en anL. l •• .' 't "Tel' 1 es zahlreiche exCOll1m. 
G Je bea11gstl° en, " ~ 

zumal aus dem l:un.0. . 1-' ~t ~ [\l-n1'till y,. in den capitllla c?n-
"_ t' O'lb t veran as::; ,eü 1.\ i:t, ,', 

latae semen lae b v, 1 , ,,- t' (§ 20) zu bestimmen: ,)cd en-
'L de" dentsColeü -",a 1011. " 

c. o.1'.(.la. ta llI1~ 1 '. " 1 quae conscientiis tlmoratls con-
·d 'a et multa pencula. . d . tanc1a scan al . " . , ~' . inc1ulo'emus nt nemo em-

, , n t 0hnstl fidehbu::; . . . ,'" ',' " 
tl11gel e pos"en ,~, 't' It intprc1ictUlll eccleslae sen aL e, 

t e tm al' quem VI ale a1 . l' t 
ceps .. , en a ' l' odi fuerint a iudiee Imbüca a.e 

. • L ce
'
1O:'lrae nUllS 111 c ' 

nisi sententlae am " 'JL . "a'''o si quem pro 
, ' 'it ' et expressae . . . " L, 

et clenuntlatae speCIaL eI , , t" l'n Qentüntiam latam So eanone 
. ll1Jec 1011e ~ v 

sacrileo'a mann m d J! t "lon nlla terga-
'''' 't ·t· cidiso:e quo lac um 1 

adeo notorie constlen 111 ,. ; . • .,:" Die'-'e Anordnung 
1 , oliquo suffraO'lO excUS all , ~_~v~~"'_~~"''FC'c:'';"~ 

T 'Qatione ce an l1ec cl • b - , 

"\ ei v ',' • 1 den capitula concordala, 
ist zymr allerdmgs 11m lL a 1)geschlossen wurden, 

der deutschen. geriehtet und hat z\yeifello.s 
enthalten, erlangt. Die Excomnmlll-

G I Iheit al.lgemeine llurch ewo 11 . . . ' d' 1 tolerati 
'. demo''''nüss 111 eVltal1 1 une 

cIert eil " v . • 

') Der Excommunicierte 1st 
-'. ansser der 

Busse, nml den, , ' , ,.c;'l· " 
ExcommUl1lClerten \\ er den Ullla_llg 

3, d sie yerlieren aber 
Kirchel1ämtern und Pfrül1 en, 

enyo1'be11en, , . ~ A ch kirch-
t e verliert üen _--illspru ' 

4, Der Exc011ln1UmCler 

liches . .... " ~ Cl "'l'e' verlieren das privilegium fort 
~--E ommu'l'cwne en,-1,., 
0, ,-"xc 1 l Verh~tl1glmg der Eicol11mUlllcatloll 

in 
; der Ordenso 13efe 

sobald er 
JIetropolit in 

Papst 

"Ex-
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communication" ohne Beisat . +' . 

t 
t . Z ISo nach eIller Entscl 'd' 

seeS die maior zu verstehen V ' d ~.'~ ,leI ung Gregors IX 
f:, d .. . \ 01 er \1 erhäl1g [J' d . 
_er en ae sententIae ist an d C . . un,.., er excomm. 

( 
. en ontumax eme "ch ,'ftl' 11 T~ 

canomca monitio) zu richte _" ..' D II lC e \varnun.g' '. n und I eo elmasslg' . d 
nut dem l7rtheil vorO'eo'allge _. d"" , zu WIe erholen. ehe 

,.., b n wu' . ' 

§ 225. 

Das Interdict. 

1st ent'lveder ein 10c"le Das Interdictllill . mixtum. ~ oder personale oder 

. . Das interdictull1 Iocale kann "ieI -
GelJlet (generale) oder auf ' E' D _~ entweder auf ein ganzes 

1 
. h . nm' me Ru'che ( . 1 

JeZle en. Es be"teht' d T- \speCla e, particulare) 
. ~ m e111 \1 erbote . all " . 

rIchtungen Spendung' de' S. , .eI gottesdIenstlichen Ver-
,: .: I aClamente llut e' , 11 
::;e111e AusbIldung' im XI J I 1 mgesc lossen, Es hat 

d
' .., aIr mnderte im R .(:' d 
1e weltliche :Macht erhalte ' I' l' ample er Päpste o'eo'en . n. (OC 1 wurde da . t d b b 

gemIldert: die Taufe d' F" . S III er . generale bald 
d' ' 18 lrmuno' dIe Bu "ff . 

Wllst an hohen Festtag'en d' ~' , . s~e, 0 enthcher Gottes-

d t
'll ' 1e taghclle FeIer e' A' t'll as SIe Begräbnis und ~, J ·llLf S 1 en :NIesse anüm es wurde ' t jot ,; 

nahmen, sowie weg'en d ' F gesac et. Durch dIese Aus-
U ' . er unangemessenheit d ' St' .(:' 

l1sclmldlgen mittraf und . t . er Iale, welche die 
ist das interd. Iocale aus~el~11~S]' ,emPh:findliCher als die Schuldigen. 

D ~ " ' e:nauc gekommen 337) • 

a;:, llltel'd. personale bezieht sier f' 
schaften; diese werden I' d 1 1 au Personen oder Rörper-

. .' 11e urc 1 vom Gottesd' t 
es 1st ellle mildere Form der Exe " . lens e aURgeschlossen; 
liehe verhängt so 'wird e" . t 'dO~nlUl1lCatlOn; \vird es über Geist-
. t . ' ~ meI mOTe"sus il l' 
1S. eme mildere Form a' ., S ' . b D • I eec eSla genannt und 

. . eI uspellslOll. ' 
,_Das mterd. mixtum oder deambll" '. 

verhantt-"l1it'Ss' 'J"N;r/~" .O·:t·.·· ·d.·~~t~!}!1.!ll. 'WIrd III d.er. .\. Ve.l·se 
,.., , ' GueI I urch das BetreteneiI~~{:P~~:~~~'il;ter::" 

verfügte 

seiner Söni1e"dererl'Frauel1 in "wel:her gegen 
quaeumque provincial'llll1' Gen al11sam. hIelt: ,.,nt in 
.D • detmelltur vel.(:' , 
luennt, nulla divina of:ficia trallSl.eruntuf, donee ibi 

, J2.~111 Interdict verwandt ist die " , . 
kellle Censur, sond~rnledigIich die±:'. ;t~eSiaÜ?~I:ll::~! sie ist aber 
UltmSI',P" z.n be' B fl "'k . ..,ac ,sc 1e EmstelIung des 

.1 e ee 'ung emer Kirche. '" 

337) D -, .. as letzte Interdict wurde von Pa; .. . veIhangt, aber bereits 1607 wi d .. ul '\. 1606 uber dIe Republik Venedig' 
e er zuruckgenommell. 
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§ 226, 

Die Suspension. 

Die Suspension ist ledig'lieh eine Clericalstrafe: sie kalln so 

verhängt ,\yerden, dass umt Ein
künften suspendiert wird (suspensio generalis), oder so, dass er ab 
o1'dine, ab officio, a bene:ficio; ab of:ficio et beneficio oder auch nur 
VOll der Ausübung einzelner \Veiherechte oder Amtsfunctionen oder 
von dem Bezuge nur eines Theiles der Einkünfte suspendiert wird 
(susp. specialis), Durch die Snspension werden nur Sonderreehte, 
niemals aber die allen Kirehengliedern zukommenden Rechte ent
z'ogen, Die Nichtbeachtung der suspensio ab ordine et ab officio 

zieht Irregularität nach sich, 
Die Suspension wird in der Regel nur über erfolgten Beweis 

eines anstössigen Wandels oder ])ei Notorietät verhängt; im Grunde 
des c. 1 des in der 14. Sitzung des Tridentiner Concils beschlossenen 
decr. de ref. ist aber der Bischof berechtigt, einen Cleriker ohne 
jedes Verfahren, nur ex illformata conscientia, zu suspendieren und 
ist nur im Falle eines Reeurses verpflichtet, den Suspensiol1sg

rund 

zu eröffnen, und zwar nur dem Papste. 
Die. SllSpellsion,trägt 

Strafe; sie kann"aucl~au;~ .... ange'v;';elletet '\vercl(:ll,SO, ,venn 
in 4J;;t:fifg~1:\cl{tliche UntersuChUllggeZogen wird; um 

in diesem letzteren Falle dem kirchlichen Oberen elie 1Ylöglichkeit 
der Suspel1sion zu haben die meisten weltlichen Gesetz-
gebungen, so auch die österreichisehe, angeordnet, dass derselbe 
von der .Einleitung der Untersuchung in Kenntnis gesetzt vi'erde, 
und es wird ihm auch das Urtheil sammt El1tscheidungsgründen 

mitgetheilt. 
§ 227. 

Aufhebung der Censurell, 

l\ach ihrem Z'weeke ist die Censur aufzuheben, sobald elie 

'Besserung ehlgetreten ist . 
Der Papst und al'tic.ulo mortis jeder Priester hat das Recht~ 

alle, und zwar auch die reservierten Censurell, mögen sie ipso facto 
eingetreten oder mit gerichtlichem Urtheile verhängt worden sein, 
aufzuheben; ROllst können die Censurae latae sententiae, 'wenn sie 

geheim geblieben und nicht reserviert sind. >~~'_"~'''''"'~''''''N 
B~iCi~t;-at~~":'~~'~11ll sie aber notorlsch oder i 

si)e'CiaIifer ~eservierfsiild, mu' 'y~n~ Bi~cl10fe nachgelassen werden; 
'111'11",;011" j Emel11, der sie 
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verhängt hat, beZ'lr. dessen ;\"achfolgel' in der .JllrisdicitOll (daher, 
die yon einem Bischofe yerhängten auch 1'0111 Capitelyicar) aufg'e
hoben ,yerden, Der Appellatiol1srichter darf eine Censur nHr dann 
aufheben, bezw, einschränken, als er das "Crtheil für nichtig, bezw. 
soweit er es als materiell unbegründet erkennt. 

2. Die P0811Re villdicativae. 

§ 228. 
Die Strafen geg'eu Cleriker. 

Dieselben 
. ] 

3111n: 

2. 

nicllt 
die eiu"'andei:e's'beilefiCium zn ~e\verben ; 

deg'i'adatiü: 111it' der Ordination 
die tbertragung eines :Ülltes verblmden war, gehörten dem Clerus 
nur diejenigen Personen an, die das Amt bekleideten, ::mt der Ent
ziehung, desselbell ,verloren sie ihre Standesrechte. Eines 
:Jrtttelshiezll beduifte . es el:st. als die " Ordinationen anf
gekOl11~len waren: von da ab ~~Tiled.en sich de,positio und degradatio 
und es kam letztere auch insbesondere in Gebrauch, um einen 
Cleriker, den die Kirche dem weltlichen Gerichte auszuliefern ge
nöthigt ward, zu laisiren. Die Depositio entzieht nur mehr das Amt 
und das die Weihen auszuüben, nicht aber 
elie Standesrechte . wohl aber "lvird der Abgesetzte 

zu erwerben. Die Degradatio folgt erst auf die 
entlveder d. h. eine 

gerichtliches l:"rtheil 

zu; 
vorgenommen 

steht daher nur dem bereits ,·{)'nQ"<,P1PPtPll 

wel:de;ld~in Clerii\:erclie Ah~~ic;}len 
und sollen zu derselben vom Bischofe die 

1l11dandere kirchliche Würdenträger zugezogen 
o. Ancle1'6 Str welche über die Cleriker 

sind Geldbussell, Hausarrest, Einsperrung' in Klöster oder 
Correctionshäuser, bei den clerici 
bis zu 39 Streichen. 
aili;C1rdiePel~'j011 vetletzt 
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keiten, da die weltlichen Gesetzgebungen der Kirche nicht nur den 
Beistan(Cvei~ageii,'soIldel'naenClerikei' g;eradezu schützen, wenll 
el:"slchIl.lClit A:ei ,villig~eTilei:"deral~tig;enStl;afe\in tei;zieIiell 

§ 229. 

Die Strafe geg'en Laien. 

In früheren Zeiten konnte die Kirche die im vorigen Paragraph 
unter NI'. 5 angeführten Strafen auch gegen Laien verhängen; jetzt 
ist diesbezüglich nur mehr die Versagung ". des, kirchlichen Begräb
nisses, d, h. die Versagung de:Ckli;'cIlliCllen BeistandesbeInl Be~Täb
nisse'durchfÜhl'bar. 

TI. Die strafbaren Handlungen. 

§ 230. 

Rein kirchliche sind solche Handlungen, die gegen 
eine allsschliessliche die Ordnung des kirchlichen Rechtslebens 
betreffende Vorschrift verstossen; sie sind gemeine Kirchen
verbrechen (delieta comll1unia), wenn sie von allen KirchenmitgJiedern 
begangen werden können. Dieselben sind: 

1. D~lp.u~ und zwar a Me (Abfall vom Glauben), a reli
gione (von der professio religiosa) und ab ordille (von dem ordo), 

2. Die Haeresis. und zwar formalis, wenn der Häretiker trotz 
Belehrung,'~';if'~;;j~~~l~ Irrtimme beharrt, materialis, wenn der Häretiker 
in der Häresie erzogen wurde und keine Gelegenheit zur Belehrung 
sich ihm bot. 

Die Apostasia a fide und die Ketzerei wurden nach der staat
lichen An81~kel1l1ung der Kirche auch als bürgerliches Verbrechen 
behandelt und hart, selbst mit dem Tode bestraft. Das Criminal
gesetzbuch Rads V. (die sogenannte Carolina) 1532 nahm aber die 
Häresie nicht mehr unter die Verbrechen auf. 

Die Strafen der Apostasie und der formellen Häresie sind 
ipso iure eintretende Excommunication, bei weiterem Trotze das 
Anathema. ferner Versagung des kirchlichen Begräbnisses, Aus
schliessul1~' von Ämtern (vgI. § 78, Abs. 2); Geistliche werden irregulär, 
depossediert und degradiert. 

3. . Auflehnung gegen die kirchliche Obrigkeit, uni-
versale, wenn sie gegen den Papst, particulare, wenn sie gegen 
untergeordnete Prälaten stattfindet. Ist die Auflehnung in der Nicht
beachtung eines Dogma begründet, so geht das Schisma in Häresie 

~Iahl-Schedl·Alpenburg, Grundriss d. kath. Kirchenrechtes. 15 
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über: so sind dienichtunierten Griechen nicht blos. S~ismatiker; 
sondern auch Häretiker. 

4. Simonia.· Dieses Verbrechen hat seinen Namen vÜ'n Simon 
Magusi~e~~i~!~hlgbPetrus die WunderkyaftJraufen>,wbÜie; , es 
umfassT" alle Fälle, in denen ein geistliches Gut um was imm6r fü'r 
zeitlichen Vortheil (simoniaa manu1al) ob§eguio.a liIlgua) hingegeben 
oder auch nur begcllrt"\vii:([' Simol1ieftndet i~sbe~ol~dere statt bei 
Verleihung von Beneflcien; sie wird aber auch begangen bei der 
Spendung der Sacramente, Absolution von Censuren, Relaxation 
von Gelübden, bei Dispensationen, Aufnahme in einen Orden u. dgl. 
Immer aber ist zur Bestimmung des Begriffes des Verbrechens fest
zuhalten, dass das temporaledeiTI'spiFitualevol'ausg'ehelllliliss; und 
zwar in der inienti(), das spiritUale hiefür zu erwerb~n: Die Gaben 
nach" der gew,ährung.Aes geistlichen Gutes sind volJ.'d61;'Kirche 
gebrmg:r'iilHI 'k611n'Ell1~ . ~ehll' siehel'gebi'achisihd; '. auch' gefordert 
werden: nie darf aber die geistliche Thätigkeit von der Entrichtung 
d erselbenab1iahg'ig gemacht 'werden. 

Die Strafe dersimonistischen Ordination: . ist die SU§'p~n~i911 
von allen Weiherechten für deu Ordinietten. auss61~deln das inter
d{CtUlllTngi;;essusin ecclesIa;'den.Ol'dinieren'den trifft dIe "Strafe der 
Suspellslo ap0l1WieaIlbüs ,und heide die excoml1lunicatio als censura 
latae sententlae. 

Die simonistische Verleihung VOll Kirchenämtern zieht nach 
sich die Nullität der Verleihung und die Irregularität des mit dem 
Beneficiul1l Beliehenen. Bei simonistischer Aufnahme in ein Kloster 
trifft die Betreffenden die Excommunication; zudem wird der allfällig 
mitschuldige Convent von allen Capitelämtern und Jurisdictions
rechten suspendiert. 

Andere Fälle werden mit arbiträren Strafen belegt. 

§ 23l. 

DJ,e .... gemiscbtelly erbr.eeh en. 

Die Kirche kann wegen derselben nur n16h1,' ,mit g~istIichen 
S.traf~llyorgehen, und zwar wohl nur mehr in foro interno. 

III. Das Strafverfahren. 

§ 232, 

Formen des Verfahrens. 

Die verschiedenen Formen des Verfahrens sind: 
1. Ac c usa t i o. Der Ankläger muss eine schriftliche, von ihm 

gefertigfe"Kiage"ÜD'61"i;eichen, darin den Thatbestand genau bezeichnen, 
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den Richter benennen, dessen Competenz begründen und erklären, 
dass er sich der Talion unterwerfe @~!~~~ ... :~ .. ~~ .... .fo,!'!l;~~~tH .. ~,,,~t . .s!P
~~). Ein mangelha.ftes Libell is! vom. Richter z~. v~rwerlen: 
über ein gehörig formuhertes aber der Beklagte zu clhel en. Der 
Pl'ocess spielt sich nunmehr zwischen Kläger und Beklagten unter 
Leitung des Richters ab; die gegenseitig widerspro~henen .Be
hauptungen (articuli) sind zu beweisen. Der Ankläger 1st domlllus 
litis. er kann jederzeit von der Klag'e zurücktn~ten, doch mus~ er 
die 'Processkosten bezahlen und es wird ihm ewiges StillschweIgen" 
auferlegt. El:gi]:J.l..ßi<;h ZWar kein. yoll~r ~e,:eis .. :fji:LqieSch~ld des 
Angeklagten, wohl aber das Vorhandellsem triftIger Yerdachtsgrunde, so 
wird dem Angeklagten der Reinigungseid mit Eideshelfern aufgetrag~ll; 
Weigert er 'sicl1'"aeiise113en"aj)zlii';cl1~ioren;'so'" g'iltel{' ·alsubel'führt. 

2. In no t'?riis. Ist ein Delict notorisch, so hatdei: kirch!iche 
Obere' ~Kw"weitel:es' einzuschreiten; ist aber ein CJleriker" bloss 
O'erüchtweis'e"·vei:a.Iichtigt, so ist ihm aufzutragen, sich eidlich zu 
;einigen. Dieser Reinigungseid zur Wahrung' ~er Cleri~alehre kam 
in der Kirche schon früh vor. In den germamschen Reichen wurde 
die Zuziehung von Eideshelfern ü1}lich. .. . 

3. I' denuntiationem. Dieser Process war ul'$prunghch 
eine mildere For~ldes Anklageprocesses. Der penunciant musst~ den 
Gegner vorher warnen und gieng erst bei Erfolglosigkeit .der ~ar~ 
nung mit der Denunciation vor; der Kläger brauchte slch lll~hel 
aber nicht der Talion zu unterwerfen Der Process endete aber lllCht 
mit einer Strafe sondern mit einer Busse. Später aber gieng diese 
Denunciation (de~1Untiatio evangelica) dahin über, dass sie (del1untiatio 
indicialisfdieEinleitung zum Inquisitionsprocesse (Nr. 5) wurde. 

. 4. exceptionem. Wurde jemand, der Siell um ein kirch-
liches Amt bewarb, oder in einem Processe ein Zeuge für 
unfähig erklärt, so wurde~.~~.l'über" ein Process . geführt, der . aber 
nie mit einem Straferkel1ntnisse, sondern nur mit der EntscheIdung 
über Fähigkeit oder Unfähigkeit endete. 

5. Per inquisitionem. Der Inquisitionsprocess wurde erst 
von Innocenz ausgeoildet, verdrängte aber die früheren Ve1'
fahl{ensai:ten:li(demselben wird von amtswegen verfal11~en, die Anklage 
vertritt ein promotor fiscalis. Ursprünglich durfte der Inqulsitions
p'~'ocesserstdann ehigeleitet werden, wenn ~er Beschuldigte b~.l:ei~s 
infamiert war worüber unter Umständen ell1 Vorverfahren noclng 
'wurde: später' wurde aber hievon abgegangen. Auch der Inguisitions
proces~ kann damit enden, dass dem Angeklagten der Reinigungseid 
aufgetragen wurde, wobei jedoch von Eideslielfern abgesehen wurde. 

15* 
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6. ~;jAf()xmata<:;OJlseientia (§ 226). 
Die Verfahrensarten 2,. 4 und 6 sind ausserordentliehe. 

B. Die streitige CiviJgerichtsbarkeit (iurisdictio contentiosa). 

§ 233, 
Umfang'. 

Der Apostel Pllulus. ermahnte die ,Christen, dass sie ihre 
Streitigkeiten lrieht~vöi:'d~nweltlieh611.R;iehter bringen, sondern in 
Frieden verglelcTieil*'Roliten.Ili~~~~ifeihaJt~n Fällen entsehieden die 
kire111icheli Vorsteher. Naeh der An81'kennung der Kirche im römischen 
Reiche virurden die Bischöfe Schiedsrichter, jedoch nur über Ver
einbarung der Parteien. Im Abendlande aber machten sich die Sätze 
geltend, dass die Clerikel:iiül:vor-aeilldrchlichen Geric.hten belangt 
werden konnten und dass vor diese auch alle kirchlichen Sachen 
gehörten. Hiebei. wurde der Begriff d61:kirchlieheil Sachen imme1' 
weiter ausgedehnt, so dass er allmählich umfasste: die Beneficien, 
das Patronatsrecht, das kirchliche Eigenthum, die ''fi':oiiüllen ,Ver
mächtnisse, sodaml aUe Testamentssachen, dIe Eheängeregeilheit~n, 

"WoYtii't'a:ttdi die Fragen der V erwandfschaft verknüpft wurden, die 
Angelegenheiten der Armen, Witwen und Waisen, die durch Eid 
bestärkten Verträge, ja überhaupt alles, worin möglicherweise die 
Frage auftauchte, ob eine Sünde vorliege. Weiter wurde die Kirche 
competent, ""en11 eine Justizverweigerung seitens der weltlichen 
Behörden behauptet wurde, und die Laien konnten vor dem kirchlichen 

.~ Forum auch in solchen Angelegenheiten, für ,velche die Kirche selbst 
das weltliche Forum als competent anerkannte, dann geklagt werden, 
\venn hiefür eine Ge'wohnheit vorlag, und noch am 2. August 1749 
erklärte die Congregatio COl1cilii TridentiniInterpretum: "consuetudine 
laicos utique posse ac debere ad forum ecclesiasticum contrahi." 

Seit dem XII. Jahrhundert aber machte flich die Reaction 
geltend, zuerst in. England, dann mit besonderer Heftigkeit in_ 
Frankreich anlässlich des Streites zwischen Philipp V. und Boni
fadiis VIII. In Deutschland war es vorzugsweise die Landeshoheit, 
mit deren Entwickelung die Kirche zurückgedrängt wurde. 

Gegenwärtig wird von den weltlichen Gesetzge))ungen, dieCivil
gerichtsbarkeit der Kirche nicht mehr anerkannt. 

§ 234. 

Die Gerichte. 

Der regelmässige Instanzenzug gieng früher vom Archidillkon 
an den-BlsCilof, von diesem an den M:etl~opoliten. von diesem an 

~,~";",V~"""'"'?~""~''''"" I 
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den Papst. Dieser. Instanzenzug wurde aber häufig nic~t:in~ehal~en, 
wäs .. zu mannigfaclienBeschwerdeu Anlass gab:-Das Tndentmel' 
Concil bestimmte nach dem Vorgange der Concilien .. '. . '.' und 
Basel das bischöfliche Gericht als erste Inst~llz mld"',velter, dass 

'Ilt'eten Provincial- orler Diöcesansynoden geeIgnete JYlänner zu be
zeichnell's81eh. an welche der Papst oderdieLe~'aten und Nuntieil 
ihre G~richtsb~xkeit zu delegieren hätten '(r~dices~~~3=:1?~ales). Da l 

aber di~SY,1l0d611 llicht zusammentraten, so \y::ri'd~Il ... ~ie.Bischöfe .. 
zur Ernennung solcher Richter ermächtigt (iuq~~.~Pl'?,s:ynoaales). 

Xi. Das Verhältnis der Kirche zum Staate. 

§ 235. 
Übersicht der Systeme. 

1. Das erritorialsystem, seinem '\Vesen nach~~~~~~_ 
Cujus regl:(i-;·-tntIT~rl'tlU~;iO.Da:s Oberhaupt des Staates lS 

hau11t, der Kirche, gewissermassen,. der Landesbischof. 
2. System, seinem 'V esen H~~Il!I_~ 

auf (R aus jüngster 

l\iormonenstaat). 
3. Das System der kirch li chen 0 b erho hei t. Der, Staat wird 

zwar als etivas Selbstälidiges aIierkaililt nüt liichtkirchlichen, sondern 
rein weltlichen Zwecken; seine Einrichtungen und Functionen unter

liegen aber der C.~1~~XQ1~ derJqr~he, um .~lL~~~Yi~,~~::~~~~~l~i.?!;e hint-
Dieses Svstem entspricht der curialistischen Auffassung; 

~IÜtelalt~r in del11~~~iJi~~~e~ 
gilt als der Leib, dIe Klrche~ 

ä t des taa te s,und d e r,Kirche (freie 
Kirche'llll freien Staate). Undurchführbar? dennvyersQILQonfiicte 
z~rischen Staats- und Kirchengewalt entsgJieide:n,? 

Siehe übrigens über die zwei letzten Systeme den überaus 
belehrenden :M:otivenbericht zum österreichischen Gesetze vom 'I. 1i.fai 
1874, R. G. B. NI'. 50. (Die neuen cOllfessiollellen Gesetze sammt 
den erläuternden Motiven. Prag. Druck und Verlag von Heinrich 
Mercy 1874.) 



-L~nhang. 

Chronologische Reihenfolge der römischen Päpste. 

Hlg. Petrus 42-66 (68). 
" Linus 66-78. 
" Anacletns (Anencletus, Cletus) 

bis 91. 
Clemens I. bis 101. 

" Evarestus (Euaristus) bis 109. 
" Alexandel' 1. bis 119. 

Sixtus 1. (Xystus) bis 127. 
" Telesphorus 127-139. 

Hyginus 139-142. 
" Pius 1. 142-157. 
" Anicetus 157-168. 
" Soter 168-177. 
" Eleutherius 177-192. 
" Victor I. 192-202. 
" Zephyrinus 202-219. 
" Oalixtus 219-223. 
" Urban I. 223-230. 
" Pontianus 230~235. 
" Anterus 235-236. 
" Fabianus 236-250. 
. , OOl'l1elius 251-252. 
" Lucius I. bis 253. 
" Stephanus I. 252-257. 
" Sixtus H. (Xystus) 257-258. 
" Dionysius 259--269. 
" Felix I. 269-274. 
" Eutychianus 274-283. 
" Oajus 283~,296. 
" 1\lal'cellinus bis 308 (304). 
" 1\'Iarce1!us 308-310. 
" Eusebius 310. 

" lII~Q1M1~"""lIfiltiades) 311-314. 
" Sylvester I. 314-335 (336). 
" llfarcus 336. 

Hlg. Julius I. 336-=-352. 
Liberius 352-366. 
Hlg. Damasus 366-384. 

Siricius 885-398. 
" Anastasius 398-402. 
" Innocenz I. 402-417. 
" Zosimus 417-418. 
" Bonifaciu.3 I. 418--422. 
" Cölestinus I. 423-432. 
" Sixtus IH. 432--140. 
" Leo I. 440-461. 
" Hilarius 461-4.68. 

Simplicius 468-483. 
" Felix U. 483-492. 
" Gelasius I. 492-496. 
" Anastasius H. 496-497. 

Symmachus J98-514. 

. , Bonifacius II. 530-532 . 
Johannes H. 533-535. 

• Agapetus I. 535,~53(). 
" Sylverius 536--540. 

Vigilius 540-555. 
Pelagius I. 555-560. 
J ohannes HI. 560~-573. 
Benedict I. 574-578. 
Pelagius H. 578-590. 

GJ'~~o~'ius I. 590-,ö04. 

Bonifacius HI. 606. 
HIg·. Bonifacius IV. 607-ö14. 

" Deusdedit 615~618. 
Bonifacins V. 619-625. 

Honorius I. 625-638. 
Severinus bis 640. 
Johannes IV. 640-642. 
Theodorus I. 642-649. 
Hlg·. l\fartinus I. 649-655. 
Eugenins I. 655-657. 
Hlg. Vitalianus 657-672. 
Adeotatus 672 - 676. 
Donus I. 676~678. 
Hlg. Agatho 679-682. 

,; Leo II. 682-683. 
" Benedictus H. bis 68;';. 

Johannes V. 685--686. 
Canon 687. 
Hlg. Sergius I. 687 ~701. 
J ohannes VI. 701-705. 
.Tohannes VII. 705-707. 
Sisinnius 708. 
Oonstantinus 708-715. 
Hlg. Gregor II. 715-731. 

" Gregor III. 731-741. 
Zacharias 741-752. 

Stephanus H. 752. 
Stephanus UI. 7:52-757. 
Hlg. Paulus I. 757-767. 
Stephanus IV. 767-772. 
Hadrian I. 772-795. 
Hlg. Leo III. 795 - 816. 
Stephan V. 816. 
Hlg. Paschalis I. 817-824. 
Eugenius II. 824--827. 
Valentinus 827. 
Gregol' IV. 827 -84J. 
Ser'gius H. 8M-847. 

Hlg. ~1:"J~47-855 . 
Benedict III. 855-858. 
Hlg. Nikolaus I. 858-867. 

" Hadrian H. 8B7·~872. 
Johal1l1eS VIII. 872·· 882. 
lVIarinus I. 882-884. 
Hadrian IH. 884-885. 
Stephanus VI. 885-891. 
Formosus 891-896. 
Bonifacius VI. 896. 
Stephanus VII. 896--897. 
Romanus 897. 
Theodorus II. 897. 
Johannes IX. 898-900. 
Benedict IV. 900-903. 
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Leo V. 903. 
Christophol'us 903. 
Sel'g'ius III. 904-911. 
Anastasius HI. 911-913. 
Lando 913. 
Johannes X. 914-928. 
Leo VI. 928. 
Stephauus VIII. 929-931. 
Johannes XI. 93] --936. 
Leo YII. H36-939. 
Stephanus IX. 939-942. 
llIal'tinus II. 943-946. 
Agapet II. 9J6-955. 
Johannes XII. 956--963 (964). 
Leo VIII. 963. 
Benedict V. 964. 
Johannes XIII. 965-972 . 
Benedict VI. 972-973. 
Donus II. 973. 
Benedict VII. 975-983. 
Johannes XIV. 983-984. 
Johannes XV. 985-996. 
Gregor V. 996-999 (Johannes XVI. 

Gegenpapst). 
Sylvester II. 999-1003. 
Johannes XVII. 1003. 
Johannes XVIII. 1003-1009. 
Sergius IV. 1009--1012. 
Benedict VIII. 1012-1024. 
Johannes XIX. 1024-1033. 
Benedict IX. 1033-1044. 
Gregor VI. 1044-1046. 
Olemens II. 1046:....1047. 
Damasus TI. 1048. 
Leo IX. 1048-1054. 
Victor II. 1055-1057. 
Stephanus X 1057-1058. 
Nikolaus Ir. 1058-1061. 
Alexander 11. 1061-1073. 

Gregor VTI'12I2"iil~' I 
Victol' III. 1086-1087. 
Urban II. 1088-1099. 
Paschalis H. 1099-1118. 
Gelasius H. 1118. 
Oalixt II. 1119-1124. 
Honorius Ir. 1124-1130. 
Innocenz II. 1130-1143. 
Oölestin II. 1143. 
Lucius H. 1144-llJ5. 
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Engen m. 1145-1153. 
Anastasius IV. 1153'-1154. 
Hadrian IV. 1154-1159. 

Alexandel' IV. 1254-1261. 
Urban IV. 1261_1264. 
Clemens IV. 1264-1268. 

7,i"~ 

Hadrian V. 1276. 
Johannes XXI. 1276--1277. 
Nikolaus IH. 1277-1280. 
l\Iartinus IV. 1281:-1285. 
HOllOriUS IV. 1285-1287. 
Nikolaus IV. 1288-1292. 
Hlg. Cölestill V. 1294 Ct 1296). 

VIII. 1294-1303. 

1378-1394. 
BOllifacins IX. 

1394 Ct 1424). 
Illllocenz VII. 1404-1406. 
Gregor XII. 1406-1417, Alexandel' V. 
1409-1410, JohannesXXrII. 1410-1415. 

Pius TI. 1458-1464. 

Pattl TI. 1!464-'-14 'n, 
Sixtus IV.' 1471-:-1~84. 
Innocenz VHI.148~-1492. 
.Alexamlel'VI. i492~1503. 
Pius III. 1903. 

Leo XI. 1605. 
Pius V. 1605-1621. 

XVI. 1831-1846. 

Druck von R. Spies & Co. in Wien. 
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